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Editorial

Ungleichheit in der Krise

Die soziale Ungleichheit in Europa wird mit dem Anhalten der Krise
zunehmend heftiger diskutiert, denn ihre Folgen werden immer stärker
sichtbar. Ohne gegensteuernde Maßnahmen wird die ohnehin große
Kluft zwischen Arm und Reich weiter zunehmen und damit die sozialen
Spannungen. Mit dem EU-weiten Versuch, Steueroasen zu schließen
und Steuerbetrug und -umgehung zu bekämpfen, wird ein erster wichti-
ger Schritt getan, um die Ungleichheit zu begrenzen. Genug für einen
Richtungswechsel ist dies allerdings noch nicht.

In den ersten drei Jahren der Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Un-
gleichheit der Bruttohaushaltseinkommen laut neuesten Daten der
OECD stärker angestiegen als in den zwölf Jahren zuvor. Die Daten
belegen auch, dass ärmere Haushalte über die Krisenjahre entweder
mehr verloren oder weniger gewonnen haben als reichere Haushalte.
In 21 von 33 OECD Ländern, für die Daten vorliegen, verlief die Ein-
kommensentwicklung für die 10% der Bestverdienenden besser als für
jene 10% mit dem geringsten Einkommen. Das wurde auch für Öster-
reich festgestellt: Hier haben in den letzen Jahren nur die Besserverdie-
nenden gewonnen. Deutschland hingegen entwickelte sich entgegen
dem Trend. Das verfügbare Haushalteinkommen steigerte sich bis
2010 sowohl für Gut- als auch für GeringverdienerInnen, wenn auch in
sehr bescheidenem Ausmaß.

Der Anteil jener Haushalte, die nach OECD-Definition als einkom-
mensarm gelten, also unter 50% des gewichteten durchschnittlichen
Haushaltseinkommens verdienten, veränderte sich im OECD-Schnitt
zwischen 2007 und Ende 2010 dennoch kaum. Denn Konjunkturpakete
sowie Steuer- und Transfersysteme milderten die negativen Folgen der
Krise bis Ende 2010 für viele Haushalte ab, sodass sich bei den verfüg-
baren Haushaltseinkommen ein weit geringerer Verlust ergab.

Was sich allerdings veränderte, war die Zusammensetzung jener
Gruppe, die als armutsgefährdet gilt: Für Kinder und junge Erwachsene
erhöhte sich das Armutsrisiko 2007-2010 im OECD-Schnitt um ein bis
zwei Prozentpunkte, für ältere Menschen sank es um drei Prozent-
punkte. Letzteres ist einem statistischen Effekt geschuldet, weil die Ar-
mut im Verhältnis zum Durchschnittshaushaltseinkommen gemessen
wird: Die Pensionshöhe stagnierte, während die Markteinkommen be-
sonders in den Krisenstaaten stark fielen, sodass die PensionistInnen
relativ reicher und damit weniger armutsgefährdet wurden.
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Die anhaltende Arbeitslosigkeit und die Sparmaßnahmen in vielen
Staaten lassen jedoch befürchten, dass sich das Risiko für Armut und
die soziale Ungleichheit seit 2010 verschärft hat und in den kommen-
den Jahren OECD-weit auch weiter verschärfen wird.

Für ein Anwachsen von Vermögensungleichheit gibt es erste Befun-
de aus den USA: Das Verhältnis zwischen den Reichen und Armen hat
sich weiter zu Ungunsten der Vermögenslosen verändert. Von 2007 bis
2009 gab es beträchtliche Vermögensverluste zu verzeichnen; so
fielen sowohl der Median als auch der Mittelwert in der Vermögensver-
teilung. KrisenverliererInnen unter den Reichen wurden durch Krisen-
gewinnerInnen ersetzt. Das Top-1% besitzt nach wie vor rund ein Drit-
tel des Gesamtvermögens, weitere 9% der Haushalte 39%, sodass die
Top-10% insgesamt 72% des Vermögens besitzen und stabil blieben,
währenddessen der Vermögensanteil der unteren 50% von 2,5% auf
1,5% fiel.

Der Anstieg der Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ist kein
Krisenphänomen, sondern ein langjähriger Trend. Die Untersuchung
der Vermögensverteilung hat nur in wenigen Staaten Tradition, etwa in
den USA, Italien oder Schweden und war aufgrund der verschiedenen
Erhebungsmethoden bisher schwer vergleichbar. Zu den Einkommen
ist die Entwicklung besser dokumentiert. So veröffentlichte die OECD
in kürzeren Abständen mit „Growing Unequal“ und „Divided We Stand –
Why Inequality Keeps Rising“ zwei umfangreiche Publikationen, die
den Anstieg der Einkommensungleichheit seit den 1980er-Jahren un-
tersuchen. Der Gini-Koeffizient der verfügbaren Haushaltseinkommen
(Nettoeinkommen inklusive Transfers) stieg seitdem um 10% an.

Vielfach wurde diskutiert, was die Sozialpolitik gegen den Anstieg an
Einkommensungleichheit unternehmen könne. In der EU war unter an-
derem die Flexicurity-Debatte (bessere Kombination von flexiblen Ar-
beitsverhältnissen und sozialer Sicherheit) Folge dieser Entwicklung.
In Großbritannien und den USA wurde mit Welfare-to-work-Program-
men (NiedriglohnbezieherInnen mit Steueranreizen zur Arbeitsaufnah-
me zu bewegen) auf diese Entwicklung reagiert. Die Sozialpolitik ver-
suchte also, die Ergebnisse einer immer ungleicher werdenden Primär-
verteilung mit (nicht umunstrittenen) Maßnahmen zu bekämpfen.

Den neoklassischen ökonomischen Mainstream beunruhigte hinge-
gen die steigende Ungleichheit bis zur Finanzkrise nicht. Ungleichheit
ist demnach eine Frage von Präferenzen, also politischen oder Wertur-
teilen, aber nicht Bestandteil makroökonomischer Analysen. Ob stei-
gende Ungleichheit negative Auswirkungen auf die ökonomische Ent-
wicklung hat, wurde ambivalent beurteilt. Ungleichheit wurde von den
BefürworterInnen durchaus als Leistungsanreiz gesehen, und damit
als positiv, solange Chancengleichheit für alle gewährleistet wird, was
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aber de facto auch ohne staatliche Intervention nicht realisierbar ist.
Denn auch die Bildungschancen und damit die Voraussetzungen sind
sehr ungleich verteilt. Im Allgemeinen wurde aber Ungleichheit als nicht
beunruhigend angesehen, solange die Märkte effizient arbeiten und
alle damit mehr bekommen bzw. die VerliererInnen entschädigt wer-
den. Als Ursachen für steigende Ungleichheit wurden technologischer
Wandel und Globalisierung angesehen. Steigende Nachfrage nach gut
ausgebildeten Arbeitskräften für die wissensbasierte Ökonomie führe
zu Fachkräftemangel, was die Entgelte steigen ließe. Die Verlagerung
von Produktion von Gütern und zunehmend auch Dienstleistungen in
Niedriglohnländer hätte zur Folge, dass niedrig qualifizierte Personen
mit Beschäftigten in Niedriglohnländern konkurrieren müssten. Die
Drohung der Abwanderung bewirke Lohnzurückhaltung und damit
stagnierende Verdienste im Produktionsbereich. Dies erkläre auch die
steigende Ungleichheit innerhalb von Staaten. Nicht thematisiert wur-
den hingegen der extreme Anstieg der Bezüge bzw. Boni im Vorstands-
bereich von Konzernen, die explodierenden Boni im Finanzsektor und
die Orientierung der Unternehmensführung am Shareholder Value zu
Lasten der ArbeitnehmerInnenentgelte. Insgesamt führte das zu stag-
nierenden Löhnen bei stark ansteigenden Einkommen für Besitz und
Unternehmen. Die Steuerpolitik, die ungleiche Besteuerung von Arbeit
und Kapital, verstärkte die Ungleichheit noch. Die „scheuen Rehe“ ver-
steckten sich in Steueroasen.

Der Diskurs hat sich mit der Finanzkrise geändert. Nur wenige bestrei-
ten noch, dass Verteilungspolitik ein bedeutendes Thema in der wirt-
schaftspolitischen Auseinandersetzung geworden ist, was allerdings
nicht heißt, dass sie überall gern gesehen ist. Jedoch haben ökonomi-
sche Arbeiten, die die steigende Ungleichheit als eine zentrale Ursache
der Finanz- und Wirtschaftskrise sehen, gute Argumente geliefert. Die
stagnierenden Löhne und Gehälter führten zu einer Nachfrageschwä-
che, die verhaltenes Wirtschaftswachstum bedingte. Die Antwort in den
USA darauf war ein überwiegend kreditfinanzierter Konsum und eine
negative Sparquote der privaten Haushalte. Einige Länder reagierten
gar nicht auf die Binnennachfrageschwäche und versuchten die Expor-
te auf immer höhere Rekordmarken zu bringen, was die Handelsbilanz-
ungleichgewichte zwischen den Staaten bedrohlich erhöhte. Auf der
anderen Seite führte die zunehmende Konzentration von Einkommen
und Vermögen dazu, dass die Spekulation zunahm, weil die Reichen
ihre Gelder auf den Finanzmärkten, auch mangels attraktiver realwirt-
schaftlicher Alternativen, zunehmend risikofreudiger veranlagten und
ständig neue Finanzprodukte kreiert wurden. Auch das erhöhte die Vo-
latilität der Finanzmärkte weiter und birgt eine anhaltende Gefahr von
Blasenbildungen.
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Auch wenn diese These im ökonomischen Mainstream nicht geteilt
wird, so gibt es vielerlei Aktivitäten, die der Verteilungsfrage höhere
Aufmerksamkeit schenken. So gibt es im Auftrag der Europäischen
Zentralbank erstmals Vermögenserhebungen im Euroraum, die auch
die Ränder der Verteilung analysieren, um Aussagen über die Finanz-
marktstabilität treffen zu können. Damit wird akzeptiert, dass hohe Ver-
mögensungleichheit die Instabilität der Finanzmärkte erhöht hat und
als zumindest potenzielle Gefahr angesehen wird.

Die OECD und auch der Internationale Währungsfonds haben sich
mit dem Zusammenhang von Krise, Krisenbekämpfung und Verteilung
befasst. So wird den automatischen Stabilisatoren und damit der um-
verteilenden Wirkung ausgebauter Wohlfahrtsstaaten in jüngeren Ar-
beiten eine stabilisierende Wirkung attestiert.

Auch wird zunehmend erkannt, dass die Nachfrageschwäche auf-
grund stagnierender Einkommen in den Industriestaaten ein wesent-
licher Faktor ist, warum die Weltwirtschaft nicht auf die Beine kommt. Der
auf Kahlschlag der Sozialstaaten ausgerichtete Austeritätskurs („Der
Sozialstaat hat ausgedient“) wurde mittlerweile da und dort um die
Komponente der Stärkung des Wachstums durch verteilungspolitische
Aspekte ergänzt. So veröffentlichte die OECD Papiere zur stabilisieren-
den Wirkung des Sozialstaats in der Krise und zu Wachstum und Verteil-
ung, die auf den Nachfrageaspekt hinwiesen. Zudem ging sie der Frage
nach, welche Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur wenig wachstums-
dämpfend, sondern auch verteilungsgerecht seien. Der IWF untersuchte
die Frage, ob nicht die Handelsbilanzungleichgewichte der steigenden
Ungleichheit geschuldet seien und attestierte, dass nachhaltiges stabi-
les Wachstum leichter mit einer gleichen Verteilung zu erreichen sei.

Eine Reaktion auf die Wiederkehr des Verteilungsthemas sind immer
heftiger werdende Verteilungsdebatten, vor allem im steuerpolitischen
Bereich. Bei den Budgetkonsolidierungen spielt das Thema jedoch ers-
taunlicherweise bisher kaum eine Rolle. Die am häufigsten genannte
einnahmeseitige Maßnahme unter den OECD-Staaten ist die Erhö-
hung der regressiv wirkenden Konsumsteuern, die in 75% aller Staaten
vorgesehen ist bzw. bereits realisiert wurde. Die Erhöhung der Ver-
brauchssteuern ist dabei in vielen Staaten auch die größte geplante
oder realisierte steuerliche Maßnahme. 65% der Staaten sehen Erhö-
hungen der proportional wirkenden Einkommensteuer vor, viele erhö-
hen im Gleichklang dazu auch die Körperschaftssteuer. Maßnahmen
im Bereich der progressiv wirkenden Vermögensbesteuerung wurden
bisher nur in einem Drittel der OECD-Staaten beschlossen. Die Be-
steuerung des Finanzsektors wird gar nur von rund einem Viertel der
Staaten als budgetäre Maßnahme in einem Bericht zu den Budgetkon-
solidierungsmaßnahmen genannt.
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Doch inzwischen ist eine Mehrheit der Staaten davon überzeugt,
Steuersünder und -betrüger aufzudecken und Steueroasen den Kampf
anzusagen. Der Druck der USA für ein Abkommen über einen automati-
schen Informationsaustausch (FATCA) führte auch innerhalb der EU
zum Beschluss, gegen die Steueroasen entschiedener vorzugehen.
Der EU-Steuerkommissar berechnete, dass jährlich über 1.000 Mrd.
Euro (rund 7% des BIP) durch Steuerhinterziehung, Steuerflucht und
legale Steuervermeidungstricks den Mitgliedstaaten entgeht. Er will
neben dem internationalen Informationsaustausch eine EU-
Bemessungsgrundlage für große, multinationale Unternehmen ver-
pflichtend verankern. Denn damit würde es sich für Konzerne nicht
mehr lohnen, Gewinne in die Staaten mit den besten Abschreibungs-
möglichkeiten zu verlagern. Auch gibt es ein Bündnis von elf Staaten,
die durch eine verstärkte Zusammenarbeit eine Finanztransaktions-
steuer in der EU einführen wollen.

Da neuere Zahlen, wie u. a. eingangs beschrieben, bei einer genaue-
ren Betrachtung ebenfalls eine Zunahme von Ungleichheit zeigen,
wurde jedoch mancherseits begonnen, die Wissenschaftlichkeit von
Daten, Indikatoren oder Aussagen anzuzweifeln. So entfachte eine
durchgesickerte Vorabversion des 4. Deutschen Armuts- und Reich-
tumsberichts in Deutschland die Diskussion, ob die Armut nun steigen
oder fallen würde.

„Vor allem aber kritisieren viele Experten diese Definition von Armut.
Hans-Werner Sinn, Chef des ifo Instituts, bezeichnete sie schon einmal
als ‚bedarfsgewichteten Käse‘. Der Berliner Politikwissenschaftler
Klaus Schroeder moniert, dass nicht unterschieden werde, ob jemand
mit 1.000 Euro im Monat in München zurechtkommen müsse oder ir-
gendwo auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Dort-
munder Statistikexperte Walter Krämer kürte gemeinsam mit zwei an-
deren Professoren solche Armutszahlen kürzlich sogar zur ‚Unstatistik
des Monats‘ (…)“ (Rudzio [2012]).

In Österreich entstand eine ähnlich gelagerte Diskussion, als auf-
grund neuer Daten der Statistik Austria ein Anstieg von Armut, aber
nicht von Armutsgefährdung in Diskussion kam. Rolf Gleissner, Sozial-
experte der Wirtschaftskammer, schrieb unter der Überschrift „Statistik
als Armutsrisiko“ in einem Zeitungskommentar:

„2008 sprang die Zahl der manifest Armen von 355.000 auf 511.000
Personen. Grund war aber nicht die Krise, sondern wiederum die Sta-
tistik: Die Statistik Austria ging von der EU-Definition ab und ‚lockerte‘
die Armutskriterien für Österreich, sodass mehr Menschen die Kriterien
erfüllten und die Zahl der Armen statistisch plötzlich stieg.“

Einen weiteren Versuche startete der Publizist Michael Hörl in „Die
Presse“: „Da die ‚manifest Armen nach EU-Definition‘ seit Jahren bei
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4% stagnierten, erfand die Statistik Austria neue Kennzahlen: etwa die
der ‚manifest Armen nach österreichischer Definition‘ (…).“

Die veröffentlichten Daten der Statistik Austria zeigen aber das Ge-
genteil. Die Kritik von Gleissner und Hörl ist unberechtigt. Weder erfand
die Statistik Austria neue Kennzahlen, noch stagnierte die Zahl der
Armen in Österreich. Tatsächlich wurden die mit den Europa-2020-
Zielen neu eingeführten EU-Indikatoren zu „erheblicher materieller De-
privation“ sowie die schon länger bestehende Definition der „manifest
Armen“ miteinander verwechselt. Die von Gleissner und Hörl zum Ver-
gleich angeführte Zahl von 355.000 bezieht sich nicht auf manifeste
Armut, sondern auf einen neuen EU-Indikator für erhebliche materielle
Deprivation (Entbehrung) für das Jahr 2010. Dieser stieg bei vollkom-
men konstanter Definition von 3% der Bevölkerung im Jahr 2005 auf
4,3% (355.000) im Jahr 2010.

Auch die von beiden Autoren genannte manifeste Armut steigt lang-
fristig an. Während im Jahr 2005 noch 372.000 Menschen betroffen
waren, stieg derselbe Indikator 2010 mit 511.000 Menschen (6,2%) auf
seinen bisherigen Höhepunkt.

Die Daten der Statistik Austria sind stimmig mit der Entwicklung der
Zahl der Personen in der sogenannten offenen Sozialhilfe, also dem
zweiten Netz der sozialen Sicherung: Diese hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren verdoppelt und lag im Jahr 2010 bei fast 180.000 Per-
sonen.

Viel stärker noch polarisieren die Daten zur Vermögensverteilung. Als
die ersten vergleichbaren Daten über privates Haushaltsvermögen in
15 Ländern der Eurozone von der EZB präsentiert wurden, lösten sie
gleich einen Sturm medialer Entrüstung aus: „Die“ Deutschen wären
ärmer als „die“ Zyprioten. Mit dieser Aussage ließ sich rund um das Zy-
pern-Hilfspaket trefflich Schlagzeile machen. Das Gesamtvermögen
von Nationen, also die Summe von Privat-, Betriebs- und öffentlichem
Vermögen wurde aber schlicht nicht untersucht. Analysiert wurde das
Vermögen der privaten Haushalte, und hier vor allem die Verteilung
dieses Vermögens in den Ländern. Die Frage ob „die Griechen“ oder
„die Deutschen“ reicher sind, kann mit den Daten der EZB nicht beant-
wortet werden.

Zudem zielen die EZB-Daten darauf ab, ein korrektes Bild der Vermö-
genssituation der Haushalte zum Zeitpunkt der Untersuchung zu
geben. Daher werden richtigerweise Immobilien mit den Preisen be-
wertet, die sie zum Zeitpunkt der Erhebung am Markt erzielen können.
Da aber in manchen Ländern eine Immobilienblase herrschte, die Prei-
se der Häuser also weit überzogen waren, sind die EZB-Daten nicht ge-
eignet, die Frage, wer nun gerade reicher ist, zu beantworten. Vielleicht
schon erkennbar überzogene Preise sind, wenn überhaupt, immer erst
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im Nachhinein korrigierbar. Immobilienvermögen auf Basis vermuteter
Preisungleichgewichte von vornherein „hinauf- und hinunterzurechnen“
würde der Datenmanipulation Tür und Tor öffnen.

Ein weiteres zentrales Missverständnis in dieser Debatte liegt in der
Definition von Vermögen. Hier gibt es in der Ökonomie keine völlige
Einigkeit, üblich ist aber die Definition, dass Vermögen übertragbar, be-
lehnbar und in weitem Sinne liquide sein muss. Das bedeutet, man soll
es verschenken, zur Sicherstellung eines Kredites verwenden und in
vernünftiger Zeit in Bargeld umwandeln können. Aus diesem Grund
sind etwa Pensionsansprüche an das Umlageverfahren kein Privatver-
mögen, denn die können nicht einfach an Kinder verschenkt oder an
Dritte verkauft werden, um mit dem Geld auf Urlaub zu fahren. Deswe-
gen können diese Ansprüche nicht einfach zu dem vorhandenen Pri-
vatvermögen addiert werden, wie es die kürzlich erschiene Studie von
IHS-Chef Christian Keuschnigg zur Besteuerung der Vermögen tat.
Noch dazu in der Form, dass die fiktiven Pensionsansprüche addiert,
aber die tatsächlich geleisteten Beiträge ins System nicht angerechnet
werden.

Ein funktionierender Sozialstaat stellt Pensionen über das Umlage-
system, Mietwohnungen im sozialen Wohnbau und Gesundheitsver-
sorgung durch die Krankenversicherung zur Verfügung. Bei gleichem
Lebensstandard und gleicher Sicherheit gegenüber Unfall, Krankheit
und Arbeitslosigkeit können Menschen in einem ausgebauten Sozial-
staat daher geringeres Vermögen besitzen. Deswegen stellt der funk-
tionierende Sozialstaat durchaus einen Ausdruck gesellschaftlichen
Reichtums dar, aber eben kein privates Vermögen im engeren Sinn.

Aus der Tatsache, dass in manchen Ländern diese Vorsorge bei
jenen, die es sich leisten können, durch private Sparguthaben erfolgt,
kann man außerdem nicht schließen, dass ein fehlendes Sozialsystem
den Vermögensaufbau erleichtert. In den USA können die unteren
Einkommens- und Vermögensgruppen trotz der dort im Durchschnitt
niedrigeren Abgabenquote keine großen Vermögen anhäufen, um ein
löchriges soziales Netz zu ersetzen; sie sind im Gegenteil meist ver-
schuldet. Historisch ist nicht das individuell angesparte Vermögen die
Versicherung gegen soziale und gesundheitliche Risiken, sondern der
– in der heutigen Zeit immer brüchiger werdende – Familienverband,
vor allem in vermögens- und einkommensärmeren Gruppen.

Etliche KommentatorInnen schlossen aus der falschen Interpretation
der Daten in den Zeitungen, dass den Daten aus der Vermögenserhe-
bung grundsätzlich nicht zu trauen sei. Dieser Schluss folgt einem poli-
tischen Interesse. Denn bereits die ersten Resultate der EZB liefern bri-
sante Erkenntnisse. So ist das Vermögen innerhalb der Eurozone über
alle Ländergrenzen hinweg extrem ungleich verteilt. Die unteren 20%
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haben kein (positives) Nettovermögen, die unteren 50% besitzen zu-
sammen in den untersuchten Eurozonen-Ländern nur 6% des gesam-
ten Nettovermögens. Österreich ist noch ungleicher als die gesamte
Eurozone: In Österreich hat die unteren Hälfte der Gesellschaft weni-
ger als 4% des Nettovermögens.

Das gleiche Bild von extremer Ungleichheit zeigt sich aber auch am
oberen Ende der Vermögensverteilung: Die vermögensreichsten 5%
besitzen über alle Länder 37% des gesamten Nettovermögens, in Ös-
terreich besitzen sie über 45%. Ist die Verteilung von Vermögen in der
Eurozone damit schon sehr ungleich, ist die Vermögensverteilung in
Österreich noch ungleicher. Österreich hat gemeinsam mit Deutsch-
land einen der höchsten Gini-Koeffizienten der Eurozone. Dieses Maß
der Ungleichheit – der Wert null bedeutet, alle haben gleich viel, der
Wert eins, ein Haushalt besitzt alles – liegt in Österreich bei 0,76 im
Vergleich zu 0,68 über alle untersuchten Länder.

Im Vergleich zur Einkommensverteilung ist somit die Ungleichvertei-
lung bei den Vermögen in allen untersuchten Eurozonen-Ländern deut-
lich höher. Das ist das Überraschende an diesen neuen Daten: wie
ähnlich sich die Länder in ihrer Ungleichverteilung sind. Die vermö-
gensreichen Gruppen waren in allen Ländern in der Lage, den weitaus
größten Teil des Vermögens auf sich zu vereinen, während die vermö-
gensarme Hälfte in allen Ländern, in Zypern und Malta wie in Deutsch-
land und Österreich, nur einen sehr geringen Teil des Vermögens be-
sitzt.

Eine abschließende Bewertung der Einkommens- und Vermögens-
verteilung und deren Entwicklung in der Krise ermöglichen die vorlie-
genden Daten sicherlich noch nicht. In einer Reihe von Staaten hat sich
die wirtschaftliche Lage seit 2010 eher verschlechtert als verbessert.
Europa ist 2012 neuerlich in die Rezession geraten und findet Anfang
2013 auch nicht heraus. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren
stark angestiegen und damit auch die Langzeitarbeitslosigkeit und die
Armut. Viele Menschen haben ihre Ansprüche auf Arbeitslosengeld in-
zwischen aufgebraucht. Besonders die Jugendarbeitslosigkeit stieg in
der Krise in bisher unvorstellbare Höhe. Bei rund 24% lag sie im März
2013 in der EU, mit Spitzen von 59% bzw. 56% in Griechenland bzw.
Spanien und nur zwei Mitgliedstaaten (Deutschland und Österreich) mit
Raten unter 10%. Damit werden die Sozialsysteme der Länder in Zu-
kunft noch stärker gefordert, die auseinanderlaufende Ungleichheit
auszugleichen. Die Frage ist, ob sie dazu genügend Mittel haben wer-
den. Denn sie kommen selbst immer stärker unter Spardruck. Ab dem
Jahr 2011 wurde die Budgetpolitik von Konjunktur- auf Sparprogramme
umgestellt. Die anhaltende Arbeitslosigkeit und die Sparmaßnahmen in
vielen Staaten lassen befürchten, dass sich das Risiko für Armut und
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soziale Ungleichheit OECD-weit seit 2010 verschärft hat und in den
kommenden Jahren weiter verschärfen wird.

Um die Ungleichheit und deren Entwicklung in der Krise besser zu
verstehen, sind regelmäßige und umfassende Erhebungen und Analy-
sen zur Vermögensverteilung erforderlich. Der ausgebaute Wohlfahrts-
staat ist weiterhin ein wesentliches Instrument zur Verringerung der
Ungleichheit. Er hat sich in der Krise besonders bewährt. Auf der Finan-
zierungsseite ist es unumgänglich, legale und illegale Steuerumge-
hungsmöglichkeiten abzuschaffen und vermögensbezogene Steuern
auf die hoch konzentrierten Vermögen einzuheben, die sich in den letz-
ten Jahren gebildet haben und in den nächsten Jahren unversteuert
weitervererbt werden.
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Postkeynesianische Alternativen
in Wirtschaftstheorie und

Wirtschaftspolitik: Lösungsvorschläge
zur globalen Finanz- und

Wirtschaftskrise
Elisabeth Springler

Das mittlerweile vergangene sechste Jahr des Krisenmanagements,
das sich von einer liberal geprägten Politik des europäischen Sparens
eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erhofft, hat
einmal mehr gezeigt, dass eine derartige wirtschaftspolitische Vorgangs-
weise nicht zu einer Überwindung der europäischen Krise – weder für EU-
Institutionen noch für die Wirtschaftslage der einzelnen Mitgliedsstaaten –
beiträgt, sondern diese verschlimmert. Jüngstes Beispiel eines Landes,
das die Liga der schwachen Staaten des europäischen Südens verstärkt,
ist Zypern, dessen Bankenkrise einmal mehr nach einer durchgängigen
europäischen Lösung und Alternative zur gängigen Politik ruft.

1. Einleitung

Vor diesem Hintergrund widmet sich der vorliegende Beitrag Alternati-
ven in Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, die aus dem postkeyne-
sianischen Theorieansatz entspringen und damit ein Gegen- oder Alterna-
tivkonzept zur neoliberalen Wirtschaftspolitik Europas darstellen. Bewusst
wird dabei der Plural gewählt: postkeynesianische Alternativen. In zahlrei-
chen wirtschaftspolitischen Bereichen zeigt sich der postkeynesianische
Ansatz nicht als eine in sich geschlossene und modell-konzeptionistisch
einheitliche Modellwelt, sondern gibt konkrete wirtschaftspolitische Hand-
lungsempfehlungen, die einen räumlichen und historischen Bezug aufwei-
sen, das heißt, sie sind für bestimmte Regionen oder Staaten in dem je-
weiligen spezifischen historisch-institutionellen Rahmen zugeschnitten.
Das bedeutet nicht, dass dadurch keine allgemein gültigen Handlungs-
empfehlungen abgeleitet werden können. Es sind Muster ableitbar, die
konkrete Ausgestaltung wird jedoch durch die spezifischen herrschenden
institutionellen Rahmenbedingungen mitbegründet. Damit entfällt die un-
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mittelbare Anwendung vorgefertigter Maßnahmenkataloge, zugunsten
einer individuell abgeleiteten Lösung. Damit wird jedoch deutlich, dass die
Forderungen des postkeynesianischen Paradigmas nicht immer mit glei-
cher Form und Stimme vorgetragen werden können und damit ein breite-
res Spektrum aufweisen. Sieht man das im Kontrast zur methodischen
und inhaltlichen Vorgangsweise im Rahmen neoliberaler Wirtschaftspoli-
tik des standardökonomischen Paradigmas, so wird deutlich, dass sich die
Schlagkraft der standardökonomischen Modellwelt, zumeist gerade auf
dieses universelle a-räumliche und a-historische Anwendbarkeitspostulat
des ökonomischen Mainstream konzentriert. Somit wird alleine durch die
Verwendung des Plurals in der Begrifflichkeit postkeynesianische Alterna-
tiven noch vor einer Evaluierung im Hinblick auf den Nutzen und Umsetz-
barkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen eine weitere Herausforderung
für diesen ökonomischen Theorieansatz geschaffen: das Antreten gegen
eine herrschende Ideologie, die stets die gleichen Handlungsempfehlun-
gen wiederholt und die ihrer eigenen Inadäquanz mit noch mehr von dem-
selben begegnet. Neoliberale Handlungen führen demnach noch nicht
zum gewünschten Erfolg, weil sie eben noch immer nicht von allen (Regio-
nen, Staaten, sonstigen AkteurInnen) vollkommen umgesetzt werden. De-
mentgegen büßt eine Alternative, die sich um eine spezifische Problemlö-
sung bemüht, nicht nur an Schlagkraft, sondern auch an Schnelligkeit ein,
denn hier bedarf es einer konkreten Analyse und Ursachenbekämpfung
nicht eines raschen allgegenwärtigen Allheilmittels.

Dies leitet zu einem weiteren Aspekt über, der für diesen Beitrag wesent-
lich ist: die schrittweise Darstellung eines alternativen Krisenmanage-
ments, von der Ausgangslage der Finanzmärkte (Abschnitt 3) über die
Verschuldungs- und in der Folge (Abschnitt 4) nun auch Verteilungsfrage
(Abschnitt 5), bis hin zu einer oft vernachlässigten Ursachenerforschung
für die Krise – nämlich den Wohnungsmarkt – und einem öffentlichen Auf-
trag im Bereich des Krisenmanagements (Abschnitt 6). Diese Elemente
verdeutlichen den Verantwortungsrahmen des Staates. Den Ausgangs-
punkt (Abschnitt 2) stellt jedoch, aufgrund der bereits verdeutlichten Be-
deutung des historischen und institutionell-strukturellen Rahmens für den
Postkeynesianismus, ein kurzer Überblick über die Etappen und institutio-
nellen Einbindungen des Paradigmas selbst dar.

2. Historische Perspektive und der ableitbare allgemeingültige
Handlungsrahmen

Nachdem sich der Postkeynesianismus in erster Linie auf die Schriften
von John Maynard Keynes1 bezieht, werden die historische Entstehung
und der Wandel im Bezug zu anderen ökonomischen Richtungen – vor
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allem zum ökonomischen Mainstream – ab der Diskussion um die „The
General Theory on of Employment, Interest, and Money“ aus dem Jahr
1936 gesehen.

Bis heute lassen sich grob drei Perioden unterteilen: die Zeit unmittelbar
nach Keynes, der Wandel der Themen und Ausrichtung in den 1970er-/
1980er-Jahren und die Themen seit den 1990er-Jahren, die vor allem
auch durch die Krise der letzten Jahre determiniert wurden.

2.1 Aufgaben unmittelbar nach Keynes

Mit dem Erscheinen von „The General Theory on of Employment, Inte-
rest, and Money“ fand unmittelbar eine lebhafte Diskussion auch innerhalb
der standardökonomischen ÖkonomInnen statt. Wie Hagemann (2012)
als einen Aspekt in seinem ausführlichen historischen Abriss zur Keyne-
sianischen Revolution und den Weiterentwicklungen im Rahmen der Neo-
klassischen Synthese und des Postkeynesianismus zeigt, hat dazu vor
allem die Tatsache beigetragen, dass John Hicks durch seine Diskussion
und seinen nachhaltigen Versuch der Integration der Schriften von Keynes
in die standardökonomischen Ansätze, die bis heute im Rahmen der IS-
LM Modellwelt bestehen und weltweit fester Bestandteil einer ökonomi-
schen und betriebswirtschaftlichen universitären Ausbildung sind, eine un-
mittelbare Wahrnehmung und damit theoretische Auseinandersetzung
der keynesianischen Schriften im ökonomischen Mainstream bewirkt hat.
Snowdon/Vane (2005, S. 71ff.) verdeutlichen in ihrem Überblick zur key-
nesianischen Theorie drei Strömung als Weiterentwicklung von Keynes:
eine hydraulische Interpretation, welche die Eingliederung Keynes im
Rahmen des IS-LM-Modells in den ökonomischen Mainstream darstellt,
eine Neo-Keynesianische Variante, die ebenfalls zu einer gleichgewichti-
gen Analyse der Ökonomie führt und eine fundamentalistische, auch post-
keynesianische Variante, die sich vor allem gegen die unmittelbare hy-
draulische Variante wendet.

Eine wesentliche Protagonistin dieser unmittelbaren Auseinanderset-
zung im Rahmen des Postkeynesianismus ist Joan Robinson,2 die sich
zum einen eines wesentlichen Themas annimmt, das im Rahmen der „Ge-
neral Theory“ zwar angesprochen, aber konzeptionell unterrepräsentiert
ist, die Frage der Einkommensverteilung3 und zum anderen die weitere
Deutung und Interpretation der „General Theory“ vorantreibt. In ihrem
Werk „Introduction to the Theory of Employment“ macht sie deutlich, dass
das Ziel sei, die „General Theory“ verständlich zu machen und dessen
Struktur zur verdeutlichen.4 Die wesentlichste Aufgabe dieser ersten Peri-
ode unmittelbar nach Keynes bestand somit darin, die Gegenposition zum
jeweils gängigen5 Mainstream zu verdeutlichen.

Doch neben diesem wirtschaftspolitischen Anliegen, war es ebenso we-
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sentlich die theoretischen Grundlagen zu verdeutlichen, die jedoch erst
einige Jahre später, nämlich von Alfred Eichner und Jan Kregel (1975)
konsistent zusammengefasst wurden.6 In Kürze seien hier acht wesentli-
che Punkte des postkeynesianischen Ansatzes zusammengefasst, durch
welche die weiteren wirtschaftspolitischen Empfehlungen determiniert
werden:

1. Das keynesianische Prinzip der effektiven Nachfrage:7 Im Postkeyne-
sianismus ist ebenso, wie bei Keynes das Prinzip der effektiven Nach-
frage wesentlich. Damit ist der postkeynesianische Ansatz im Gegen-
satz zu einem wesentlich Teil des ökonomischen Mainstream nach-
fragegetrieben.8

2. Ein weiterer wesentlicher Diskussionspunkt ist das Verhältnis zwi-
schen Investitionen und Sparen. Während im Rahmen des ökonomi-
schen Mainstream, postuliert wird, dass für Investitionen eine vorher-
gegangene Sparakkumulation notwendig ist und damit die Gleichung
Sparen gleich Investitionen a priori gilt, geht Keynes verstärkt von
einer Verschuldungsposition aus, bei der Investitionen eine Steige-
rung des Einkommens bedingen und in weiterer Folge die Sparvolu-
mina erhöhen, sodass die Gleichung schließlich ex-post besteht, aber
nicht ex-ante. Durch die Bedeutung der Verschuldungsposition
kommt der Ökonomie im Rahmen einer Krise durch steigende Ver-
schuldungsraten eine höhere Dynamik zu. Das ist vor allem im Rah-
men der jüngsten Krisenerklärung von Bedeutung (siehe vor allem
Abschnitt 2.3).

3. Die reale Welt im Zentrum der Wirtschaftsanalyse: Während der öko-
nomische Mainstream in den Modellanalysen oftmals die axiomati-
schen Annahmen in den Mittelpunkt rückt, setzt sich Keynes zum Ziel,
realwirtschaftliche Fragestellungen ins Zentrum zu setzen oder wie
Kurt Rothschild (2012, S. 159) es bei der Frage der politischen Vision
großer Ökonomen ausdrückt: „… es [ist] aber vielleicht noch bemer-
kenswerter, dass sich dieser außerordentliche Einfluss [von Keynes]
nicht nur auf die ökonomische Theorie beschränkt, sondern ebenso
im Bereich der Wirtschaftspolitik und damit der Politik im allgemeinen
wirksam wurde. Das hängt damit zusammen, dass Keynes die Inspi-
ration für seine Arbeiten – trotz wichtiger formal ‚rein‘ theoretischer
Werke – stets von realen Problemen und realpolitischen Möglichkei-
ten bezog.“ Dementsprechend verschreibt sich auch die postkeyne-
sianische Konzeption einer engen Verbindung von theoretischen
Analysen und konkreten realwirtschaftlichen Phänomenen.

4. Setzt man sich jedoch nun zum Ziel realwirtschaftliche Phänomene zu
analysieren wird deutlich, dass die ökonomische Methode nicht mehr
für sich alleine stehen kann, sondern sich der Fragestellung unterord-
nen muss.9 Das bedeutet, dass die Methodenwahl in der Ökonomie
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nicht im Vorhinein postuliert werden kann und somit auch keine kla-
re Hierarchie zwischen den Methoden herrschen kann, sondern sich
eine durch die Fragestellung bedingte beste Analysemethode er-
gibt.10 Damit wendet sich der Postkeynesianismus zum einen wieder-
um gegen den ökonomischen Mainstream, der von einer zum einem
klaren Priorisieren der Ökonomie im Vergleich zu anderen Sozialwis-
senschaften ausgeht, und zum anderen die quantitative mathemati-
sche Modellwelt gegenüber einer qualitativen Methode priorisiert.
Demgegenüber postuliert der Postkeynesianismus – z. B. Dow (2001)
– einen Pluralismus in Methode und Interdisziplinarität in der Analyse.

5. Der postulierte Pluralismus in Methode und Zugang zu ökonomischen
Fragestellungen ermöglicht einen weiteren Eckpfeiler der postkeyne-
sianischen Analyse, die Integration des historischen Kontexts als we-
sentliche Grundlage zur Erforschung realwirtschaftlicher Phänomene.
Damit wird wiederum ein Gegenpol zum ökonomischen Mainstream
geschaffen, der eine a-historische Analyse vorstellt. Damit wird die
historische Zeit,11 die Bedeutung, dass eine wirtschaftspolitische
Maßnahmen, vor dem jeweiligen historischen Kontext greift und in
diesen eingebettet werden muss, vor die Konzeption der logischen
Zeit gestellt, die im Rahmen der Modellwelt des ökonomischen Main-
stream herrscht und ermöglicht, dass sich ein wirtschaftspolitischer
Eingriff im Verschieben von einzelnen Kurven in Grafiken widerspie-
gelt, die jederzeit wiederum durch entgegengesetzte wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen in ihre ursprüngliche Lage versetzt werden kön-
nen. Diese mechanistische Vorgangsweise ist bei dem Anerkennen
von historischer Zeit nicht mehr möglich und erschwert damit wieder-
um die Schaffung eines allgemeinen – über den Zeitablauf und Raum
hinweg – gültigen Modells.

6. Das bedeutet, dass damit vergleichende Analysen an Bedeutung ge-
winnen und es ermöglichen, den jeweiligen historischen Kontext, der
auch durch die jeweiligen institutionellen Gegebenheiten bestimmt
wird, zu erfassen Dow ([1985] 75). verdeutlicht die unterschiedliche
Bedeutung von Institutionen im ökonomischen Mainstream und dem
postkeynesianischen Ansatz folgendermaßen: „The abstract main-
stream model presumes an institutional structure (based on perfect
competition) which essentially remains fixed. Post Keynesian theory,
in contrast, presumes that institutional change is the norm, and indeed
makes the historical development of economics (as societies) the
main object of observation of economies …“

7. John Maynard Keynes verdeutlichte in seinen Schriften – vor allem in
„Treatise on Probability“ – immer wieder die Bedeutung von Unsicher-
heit für ökonomische Entscheidungen.12 Dabei wird deutlich, dass es
Grenzen für die mathematische Bestimmung von Risiko und damit für
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die Minimierung von Unsicherheit für ökonomische Entscheidungen
gibt. Durch die somit entstehende fundamentale Unsicherheit,13 wird
abermals die Bedeutung quantitativer allgemein gültiger Modelle mi-
nimiert, aber gleichzeitig scheinbar auch der Analyserahmen des
Postkeynesianismus selbst erschwert. Schließlich stellt sich somit die
Frage nach der Gültigkeit postkeynesianischer wirtschaftspolitischer
Maßnahmen. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine scheinbar er-
schwerte wirtschaftspolitische Prognosefähigkeit,14 denn durch die
Analyse des oben beschriebenen institutionellen Rahmens und des-
sen optimale Einsetzung, können stabilisierende Wirkungen geschaf-
fen werden, die allerdings nicht mathematisch quantifizierbar sind.
Das heißt, es handelt sich bei der Anerkennung von fundamentaler
Unsicherheit vor allem um eine Abkehr von etwa finanztechnischen
Absicherungen, die die Bedeutung von Risiko mit dem Begriff der Un-
sicherheit gleichsetzen. Vor allem für die Frage nach der Stabilisie-
rung des Finanzmarktes ergeben sich daher im Postkeynesianismus
grundlegend andere Forderungen als im ökonomischen Mainstream
(siehe Abschnitt 2).

8. Als entwicklungstheoretische Anwendung der keynesianischen Kon-
zeption der effektiven Nachfrage und der Bedeutung von konjunktu-
rellen Ungleichgewichten, wird auch im Rahmen eines wachstums-
theoretischen Kontexts nicht von einer gleichgewichtigen Entwicklung
ausgegangen. Dabei stehen vor allem die Analysen von Harrod und
Domar im Zentrum des keynesianischen Ansatzes.15 Daraus abgelei-
tet sind wiederum die wirtschaftspolitischen Empfehlungen für Stabili-
tät und Entwicklung geprägt durch die Postulate eines historisch-
institutionellen Zusammenhangs im Zentrum und stellen vor allem
auch im Bereich der Stabilisierung der Finanzmärkte einen Kontra-
punkt zum ökonomischen Mainstream dar.

In Anwendung dieser Eckpfeiler der postkeynesianischen Theorie entwi-
ckelten sich in der weiteren Folge die spezifischen Themen des Ansatzes.

2.2 Themen in den 1970er-/1980er-Jahren

Die Positionierung des Postkeynesianismus in den 1970er- und 1980er-
Jahren konzentriert sich stärker auf eine homogenere Darstellung der
theoretischen Konzeption. Es wird nicht nur die Gegenposition zum öko-
nomischen Mainstream thematisiert, sondern auch das Erbe von Keynes
weiterentwickelt und auf die wesentlichen Entwicklungen dieser Periode
angepasst. Der ökonomische Ansatz wird in der Folge nicht nur in Großbri-
tannien, sondern auch in den USA weiterentwickelt. Damit kommt es auch
zu einer Spaltung der inhaltlichen Weiterentwicklung der Modellstruktur.
Zum einen werden realwirtschaftliche Themen und Fragen der Vertei-
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lungstheorie in Großbritannien vorangetrieben, während in den USA vor
allem monetäre Themen – der Ansatz des endogenen Geldes – diskutiert
werden. Wesentlich dabei sind zunächst die Arbeiten von Sidney Wein-
traub und in weiterer Folge Paul Davidson und Basil Moore.16 Neben An-
sätzen zum endogenen Geld finden auch Konzeptionen zum Arbeitsmarkt
eine weitere Vertiefung, dabei wird im makroökonomischen Zusammen-
hang die Verbindung zwischen Fragen der Beschäftigung und der Vertei-
lung geknüpft – sowohl der personellen, als auch der funktionalen.17

Fragen des Arbeitsmarktes und der Lohnpolitik erweisen sich durch das
keynesianische Ziel einer Verringerung der Arbeitslosigkeit als Wesent-
lich; nachdem jedoch hier eine starke Interdependenz zum Gütermarkt
postuliert wird, erweist es sich als konzeptionell schwierig den Arbeits-
markt als eigenen Markt analytisch darzustellen. Vielleicht auch aus dem
Grund der eingeschränkten graphischen Darstellbarkeit, treten die wirt-
schaftspolitischen Analysen und Diskussionen im Vergleich zu anderen
postkeynesianischen Fragestellungen in den Hintergrund.18

Demgegenüber rücken geldtheoretische und -politische Fragestellun-
gen zu diesem Zeitpunkt immer mehr in den Vordergrund, nicht zuletzt
durch die fortschreitende Liberalisierung am Bankensektor, sowie freie
Kapitalmobilität. Damit wendet sich der Postkeynesianismus auch gegen
die hegemoniale Vormachtstellung der USA.

Im Zentrum der Analyse steht die Frage der Bedeutung des Einflusses
der Notenbank für die Entwicklung der Geldmenge in einer Volkswirt-
schaft. Im Rahmen der standardökonomischen Analyse werden der No-
tenbank die Macht, das Wissen und die vollkommene Steuerbarkeit der
Geldmenge19 unterstellt. Somit kann der Geldschöpfungsprozess der Ge-
schäftsbanken etwa in konjunkturellen Abschwüngen durch eine expansi-
ve Geldpolitik (durch eine direkte Erweiterung der Geldmenge oder eine
unmittelbare Senkung der Zentralbankzinsen) zu einer Überwindung der
Krise beitragen. Damit wird die Geldmenge exogen durch die Notenbank
gesteuert und es ergibt sich eine vertikale Geldangebotsfunktion – die
damit vollkommen unelastisch auf Zinsänderungen reagiert. Jegliche Än-
derungen der Geldmenge ergeben sich durch eine von außen veränderte
Geldpolitik der Notenbank, die auf die hierarchisch nachgeordneten Ak-
teurInnen Geschäftsbanken und UnternehmerInnen/Haushalte als Inves-
torInnen trifft. Investitionsentscheidungen werden daher aufgrund des
Angebots an Zentralbankgeld, das durch die Geschäftsbanken weiterge-
geben wird, getroffen. Soweit der standardökonomische Ansatz. Demge-
genüber geht der postkeynesianische Ansatz von den Investitionsent-
scheidungen der UnternehmerInnen/Haushalte als Anfangspunkt aus.
Diese Investitionsentscheidung mündet in einer Kreditnachfrage, die die
InvestorInnen an die jeweilige Geschäftsbank herantragen.20 Diese prüft
die Möglichkeit der Kreditvergabe und entscheidet, nach Maßgabe regula-
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tiver Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Refinanzierung am In-
terbankenmarkt,21 eine Refinanzierung der Notenbank in Anspruch zu
nehmen. Im Anschluss werden darauf aufbauend, mit einem Zinsauf-
schlag Kredite vergeben und damit das Kreditangebot gleich dem Geldan-
gebot gesetzt. Auf diese Weise wird Geld endogen im System geschaffen
und nicht exogen von der Notenbank induziert. Grundsätzlich gleich zwi-
schen dem standardökonomischen und dem postkeynesianischen Ansatz
sind die AkteurInnen, die in den Geldschöpfungsprozess involviert sind.
Allerdings ändert sich die Stellung der Notenbank; diese hat hier nicht
mehr das Primat und die Kontrolle über das Geldangebot, sondern ist im
Prozess von den AkteurInnen letztgereiht. Freilich wird der Notenbank
nicht abgesprochen einen Einfluss im Prozess des Geldangebots zu
haben, schließlich stellt die Notenbank Reserven für die Geschäftsbanken
zur Verfügung zu einem bestimmten Zinssatz, wodurch das Zinsniveau
auch für die InvestorInnen mitbestimmt wird (es handelt sich um den Zen-
tralbankzins plus den Zinsaufschlag, den die Geschäftsbanken verrech-
nen), doch die Notenbank hat keinerlei Einfluss auf die Investitionsent-
scheidungen der UnternehmerInnen/Haushalte selbst. Sind die Erwartun-
gen schlecht, besteht konjunkturelle Unsicherheit, so werden die Investi-
tionsentscheidungen und damit die Kreditnachfrage an sich sinken. Aus
geldpolitischer Sicht bedeutet das, dass die Notenbank im Rahmen von
Zinspolitik (nicht im Rahmen einer Geldmengensteuerung) in den Prozess
eingreift/eingreifen soll.

Diese Konzeption des endogenen Geldes erfüllt die unter 2.1 beschrie-
benen wesentlichen Eckpfeiler des postkeynesianischen Ansatzes: Das
Geldangebot ist nachfragegesteuert und kreditgetrieben. Das bedeutet,
dass die Verschuldungspositionen in der Ökonomie einen wesentlichen
Stellenwert einnehmen und Investitionen nicht unmittelbar durch vorheri-
ges Sparen determiniert sind. Vor allem bei einer genaueren Betrachtung
der Alternativen der Geschäftsbanken zu einer Refinanzierung bei der
Notenbank wird die Bedeutung des herrschenden institutionellen und
strukturellen Rahmens in den Vordergrund der Analyse gerückt. Damit
sind wiederum Analysen möglich, die die Bedeutung von strukturellen Ver-
änderungen beleuchten und auf diese Weise dem Postulat der histori-
schen Zeit entsprechen. Studien zeigen in diesem Zusammenhang etwa,
dass durch eine steigende Globalisierung und Internationalisierung von
Geschäftsbanken auch vor einen entwicklungsökonomischen Zusam-
menhang eine Entwicklung vom exogenen Geld hin zum endogenen Geld
argumentiert werden kann. In diesem Zusammenhang argumentieren
Dow/Gosh/Ruziev (2008) vor dem Hintergrund der Integration der Trans-
formationsstaaten Zentraleuropas, dass innerhalb weniger Jahre (seit Be-
ginn der Transformation) eine rasante Entwicklung im Hinblick auf ein in-
ternational tätiges Bankensystem durchlaufen wurde und in diesem
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Zusammenhang auch der Interbankenmarkt an Bedeutung gewonnen
hat. Entsprechend dieser Argumentation kann von einer wachsenden En-
dogenität des Geldes ausgegangen werden.

Bei der Durchsetzbarkeit dieser ökonomischen Alternative zum gängi-
gen Mainstream, ergibt sich jedoch das Problem der Nachweisbarkeit.
Bisher haben empirische Studien wohlgemerkt, weder den allgemeinen
Nachweis für exogenes Geld noch einen Nachweis für endogenes Geld
erbringen können. Zwar kann quantitativ gezeigt werden, dass eine Regi-
on oder ein Land zu einem bestimmten Zeitpunkt etwa eher endogenes
Geld als exogenes Geld aufwies (etwa Vera 2001), die Bestimmung der
zeitlichen Bedingungen in den Kausalzusammenhängen erweist sich je-
doch als komplex.

2.3 Themen ab den 1990er-Jahren

Die Situation der postkeynesianischen Ökonomie wird seit den 1990er-
Jahre und auch im Rahmen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise seit
2008 wesentlich durch die Situation an internationalen Forschungseinrich-
tungen mitbeeinflusst22 und führt dazu, dass die Forschungszentren zum
einen stark zersplittert sind, zum anderen aber auch in einem stärkeren
Maß im deutschsprachigen Bereich Fuß fassen.23 Es wird versucht, eine
Verengung der Themenbereiche voranzutreiben; man sieht sich weiterhin
durch die makroökonomische Formulierung der Modellwelt determiniert.
Besondern in den letzten Jahren kommt es aber auch zu einer wiederum
stärkeren Auseinandersetzung mit dem ökonomischen Mainstream und
dem dort vorgenommenen Methodenwandel. Als Beispiel dafür dann auch
die verstärkte analytische Mikrofundierung der Makroökonomie verstan-
den werden, die auch in der postkeynesianischen Theorie Einzug hält und
sich zum Ziel setzt, im Rahmen von agent based modelling (siehe in die-
sem Zusammenhang die Ausführungen von Godley/ Lavoie [2007], für
den Kreditmarkt und Geldmarkt) eine verstärkte mikroökonomische Kom-
ponente in den analytischen keynesianischen Rahmen zu integrieren.

Ein wichtiges Thema in den letzten Jahren – schon vor der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise von 2008 – ist die verstärkte Wiederaufnahme
des Themenbereichs der Einkommensverteilung und dessen wirtschafts-
politische Positionierung innerhalb der postkeynesianischen Theorie.
Dabei steht nicht nur die Frage der personellen Einkommensverteilung,
sondern vor allem die Entwicklung der funktionalen Einkommensvertei-
lung im Zentrum.24 Damit wird auch dem realwirtschaftlichen Bezug, im
Gegensatz zu den Analysen des endogenen Geldes wiederum eine direk-
te Bedeutung gegeben. Obwohl im postkeynesianischen Ansatz dieser
Zusammenhang als wesentlich angesehen wird, ist einer der Kritikpunkte
an den Modellen des endogenen Geldes, dass die Produktionsseite und
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die reale Bedeutung der Investitionen (unter anderem auch die Frage, in
welche Form von Investitionen die Gelder fließen) nicht in die Konzeption
integriert25 sind. Diese steigende Bedeutung der Realwirtschaft und der
Mangel einer genaueren Analyse der Form von Investitionen lässt nun
einen weiteren Begriff „financialization“ und damit die Frage einer Ab- oder
Entkoppelung der Realwirtschaft von der Geldwirtschaft als wesentlich für
die postkeynesianische Analyse erscheinen. Dabei lassen sich laut
Orhangazi ([2008] 41f) drei Argumentationslinien zur Erklärung des Finan-
zialisierungsprozesses unterscheiden. Zum einen werden diese in eine
langfristige strukturelle Analyse des Kapitalismus aus historischer Warte
eingebettet, zum anderen werden die Veränderungen durch neoliberale
Wirtschaftspolitiken seit den 1980er-Jahre zugrunde gelegt und die darauf
aufbauenden strukturellen Veränderungen analysiert. Einen weiteren An-
satzpunkt stellt die sich im Zeitablauf wandelnde Rolle des Finanzsektors
und der Regulierung im Hinblick auf nicht-finanzielle Unternehmen dar.

Die im Rahmen dieses historischen Abrisses genannten Themen für An-
sätze zu wirtschaftspolitischen Alternativen zeigen auch, dass der Post-
keynesianismus, wenn auch nicht in sich konsistent als ein Modell formu-
liert, so dennoch konsistent in Bezug auf die theoretischen Eckpfeiler der
Konzeption ist. Maßnahmen für alle Stufen des Ablaufs der derzeitigen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise können abgeleitet werden. Diese werden im
Folgenden dargestellt.

3. Finanzmärkte in der Krise und die Frage der Regulierung

Der erste Schritt in der derzeitigen globalen Wirtschaftskrise war der
Ausbruch der Finanzkrise in den USA im Laufe des Jahres 2008, der nur
wenige Monate später auch Europa traf.

Im Rahmen der standardökonomischen Analyse wird ein derartiger kon-
junktureller Einbruch häufig auch als kurzfristige Wertberichtigung an-
gesehen, nach der liberale Märkte den unverzerrten Gleichgewichtspreis
finden. Man geht von einer Effizienz des Kapitalmarktes aus.26 Dement-
sprechend berufen sich die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu einer
Verbesserung der Lage vor allem auf Transparenzsteigerungen und Infor-
mationssteigerung am Markt, sodass ein möglichst ökonomisch perfekter
Markt erscheinen soll. Diese Maßnahmen sollen das Vertrauen am Markt
erhöhen und damit durch Selbstregulierung zu einer Disziplinierung unre-
gulierter Märkte beitragen.

Die postkeynesianische Alternative bezieht sich hingegen auf eine star-
ke institutionelle Absicherung der Finanzmärkte, wodurch ein stabileres
Umfeld geschaffen werden kann. Nachdem Unsicherheit – im Postkeyne-
sianismus als fundamentale Unsicherheit wahrgenommen – nicht durch fi-
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nanzmathematische Methoden verringert oder berechnet werden kann,
ermöglicht der institutionelle Rahmen ein gewisses Maß an Stabilisierung.
Gleichzeitig wird die Rolle des Staates zum direkten Eingriff im Sinn einer
Stabilisierungspolitik propagiert. Daraus ergibt sich im Rahmen des post-
keynesianischen Ansatzes ein alternativer Regulierungsmodus im Ver-
gleich zu standardökonomischen Ansätzen. Während diese durch Selbst-
regulierung auf die Selbstheilungskräfte der Märkte hoffen und diese vor
allem sogenannte präventive (z. B. gesetzliche Rahmenbedingungen)
Maßnahmen stimulieren wollen,27 zeichnet sich die postkeynesianische
Forderung zur Stabilisierungspolitik durch starke protektive Maßnahmen
aus, das heißt, wirtschaftspolitische Maßnahmen die einen direkten staat-
lichen oder institutionellen Eingriff bedingen sind wesentlicher Bestandteil
von Regulierungsmaßnahmen. Unter anderem Akyüz gibt bereits im Jahr
2002 eine detaillierte Analyse über alternative Reformen zur Internationa-
len Finanzarchitektur.

Damit setzt der Postkeynesianismus unmittelbar am Postulat ungleich-
gewichtiger Entwicklung (siehe Abschnitt 2.1) an, die konjunkturelle
Schwankungen im Kapitalismus bedingt. Die theoretische Konzeption für
die Bedeutung des institutionellen Rahmens lassen sich dabei unter ande-
rem bei Hyman Minsky finden, der im Rahmen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise quasi wiederentdeckt wurde und im Folgenden unter 3.1 vor-
gestellt wird.

Doch der Ausbruch der Finanzkrise hat nicht nur zu Neubewertungen
auf den Börsen geführt und unmittelbar auch die Realwirtschaft negativ
beeinflusst, auch der Bankensektor hat hohe Instabilitäten gezeigt. Das
Resultat ist ein Hinterfragen der herrschenden Regulierungsmodi am Ban-
kensektor. Ein wichtiger wirtschaftspolitischer Bestandteil dessen sind die
Abkommen von Basel (I-III), die Eigenkapitalvorschriften ins bankenrecht-
liche Zentrum zur Stabilitätssteigerung rücken. Diesen von standardöko-
nomischer Seite propagierten Maßnahmen stellt der Postkeynesianismus
ebenfalls eine wirtschaftspolitische Alternative gegenüber, die stark an der
postkeynesianischen Konzeption des endogenen Geldes anknüpft (siehe
Abschnitt 3.2).

3.1 Minsky: Konzeption ohne unmittelbare wirtschaftspolitische
Umsetzung?

Die Schriften von Hyman Minsky haben durch die Finanzkrise von 2008
eine Wiederentdeckung erfahren, nicht nur von postkeynesianischen Öko-
nomInnen, sondern auch vom ökonomischen Mainstream. Dies spiegelt
sich auch in einer Neuauflage von Minskys Werk „Stabilizing an Unstable
Economy“ wider. Schon im Vorwort zur Neuauflage von 2008 wird von
Henry Kaufmann die Bedeutung der Schriften von Minsky zur Erklärung
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der Finanzkrise angeführt und Papadimitriou und Wray verdeutlichen in
ihrem Vorwort zum Buch: „There has been a steady demand for the book
since it went out of print. Used copies offered on the Internet commanded
prices upward of a thousand dollars. In 2007, interest on Minsky’s work
suddenly exploded as the financial press recognized the relevance of his
analysis to the rapidly unfolding mortgage-backed securities market melt-
down.“28

Anwendbar für die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 sind nicht nur
Minsky’s Analysen steigender Instabilität29 – im Zeitablauf durch einen
steigenden Verschuldungsgrad der Unternehmen, sondern auch die über
die konjunkturellen Zyklen hinaus beobachtbaren institutionellen Verän-
derungen, die zu weiterer Instabilität beitragen. Zunächst bedeutet das,
dass durch eine langandauernde Boomphase UnternehmerInnen positive
Erwartungen in die Zukunft haben und demnach, den kapitalistischen For-
derungen nach Investitionen und wirtschaftlichem Wachstum folgend, vor-
übergehende Veränderungen in ihrer Verschuldungsstruktur hinnehmen
werden, um in der Zukunft höhere Gewinne lukrieren zu können. Das heißt
somit, dass ein Anteil der Unternehmen, die bisher eine sichere – hedge –
Finanzierungsstruktur aufwiesen und nicht nur ihre Zinsen, sondern auch
ihre Kreditsumme aus den laufenden Einnahmen zurückzahlen konnten –
„The cash flows from assets in position are expected to exceed the cash
flow commitments on liabilities for every period“30 – zunehmend in eine
weniger stabile Finanzierungsstruktur – der spekulativen Finanzstruktur –
wechseln. In diesem Verschuldungsszenario kann das Unternehmen nur
noch die Zinsen aus den laufenden Einnahmen zahlen. In der instabilsten
Verschuldungsstruktur befindet sich das Unternehmen schließlich in der
Ponzi-Phase. Hier müssen immer wieder neue Verbindlichkeiten einge-
gangen werden, um die bestehenden bedienen zu können. „A Ponzi finan-
ce unit must increase ist outstanding debt in order to meet ist financial obli-
gations.“31 Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass ein bestimm-
ter Anteil an Unternehmen auch am Beginn eines konjunkturellen Auf-
schwungs eine ponzi Struktur aufweist, so geht Minsky davon aus, dass
durch einen andauernden Boom mehr Unternehmen in die hochspekulati-
ven Finanzierungsstrukturen wechseln und somit eine boomgetriebene
Instabilität hervorrufen. Ist die Wachstumsphase zu Ende, etwa durch das
Platzen einer Blase, entsteht ein Minsky-Moment, der die höher spekulati-
ven Unternehmen aus dem Markt drängt. Auf diese Weise können kon-
junkturelle Auf- und Abschwünge erklärt werden.

Der postkeynesianische Ökonom Thomas Palley (2011) hat die Instabili-
tätshypothese von Minsky auf eine mittel- bis langfristige Ebene transpo-
niert (siehe Abb. 1). Zur Verdeutlichung dessen wird gezeigt, dass durch
eine Lockerung des institutionellen Rahmens – was in Abb. 1 durch die
Veränderungen der Linien an den jeweiligen Wendepunkten dargestellt
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wird – stärkere Fluktuationen Entwicklungen gefördert werden. Ein stren-
ger institutioneller Rahmen hat demnach zum einen zwar eine beschrän-
kende Wirkung auf die potentiellen Profite und damit auch auf das Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts, gleichzeitig werden aber Abschwünge
auch abgefedert. Die Lockerung des institutionellen Rahmens selbst, wird
unter anderem durch ein historisches Vergessen, aber auch aktive Libera-
lisierungsbestrebungen vorangetrieben. Daraus lässt sich wiederum die
postkeynesianische Forderung nach einer Re-Regulierung der Finanz-
märkte ableiten.

Abbildung 1: Langfristiger Instabilitätszyklus

Quelle: Palley (2011).

Die wirtschaftspolitischen Methoden und möglichen Formen einer Re-
regulierung der Finanzmärkte werden allerdings von Hyman Minsky selbst
nicht durchgängig formuliert. Daraus hat sich nach der „(Wieder)-Entdec-
kung“ mit der Krise von 2008 durch standardökonomische ÖkonomInnen
ein Dilemma für die postkeynesianische Alternative ergeben. Nun wurde
ein postkeynesianischer Ökonom aktiv diskutiert und rezensiert, doch er
selbst sieht nur vier wesentliche Anknüpfungspunkte für wirtschaftspoliti-
schen Eingriff vor, ohne sich klar mit einem „Maßnahmenkatalog“ zu posi-
tionieren. Minsky stellt diese folgendermaßen dar: „My agenda for an inte-
grated program of reform will be examined under four headings: Big
Government (size, spending, and taxing), an employment strategy, finan-
cial reform and market power. The details of the programs are, of course
negotiable.“32 Weiters macht Minsky aber deutlich, dass es sich bei seinen
Vorschlägen nicht um sogenannte „Slogan-Programme“ handeln kann,33

sondern dass es sich um nachhaltige umfassende Veränderungen der
strukturellen Rahmenbedingungen zu handeln hat. Was ist nun darunter

137



zu verstehen? Minsky selbst hat in seinen Schriften eher allgemeine Vor-
schläge zu einer Verbesserung der Situation gegeben, Anwendungen
haben stattgefunden, doch diese sind oftmals als Diskussion innerhalb der
postkeynesianischen ÖkonomInnen verharrt und wurden nur in einem ein-
geschränkten Ausmaß mit dem Werk von Minsky mitdiskutiert. Hinzu
kommt, dass die Bereiche, die Minsky – wie oben erwähnt – als wesentli-
che Ansatzpunkte für Reformen identifiziert in Opposition zum Kern der
standardökonomischen Wirtschaftspolitik stehen, einem schlanken und
inaktiven Staat. Wie sind die Bereiche Minskys zu verstehen?

a. Big Government: Die Bedeutung eines Big Government ist nicht un-
bedingt nur von der Größe des öffentlichen Sektors abzuleiten, son-
dern vielmehr vom aktiven Einflussbereich. Handelt es sich um ein
hohes Volumen etwa an Investitionen, dann muss das Steuersystem
entsprechend ausgestaltet sein, um den öffentlichen Sektor finanzie-
ren zu können. Auf diese Weise kann der öffentliche Sektor das Ni-
veau und die Zusammensetzung der Investitionen kontrollieren.34

Bei der Beschreibung des Umfangs des öffentlichen Sektors, ist es
für Minsky wichtig, den Unterschied zwischen den vorgeschlagenen
Steuerreformen und den zu seiner Zeit offensichtlichen Veränderun-
gen im Rahmen der Reagan Administration – und damit seinen Ge-
genpol zum damals neuen ökonomischen Mainstream in Form des
Monetarismus – zu verdeutlichen. Wie Tymoigne (2010, S. 53f) zeigt,
können im langfristigen Verlauf für die USA stabilisierende Entwick-
lungen durch eine Ausweitung des öffentlichen Sektors erkannt wer-
den, wobei zwei Perioden unterschieden werden: jene vor 1946 und
jene nach 1946 bis heute. Die Ausweitung des öffentlichen Sektors
nach 1946 hatte dabei eine deutlich stabilisierende Wirkung. Wesent-
lich bei den Ausführung von Minsky ist, dass ein aktiver großer öffent-
lichter Sektor nicht bedeutet, dass dauerhafte strukturelle Defizite
hingenommen werden: „To repeat, any organization with large debts
outstanding cannot deviate by very much or for very long from at least
the promise of a cash flow surplus without having the quality of the
debt deteriorate. Any deviation from a government budget that is ba-
lanced or in surplus must be understood as transitory – the war will be
over, the resource-development program will be finished, or income
will be at the full-employment level.“35 Auch mit dieser Aussage spielt
Minsky auf die Reagan Administration an, in deren Periode die öffent-
liche Verschuldung zugenommen hat und gleichzeitig der Wunsch
nach einer Zurückdrängung des öffentlichen Sektors evident wurde.

b. Arbeitsmarktstrategie: Fragen der Beschäftigung sollten nicht dem
Marktmechanismus überlassen werden, daher ist eine wesentliche
Aufgabe des öffentlichen Sektors, hier aktiv tätig zu werden. Für Mins-
ky bedeutet das die Aufgabe des Staates als employer of the last re-
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sort. Hier wird ohne den Lohndruck zu erhöhen – zu einer sogenann-
ten base wage, ein Parallelmarkt geschaffen, der als Puffer gegen
steigende Arbeitslosigkeit dient. Das Ziel ist dabei Folgendes: „The
main instrument of such a policy is the creation of an infinitely elastic
demand for labor at a floor or minimum wage that does not depend
upon long- and short-run profit expectations of businesses … The infi-
nitely elastic demand for labor must be created by government.“36

Damit ist die Arbeitsmarktstrategie ins Zentrum der Aufgaben des öf-
fentlichen Sektors gerückt und umfasst zahlreiche aufeinander abge-
stimmte wirtschaftspolitische und institutionelle Maßnahmen, die auf
einen permanenten Eingriff ausgelegt sind und daher einer kontinu-
ierlichen Überarbeitung und Entwicklung bedürfen.37

c. Finanzreform: Obwohl die Analysen von Minsky ursprünglich den Hin-
tergrund der 1960er-Jahre reflektieren, so lassen sich auch in Anwen-
dung auf die Finanzkrise von 2008 Forderungen, wie etwa ein erwei-
terter Zugang zu Refinanzierungen der Banken durch die Geldpolitik
der Notenbank, sowie zu institutionellen Garantien und Versicherun-
gen, ableiten. Dabei hat Minsky auch einen möglichen Konflikt der
Notenbank, zwischen der Herausforderung als Wirtschaftsregulator
und als Finanzierungseinheit für Geschäftsbanken, genannt.38 Unter-
nimmt die Notenbank zur Abfederung einer zu starken konjunkturel-
len Überhitzung beispielsweise eine restriktive Geldpolitik, so kann
durch das Steigen der Zinssätze damit die Instabilität des Finanzsys-
tems – durch die bereits bestehenden Verschuldungspositionen von
Unternehmen und Haushalten – gesteigert werden. Die Lösung, die
Minsky in der Folge unterstützen würde, wäre eine Verringerung der
makroökonomischen regulativen Aufgaben der Geldpolitik zugunsten
eines verstärkten Einsatzes als Stabilisator des Finanzsystems und
damit auch die Stärkung der Funktion als lender of the last resort. Da-
durch rückt konsequenterweise auch die Fiskalpolitik wieder in das
Zentrum wirtschaftspolitischer Aktivitäten.

d. Marktmacht: Ein weiteres Element des wirtschaftspolitischen Maß-
nahmenkatalogs und der Bedeutung eines großen, aktiven, öffentli-
chen Sektors, liegt in der Industriepolitik. Minsky geht dabei davon
aus, dass durch den steigenden Anteil an Unternehmenszusammen-
schlüssen die Wettbewerbsstruktur verschlechtert wird und damit die
Situation der ArbeitnehmerInnen im Vergleich zum eingesetzten Ka-
pital verschlechtert wird. Daher fordert Minsky eine staatlich gesteuer-
te Industriepolitik, die den Wettbewerb forciert. „Corporations thus
foster the dominance of capital-intensive productions techniques and
tilt the economy towards the use of labor-saving techniques. The re-
sult of the dominance of capital-intensive production techniques can
be a chronic labor surplus.“39
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Daraus wird deutlich, dass Minsky selbst in seinen Schriften sehr wohl
konkrete wirtschaftspolitische Forderungen positioniert hat, abgesehen
von einer theoretischen Kritik an dem – damaligen – einsetzenden neoli-
beralen Paradigma der USA. Konsequenterweise passen die Forderun-
gen nicht zu den heute bestehenden wirtschaftspolitischen Konzeptionen
von mainstream ÖkonomInnen; daher ist es nicht verwunderlich, dass
man im Zuge der Krise, zwar zunächst offen für Alternativen auch die
Schriften von Minsky „wiederentdeckt“ hat, nachdem die wirtschaftspoliti-
schen Forderungen jedoch in keiner Weise in die gängigen wirtschaftspoli-
tischen Maßnahmen integrierbar sind, sondern eine in sich geschlossene
Alternative eines starken Staates darstellen, wurde auf diese in weiterer
Folge nicht weiter eingegangen. Freilich wird bei der Konzeption von Mins-
ky deutlich, dass er sich auf die Entwicklung der 1960er- bis 1980er-Jahre
in den USA bezieht. Eine Umlegung auf die heutige Situation in den westli-
chen Industriestaaten wäre jedoch nicht schwierig und wird eindrucksvoll
auch in zahlreichen postkeynesianischen Beiträgen vollzogen.40

3.2 Forderungen einer Alternative zu bestehenden Vorschlägen
zur Bankenstabilität

Wie bereits eingangs zu diesem Abschnitt erwähnt und konsistent mit
den Forderungen von Minsky und den Weiterentwicklungen von Thomas
Palley nach einer starken institutionellen Absicherung des Finanzmarktes,
der eine Eindämmung der konjunkturellen Schwankungen ermöglicht,
wird im Rahmen des Postkeynesianismus auch eine Alternative zu den
bestehenden Regulativen am Finanzmarkt gegeben. Die Eigenkapitalvor-
schläge von Basel I-III werden als wenig zielführend erachtet. Thomas
Palley (2006) zeigt in diesem Zusammenhang die Vorzüge einer regulati-
ven Alternative in Form von asset based reserve requirements (ABRR)
auf. Dabei wird argumentiert, dass Instabilitäten am Bankensektor durch
die unklaren, undurchsichtigen oder auch teilweise nicht gewünschten Ak-
tivpositionen der Geschäftsbanken hervorgerufen werden und genau
diese Aspekte durch die herrschenden Formen der Bankenregulierung
nicht beachtet werden. Während im Rahmen von klassischen geldpoliti-
schen Maßnahmen unter anderem durch einen Mindestreservesatz die
Passivseite der Banken in den Mittelpunkt der Regulative rückte, nachdem
nicht die gesamten Einlagen (Depositen) in Form von Krediten weiterver-
liehen werden durften, sondern ein Teil bei der Zentralbank eingelegt wer-
den mussten, wird im Rahmen der Basel-(I-III)-Regulierungsvorschläge
ein anderer Ansatz gewählt. Die Eigenkapitalrichtlinien im Rahmen der
Säule 1 von Basel II und III (und die zentrale Argumentation von Basel I)
konzentrieren sich auf die Aktivseite und bestimmen die Kapitalstandards
(Passivseite) nach der Risikogewichtung der Assetgruppen. Doch weder
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der Mindestreservesatz noch die Eigenkapitalrichtlinien von Basel I-III er-
möglichen eine spezifische Regulierung unterschiedlicher Assetklassen
und damit Aktivitäten der Banken. Im Rahmen von asset based reserve re-
quirements hingegen soll die individuelle und spezifische Regulierung von
unterschiedlichen Aktivitäten der Geschäftsbanken durch die Finanzauf-
sicht möglich werden. Verbindet man die Argumentation der asset based
reserve requirements mit Analysen des endogenen Geldes (siehe Ab-
schnitt 2.2) so wird deutlich, dass durch ein Regulativ auf dieser Ebene der
Zinspolitik der Notenbank wiederum eine stärkere Bedeutung zugeordnet
wird, denn die Form einer ABRR Regulierung greift in das asset and liabili-
ty management der Geschäftsbanken ein, das den Refinanzierungsbedarf
der Geschäftsbanken verringern und damit in weiterer Konsequenz auch
die Effekte der Zinssteuerung der Notenbank reduzieren kann.

4. Der öffentliche Sektor in der Krise und die Verschuldungsfrage

Die nächste Etappe der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise war die
Manifestation der Krise als Verschuldungskrise in zahlreichen europäi-
schen Staaten. Die kurzfristigen fiskalpolitischen Maßnahmen, die ver-
suchten mittels Staatsgarantien die geldpolitischen Effekte sinkender Zin-
sen zu unterstützen, wurden durch die europäische Sparpolitik und die
Forderungen nach konsolidierten Staatshaushalten – vor allem im Süden
Europas – abgelöst.

Auch hier stellt der Postkeynesianismus eine Alternative zur gängigen
Wirtschaftspolitik dar. Neben einem „fine tuning“ der Volkswirtschaft, die
durch eine Stabilisierung der effektiven Nachfrage zu konjunkturelle
Schwächen überwinden soll, wird im Rahmen des functional finance41 ein
dauerhafter staatlicher Eingriff gefordert. Die Ausgangslage dabei ist die
Gegenüberstellung von Überschuß- und Verschuldungseinheiten, sodass
sich makroökonomisch ein Gleichgewicht ergibt. Wird mehr gespart,
durch die Sparvolumina (Überschusseinheiten) im Land und mögliche Ka-
pitalzuflüsse, als die möglichen Verschuldungseinheiten – durch Investi-
tionen – bereit sind aufzunehmen, so muss der Staat auftreten und die
überschüssigen Sparvolumina abrufen.42 Auf diese Weise müssen wie-
derum die Staatsausgaben und die Staatseinnahmen (Steuereinnahmen)
auseinanderklaffen. Damit geht der Ansatz des functional finance über die
Forderung von Minsky hinaus, der zwar einen aktiven öffentlichen Sektor
fordert und massive Eingriffe des Staates in den Arbeitsmarkt, bis hin zur
Schaffung eines Parallelarbeitsmarktes, der aber auch von der Bedeutung
eines langfristig ausgeglichenen Budgets ausgeht, um die internationale
Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Folgt man hingegen dem hier vorge-
stellten Ansatz, so können auch langfristige Budgetdefizite argumentiert
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werden, sofern die bestehenden Ungleichgewichte zwischen Überschuss-
und Verschuldungseinheiten nicht nivelliert werden können. Bei einer ge-
naueren Betrachtung kann jedoch zwischen diesen beiden postkeynesia-
nischen Ansätzen eine konsistente Vorgangsweise gefunden werden.
Zum einen gilt es, Ungleichgewichte zu überwinden und zum anderen wird
verdeutlicht, dass auch im Rahmen des functional finance nicht automa-
tisch von einem dauerhaften Defizit des öffentlichen Sektors ausgegan-
gen wird, sondern, dass es sich vielmehr um einen Kontrapunkt zur beste-
henden Spardoktrin des ökonomischen Mainstream handelt: „… But if one
promotes a balanced budget as an end in itself – as the ‚right‘ thing to do –
it becomes ‚irresponsible‘ to do otherwiese, despite potential effects and te
sacrifice of macro goals. This is not consistent with the principle of functio-
nal finance. It is best referred to as dysfunctional finance.“43

Damit lassen sich aus postkeynesianischer Perspektive zwei wichtige
Richtungen als wirtschaftspolitische Alternativen ableiten: Zum einen muss
unmittelbar fiskalpolitisch eingegriffen werden und die effektive Nachfrage
gesteigert werden. Die Suche nach einer fiskalischen Disziplin in Krisen-
zeiten ist nicht effektiv. Vielmehr lässt sich als weitere wirtschaftspolitische
Stoßrichtung die Suche und Analyse von ökonomischen Ungleichgewich-
ten identifizieren. Überschusseinheiten bedingen Verschuldungseinheiten
– daher ist die Suche nach Ungleichgewichten und damit die Verteilungs-
frage im Zentrum der Analyse und zeigt damit, angesichts der Entwicklung
der letzten Jahre in Europa, dass diese Diskussion wesentlich ist für die
Lösung von realwirtschaftlichen ökonomischen Problemen.

5. Die Realwirtschaft in der Krise und die Verteilungsfrage

Wie bereits eingangs erwähnt, ist eine räumliche Analyse wesentlich
und wendet sich gegen die a-räumliche Darstellung des ökonomischen
Mainstream. Obwohl die strukturell-institutionelle Diskussion im Postkey-
nesianismus die individuelle Situation von Staaten und Regionen ins Zen-
trum rückt, bleibt vor einem theoretischen Hintergrund eine geografische
Analyse zumeist unbeachtet. Hier greift der Postkeynesianismus unter an-
derem auf die Diskussionen von Gunnar Myrdal44 zurück, der in einer re-
gionalen Entwicklung nicht immer nur positive Umlandeffekte sieht, son-
dern auch negative regionalwirtschaftliche Effekte ausmacht.

Verbindet man die Aspekte der räumlichen ökonomischen Untersu-
chung mit Fragen der ungleichgewichtigen Entwicklung, lassen sich die
postkeynesianischen Analysen in Fragen der personellen und der funktio-
nalen Einkommensverteilung unterscheiden. Vor allem im Bereich der
Entwicklung der funktionalen Einkommensverteilung wird die Verbindung
zur Erklärung steigender Disparitäten in Europa geschaffen.45 Hein/Tru-
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ger (2011) analysieren vor diesem Hintergrund Leistungsbilanzungleich-
gewichte und ungleiche Einkommensverteilung in Europa, wobei die Auto-
ren deutlich machen, dass durch die Finanzmarktliberalisierung der
1980er-Jahre die Ungleichverteilung stark zugenommen hat, was auch zu
Profiten ohne Investitionen führt (S. 156). Daraus ergeben sich Forderun-
gen auf 3 Ebenen, die wiederum verdeutlichen, dass die wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen der postkeynesianischen Alternative nicht nur einen
Markt oder eine Dysfunktionalität im herrschenden Kapitalismus ausma-
chen, sondern eine umfassende Reorientierung der Wirtschaftspolitik dar-
stellen:46 a) Re-Regulierung der Finanzmarktes und des realen Sektors
zur Erhöhung der Transparenz, b) eine Verbesserung der internationalen
Politikkoordinierung, um globale Ungleichgewichte zu verringern, c) eine
Stabilisierung der Lohn- und Einkommenspolitik und eine Geldpolitik ent-
sprechend den Analysen des endogenen Geldes, die die Zinspolitik der
Notenbank ins Zentrum rücken. Die damit geforderten Restrukturierungs-
maßnahmen sind umfassend, aber wenig konkret für einzelne Staaten
und Regionen.

6. Der Wohnungsmarkt in der Krise und der allgemeine
Verantwortungsrahmen des Auftrag

Am Beginn der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise stand der Zusam-
menbruch des Immobilienmarktes in den USA. Als Reaktion haben sich
zahlreiche Studien mit der Suche nach Schuldigen für das Entstehen und
das Platzen der Blase beschäftigt. Die Finanzierungsstruktur des Immobi-
lienmarktes stand dabei im Mittelpunkt und kann in der Folge auch im Rah-
men der oben beschriebenen Minsky Instabilitätshypothese erklärt wer-
den, wonach die steigende Überschuldung der Haushalte lange Zeit das
Entstehen der Blase angesichts steigender Immobilienpreise ermöglicht.
Während zahlreiche standardökonomische Analysen die Schuld der Über-
schuldung der amerikanischen Haushalte in der Gier und dem Wunsch
über die Verhältnisse zu leben verorten, zögern die meisten ÖkonomIn-
nen, die dahinterliegende Struktur des Wohnungsmarktes in die Analysen
mit einzubeziehen. Als Anwendung der unter 2.1 beschriebenen Eck-
pfeiler der postkeynesianischen Analyse ist es hingegen wesentlich, die
institutionell-strukturellen Rahmenbedingungen zu beleuchten.

Dabei wird klar, dass der amerikanische Wohnungsmarkt den Haushal-
ten keinerlei Alternativen zu einem Eigenheim bietet. Daraus ergibt sich
auch die postkeynesianische Forderung nach einem starken Staat und
damit der staatlichen Verantwortung eines adäquaten sozialen Rah-
mens.47 Umgelegt für den wohnungspolitischen Rahmen bedeutet das,
dass sozial leistbares Wohnen geschaffen werden muss und durch eine
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gezielte Objektförderung unterstützt werden muss. Auf diese Weise kann
nicht nur der institutionelle Rahmen am Finanzmarkt selbst, sondern auch
auf anderen Märkten dazu beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung des
Staates zu stabilisieren. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die
Entwicklung der staatlichen Verantwortung (siehe Anhang Abbildung 2) –
entnommen, aus der Frage nach aktiven wohnungspolitischen Maßnah-
men zur Erzielung von leistbarem Wohnen – wird deutlich, dass in den eu-
ropäischen Staaten auch auf dieser Ebene die Marktkontrolle zunimmt
und die staatliche Leistungsbereitschaft abnimmt. Kombiniert man in der
Folge das Niveau der staatlichen Leistungsbereitschaft mit den Kosten für
Wohnraum, so wird deutlich, dass Tendenzen zu steigender marktlicher
Kontrolle und geringerer staatlicher Verantwortung auch in steigenden
Wohnkosten münden. Eine postkeynesianische Alternative muss daher
auch in diesem Fall eine starke staatliche Verantwortung im Sinne eines
aktiven Big Government propagieren.48

7. Fazit und Ausblick

Bietet der Postkeynesianismus nun konkrete und durchgängige Alterna-
tiven zur gängigen Wirtschaftspolitik? Die Antwort angesichts der darge-
stellten Argumentationslinie der postkeynesianischen Wirtschaftstheorie
muss lauten: ja.

Warum hat dann die postkeynesianischen Theorie das sich durch die
Wirtschaftskrise scheinbar öffnende Fenster zu einem wirtschaftspoliti-
schen Umbruch nicht nutzen können? Schließlich wurden, wie dargestellt,
postkeynesianische Ökonomen wiederentdeckt und von standardökono-
mischen Theoretikern reflektiert.

Die Antwort darauf kann keineswegs vollständig sein, doch lassen sich
bei der Reflexion der postkeynesianischen Theorie Gründe dafür finden:
Zum einen stellt die postkeynesianische Theorie alternative Antworten zur
gängigen Wirtschaftstheorie dar, die aufgrund der theoretischen Grundla-
gen nach individuellen Antworten suchen und nicht unmittelbar immer die
gleiche wirtschaftspolitischen Rezeptur zeigen. Damit ist die Schlagkraft
verringert, doch bei genauer Betrachtung lassen sich auch den postkeyne-
sianischen Fundamenten leicht konkrete Lösungen für spezifische Proble-
me finden. Dieses standardökonomische Vorurteil ist daher nicht beleg-
bar.

Dennoch konnte sich die postkeynesianische Alternative bisher nicht
nachhaltig in der internationalen Wirtschaftspolitik etablieren.

Ein weiterer Grund dafür liegt auch in der in sich geschlossenen und
über mittlerweile einige Dekaden andauernden standardökonomischen
Übermacht in internationalen wirtschaftspolitischen Institutionen. Wie
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oben in Abschnitt 2 verdeutlicht, fand sich der Postkeynesianismus dem-
gegenüber immer in Opposition zum gängigen ökonomischen Mainstre-
am, der sich auch über die Jahrzehnte gewandelt hat und persistente Kri-
tikpunkte in die ökonomische Theorie aufgenommen hat. Gleichzeitig war
die Forschung konzentriert, während sich im Rahmen des postkeynesiani-
schen Ansatzes oft regional disperse Forschungseinheiten gebildet ha-
ben, die vielfach durch die jeweils eigenen regionalen und nationalen Fra-
gestellungen determiniert waren und nicht an einer internationalen wirt-
schaftspolitischen Alternative gearbeitet haben. Ausdruck dessen waren
auch die unterschiedlichen Forschungszentren und -schwerpunkte in den
USA und Europa in den 1970er-/1980er-Jahren, die sich erst in den letzten
Jahren wiederum verstärkt um eine internationale Verbindung kümmern.

Ein weiteres Argument besteht sicherlich auch in der Tatsache, dass die
postkeynesianischen Alternative eben genau eine in sich geschlossene
Alternative darstellt, die sich nicht mit einzelnen Elementen in das gängige
Paradigma eingliedern lässt, daher bedeutet die Umsetzung der Maßnah-
men eine grundlegende Änderung der herrschenden wirtschaftspoliti-
schen Ausrichtung. Daher besteht die Hoffnung, dass durch eine starke, in
sich geschlossene wirtschaftstheoretische und -politische Opposition an-
gesichts der Ohnmacht des bestehenden ökonomischen Mainstream, die
derzeitige Krise zu bekämpfen, mittelfristig ein abermaliges und längerfris-
tiges Fenster für postkeynesianische wirtschaftspolitische Alternativen ge-
öffnet wird.
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Anhang: Abbildung 1: Einflüsse auf den Postkeynesianismus

Quelle: Lavoie (2006) 3, Figure 1.1.
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Abbildung 2: Staatliche Verantwortlichkeiten am Wohnungsmarkt

Quelle: Springler (2010) 75.

Anmerkungen
1 Neben J.M. Keynes sind Sraffa und Kalecki und damit indirekt auch Marx weitere wich-

tige Einflusse für den Postkeynesianismus, Abbildung 1 im Anhang stellt diesen Zusam-
menhang dar.

2 Siehe genaueres zur historischen Perspektive dieser Jahre unter anderem bei King
(2002) 18ff.

3 Jäger/Springler (2012) Kap 5.2.
4 Robinson (1969) Preface.
5 Diese Aufgabe hat sich auch bis heute nicht verändert, auch in der heutigen Zeit ver-

steht sich der Postkeynesianismus als Gegenposition zum Mainstream, es ist jedoch
wichtig zu verdeutlichen, dass es sich um den jeweilig gängigen Mainstream handelt,
denn es wird anerkannt, dass auch das allgemeine Bild des Mainstream sich verändert
hat und sich dieser weiterentwickelt hat (Colander/Holt/Rosser [2004]).

6 Für eine genaue Darstellung der theoretischen Rahmenbedingungen siehe unter ande-
rem: Eichner/Kregel (1975); Thirlwall (1997, [1993]). Beide genannten Beiträge stellen
einen systematischen Überblick über die wesentlichen Konzeptionen des Postkeyne-
sianismus dar. Ältere systematische Darstellungen und damit die klare Positionierung
des Postkeynesianismus selbst sind nicht bekannt.

7 Vgl. unter anderem genaueres bei Jäger/Springler (2012).
8 Lavoie (2006) 12f.
9 Lavoie (1992) 20ff verdeutlicht beispielsweise kompakt auf welche Weise empirische

Analysen und quantitative Methoden den ökonomischen Mainstream bestimmen und in
der Folge auch weitere Generationen von StudentInnen beeinflussen und in ihrer Me-
thodenwahl beherrschen.

10 Lawson (2003) 159f.
11 Dow (1985) 225f; Lavoie (1992) 282f.
12 Fontana (2006) arbeitet diesen Zusammenhang auf, zeigt vier Varianten von Unsicher-

heit und das Bestehen von fundamentaler Unsicherheit.
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13 Für eine genauere Darstellung siehe unter anderem Rosser (2001).
14 Springler (2011).
15 Vergleiche in diesem Zusammenhang die Gegenüberstellung in Jäger/Springler (2012).
16 Springler (2009).
17 Vgl. Rima (1981) Kap. 17.
18 Klare wirtschaftspolitische Forderungen gibt es dennoch, die sich, wie King (2001) es

darstellt, zu vier Punkten, beziehungswiese Diskussionen zusammenfassen lassen:
1. Arbeitslosigkeit wird durch eine Steigerung der Nachfrage verringert. 2. Starke Institu-
tionen, die sich für eine richtige Bewertung des Mindestlohnes einsetzen sind gefordert.
3. Steigerung der öffentlichen Beschäftigten und Job-Garantien für Langzeitarbeitslose
zu einem zu definierenden Mindestlohn. Diese Forderung steht in einem engen Zusam-
menhang zu den Forderungen von Hyman Minsky zur Überwindung ökonomischer Ins-
tabilitäten und Fluktuationen, die unter Abschnitt 3.1 genauer besprochen werden.
4. Verringerungen der Arbeitsstunden und Beschränkungen von Überstunden, wobei
diese Forderung zu einer dispersen Diskussion innerhalb der postkeynesianischen
ÖkonomInnen geführt hat.

19 Im Hinblick auf einen engen Geldmengenbegriff, der das Zentralbankgeld, sowie die
weitere Geldschöpfung der Geschäftsbanken umfasst.

20 Siehe für eine zusammenfassende Darstellung unter anderem Springler (2009).
21 Hier wird nicht unterschieden zwischen dem Ansatz der Strukturalisten und der Horizon-

talisten als zwei Formen des endogenen Geldes des Postkeynesianismus. Tatsächlich
gab und gibt es eine lebhafte Debatte, um die Frage welche der Subformen größere
Relevanz hätte. Siehe in diesem Zusammenhang für einen Überblick unter anderem
Lavoie (1992) Kap. 4; Fontana (2009) Kap. 7 und graphische Darstellung in Kap. 8.

22 Siehe unter anderem Dürmeier/Euler (2013); Becker (2013).
23 Hier ist etwa auch das Forschungsnetzwerk des IMK in Deutschland zu nennen, sowie

zahlreiche aktivistische Zusammenschlüsse heterodoxen ÖkonomInnen, wie im Rah-
men der EuroMemo Gruppe oder auch des Netzwerks für Real World Economics.

24 Siehe für einen Überblick unter anderem Stockhammer (2009).
25 Hierbei gilt es zu erwähnen, dass es zwar mit dem Zirkulationsansatz auch ein Form des

endogenen Geldes gibt, die aktiv auf die Verbindung zwischen Produktion und Ver-
schuldung-Sphäre des Unternehmens abstellt, hierbei jedoch einen weniger beachte-
ten Teil der postkeynesianischen Analyse darstellt – für einen Überblick siehe unter
anderem Parguez/Seccareccia (2000).

26 Fama (1970).
27 In diesem Zusammenhang verweisen AutorInnen der Weltbank in ihren Studien (siehe

unter anderem Barth/Caprio/Levine [2002]) auf den ineffizienten Zusammenhang zwi-
schen staatlichem/institutionellen Einflussbereich und Effektivität der Regulierung.

28 Papadrimitriou/Wray (2008) xi.
29 Vgl. für die nachfolgenden Ausführungen zur Verschuldungsstruktur unter anderem

Minsky (1985) 43f; Minsky (1992).
30 Minsky (1985) 43.
31 Minsky (1985) 43.
32 Minsky (2008) 328.
33 Minsky (2008) 329.
34 Tymoigne (2010) 64.
35 Minsky (2008) 338.
36 Minsky (2008) 343.
37 Minsky (2008) 343f.
38 Kregel (2010) 40ff.
39 Minsky (2008) 365.
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40 Wie beispielsweise im erschienenen Sammelband „The Elgar Companion to Hyman
Minsky“ (Hrsg. Papadimitriou/Wray [2010]) oder den Aufsätzen des Levy Institutes
(www.levy.org) deutlich wird.

41 Der Begriff „functional finance“ wurde von Abba Lerner geprägt und bedeutet, dass
öffentliche Defizite und öffentliche Verschuldung gezielt zugelassen werden, um die
Stabilisierung der Nachfrage zu ermöglichen (vgl. Mehrling (2003) 83).

42 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Darstellungen unter Jäger/Springler (2012)
Kap. 3.

43 Forstater (2003) 162.
44 Siehe unter anderem Panico/Rizza (2009).
45 Siehe unter anderem Stockhammer (2009).
46 Hein/Truger (2011) 176; siehe für einen Überblick auch Horn/van Treek (2011) 29.
47 Vgl. in diesem Zusammenhang auch BEIGEWUM/Attac (2010) 25-31.
48 Vgl. auch Springler (2010).
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Zusammenfassung

Angesichts der offensichtlichen Machtlosigkeit der herrschenden ökonomischen Lehr-
meinung und deren wirtschaftspolitischen Ausformung des Neoliberalismus wirksame We-
ge aus der globalen Finanz-, Wirtschafts- und Verschuldungskrise aufzuzeigen, widmet
sich dieser Beitrag einer ökonomischen Alternative: dem Postkeynesianismus. Dieser ver-
steht sich als Opposition zum ökonomischen Mainstream und zeigt im Rahmen von geld-,
fiskal- und lohnpolitischen Maßnahmen ein durchgängiges alternatives wirtschaftspoliti-
sches und -theoretisches Modell. Um die Unterschiede in den theoretischen Konzeptionen
zwischen der Modellwelt des ökonomischen Mainstream und dem Postkeynesianismus zu
verdeutlichen, widmet sich der Beitrag zunächst der historischen und theoretischen Ge-
nese des Postkeynesianismus. In der weiteren Folge werden die Stadien der globalen
Finanzkrise, bis hin zur Verschuldungskrise skizziert und auf jeder Ebene, auf Basis der
alternativen theoretischen Fundierung, Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Dabei werden
auch die Probleme des Postkeynesianismus erläutert, als durchgängige und anwendbare
Alternative wahrgenommen zu werden.

151

39. Jahrgang (2013), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft



152

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 2

„Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen
der Arbeiterkammer Wien“

Reihe Band 15

Ausgliederungen aus dem öffentlichen
Bereich – Versuch einer Bilanz

Christa Schlager (Hrsg.)

Christa Schlager
Vorwort

Katharina Mader
Ausgliederung aus dem Bundeshaushalt, neuer Stand und vertiefende
Evaluierungen

Hannes Hofer
Gedanken zu Ausgliederungen aus der Sicht der BBG bzw. Stellungnahme
zur Studie

Andreas Pölzl
Thesen und Lösungsansätze zur Steuerung öffentlicher Aufgaben unter
besonderer Berücksichtigung des Beteiligungsmanagements

Ulrike Mandl und Thomas Obermayr
Erfahrungen und Perspektiven hinsichtlich Ausgliederungen aus Sicht des
Rechnungshofes

Heinz Leitsmüller und Bruno Rossmann
Ausgliederungen aus dem öffentlichen Haushalten – Versuch eines Resü-
mees

Wien 2010, 178 Seiten, D 24,–.

Bestellungen bei:
LexisNexis Verlag ARD Orac,
A-1030 Wien, Marxergasse 25
Tel. 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140,
e-mail: verlag@lexisnexis.at



Die Bedeutung realwirtschaftlicher
Ungleichgewichte für die Finanzkrise

Ewald Walterskirchen

1. Ungleichheit macht krisenanfällig

Realwirtschaftliche Ungleichgewichte trugen zur Entstehung der Finanz-
krise bei. Sie beschleunigten das Tempo des Schuldenaufbaus und führ-
ten zu den hohen Schuldenquoten der privaten Haushalte, die als wichti-
ger Auslöser der Finanzkrise anzusehen sind.

Je höher die Ungleichgewichte, umso mehr wird der Finanzsektor aufge-
bläht, der zwischen Gläubigern und Schuldnern vermittelt. Gleichzeitig
wird das Finanzsystem umso instabiler, je stärker es von Schulden und
Fremdkapital abhängt.

Drei Arten von Ungleichgewichten spielen dabei eine besondere Rolle:
– Zunehmende Ungleichheit der Einkommen, besonders in den USA:

Die Reichen suchten nach lukrativen Anlagen, und die Banken ent-
deckten nahezu mittellose US-Haushalte als potenzielle Kreditneh-
mer.

– Internationale Ungleichgewichte: Einige Länder streben mit Hilfe „mer-
kantilistischer“ Politik Überschüsse in der Leistungsbilanz an (China,
Deutschland). Diese Gelder müssen angelegt werden und tragen zur
Hypertrophie des Finanzsektors bei.

– Entwicklung der Vermögenspreise: Die Immobilienpreise und Aktien-
kurse schießen im Boom spekulativ weit über die Verbraucherpreise
hinaus. Es öffnet sich die Schere zwischen Vermögen und Leistungs-
einkommen. Nach dem unausweichlichen Crash kehren die Vermö-
genspreise wieder zu den alten Relationen zurück, und die Immobilien
stellen keine adäquate Sicherheit mehr für Kredite dar.

Die zunehmende Konzentration der Einkommen auf eine kleine Ober-
schicht und die riesigen Leistungsbilanzüberschüsse einiger Staaten ha-
ben die Finanzvermögen seit der Liberalisierung der Kapitalmärkte massiv
in die Höhe getrieben. Die Kreditbereitschaft der Wirtschaftsunternehmen
reichte weltweit nicht aus, das viele Geld aufzunehmen. In den Achtziger-
und Neunzigerjahren floss es vor allem in vielversprechende Schwellen-
länder – so lange, bis dort Grenzwerte der Verschuldung erreicht wurden,
die Kreditblasen platzten und nationale Finanzkrisen ausbrachen. Danach
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strömte das Geld primär in riskante Hypothekarkredite, die auf undurch-
sichtige Weise in Wertpapiere verwandelt wurden – bis die Immobilien-
preisblase platzte und die weltweite Finanzkrise auslöste.

Die aktuelle Krise wird manchmal ausschließlich auf zu riskante Speku-
lationen des Finanzsektors zurückgeführt. Ohne diese Spekulationsaben-
teuer wäre nach dieser Argumentation die Wirtschaft der Industrieländer
auf ihrem stabilen Wachstumspfad geblieben. Ich stimme dieser These
nicht zu und möchte in diesem Artikel die realwirtschaftlichen Hintergrün-
de beleuchten, die zur Entstehung der Finanzkrise beitrugen: Wegen der
zunehmenden Ungleichgewichte der Realwirtschaft „schwammen die
Banken im Geld“ und ließen sich auf immer riskantere Spekulationen ein.

Die Finanzkrise wurde somit aus zwei Quellen gespeist:
– der unverantwortlichen Kreditvergabe des Finanzsektors, die durch

Deregulierung und Liberalisierung ermöglicht wurde, und
– zunehmenden Ungleichgewichten der Einkommensverteilung, der

Leistungsbilanzen und der Vermögenspreisentwicklung.

2. Überschuldung der privaten Haushalte und
Finanzinstitutionen

Es besteht heute weitgehend Konsens, dass die Überschuldung der pri-
vaten Haushalte in den USA eine der zentralen Ursachen der Finanzkrise
war. Irving Fisher hatte schon in den Dreißigerjahren erkannt, dass das
Platzen von Kredit- und Vermögenspreisblasen Finanzkrisen auslöst. Ei-
nige Jahrzehnte später zeigte Hyman Minsky, wie bei blühender Wirt-
schaft stufenweise immer höhere Kreditrisiken eingegangen werden.

In den USA, dem Ursprungsland der weltweiten Finanzkrise, ist der
Schuldenstand aller volkswirtschaftlichen Sektoren zwischen 1981 und
2008 exorbitant gestiegen: von 164% auf 369% des BIP (siehe Tabelle).
Am stärksten fiel dieser Zuwachs bei den Finanzinstitutionen und den pri-
vaten Haushalten aus.1 Die Finanzinstitutionen nehmen typischerweise
kurzfristiges Geld auf und gewähren langfristige Kredite. Wenn Unsicher-
heit und Panik entstehen, dann werden die kurzfristigen Kredite nicht ver-
längert.2

Die Schulden des (nicht-finanziellen) Unternehmenssektors stiegen nur
mäßig. Die Industrie- und Handelsunternehmen konnten ihre Investitionen
weitgehend aus dem Cash-Flow finanzieren. Auch die Schulden des Staa-
tes nahmen bis zur Finanzkrise nicht dramatisch zu. Die Staatsschulden-
quote erreichte 2007 in den USA 67% des BIP. Erst infolge der Krise stie-
gen die Staatsschulden stark an.
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Tabelle 1: Schuldenstand in % des BIP

USA 1981 2008

Unternehmen 53 76

Finanzinstitutionen 22 117

Private Haushalte 48 100

Privater Sektor 123 293

Staat 41 76

Insgesamt 164 369

Quellen: privater Sektor: Roubini (2010) 118f, Staat: IMF.

Der Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Schuldenstands3 hat seit Rea-
gans Deregulierungspolitik eine neue Dimension erreicht. Die Ersparnis-
se, die dieser Kreditausweitung zugrunde liegen, stammen jedoch weitge-
hend aus Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen.

Im Allgemeinen wirken sich Kredite positiv auf die Wirtschaftsentwick-
lung aus, und zwar dann, wenn sie gut abgesichert sind und die Schulden-
quote unter einer kritischen Grenze bleibt.4 Beides war in den USA nicht
der Fall. Die Schuldenquote der Banken und Privathaushalte übertraf die
magische 100%-Marke, und das Platzen der Immobilienpreisblase brach-
te die Kreditsicherheiten ins Wanken. Es kam zu Nachschussforderungen
und Notverkäufen.

2.1 Sparneigung geht weltweit über Investitionschancen hinaus

Die Finanzkrise war im Kern die Folge einer langfristig überzogenen Ak-
kumulation von Finanzvermögen,5 die eine Überschuldung durch riskante
Kredite nach sich zog. Die Banken versuchten, mit allen erdenklichen und
dubiosen Finanzinnovationen potenzielle Kreditnehmer in der ganzen
Welt für die überschüssigen Ersparnisse zu finden. In den USA wurden
privaten Hauskäufern Kredite durch spezielle Konditionen förmlich aufge-
drängt. Die Kumulierung von Finanzierungsüberschüssen über Jahrzehn-
te bildete somit das Ausgangsmaterial für die Finanzkrise.

Bereits im Jahr 1943 sah Keynes voraus, dass es in einigen Jahrzehnten
eine Phase der wirtschaftlichen Entwicklung geben werde, in welcher die
profitablen Investitionsprojekte nicht mehr an die hohen Ersparnisse der
privaten Haushalte heranreichen würden.6 Genau das konstatierte Ber-
nanke, als er über eine weltweite Sparschwemme schrieb. Diese „savings
glut“ ist heute auf Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen konzentriert
(China, erdölproduzierende Länder, Deutschland).

Infolge der hohen Sparneigung in den Überschussländern und der rela-
tiv mäßigen Investitionsbereitschaft der Unternehmen in den Industrielän-
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dern sinken die langfristigen Zinssätze seit den Achtzigerjahren nahezu
dramatisch. Der langfristige Rückgang der Zinssätze hängt weniger mit
der expansiven Geldpolitik der USA als vielmehr mit dem weltweiten Spar-
überschuss zusammen. Wenn „überzogene Staatsausgaben“ im Vorfeld
der Finanzkrise dominiert hätten, dann hätte dies einen Anstieg der Zins-
sätze zur Folge haben müssen.

Der Rückgang der Zinssätze verringerte zwar die Last der Kreditrück-
zahlungen beträchtlich. Der steigende Schuldenstand erhöhte jedoch die
Unsicherheit bei konjunkturell anziehenden Zinssätzen enorm.

3. Zunehmende Ungleichheit der Einkommen
fördert Finanzkrisen

Die Einkommensungleichheit hat vor allem in den USA seit den Siebzi-
gerjahren dramatisch zugenommen. Dazu trug die Explosion der Manager-
gehälter und Bonuszahlungen entscheidend bei. Vorstandsdirektoren und
Aufsichtsratspräsidenten schoben sich wechselseitig Millionen zu – ein
Auswuchs des wirtschaftlichen Liberalismus seit der Reagan-Thatcher-Ära.

In den USA verfügte das oberste Prozent der Haushalte 1976 über 8,9%
der Einkommen. Dieser Anteil stieg bis 2007 fast auf das Dreifache:
23,7%.7 Diese Bezieher von Spitzeneinkommen suchen riskante Anlagen,
weil sie die Gier treibt und sie das Geld nicht zum Leben brauchen. Für die
mittleren und unteren Einkommen ist das Netto-Realeinkommen seit Jahr-
zehnten nicht mehr gestiegen. Sie versuchen, ihren Lebensstandard durch
Kredite zu halten bzw. zu verbessern. Rajan wies darauf hin, dass vor der
Großen Depression billige Kredite an Landwirte, die von sozialem Abstieg
bedroht waren, eine ähnliche Rolle spielten. „Excessive rural credits was
one of the important causes of bank failures during the Great Depres-
sion.“8

Die dramatische Zunahme der Einkommensunterschiede in den USA
trug wesentlich zum rasanten Tempo des Schuldenaufbaus der privaten
Haushalte und damit zum Ausbruch der Finanzkrise bei. Kumhof und Ran-
cière konnten zeigen, dass nicht nur 1983-2008, sondern auch im Jahr-
zehnt vor der Großen Depression (1920-1929) die Einkommensungleich-
heit und Verschuldung der Privathaushalte stark angestiegen sind.9

In den zwei Jahrzehnten nach der Weltwirtschaftskrise kam es dann zu
einer starken Verringerung der Spitzeneinkommen. Ein solcher Rückgang
sollte auch jetzt wieder erreicht werden, um einen Neustart der Kredite zu
ermöglichen.

Eine exzessive Haushaltsverschuldung kann durch Umverteilungspolitik
zur Sicherung des Lebensunterhalts in unteren Einkommenskategorien
sowie durch sozialen Wohnungsbau verhindert werden.
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Ein erster Schritt zur Begrenzung der Spitzeneinkommen ist jetzt in der
EU gelungen: Die Bonuszahlungen werden auf maximal das Doppelte der
Jahresgehälter begrenzt. Der Widerstand der liberalen Briten gegen eine
Begrenzung der Bonuszahlungen konnte gebrochen werden.

4. Dauerhafte Ungleichgewichte der Leistungsbilanzen

Seit einigen Jahrzehnten gibt es hohe und anhaltende Ungleichgewichte
der Leistungsbilanzen, d. h. eine dauerhafte Aufteilung in Gläubiger- und
Schuldnerstaaten. China, Deutschland und die erdölproduzierenden Län-
der weisen hohe Überschüsse auf. Die USA, Großbritannien und Südeu-
ropa haben hohe Defizite. Es gibt keinen Ausgleichsmechanismus, keine
Tendenz zu einem Gleichgewicht: Die Wechselkurse gleichen den Handel
zwischen USA und China nicht aus, der Euro verhindert eine Aufwertung
in Deutschland, und der langfristig steigende Rohölpreis beschert den erd-
ölproduzierenden Ländern anhaltende Überschüsse. Es fehlt seit dem
Ende des Bretton-Woods-Systems eine internationale monetäre Ord-
nung.

Die Ungleichgewichte der Leistungsbilanzen waren zwar nicht der un-
mittelbare Auslöser der Finanzkrise, sie trugen aber zur Hypertrophie des
Finanzsektors bei. Obstfeld und Rogoff argumentieren, dass die globalen
Ungleichgewichte der Leistungsbilanzen seit 2000 und die weltweite Fi-
nanzkrise eng zusammenhängen.10 Die Überschussländer weisen sehr
hohe Ersparnisse auf, für die Anlagemöglichkeiten in der ganzen Welt ge-
sucht werden.

Wohlhabende Länder haben „normalerweise“ Leistungsbilanz- bzw.
Sparüberschüsse, die sie in Schwellenländern anlegen. Heute streben je-
doch die Schwellenländer in Südostasien Überschüsse an, weil sie nach
den Erfahrungen der südostasiatischen Finanzkrise nie wieder vom IMF
abhängig werden wollen. Wenn Staaten auf Kredite des IMF (oder der
Troika) angewiesen sind, dann verlieren sie ihre nationale Souveränität.
Eine solche Schmach und soziale Not im Gefolge der erzwungenen Au-
steritätspolitik zu verhindern, muss das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik
sein.

China ist politisch nicht bereit, den Wechselkurs gegenüber dem Dollar
stärker anzuheben, und Deutschland ist durch den Euro vor einer (natio-
nalen) Aufwertung geschützt. Die Leistungsbilanzüberschüsse und -defi-
zite erhalten damit einen dauerhaften Charakter.

In ökonomischer Diktion können die anhaltenden Leistungsbilanz-
Ungleichgewichte als „Ungleichheit zwischen den Nationen“ interpretiert
werden, die nicht durch einen Preismechanismus (Wechselkurse) ausge-
glichen wird.
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Tabelle 2: Leistungsbilanzen in Mrd. Dollar

2007 2012

USA –710 –470

Spanien –145 –27

Deutschland +250 +217

China +353 +238

Ölproduzenten1 +354 +425

1 ohne Russland. Quelle: OECD-Prognose Herbst 2012.

Im Jahr 2007 war das Leistungsbilanzdefizit der USA mit 710 Mrd. Dollar
etwa so hoch wie der Überschuss Chinas und der erdölproduzierenden
Länder. Der Überschuss Deutschlands war mit 250 Mrd. Dollar etwa so
hoch wie das Defizit der südeuropäischen Länder. In den letzten fünf Jah-
ren wurden die Unterschiede kleiner, weil die Importnachfrage in den Defi-
zitländern nachließ. Nur die Überschüsse der Ölproduzenten wurden noch
größer.

Die Budgetdefizite der Staaten hängen eng mit der Leistungsbilanzent-
wicklung zusammen.11 Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten haben
außerordentlich hohe Budgetdefizite („twin deficits“). Die Kausalrichtung
bleibt im Einzelfall zu klären.

5. Vermögenspreise destabilisieren die Wirtschaft

Die Preise für Anlagegüter schwanken im Zeitverlauf extrem stark. Die
Immobilienpreise und Aktienkurse steigen in einem spekulativen Boom
weit rascher als die Verbraucherpreise. Nach dem Platzen der Blase bre-
chen sie plötzlich stark ein. Besonders gravierend ist der Zusammenbruch
der Immobilenpreise, weil Grundstücke oft als Sicherheit für Kredite die-
nen.

Blasen auf spekulativen Märkten (Immobilien, Aktien) entstehen wegen
„verkehrter“ Reaktionen auf Preissteigerungen. Wenn Waren teurer wer-
den, kaufen wir in der Regel weniger. Auf „normalen“ Märkten sinkt die
Nachfrage, wenn die Preise steigen. Auf spekulativen Märkten ist es gera-
de umgekehrt. Wenn die Preise von Anlagegütern steigen, dann wird mehr
gekauft, weil noch höhere Preise in der Zukunft erwartet werden. Das geht
bis zu dem Punkt, an dem die spekulative Blase platzt. Der Preismecha-
nismus funktioniert also auf spekulativen Märkten nicht. Deshalb ist eine
Regulierung von Finanz- und Immobilienmärkten unbedingt notwendig.

Das Auseinanderklaffen von Immobilienpreisen und Verbraucherprei-
sen im Boom, welcher der Krise vorausgeht, kann als Ungleichheit inter-
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pretiert werden: als zunehmende Ungleichheit zwischen Vermögensbesit-
zern und arbeitenden Menschen.

Der spekulative Anstieg der Haus- und Wohnungspreise führt zu einem
Wohnbauboom, der das Wachstum mittelfristig ankurbelt – wie es etwa in
den USA, Großbritannien und Spanien der Fall war. Der Preisverfall nach
dem Platzen der Blase bringt jedoch den Wohnbau für viele Jahre zum Er-
liegen. Der Verfall der Haus- und Wohnungspreise trifft dann in besonde-
rem Maß jene Menschen, die ihr Haus auf Kredit gekauft haben. Das Dar-
lehen kann dann höher sein als der Wert ihres Hauses.

Abbildung 1: Haus- und Wohnungspreise in den USA

6. Wie unterscheiden sich Finanzkrisen von normalen
Rezessionen?

Ehe ich auf die wirtschaftspolitischen Folgen der bisherigen Analyse ein-
gehe, möchte ich die Unterschiede zwischen Finanzkrisen und „normalen
Rezessionen“ herausarbeiten.

Große Krisen und Depressionen sind immer Finanzkrisen, die dann
einen Einbruch der Realwirtschaft nach sich ziehen. Der massive Rück-
gang der realen Investitionen und des Außenhandels sind die Folge, nicht
die Ursache. Die aktuelle Krise hat die finanzorientierten Erklärungen der
Großen Depression bestätigt. Irving Fisher erkannte, dass Überschuldung
zu einer Vertrauenskrise und panikartiger Verringerung der Schuldenstän-
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de der privaten Akteure führt. Keynes hat die Große Depression als „Mag-
netoproblem“ (Elektronik) – nicht als Motorproblem – interpretiert: Die ge-
heimnisvolle Koordinationsfähigkeit der Finanzmärkte ging verloren.12

Große weltweite Finanzkrisen gab es 1837, 1873, 1929 und 2008. Ein
bis zwei Finanzkrisen in einem Jahrhundert scheinen somit ganz „natür-
lich“ zu sein – ebenso wie Rezessionen alle 7-10 Jahre. Die Finanzkrisen
finden meist in so großen Abständen statt, dass die Katastrophen von da-
mals längst vergessen sind.

Vor der Finanzkrise gibt es nicht ein allmählich langsameres Wachstum
der Wirtschaft, sondern einen kreditfinanzierten Boom, der schlagartig ab-
reißt („sudden stop“). Finanzkrisen münden dann meist in eine längere
Stagnationsphase („verlorenes Jahrzehnt“), weil die Schulden und Vermö-
gen auf irgendeine Weise abgebaut werden müssen, ehe die wirtschaftli-
chen Akteure zu neuen Krediten bereit sind.

Nach einer längeren Stagnationsphase bauen sich dann über mehrere
Konjunkturzyklen immer höhere Vermögen und Schulden auf. Die Vermö-
gensbesitzer machen zunehmend politischen Druck auf weitreichende Li-
beralisierung, um ihre Gelder gewinnbringender anlegen zu können.
Dabei werden sie von den Mainstream-Ökonomen tatkräftig ideologisch
unterstützt. Vor Ausbruch der nächsten Finanzkrise kommt es infolge der
Liberalisierung der Finanzmärkte zu einer Kreditblase, die schließlich
platzt und zu einer großen Krise führt. Die zunehmende Abhängigkeit von
Fremdkapital, insbesondere durch Hebelung, steht im Zentrum der Fi-
nanzkrise.13

Das immer wiederkehrende Muster einer Finanzkrise sieht also etwa so
aus: Liberalisierung der Kapitalmärkte – exzessiver Kreditboom – Unsi-
cherheit und Panik – „Sudden Stop“ – massiver Wertverlust von Wertpa-
pieren und Immobilien – Nachforderungen und Notverkäufe – Vertrauens-
verlust in andere Banken – Sturm auf Banken bzw. Schattenbanken –
Bankenkrise.

Diese historischen Fakten sind bekannt, aber sie werden auf die leichte
Schulter genommen. Mit dem Titel ihres Buches „This time is different“ ka-
rikieren Reinhart und Rogoff die Illusion der Finanzinstitutionen, diesmal
alles im Griff zu haben.

Entscheidend für den Ausbruch einer Krise ist das Entstehen von Panik.
In der jüngsten Krise war diese mit den Aktivitäten der Schattenbanken
verbunden. „The central cause for the financial panic was that banks them-
selves held low quality securities.“14 Die meisten dieser Papiere wurden
außerhalb der Bankbilanzen gehalten. Deshalb kam es zu einem Sturm
auf die Schattenbanken (nicht auf normale Banken).

Die Liberalisierung der Kapitalmärkte ist ein besonders charakteristi-
sches Merkmal im Vorfeld von Finanzkrisen. Wir finden die Deregulierung
vor der Großen Depression der 30er-Jahre, vor der Finanzkrise der 90er-
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Jahre in Japan und Skandinavien sowie vor der aktuellen weltweiten
Krise. Nationale Finanzkrisen traten seit der Liberalisierung und Globali-
sierung der Kapitalmärkte in den Achtziger- und Neunzigerjahren ausge-
sprochen häufig auf (Lateinamerika, Südostasien usw.).

Reagan schwärmte von seinem großen Programm zur Deregulierung
der Finanzmärkte.15 Ohne diese Liberalisierung wäre das Auftürmen und
Hebeln von Fremdkapital nicht möglich gewesen.

Die neoklassische Theorie, welche die Freiheit des Marktes auf ihre
Fahnen heftet, ist deshalb von großen Krisen jedes Mal völlig überrascht.
Die unzureichende Anpassung der Löhne nach unten hätte das segens-
reiche Wirken des Marktes behindert, behaupteten Hayek und Mises in
den Dreißigerjahren. Heute klingen solche Erklärungen ebenso realitäts-
fern wie der gegenwärtige Versuch, dem Staat die Schuld an der aktuellen
Krise zuzuschieben und ihn gleichzeitig als Retter herbeizurufen. Staatli-
che Hilfen und stabile Löhne sind heute ein Bollwerk gegen Deflation, wel-
che die Finanzkrise nur noch zuspitzen würde.

7. Wirtschaftspolitik nach einer Finanzkrise

Finanzkrisen sind dadurch gekennzeichnet, dass Schulden und Vermö-
gen ein unhaltbares Maß erreicht haben. In dieser Situation ist die traditio-
nelle antizyklische Konjunkturpolitik zwar notwendig, um eine Deflation
verhindern. Sie wird aber im Regelfall – im Gegensatz zu einer normalen
Rezession – nicht ausreichen, weil sie die hohen Schulden aller volkswirt-
schaftlichen Sektoren nicht verringert. Die bisherige Politik der Sicherung
hoher Vermögen durch zusätzliche Belastung der Bevölkerung ist zweifel-
los der falsche Weg. Auch ein „Herauswachsen“ aus den Schulden durch
steigende Einkommen ist in dieser Situation eine trügerische Hoffnung.

Die Austeritätspolitik, die von IMF und EU verordnet wird, macht die Si-
tuation nur noch schlimmer. Das Sozialprodukt der betroffenen Länder
sinkt, die Jugendarbeitslosigkeit nimmt dramatisch zu, und die Schulden
steigen weiter. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Südeu-
ropa infolge der überzogenen Sparpolitik hat selbst den Internationalen
Währungsfonds überrascht und eine Diskussion über Multiplikatoren, d. h.
über die negativen Auswirkungen von Budgeteinsparungen, ausgelöst.16

Die notwendige Verringerung der Schulden- und Vermögensquote sollte
auf soziale verträgliche Art erreicht werden: Vermögens- und Erbschafts-
steuern, höhere Spitzensteuersätze, negative Realzinssätze sowie Schul-
denschnitt. Sarah Wagenknecht (2011, S. 352f) und Markus Marterbauer
(2007, S. 144f) weisen besonders auf die notwendige Belastung der Ver-
mögensbesitzer hin.

Niedrige Zinssätze und anzustrebende höhere Inflationsraten – d. h. ne-
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gative Realzinsen – sind ein erster wichtiger Schritt, der die Probleme der
Schuldner mildert. Dieser Schritt reicht jedoch bei Weitem nicht. Es dauert
viel zu lange, bis die niedrigen Zinssätze voll wirken.

Die Gläubiger müssen ihren Teil mittragen, wie etwa in Griechenland
und Zypern. Ein teilweiser Schuldenerlass17 ist notwendig, um einen
Neustart der Wirtschaft zu ermöglichen. Auch die Privathaushalte sollten
von (Hypothekar-)Schulden entlastet werden. Paul Davidson (2011, S.
34ff) führt entsprechende Beispiele aus den Dreißigerjahren an: Umschul-
dung sowie Umwandlung von Wohnungseigentum in Miete.

Selbst ein Schuldenabbau bzw. -erlass reicht aber in dieser Situation oft
nicht aus. Es müssen auch die Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen
und der Einkommensverteilung, die zu Sparüberschüssen führen, verrin-
gert werden. Das Sparen sollte an das geringere Investitions- und Wirt-
schaftswachstum angeglichen werden. Einkommensumverteilung und
kürzere Arbeitszeiten sind dabei zentrale Strategien.

8. Wirtschaftspolitik für Europa: Mehr Solidarität
statt Disziplinierung

Die besonderen Schwächen des Euroraums liegen nicht bei den Staats-
schulden, sondern in der mangelnden Koordinierung der Wirtschaftspoli-
tik. Die USA, Großbritannien und Japan haben weit höhere Staatsschul-
den, dennoch sind sie nicht ins Visier der Finanzmärkte geraten.

Deutschland will Wettbewerbsvorteile aus dem gemeinsamen Wäh-
rungsgebiet ziehen, ist aber nicht bereit, Verantwortung für den gesamten
Euroraum zu übernehmen. Wenn jedes Euroland für seine maroden Ban-
ken selbst aufkommen muss – wie das die deutsche Bundesregierung zu-
nächst wiederholt betonte –, dann heißt das nicht anderes, als dass Euro-
staaten in Konkurs gehen können. Durch den Euro-Rettungsschirm und
die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank, unbegrenzt Staatsanlei-
hen zu kaufen, ist dies im letzten Moment verhindert worden.

Die Europäische Union hat in den Maastricht-Verträgen der Budgetkon-
solidierung absoluten Vorrang eingeräumt. Diese Politik schlug fehl, weil
sie den engen Zusammenhang zwischen Leistungsbilanz- und Budgetde-
fiziten vernachlässigte. Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten haben
immer auch hohe Budgetdefizite.

Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zerfällt heute in Gläu-
biger- und Schuldnerländer. Die Gläubigerländer im Euroraum ziehen
einen großen Vorteil aus der Währungsunion: Sie sind vor einer starken
Aufwertung geschützt. Die massive Aufwertung des Schweizer Franken
zeigt, wie es Deutschland ohne Euro ergehen würde. Die Gläubigerländer
müssen deshalb auch ihren gebührenden Beitrag leisten. Die Wirtschafts-
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politik darf nicht nur auf eine von der Troika diktierte Verringerung der Defi-
zite ausgerichtet sein, sondern sie muss auch aktiv einen Abbau der Leis-
tungsbilanzüberschüsse anstreben.

In den Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen sollte die Förderung
der Nachfrage Vorrang haben: Investitionen in Bildung, Gesundheit, Um-
welt und Infrastruktur. In den Defizitländern muss die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit durch Technologiepolitik und Förderung von Exporten
sowie Direktinvestitionen im Vordergrund stehen.

Europa braucht mehr Solidarität („Transferunion“), nicht mehr Disziplin
und Überwachung. Die von der Troika erzwungene Sparpolitik hat die
Wirtschaft Südeuropas in die Tiefe gerissen und die dortige Bevölkerung
in Armut und Arbeitslosigkeit gestürzt.

9. Zusammenfassung

Finanzkrisen resultieren aus der Liberalisierung der Finanzmärkte und
darauf folgenden Kreditblasen. Die Verschuldung steigt bis zu einem ge-
wissen Schwellenwert, an dem der Optimismus plötzlich in Panik um-
schlägt.

In den USA nahm die gesamtwirtschaftliche Schuldenquote zwischen
1981 und 2008 von 164% auf 369% des BIP zu. Extrem war die Verschul-
dung der privaten Haushalte und Finanzinstitutionen. Der Staat war bis zur
Krise mäßig verschuldet.

Die Anhäufung von Schulden und Vermögen geht Hand in Hand. Über-
höhte Schulden sind immer auch überzogene Vermögen: Was sich einer
ausborgt, muss ihm einer anderer leihen.

Die zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich („unequal = in-
debted“) trug zum raschen Anstieg von Vermögen bzw. Schulden bei und
erhöhte damit die Krisenanfälligkeit. Sie gab der Finanzbranche und der
Spekulation Nahrung.

Vor allem drei Arten von Ungleichheiten trugen zur Kreditblase vor dem
Ausbruch der Finanzkrise bei:

– die zunehmende soziale Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die
Hypothekarkredite an mittellose Haushalte und Spekulationsexzesse
nach sich zog,

– die anhaltenden Leistungsbilanzüberschüsse und -defizite, die nicht
durch Wechselkurse ausgeglichen wurden und zu einem Auftürmen
von Ersparnissen bzw. Auslandsschulden führten, sowie

– die Destabilisierung der Wirtschaft durch stark schwankende Vermö-
genspreise (Immobilienpreisblasen), d. h. durch zunehmende Un-
gleichheit zwischen Vermögensbesitz und Leistungseinkommen.

In all diesen Fällen muss die Wirtschaftspolitik zu mehr Gerechtigkeit bei-
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tragen. Außergewöhnliche wirtschaftspolitische Maßnahmen sind notwen-
dig, um die gesamtwirtschaftliche Schuldenquote zu verringern. Wesent-
lich ist, dass die Gläubiger ihren gebührenden Anteil daran tragen. Eine
Verteilung der Bankenprobleme auf alle Steuerzahler ist der falsche Weg.

Schulden und Vermögen müssen parallel verringert werden, damit neue
Kredit- und Investitionsbereitschaft entstehen kann. Das sollte auf sozial
verträgliche Weise erfolgen: durch sehr niedrige Zinssätze, höhere Infla-
tionsraten, Vermögenssteuern und gegebenenfalls Schuldennachlass
(z. B. Griechenland). Umverteilungspolitik ist nicht nur aus sozialen, son-
dern auch aus ökonomischen Gründen notwendig, um neue Wachstums-
impulse zu setzen.

Anmerkungen
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2 Für die EU wies Tichy (2013) die zentrale Bedeutung der Brutto-Finanzierungsströme
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Kataster als Ausgangspunkt einer
flächendeckenden

Liegenschaftsbewertung
Gerhard Muggenhuber, Reinfried Mansberger, Gerhard Navratil,

Christoph Twaroch, Reinhold Wessely

1. Einleitung

Informationen über Liegenschaftswerte sind eine wesentliche Steue-
rungs- und Entscheidungsgrundlage für eine optimierte Nutzung der Res-
source Land. Die öffentliche Verwaltung benötigt dieses Wissen in ihrer
Rolle als Eigentümer und Akteur am Liegenschaftsmarkt, aber vor allem
zur Erfüllung der folgenden Grundfunktionen:1

• Entscheidungen über die optimale Ressourcenallokation, vor allem
bei Infrastruktur, Bodenpolitik und Raumplanung durch Daten über
Änderungen bei Demografie, Wohnraumbedarf, Flächenverbrauch
und Liegenschaftswerten durch Umwidmungen oder durch Marktef-
fekte.

• Entscheidungen zur Sozial- und Verteilungspolitik inklusive der
Besteuerung von Bestand, Transfer bzw. Wertzuwachs des Immobi-
lienvermögens (Distributionsfunktion).

• Gesetze, Normen und Regeln für einen funktionierenden Markt (Ord-
nungsfunktion).

• Marktstabilisierende Eingriffe des Staates (Stabilisierungsfunktion)
zur Verbesserung der Informationssymmetrie und Erhöhung der
Transparenz auf den Immobilienmärkten. Dazu zählen auch EU-weite
Maßnahmen wie die Einführung des Energieausweises für Immobi-
lien, die Veröffentlichung von Immobilienpreisspiegeln, Bodenricht-
werten und Immobilienindizes.

Das Wissen um die Liegenschaftswerte und deren räumliche und zeitli-
che Referenz ist daher als allgemeine Infrastruktur im öffentlichen Interes-
se zu sehen, die zum volkswirtschaftlichen Kapitalstock gerechnet werden
kann, genauso wie die räumlichen Informationen über Liegenschaftsob-
jekte (Kataster) und die damit verknüpften Rechte (Grundbuch und öffent-
lich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen – ÖREB).
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Abbildung 1: Einflussfaktoren des Wertes und deren räumliche und
zeitliche Referenz

Quelle: eigene Darstellung.

In Österreich weichen die Schätzungen des gesamten Immobilienver-
mögens erheblich voneinander ab: So schätzen Hahn und Magerl (2006,
S. 63) für das Jahr 2000 das Immobilienvermögen auf 692 Mrd. Euro,
davon werden 387 Mrd. Euro den Privathaushalten zugezählt. Demge-
genüber beziffert eine Studie der Nationalbank einige Jahre später das Im-
mobilienvermögen der privaten Haushalte mit 690-880 Mrd. Euro fast dop-
pelt so hoch.2

Den Liegenschaftswerten kommt u. a. im Rahmen der Diskussion um
eine Vermögensbesteuerung eine erhöhte Aufmerksamkeit zu.3 Zum Teil
wird Grund- und Immobilienvermögen in Österreich auf der Basis von ver-
alteten Einheitswerten besteuert.4 Auf Grund der Divergenz zwischen
dem Verkehrswert und dem Einheitswert erachtete der österreichische
Verfassungsgerichtshof die Ungleichbehandlung von Grundvermögen ge-
genüber anderen Vermögensarten als verfassungswidrig, was u. a. zur
Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer5 und Teilen des Stif-
tungseingangssteuergesetzes,6 des Gerichtsgebührengesetzes7 und des
Grunderwerbssteuergesetzes8 führte. Im internationalen Vergleich ist die
Grundsteuer in Österreich mit ca. 1% (ca. 620 Mio. Euro) des Gesamtsteu-
eraufkommens sehr niedrig.9 Die OECD (2011: 73) spricht von einer ero-
dierenden Grundsteuerbasis und empfiehlt die Grundsteuer auf aktuelle
Marktwerte anzuheben und diese Werte regelmäßig zu aktualisieren.

Die Reform der Verfahren und Methoden der Grundsteuerberechnung
werden sowohl in Deutschland10 als auch in Österreich11 diskutiert. Ein Ar-
gument für die Einführung eines auf Marktwerten basierenden Grundsteu-
ersystems ist, dass das derzeitige Steuersystem, welches Einkommen,
Arbeit und Konsum bereits hoch besteuert, an seine Grenzen stößt. Aller-
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dings scheiterte die Einführung eines an die Realität besser angepassten
Grundsteuer- und Grunderwerbssteuersystems in Österreich u. a. auch
an der fehlenden Kenntnis abgesicherter Verkehrswerte. Österreich benö-
tigt daher dringend ein System zur Bestimmung von marktnahen Immobi-
lienwerten.

In vielen Ländern gibt es bereits flächendeckend funktionierende markt-
wertnahe Massenbewertungssysteme, die auf vorhandenen Geodaten
beruhen und u. a. für die Bemessung der Grundsteuer herangezogen wer-
den. Da Österreich über viele Geodaten in den unterschiedlichsten öffent-
lichen Registern mit einem raum-zeitlichen Bezug verfügt, die für eine flä-
chendeckende Massenwertermittlung hohe Relevanz haben, könnten
marktwertnahe Immobilienwerte und deren Änderung mit hinreichender
Genauigkeit ermittelt werden.

Informationen über Liegenschaftsobjekte und die damit verknüpften
Rechte (Kataster und Grundbuch) bilden erst mit den Informationen über
Liegenschaftswerte als drittes Element eine vielseitige Entscheidungs-
grundlage. Die bestehenden Geodatensätze könnten über den Kataster
als multifunktionales Referenzsystem verknüpft werden.

2. Aspekte der Liegenschaftsbewertung

2.1 Konzepte der Liegenschaftsbewertung

In einem marktwirtschaftlich strukturierten Wirtschaftssystem ist es not-
wendig, den Wert von Gütern (und auch Dienstleistungen) aller Art zu er-
mitteln, damit dieses Gut durch einen auf dem Wert beruhenden Preis,12

ausgedrückt in Geld, berechnet werden kann, das heißt verkauft und ge-
kauft werden kann. Der Wert eines Gutes kann durch verschiedene Me-
thoden ermittelt werden (daher kann auch eine subjektive Bewertung zu
verschiedenen Ergebnissen führen), während der Preis, ausgedrückt in
Geld, fix ist. Der Wert beruht auf Schätzungen, während der beim
Kauf/Verkauf – durch einen Vertrag – erzielte Preis objektiv ist. In einem
funktionierenden Markt herrscht Gleichgewicht von Angebot und Nachfra-
ge (weil einer Zahl von Anbietern, die freiwillig verkaufen, eine genügend
große Zahl von Käufern, die über die notwendigen finanziellen Mittel verfü-
gen, gegenüberstehen).

• Immobilien haben einen Wert. Ihre Bewertung ist Grundvorausset-
zung für einen Immobilienmarkt, der Informationen über den Wert vor-
aussetzt.

• Die individuelle Bewertung von Immobilien beruht auf drei – internatio-
nal seit Langem anerkannten – klassischen Methoden: Vergleich,
Kapitalisierung, Wiederherstellung.
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• Die individuelle Bewertung einer Liegenschaft ist vom Auftraggeber
abhängig und weist daher trotz aller Regeln subjektive Merkmale auf,
während ein Massenbewertungssystem aufgrund der großen Anzahl
von verarbeiteten Daten zu generellen Aussagen kommt und Werte
objektiver ermitteln kann.

• Um eine größere Anzahl oder eine Gruppe von Immobilien zu bewer-
ten, bedarf es daher eines Massenbewertungssystems, das auf eine
große Anzahl von Daten aufbaut, sie computerisiert und den klassi-
schen Bewertungsmethoden folgend marktnahe Ergebnisse produ-
ziert.

• Ein solches Massenbewertungssystem liefert Entscheidungsgrundla-
gen für regionale und örtliche Raumplanung, allgemeine Wirtschafts-
politik (inklusive Steuerpolitik), spezielle Standortfragen, Siedlungs-
und Sozialpolitik und Umweltpolitik.

Die in Österreich und Deutschland kodifizierten Bewertungsverfahren
(Bienert & Funk 2008) basieren auf Sachwert, Ertragswert bzw. Ver-
gleichswert und modellieren jeweils nur einen Teilbereich der Einflussfak-
toren; je nach Datenverfügbarkeit werden sie auch miteinander in Verbin-
dung gebracht.

Fachspezifische Rating-, Analyse- und Bewertungsverfahren dienen als
Entscheidungsgrundlage für die jeweilig beabsichtigte Zielerreichung der
unterschiedlichen Marktteilnehmergruppen. So haben etwa Betriebskos-
ten für die Nutzer einen hohen Stellenwert; Kreditgeber hingegen geben
dem Beleihungsrisiko eine höhere Priorität. Durch diese unterschiedlichen
Werteskalen haben sich u. a. folgende Begriffe herausgebildet:

• Verkehrswert (Marktwert) ist der Preis, der bei einer Veräußerung der
Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt
werden kann.13

• Nutzwert: Ausgehend von der Funktion und dem daraus folgenden
„bestmöglichen Nutzen“ („highest and best use“) dient diese Sicht-
weise zur Wertermittlung unter Annahme einer optimalen Nutzung.14

• Restwert: Der Gebäudewert ergibt sich durch Abzug des Grund-
stückswertes vom Gesamtwert. Grundstück und Gebäude werden
somit getrennt betrachtet.15

• Einheitswert („normative/ratable value“): Dieser normative Wert wird
durch ein pauschaliertes Bewertungverfahren ermittelt und beabsich-
tigt die kostensparende Ermittlung einer Steuer- und Gebührenbe-
messung.16

• Buchwert, Versicherungswert und Beleihungswert sind weitere Kate-
gorisierungen, auf die in dieser Arbeit aber nicht eingegangen wird.
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2.2 Anforderungen an ein Massenbewertungssystem

An ein Immobilien-Massenbewertungssystem müssen folgende Anfor-
derungen gestellt werden:

• Es baut auf den Grundlagen der individuellen Bewertungsmethoden
auf, unterscheidet sich aber aufgrund der spezifischen Aufgaben und
Anwendungen von diesen.

• Es muss marktnahe Ergebnisse liefern.

• Sowohl die Prozesse als auch die Ergebnisse müssen nachvollzieh-
bar (transparent) sein.

• Aggregierte Ergebnisse sollen veröffentlicht werden.

• Das System sollte eher mikroökonomisch aufgebaut sein.

• Die Bewertung soll gesamthaft alle Immobilienobjekte erfassen; Aus-
nahmen wie etwa Immobilien der Infrastruktur sollen nachgeordnet
behandelt werden.

• Der Bodenwert soll getrennt vom Gebäudewert ermittelt werden.17

• Sowohl die Datengrundlagen als auch das Modell der Massenbewer-
tung sollen transparent und nicht zu kompliziert aufgebaut sein, damit
auch Berufungen rasch und eindeutig erledigt werden können.

2.3 Methoden für die Massenbewertung

Die Methoden der Massenbewertung ergänzen die Daten der Einzelbe-
wertung mit demografischen und sozioökonomischen Daten, um mit sta-
tistischen Verfahren automatisiert marktnahe Bewertungsergebnisse für
eine größere Anzahl von Immobilien zu erhalten.

Typische Anwendungsfälle sind Systeme zur Beleihungswertfeststel-
lung für Hypothekarkredite oder auch zur Immobilienvermögensfeststel-
lung für Besteuerung von Bestand, Transfer bzw. Wertzuwachs.

Massenbewertungssysteme für Liegenschaften sind grundsätzlich da-
tenintensiv und bestehen aus

III. Akquisition,
III. Aufbereitung und Analyse der Daten,
III. Modellentwicklung (Spezifikation, Kalibrierung) und
IV. Auswertung der Daten mittels des Modells.
Üblich ist das „hedonische Immobilienpreismodell“ im Sinne der Kon-

zepte von Lancaster (1966) und Rosen (1974), basierend auf statistischen
Data-Mining-Prozessen, die auf dem funktionalen Zusammenhang zwi-
schen Immobilienpreis P und dem Vektor von Merkmalen x1,…,xn beruhen,
der u. a. durch Multiple Regressions-Analysen (MRA)18 ermittelt wird.
Dafür gelten einschränkende Annahmen über die Einheitlichkeit des
Marktes und der Homogenität des Gebietes.19

Die wertbestimmenden Einflussfaktoren werden dazu – ähnlich wie
beim Markt- und Objektrating – in folgende Kriteriengruppen eingeteilt:
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Abbildung 2: Elemente und Prozessablauf eines Massen-
bewertungssystems

Quelle: eigene Darstellung.

Standort, Objekt, Geldflüsse und Markt. Dies ist zu ergänzen mit den Ei-
gentumsrechten und den öffentlich-rechtlichen Aspekten, da es für eine
umfassende Werte-Modellierung nicht nur der privatrechtlichen, sondern
auch der öffentlich-rechtlichen wertrelevanten Wirkungsgrößen bedarf.
Der für die Liegenschaft i beobachtete Preis Pi lässt sich somit als Funkti-
on von dazugehörigen Merkmalen einer Liegenschaft wie folgt beschrei-
ben:20

Pi = (Oi, Li, Wi, Ri, i)
Oi = Objektmerkmale: Fläche, Räume, Energieverbrauch Haustyp, Aus-

richtung, …
Li = Mikro- und Makrolage: Nachbarschaft, Infrastruktur, Umwelt (z. B.

Lärm, Kontamination etc.)
Wi = Merkmale aus Wirtschaft, Sozio-Ökonomik und Finanzmarkt
Ri = Eigentumsrechte und Beschränkungen (sowohl privat-rechtlich als

auch ÖREB, Raumplanung)
i = alle nicht berücksichtigten Einflussfaktoren fließen in den „Error-

term“
Als Beispiel für die Größenordnung der Einflüsse einzelner Parameter

auf den Wert sei der Fluglärm erwähnt. Studien in Deutschland und in der
Schweiz zeigen eine Wertminderung von Immobilien durch Fluglärm von
8%-30%.21 Die lagebezogenen Externalitäten können positive und negati-
ve Effekte aufweisen, die als Gesamtheit in die Immobilienwerte eingehen.
Die zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge zwischen Lage und Preis
sind aber weder kontinuierlich noch linear. Das ergibt sich schon allein
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durch rechtliche Festlegungen wie die der Raumplanung oder Infrastruk-
turmaßnahmen.22

Für die Modellierung der zeitlichen und räumlichen Referenzierung der
wertbeschreibenden Parameter und der Liegenschaftspreise bei der Mas-
senbewertung kommen daher entsprechend komplexere Systeme – auch
in Kombination mit Geografischen Informationssystemen – zum Einsatz.23

Je nach Wahl der Parameter und der funktionalen Form (linear, log-linear,
semi-logarithmisch) können damit die Märkte unterschiedlich gut abgebil-
det werden. Für viele Anwendungsbereiche wird aber nicht ein perfektes
Regressionsmodell gebraucht, sondern das gesuchte soll sich durch Ein-
fachheit, Transparenz und Robustheit auszeichnen. Die Auswirkungen
der dadurch in Kauf genommenen Fehler in der Vorhersage sind dabei zu
analysieren. Dies betrifft vor allem mögliche regressive bzw. progressive
Auswirkungen und mögliche horizontale und vertikale Ungleichbehand-
lungen.

Abbildung 3: Kategorien preisbestimmender Parameter

Quelle: eigene Darstellung.

Auf Basis der von DiPasquale und Wheaton (1992, S. 188) beschriebe-
nen Zusammenhänge sind neben den Daten zum Objekt, zur Lage und
das Recht betreffend folgende ökonomische Daten und deren zeitliche
Veränderung als Indikatoren für die Wertermittlung von Interesse: Ange-
bots- und Transaktionsdaten von Miete und Bestand, die Produktionskos-
ten und Verkaufspreise von Neubauten sowie Daten über den Kapital-
markt (Zinsen, Inflation und Risiko).

Das Beispiel der nach Immobilienteilmärkten kategorisierten Angebots-
daten zeigt, dass die Bestands- und Mietmärkte sowohl für Wohnimmobi-
lien als auch für Gewerbeimmobilien gut durch öffentlich zugängliche
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Marktdaten beschrieben sind. Eine eigene Analyse von im Web angebote-
nen Wohn- und Gewerbeimmobilien zeigt, dass der Angebotsmarkt ein
geschätztes Ausmaß von 1-2,5% der Haushalte ausmacht und räumlich
stark variiert. Während in Wien vornehmlich Wohnungen zum Kauf und
zur Miete angeboten werden, überwiegen im Burgenland Verkäufe von
Häusern und Grundstücken. Die analysierten Angebotsdaten beziehen
sich auf eine Stichprobe von ca. 10% der jährlichen Verkaufsfälle.24 Die
Analyse hat auch gezeigt, dass im Gegensatz zu Wohn- und Gewerbeim-
mobilien Marktdaten über Industrieimmobilien sowie über land- und forst-
wirtschaftliche Liegenschaften nicht in dem Ausmaß verfügbar sind.

2.4 Qualität

Eine Aussage zur Qualität einer Immobilienbewertung bedarf der Analy-
se des Gesamtprozesses (siehe Abbildung 2) bestehend aus:

• der Qualität der Daten (Aktualität, Vollständigkeit, Homogenität) zur
Beschreibung des ertragsrelevanten Parametern (siehe Tabelle 1),

• den gewählten Verfahren,

• den entwickelten Modellen und

• den gemachten Annahmen und Schlussfolgerungen.
Als Ergebnisgröße wird der marktkonforme Wert angestrebt.25 Die ein-

zelnen Einflüsse der verschiedenen Unschärfen auf das Bewertungser-
gebnis lassen sich modellieren. Bei den Finanzdaten ergibt sich die Quali-
tät beispielsweise aus der Unschärfe der Ertragsprognose, der
Ertragskonformität und der Unschärfe der Märkte. Beim Ertragswert wird
der Wert des Objekts durch die Kapitalisierung eines zu erzielenden Rein-
ertrags aus der (möglichen) Nutzung des Objekts zu einem gegebenen
(angemessenen) Marktzinssatz ermittelt. Die drei Faktoren für die Pro-
gnostizierung des Vermögenswertes sind:

• die zukünftigen Erträge, erhebbar aus Daten des Mietmarktes,

• der Wiederverkaufswert – aus Angebots- bzw. Transaktionsdaten des
Immobilienmarktes,

• das Risiko im Vergleich zum Ertrag und zum Risiko einer alternativen
Anlage (drückt sich durch den Diskontierungszinses aus und folgt den
Daten am Kapitalmarkt).

Dort, wo eine größere Menge von gleichartigen Immobilien vorhanden
ist, wird der erreichte Präzisionsgrad relativ hoch sein.26 Umgekehrt wer-
den die Ergebnisse verzerrt, falls die abweichenden Parameter – wie etwa
bei Durchmischung eines hochpreisigen Wohngebiets mit Sozialbauten
oder Altbauten neben Neubauten – nicht ausreichend erfasst sind.

Die Qualität der Ergebnisse aus Massenbewertungen ist mittels ver-
schiedener Kriterien messbar, wie etwa die der horizontalen und vertika-
len Gleichbehandlung im Vergleich zu den Marktpreisen. Ein Vergleich mit
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individuellen Bewertungen ergibt kein objektives Qualitätsmaß, da Einzel-
bewertungen ebenfalls Abweichungen von den Marktpreisen aufweisen.
Methoden zur Qualitätsbewertung sind u. a.:

• Stichprobenteilung zur Verifizierung eines Modells mit einer nicht für
die Modellentwicklung verwendeten Teilmenge;

• Tests zur horizontalen und vertikalen Ausgewogenheit durch Ver-
gleich im Raum bzw. im Preisband. Dazu werden verschiedene Mo-
delle zum Vergleich der tatsächlichen Marktwerte mit den ermittelten
Werten angewendet.27

Qualitativ hochwertige Daten bilden also die Basis jedes Massenbewer-
tungssystems. Innerhalb der wertbestimmenden Kategorien (Tabelle 1)
können die jeweiligen Geodaten herangezogen werden.

2.5 Internationaler Ausblick

In den USA sind in fast allen Staaten Liegenschafts-Massenbewer-
tungssysteme (mit marktnahen Ergebnissen) als Grundlage für eine
Grundsteuer eingeführt, die im Wesentlichen die Aufgaben der Kommu-
nen finanziert. Aus diesem Grund sind die Steuersätze relativ hoch (bis
7% vom Wert; in Kalifornien durch Referendum auf 1% begrenzt). Wohn-
immobilien werden alle 3-6 Jahre durch Vergleich mit benachbarten
Transaktionen mittels multipler Regressionsanalyse bewertet.28 Als Da-
tenbasis fungieren Transaktionsdaten und Angebotsdaten, die in Form
von Multiple Listing Services (MLS) aus Kooperationen von Immobilien-
maklern mit staatlichen Bewertungsorganen zur Verfügung stehen.

Russland hat im Rahmen von EU-Projekten in den letzten Jahren schritt-
weise ein Massenbewertungssystem auf der Basis des Katasters einge-
führt. Ganz ähnlich laufen derzeit diesbezügliche EU-Projekte in Serbien
und Ägypten.29

In den Niederlanden erfolgt die jährliche Verkehrswertermittlung auf
Basis der Daten über Transaktionspreise, Wohncharakteristika und Lage-
eigenschaften samt deren Zeitbezug. Im Einzelfall erfolgt die Feststellung
durch Gutachter der Kommunen. Die Erfahrungen in den Niederlanden
zeigen, dass die Zeitabhängigkeit der Liegenschaftspreise über Jahrzehn-
te gut durch ein hierarchisches Trendmodell (HTM) abbildbar ist.30

In Irland wurde 2009 die Einführung eines „Haus-Preis-Registers“ be-
schlossen. Mitte 2013 wird eine „ad-valorem“-Immobiliensteuer auf Basis
einer Selbstbemessung eingeführt.

In Slowenien wurde die Datenbasis für ein modernes Massenbewer-
tungssystem innerhalb weniger Jahre durch Kooperation von Staat und
Wirtschaft aufgebaut und wird laufend aktualisiert. Die Geodätische Admi-
nistration Sloweniens bewertet die Immobilien auf Basis eines Modells,
das in der Immobilienbewertungsverordnung veröffentlicht wurde.31
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In Deutschland werden im Zuge der Diskussionen zur Grundsteuerre-
form als Bemessungsgrundlage drei Varianten vorgeschlagen:32

• Bodenrichtwerte und Werte für Gebäude aus vereinfachten Ertrags-
werten bzw. Vergleichswerten (Vorschlag des Landes Bremen),

• Bodenwerte und Gebäudewerte nur aus Mengenindikatoren (Vor-
schlag des Landes Thüringen),

• Boden- und Gebäudeflächen ohne Wertkomponente (Flächensteuer
– Vorschlag des Landes Bayern).

3. Ein Massenbewertungssystem für Liegenschaften
in Österreich

3.1 Verfügbare Geodaten

Im vorigen Kapitel wurde aufgezeigt, dass Massenbewertungsverfahren
in einigen Staaten bereits sehr erfolgreich angewendet werden. Ein we-
sentliches Element des Erfolges ist die Verwendung geeigneter Informa-
tionen, welche die Liegenschaften an sich und die nähere und weitere Um-
gebung dieser Objekte beschreiben. Darüber hinaus fließen in die
Verfahren auch Kenntnisse über die rechtlichen Einschränkungen (öffent-
lich-rechtliche und privat-rechtliche) für die Bewirtschaftung und Entwick-
lung der Liegenschaften ein. Aber auch die sozial-wirtschaftlichen und
ökologischen Rahmenbedingungen sind wertbestimmende Parameter in
diesen Modellen.

Österreich ist in der glücklichen Lage, dass viele Daten mit hoher Rele-
vanz für die Wertermittlung in öffentlichen Registern gespeichert werden.
Diese Geodaten dokumentieren die geometrische, physische, rechtliche,
wirtschaftliche, ökologische und demografische Situation von Grund und
Boden.

Neben den bestehenden (und auch in unterschiedlichen Zeitspannen
aktualisierten) öffentlichen Datenbanken gibt es weitere potenzielle Quel-
len von Geoinformation: Für die Abwicklung von Fördermaßnahmen wer-
den laufend detaillierte Informationen über land- und forstwirtschaftliche
Liegenschaften erfasst. Geodaten über Infrastruktur (Verkehr, Versor-
gungsleitungen u. a. m.) werden von einschlägigen Stellen erhoben und
gespeichert. Auch neue Methoden der Datenerfassung wie Crowd Sourc-
ing und Data Mining können zusätzlich sehr detaillierte – wenn auch
nicht flächendeckend homogene – Informationen über Liegenschaften lie-
fern.

Ein österreichweites Massenbewertungssystem für Liegenschaften
setzt flächendeckend verfügbare Daten mit definierter thematischer und
geometrischer Qualität voraus. Unter den bundesweit vorhandenen Geo-
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daten könnten u. a. folgende Daten für das in Abbildung 2 skizzierte Be-
wertungsmodell herangezogen werden.

• Der Kataster verknüpft Grundstücke mit Immobilien (Häuser, Woh-
nungen und Baurechte), Adressen und Einlagezahlen und bietet bun-
desweite Informationen über Landnutzung. Bei landwirtschaftlichen
Flächen wird zusätzlich auch die Bodenqualität (Ertragsmesszahl)
ausgewiesen.

• Das Grundbuch enthält öffentlich zugängliche wertrelevante Daten
über Rechte und Verpflichtungen (z. B. Servitute) und gibt in der (digi-
talen) Urkundensammlung Auskunft über die Kaufpreise.

• Flächenwidmungspläne, Bebauungspläne und Gefahrenzonenpläne
geben Auskunft über die Nutzungsmöglichkeiten und sind für die rele-
vanten Gebiete österreichweit und großteils auch digital verfügbar.

• Das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) beinhaltet Strukturda-
ten von Gebäuden, Wohnungen und sonstigen Nutzungseinheiten.
Dieser Datensatz ist wie viele andere sozio-ökonomischen und demo-
grafischen Informationen bei der Statistik Austria in aggregierter Form
öffentlich zugänglich.

• Das Berichtsgewässernetz wird durch das Umweltbundesamt jahres-
aktuell erstellt.33

• Die Digitale Bodenkarte stellt sämtliche Standorteigenschaften der
landwirtschaftlich nutzbaren und kartierten Böden des Bundesgebie-
tes gebührenfrei und unkompliziert zur Verfügung.

• Klimadaten wie Temperatur, Niederschlag und Luftqualität werden
österreichweit an zahlreichen Punkten aufgezeichnet und veröffent-
licht. Aggregierte Mittelwerte dieser Informationen sind ebenfalls ver-
fügbar.

• Das jährlich aktualisierte Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem
(INVEKOS) über landwirtschaftlich genutzte Flächen enthält die
genauen Daten der Landbewirtschaftung.

• Das Verkehrsbezugssystem für Österreich ist derzeit als gemeinsa-
mes Projekt des Bundes, der Bundesländer, des österreichischen
Städtebundes und weiterer Stellen im Aufbau und wird österreichweit
homogene Daten über das Verkehrsnetz liefern.

• Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Energie, Strom, Öl, Was-
ser, Fernwärme) werden von den jeweiligen Betreibern verstärkt geo-
codiert erfasst.

• Landbedeckungskarten mit hohem Detaillierungsgrad können heute
aus Orthofotos und hochauflösenden Satellitenbildern extrahiert wer-
den. Diese sollen in naher Zukunft österreichweit flächendeckend mit
einer minimalen Kartiereinheit von 25-50 m2 hergestellt werden.

• Naturschutzdaten beschreiben als Natur- und Landschaftsschutzge-
biete ausgewiesene Flächen, welche mit Beschränkungen in der Flä-
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Tabelle 1: Daten mit potenzieller wertbeschreibender Relevanz 
Median der Ergebnisse einer 5-köpfigen Expertenbefragung (1 =hohe Relevanz, 5 =keine Relevanz) 
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Straßendaten Teleatlas, Navteq, ... 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 
c: 

Landwirtschaft!. Flächen LFRZ 2,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 .II 
.:!1 
..c: Bodendatenbank LFRZ 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,0 2,5 3,0 .. 
.f 
Q Klimadaten ZAMG 5,0 3,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 2,5 1,0 3,5 .. 
es 

Bodenbedeckungt-nutzung BEV, ... 2,5 2,5 3,0 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 

Lärmkarten Länder, ... 3,5 2,0 2,5 3,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 3,5 

Verdachtsflächen UBA, ... 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 2,0 

GIP-Vei'Kehrsdaten Bund, Länder, Gemeinden, ... 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 
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Grundbuch BMJ 1,0 1,0 3,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
111 

..r:::: Naturschutzdaten UBA, ... 3,5 2,5 3,0 2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 2,5 uc =s 
j!! Flächenwidmung, Bebauungspläne Gemeinden 1,0 1,0 2,0 4,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 

Gefahrenzonen Länder 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 

111 Arbeitsmarkt, Firmen ArbeitsstAtten, 
..r:::: 
IC Bevölkerung, Steueraufkommen, Bildung, 5,0 3,5 2,0 5,0 1,5 1,5 1,0 1,5 3,5 3,0 2,0 3,5 ~c Kultur, Soziales, Gesundheit, Preise, 

i! Produktion/Bauwesen Statistik Austria 

Q Wohnungen, Gebäude 3,0 2,0 3,0 4,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 3,0 2,5 2,0 ;::; .. 
rl:l Land-/Forstwirtschaft 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 2,5 2,0 

ll!c 
Kautsammlungen Finanzämter, ... 2,0 2,5 2,0 4,0 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0 2,5 2,0 1,0 

I!! Angebotsdaten Wirtschaft, Private, ... 2,5 2,5 2,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,0 1,5 1,5 
u:::-a 

Transaktionsdaten G B, Notar, Wirtschaft, ... 1,5 1,5 1,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,0 



chenbewirtschaftung belegt sind. Diese Daten sind österreichweit vor-
handen.

• Aus der Luft aufgenommene (Airborne) Laserscannerdaten, in den
letzten Jahren österreichweit erfasst, liefern hochgenaue Informatio-
nen über die Geländeoberflächen (mit und ohne Vegetationsbede-
ckung).

Zusätzlich zu diesen oben angeführten und größtenteils das gesamte
Bundesgebiet abdeckenden Geodaten gibt es bei den Finanzämtern Infor-
mationen über die Preise verkaufter Immobilien. Kenntnisse über Markt-
werte von Immobilien, die punktuell auch in Sammlungen von Immobilien-
marklern vorliegen, können mit geeigneter Software (Data Mining) über
die von privaten Personen oder Firmen im Internet veröffentlichten Ange-
bote abgefragt und erfasst werden. Derzeit ist ein EU-weiter Index für
Wohnimmobilien in Aufbau.34 Marktdaten, Analysen und Marktberichte
werden von verschieden Stellen angeboten.

Große internationale Konzerne wie z. B. Google oder Microsoft stellen
digitale Geodaten im Internet kostenfrei zur Verfügung. Die topografi-
schen Karten sowie die Luft- und Satellitenbilder werden laufend um wei-
tere Informationsebenen erweitert (z. B. Geländeinformation, Gastrono-
mie, Dienstleistungsbetriebe). Zudem gibt es im Internet auch immer mehr
Anwendungen, bei welchen Geodaten interaktiv durch private Personen
erfasst und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Stellvertre-
tend für diese als Crowd Sourcing bezeichnete Methode ist die „Open
Street Map“ zu nennen.

Tabelle 1 zeigt eine Anzahl von Geodaten, die für eine österreichische
Version eines Massenbewertungssystems verwendet werden könnten.
Die Autoren dieses Artikels geben eine Einschätzung, inwieweit die einzel-
nen Datensätze für das Modell relevant sein könnten. Diese Aufstellung ist
eine erste, subjektive Bewertung von potenziell bereitstehenden Geoda-
ten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Organisatorische, fi-
nanzielle und (datenschutz)rechtliche Aspekte35 für einen operationellen
Einsatz der angeführten Datensätze sind abzuklären. Sowohl die EU-PSI-
Direktive, die EU-INSPIRE-Direktive36 als auch die Europäische Open-
Government-Data-Initiative könnten eine Umsetzung erleichtern.

Aus der Fülle der nach Tabelle 1 zur Verfügung stehenden Daten sind
jene Informationen relevant, die zu einem marktnahen Ergebnis beitragen.
Das sind vor allem:

• Grundbuch (z. B. Kaufpreise aus der Urkundensammlung),

• Geofachdaten, die wertbeeinflussende Parameter beschreiben (z. B.
Verkehr),

• rechtliche Daten, die Auskunft über Widmung und Bebauungsmög-
lichkeit einer Liegenschaft geben.
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3.2 Kataster als Drehscheibe des Liegenschaftsbewertungssystems

Der Kataster in Österreich ermöglicht die eindeutige Referenzierung von
Grundstücken und Gebäuden mittels Grundstücksnummer (einschließlich
der Katastralgemeindenummer) bzw. der Gebäudeadresse des Adressre-
gisters. Die eindeutige räumliche Abgrenzung dieser Objekte ergibt sich
aus der digitalen Katastralmappe. Darüber hinaus sind die Nutzungsarten
und bei landwirtschaftlich genutzten Flächen auch die für die Besteuerung
verwendete Ertragsmesszahl verfügbar. Über Katastralgemeinde und
Grundstücksnummer sind im Grundbuch Eigentümer, Belastungen und
Berechtigungen direkt verlinkt. Die Festlegungen der Raumplanung (von
der Landesentwicklungsplanung bis zu den Bebauungsplänen) lassen
sich durch die Katasterobjekte georeferenzieren.

Somit ermöglicht der Kataster die eindeutige Identifizierung einer Immo-
bilie und definiert deren Lage, Größe und Form.37 Viele weitere im Zusam-
menhang mit der Immobilienbewertung relevante Daten beziehen sich
ebenfalls auf die Katasterdaten. Privatrechtliche Aspekte (beispielsweise
Pfand-, Wege- bzw. Baurechte) sind aus dem mit dem Kataster verknüpf-
ten Grundbuch38 problemlos abzulesen. Die technische Möglichkeit der
Verknüpfung mit öffentlich-rechtlichen Beschränkungen oder Verpflich-
tungen ist gegeben, auch wenn die Abgrenzung von Rechten teilweise
etwas unscharf ist.39

Mit dieser Schlüsselrolle in einem Immobilien-Massenbewertungssys-
tem entwickelt sich der Kataster logisch und historisch weiter. Begonnen
hat seine Entwicklung als Grundlage für eine gerechte Besteuerung von
Grund und Boden. Erst im Laufe der Zeit sind weitere Aufgaben wie Eigen-
tumsnachweis,40 Raumplanung, Basis für Geodaten, Agrarförderung und
Umweltmanagement hinzugekommen.41 Der Kataster ist somit ein flexi-
bles und wandlungsfähiges Instrument, das auch in Zukunft den Anforde-
rungen der Gesellschaft angepasst werden muss42 und als Datenschnitt-
stelle für ein Immobilien-Massenbewertungssystem genutzt werden kann.

Abbildung 4 zeigt die Funktion des Katasters als multifunktionales Refe-
renzsystem in der Vernetzung von Daten mit Liegenschaften, durch den
etwa über die Grundbuchseinlage auf Transaktionsdaten der Urkunden-
sammlung, aber auch auf wertrelevante privat- und öffentlich-rechtliche
Rechte und Pflichten aus diversen Quellen zugegriffen werden kann.43

Für ökonometrische Analysen44 über Markttrends braucht es für die Da-
tenverknüpfungen Referenzsysteme, wie sie vom Kataster bereitgestellt
werden.

Das Massenbewertungssystem bedarf unterschiedlicher wertbeschrei-
bender Geodaten, um sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Diese Daten, die
mit Hilfe des Katasters miteinander verknüpft werden können, weisen
unter Verwendung eines geeigneten Bewertungsmodells Schätzwerte für
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Abbildung 4: Der Kataster als Schnittstelle im Prozess einer
Massenbewertung von Liegenschaften in Österreich

Quelle: eigene Darstellung.

Immobilien aus. Die Spezifikationen für das Bewertungsmodell können
nur von den Anwendern kommen und müssen deren Anforderungen ent-
sprechen.

3.3 Der Prozess einer Massenbewertung von Liegenschaften

Marktwertorientierte Liegenschaftsbewertungssysteme basieren auf
einem transparenten Immobilienmarkt und brauchen Regelungen bezüg-
lich:

• Interaktion mit den Steuerzahlern,

• rechtlicher und administrativer Rahmenbedingungen,

• Immobilienbewertung und

• Review und Einsprüche.45

Erfolgreiche Systeme zur Liegenschaftsbewertung zeichnen sich u. a.
durch Einfachheit in der Feststellung und Ausgewogenheit in der Bela-
stung aus.46 Eine summarische Veröffentlichung der Ergebnisse schafft
Transparenz und hilft der Öffentlichkeit, Entscheidungen von Behörden in
diesem Bereich besser zu verstehen. Für das Einspruchsverfahren sind
klare Regeln notwendig. Ein Einspruch sollte sich nur auf Fehler in den Pa-
rametern und den zugrunde gelegten Daten wie z. B. in der Zuordnung der
Liegenschaft, Größe, Lage und Art der Liegenschaft etc. beziehen kön-
nen, nicht aber auf die Spezifikation und die Kalibrierung des Bewertungs-
modells an sich.
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Das Massenbewertungssystem bedarf aber auch einer mit entsprechen-
der gesetzlicher Autorität ausgestatteten Institution zur Durchführung der
oben angeführten Aufgaben. Die Institution, die über die im vorigen Ab-
schnitt beschriebenen Katasterdaten verfügt, ist das Bundesamt für Eich-
und Vermessungswesen (BEV). Im Verfahren zur Ermittlung der Ertrags-
messzahl ist das BEV bereits jetzt eingebunden. Die darauf aufgebaute
Berechnung der Einheitswerte erfolgte bisher im Bundesministerium für
Finanzen. Die Grundsteuer selbst wird von den Gemeinden eingehoben.
Die Aufgabenverteilung zwischen den Gebietskörperschaften (Bund, Län-
der und Gemeinden) wird im Zuge einer Neugestaltung des Bewertungs-
verfahrens unter Berücksichtigung von verwaltungsökonomischen Aspek-
ten zu überdenken sein.

Die Liegenschaftsbewertung könnte wie etwa in den Niederlanden jähr-
lich durchgeführt werden. Falls dies aus Kostengründen nicht durchführ-
bar ist, wären auch Intervalle von zwei oder drei Jahren möglich. In diesem
Fall wäre in den Jahren dazwischen die letzte Bewertung zu verwenden,
oder die Veränderungen wären durch Indexierung basierend auf Markt-
analysen (z. B. auch mittels Daten der Statistik Austria) zu interpolieren.

4. Nutzen eines österreichweit flächendeckenden
Bewertungssystems

Die Verwendung eines flächendeckenden Massenbewertungssystems
(wie in Abbildung 4 dargestellt) schafft vielfachen Nutzen. Veränderungen
der Liegenschaftswerte spiegeln Wirtschaftspolitik und Infrastrukturmaß-
nahmen wider. Nur Informierte aus Politik, Wirtschaft und dem privaten
Bereich können nachvollziehbare, transparente, nachhaltige und für ein
funktionierendes Landmanagement (Dokumentation, Administration, Be-
wirtschaftung, Bewertung und Entwicklung von Liegenschaften) optimier-
te Entscheidungen treffen. Einige Anwendungen werden im Folgenden
exemplarisch vorgestellt.

4.1 Feststellung von Immobilienvermögen

Die Besteuerung von Bestand, Transfer bzw. Wertzuwachs einer Immo-
bilie setzt deren Wertfeststellung voraus.47 Bei der Bestandsbesteuerung
kommt der Ertrag- bzw. der Nutzwertfeststellung eine hohe Bedeutung zu.
Die Massenbewertungssysteme stellen zeitgemäße Methoden der Wert-
feststellung auf wissenschaftlich nachvollziehbarer Basis mit einem ope-
rativ vertretbaren Aufwand zur Verfügung. In Hinblick auf die vielen in Ös-
terreich öffentlich verfügbaren Daten bietet sich ein diesbezüglicher
Innovationsschritt förmlich an.
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4.2 Besteuerung von Grund und Boden

Grund- und Immobilienvermögen wird in Österreich im Rahmen der
Grundsteuer und teilweise auch der Grunderwerbsteuer auf der Basis von
veralteten Einheitswerten besteuert.48 In der Land- und Forstwirtschaft
wird der Einheitswert für Buchführungsgrenzen, für Pauschalierung der
Betriebe in der Einkommensteuer, aber auch für Sozialversicherungsbei-
träge herangezogen.49 Sowohl in Österreich als auch in Deutschland
wurde die Verfassungskonformität der Verwendung von Einheitswerten
mehrfach in Frage gestellt. Lediglich die Verwendung der Einheitswerte
für die Grundsteuer wurde 2010 (noch) als unbedenklich erachtet, weil die
steuerlichen Auswirkungen geringfügig seien.50 Rechberger kommentier-
te das derzeitige System unter dem Titel „Der Einheitswert ist falsch, aber
nicht das System“.51

Das derzeitige System ist methodisch nicht adäquat (weil es auf willkür-
lich festgesetzten bzw. veralteten Einheitswerte aufbaut), sozial ungerecht
(weil nicht gleichförmig angewandt) und steuerlich ungerecht (weil es Be-
ziehern von höheren disponiblen Einkommen ermöglicht, Vermögen ohne
steuerliche Konsequenzen zu bilden):

• Menschen (Haushalte) mit einem relativ geringen disponierbaren Ein-
kommen können nur auf konventionelle Art (Sparbuch, Bausparkas-
senvertrag, Wertpapiere) ein geringes Vermögen bilden. Der Ertrag
aus diesem Vermögen ist laufend mit 25% KEST besteuert.

• Haushalte mit einem weit über dem Durchschnitt liegenden Haus-
haltseinkommen können dagegen nicht nur in Wohnungen oder Häu-
ser von großem Wert, sondern auch in mehrere Wohnsitze (Ferien-
wohnungen, Wohnungen für Kinder) investieren.

• Immobilien erfahren langfristig einen großen Wertzuwachs. Dieser
über die Jahre zugewachsene Wert wird auf Erben übertragen, ohne
dass dieser Wertzuwachs besteuert wurde.

Für die Einführung eines Massenbewertungssystems als Basis für die
Grundsteuer werden folgende Annahmen getroffen:

• Das Liegenschaftsbewertungssystem muss alle Liegenschaften – ohne
Ausnahmen – umfassen und deren Werte regelmäßig ermitteln. Eine
Wertänderung (Wertzuwachs) wird erst in der Folge daraus abgeleitet.

• Die Wertänderung einer Liegenschaft ist nur schwer regelmäßig zu
ermitteln. Hingegen kann man den Marktwert einer Liegenschaft unter
Anwendung der drei klassischen Methoden der Liegenschaftsbewer-
tung zu einem Stichtag ermitteln.

• Wegen der großen Anzahl der Bewertungen muss man erprobte
Methoden der Liegenschaftsmassenbewertung anwenden, die Er-
gebnisse nahe dem aktuellen Marktwert liefern.

• Der Marktwert einer Liegenschaft zu einem bestimmten Stichtag samt
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Qualitätsaussage lässt sich durch Methoden der Liegenschaftsbewer-
tung auf Basis von Massenbewertungssystemen ermitteln.

• Aufgrund der Entscheidung des VfGH muss Österreich das derzeitige
System, das auf historischen „Einheitswerten“ basiert, bis April 2014
ändern.

4.3 Wirtschafts- und Sozialpolitik, Umweltpolitik

Für die raumbezogene Entscheidungsoptimierung in der Wirtschafts-,
Sozial- und Umweltpolitik braucht es „Cockpit-Funktionen“, um wirtschaft-
liche, soziale und regionale Entwicklungsunterschiede frühzeitig erkennen
und durch Rückkopplungsprozesse besser steuern zu können, die wieder-
um über die Bodenwerte sozialen und räumlichen Einfluss ausüben. Kon-
kret lassen sich damit beeinflussen:

• Erkennen von Entwicklungsunterschieden der Regionen und Teil-
märkte und der daraus folgenden potenziellen sozialen Spannungen.

• Folgeabschätzung von Infrastrukturmaßnahmen, die zu großen Ände-
rungen der Liegenschaftswerte führen können. Das Ausmaß der Ver-
änderungen der Liegenschaftswerte und die Ausdehnung des betrof-
fenen Gebietes erfordern eine Intervention des Staates, um entweder
Spekulation oder Schäden für die Betroffenen zu verhindern.

• Umweltschutzmaßnahmen können zu rasch wirkenden Veränderun-
gen der Liegenschaftswerte führen. Das sollte vorausschauend von
den Behörden durch geeignete Interventionsinstrumente gesteuert
werden.

4.4 Raumplanung

Eine wesentliche Aufgabe der politischen Entscheidungsträger und öf-
fentlichen Institutionen besteht unter der Rahmenbedingung der Endlich-
keit von natürlichen Ressourcen in der Bereitstellung von Infrastruktur zur
Absicherung der menschlichen Daseinsgrundfunktionen wie z. B. Woh-
nen, Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie zum Schutz vor Katastrophen
und des Klimas. Nur eine effiziente und nachhaltige Gestaltung und Nut-
zung des Lebensraumes kann auch in Zukunft die Absicherung der
menschlichen Daseinsgrundfunktionen sicherstellen. Der Druck auf die
natürliche Ressource „Land“ wird sowohl durch gesetzlich vorgeschriebe-
ne Schutzmaßnahmen (z. B. Ausweisung von Schutzgebieten) als auch
durch außerlandwirtschaftliche Nutzungsansprüche (z. B. Baulandan-
sprüche, Errichtung von gesellschaftlich relevanten Infrastrukturmaßnah-
men wie Straßen oder Hochwasserschutzmaßnahmen) erhöht. Gute Pla-
nungsgrundlagen sind unabdingbare Voraussetzung für eine bestmögli-
che und erfolgreiche Ordnung der Räume. Diese sind in Österreich zu
einem guten Teil bereits vorhanden.
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Änderungen von Immobilienwerten durch Eingriffe in die Landschaft
(z. B. Infrastrukturmaßnahmen) sollten vor der Beschlussfassung durch
ein Massenbewertungssystem modelliert werden, um die Änderung auf-
zuzeigen und deren Zuordnungen zu Marktteilhabern zu ermöglichen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

In Österreich ist eine Vielfalt an Daten vorhanden, die zur Bestimmung
marktnaher Liegenschaftswerte herangezogen werden können. Da ein
Großteil dieser Daten österreichweit, georeferenziert und digital verfügbar
ist, bildet er damit eine hervorragende Datenbasis für die Bestimmung
marktnaher Liegenschaftswerte. Der Kataster kann als Grundlage für die
Verknüpfung der verschiedenen Fachdaten dienen.

Die Ermittlung von dem Verkehrswert nahekommenden Werten für alle
Liegenschaften hat gegenüber den bisherigen Einheitswerten viele Vortei-
le, die erst voll zum Tragen kommen, wenn diese Daten mehrfach genutzt
werden können und ein einfacher und öffentlicher Zugriff auf diese mög-
lich ist.

Die breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten spricht für enge insti-
tutionelle Kooperationen unter Einbeziehung von Öffentlich-privaten Part-
nerschaften (Public-Private-Partnerships) bei der Datenerfassung und
Führung des Systems. Die Diskussion über praktikable Bewertungsver-
fahren auf Basis bestehender Methoden soll durch Einbeziehung von Mo-
dellen und bewährten Systemen marktnaher Wertermittlung in anderen
Ländern angereichert werden.

Da die Auswahl der zu verwendenden Daten und deren relative Wertig-
keit auch politische Dimensionen hat, ist sie daher auf technischer Ebene
nicht eindeutig zu treffen. Politische Entscheidungen über gewünschte
Änderungen und deren Auswirkungen sind also notwendig.

Marktnahe Liegenschaftswerte werden Eingang in viele Prozesse der
öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft finden, sobald sie flä-
chendeckend verfügbar und ausreichend treffsicher sind. Jedenfalls wird
dadurch das Risiko im Umgang mit Liegenschaften minimiert, die Planbar-
keit verbessert und die Effektivität des Liegenschaftsmanagements er-
höht.
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20 Nach Rosen (1974)
21 Thießen & Schnorr (2005) 5ff.
22 Kauko (2003) 250f.
23 Vgl. Wyatt (1997), Kauko (2007) 9.
24 RE/MAX-Immospiegel: Die Auswertung der im Grundbuch eingetragenen Verkaufsfälle

in Österreich für die Jahre 2010 & 2011 ergab 93.807 & 90.814 Immobilienverkäufe im
Gesamtwert von 17,25 & 16,42 Mrd. Euro.

25 Vgl. Sprengnetter & Kierig (2010) 69.
26 Vgl. Eckert (2006).
27 Vgl. Clapp (1990) und Cornia & Slade (2005).
28 Borst & McCluskey (2007) 107.
29 Siehe: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts02g/TS02G_brankovic_tesla_5870.pdf,

Modernisation of the Real Estate Tax Administration in Egypt. EuropeAid/131117/D/
ACT/EG.

30 Mittels eines hierarchischen Trendmodells werden die zeitlich und räumlich nicht-linea-
rer Aspekte abgebildet; vgl. Kauko & D’Amato (2008) 18 und Francke (2010) 1.

31 Geodetska uprava Republike Slovenije (2012) veröffentlicht die Markttrends für die gel-
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tenden Werte in D/m2 kategorisiert nach Immobilientypen in 19 Regionen der Republik
Slowenien (2011).

32 Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (2011) 47.
33 Es ist das einzige zentral verfügbare Gewässernetz des gesamten Bundesgebietes

nach den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG.
34 EUROSTAT (2012), vgl. auch Brunauer et al. (2012).
35 Hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen von Geodaten vgl. ÖROK-Studie, Rechtsvor-

schriften für Geodaten in Österreich http://www.it-law.at/uploads/tx_publications/
Rechtsvorschriften_fur_Geodaten_in_Oesterreich.pdf.

36 PSI-Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, INSPIRE-Directive
2007/2/EC on Infrastructure for Spatial Information in the European Community.

37 Abart et al. (2011) 26.
38 Superädifikate („bewegliche Sachen“; Eigentumsbegründung ohne Grundbuchseintra-

gung; Erwerb durch Urkundenhinterlegung bei Gericht) und Baurechte sind gesondert
zu betrachten.

39 Vgl. Navratil & Spangl (2012).
40 Die wirtschaftliche Bedeutung der Sicherheit des Eigentums wird u. a. von de Soto

(2002) betont.
41 Muggenhuber & Twaroch (2008).
42 Twaroch et al. (2011)
43 Vgl. Navratil & Spangl (2012).
44 Vergleiche von Angebotspreisen mit tatsächlichen Transaktionen („Bid-Ask-Spread“)

und deren mittlere Anbotszeiten (time-on-market) (Anglin et al. [2003]) bedürfen der
Werkzeuge für „Data-Mining“ (Verknüpfungen mit den Objekten).

45 Almy (2006) 17.
46 Vgl. Schulemann (2011) 17f.
47 Vgl. Schratzenstaller (2011) 9f. Wertveränderungen sind regelmäßig nachzuführen.

Dies ist sowohl allokationspolitisch erstrebenswert als auch im Sinne der steuerlichen
Leistungsfähigkeit gerecht. Siehe Schratzenstaller et al. (2008) 5.

48 Vgl. Anmerkungen 3 und 7.
49 Vgl. Schartel-Hlavenka, M., Die Einheitsbewertung in ihrer verbleibenden Bedeutung,

in: ecolex (1996) 701.
50 VfGH 6.10.2010, B 298/10; Leiss, Reformbedarf bei der Grundsteuer, RFG 2012/5;

Peyerl, Grundsteuer auf dem Prüfstand des VfGH, FJ 2010, 241; Hamberger/Vondrak,
Einheitswerte unter Druck, ecolex (2012) 166.

51 „Die Presse“ (18.3.2012).
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Zusammenfassung

Das Wissen um marktnahe Liegenschaftswerte sowie deren räumliche und zeitliche
Referenz ist als allgemeine Infrastruktur im öffentlichen Interesse zu sehen, die ebenso
zum volkswirtschaftlichen Kapitalstock gerechnet werden kann, wie die räumlichen Infor-
mationen über Liegenschaftsobjekte (Kataster) und den damit verknüpften Rechten
(Grundbuch und öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen).

Die bisher in Teilen Europas angewendeten Einheitswertverfahren als einfache Metho-
den der Wertermittlung werden zunehmend in Frage gestellt, und in vielen Ländern gibt es
bereits flächendeckend funktionierende Systeme zur Ermittlung von marktnahen Werten.
Diese Systeme, welche u. a. für die Bemessung der Grundsteuer herangezogen werden,
beruhen auf vorhandenen Geodaten. Im Artikel werden die in Österreich für eine Massen-
wertbestimmung möglichen und flächendeckend verfügbaren Geodaten vorgestellt und
der Nutzen einer damit gewonnenen neuen Bewertungsinfrastruktur diskutiert.

39. Jahrgang (2013), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft

191



Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 2

192

Reihe
„Wirtschaftswissenschaftliche

Tagungen der AK-Wien“
Band 7: „Wirtschaftspolitische Koordination in der Europäischen Wäh-
rungsunion“, hrsg. von Silvia Angelo und Michael Mesch, 138 Seiten, 2003,
D 20.

Band 8: „US-amerikanisches und EUropäisches Modell“, hrsg. von Michael
Mesch und Agnes Streissler, 190 Seiten, 2004, D 25.

Band 9: „Öffentliche Wirtschaft, Geld- und Finanzpolitik: Herausforderun-
gen für eine gesellschaftlich relevante Ökonomie“, hrsg. von Wilfried Altzin-
ger, Markus Marterbauer, Herbert Walther und Martin Zagler, 154 Seiten,
2004, D 25.

Band 10: „Steigende wirtschaftliche Ungleichheit bei steigendem Reich-
tum?“, hrsg. von Günther Chaloupek und Thomas Zotter, 178 Seiten, 2006,
D 25.

Band 11: „Aspekte kritischer Ökonomie. Gedenkschrift für Erwin Weissel“,
hrsg. von Markus Marterbauer und Martin Schürz, 97 Seiten, 2006, D 15.

Band 12: „Ende der Stagnation? Wirtschaftspolitische Perspektiven für
mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa“, hrsg. von Günther Chalou-
pek, Eckhard Hein und Achim Truger, 156 Seiten, 2007, D 23.

Band 13: „Pensionskassen: Europa – Österreich; Strukturen, Erfahrungen,
Perspektiven“, hrsg. von Thomas Zotter, 145 Seiten, 2008, D 20.

Band 14: „Entwürfe für die Zukunft von Wirtschafts- und Sozialpolitik –
Alois Guger und Ewald Walterskirchen zum 65. Geburtstag“, hrsg. von
Markus Marterbauer und Christine Mayrhuber, 158 Seiten, 2009, D 24.

Band 15: „Ausgliederungen aus dem öffentlichen Bereich – Versuch einer
Bilanz“, hrsg. von Christa Schlager, 178 Seiten, 2010, D 24.

Band 16: „Alternative Strategien der Budgetkonsolidierung in Österreich
nach der Rezession“, hrsg. von Georg Feigl und Achim Truger, 107 Seiten,
2010, D 16.

Band 17: 75 Jahre „General Theory of Employment, Interest and Money“,
hrsg. von Günther Chaloupek und Markus Marterbauer, 176 Seiten, 2012,
D 24.

Die Reihe erscheint im LexisNexis Verlag ARD Orac,
1030 Wien, Marxergasse 25, Tel 01/534 52-0, Fax 01/534 52-140,
e-mail: verlag@lexisnexis.at



Die Entwicklung der geringfügigen
Beschäftigung seit Mitte der 1990er-Jahre

– eine rechtliche und ökonomische
Bestandsaufnahme1

Josef Wöss, Norman Wagner, Charlotte Reiff2

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich die Zahl der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse mehr als verdoppelt und bildet in einigen Bran-
chen mittlerweile einen substanziellen Anteil an der Gesamtzahl der dort
Beschäftigten. Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen haben diese Entwicklung beeinflusst? Im Folgenden wird primär der
Verbreitung in den verschiedenen Wirtschaftsklassen, der sozialversiche-
rungsrechtlichen Stellung der Betroffenen und den Motivlagen hinter die-
ser Beschäftigungsform nachgegangen.

In einem einleitenden Abschnitt werden die sozial- und arbeitsrechtli-
chen Rahmenregelungen skizziert. Ebenso wie bei den anderen Fragen
wird auch bei der Beschreibung der Rechtslage auf die Entwicklung seit
Mitte der 1990er-Jahre eingegangen.

1. Die Rechtslage im Überblick

1.1 Definition

Der Begriff „geringfügige Beschäftigung“ stammt aus dem Sozialversi-
cherungsrecht, die einschlägigen Regelungen zur Begriffsdefinition ent-
hält § 5 Abs 2 ASVG. Demnach gilt ein Beschäftigungsverhältnis dann als
geringfügig, wenn die Höhe des gebührenden Entgelts einen bestimmten
Grenzbetrag (Geringfügigkeitsgrenze) nicht übersteigt. Die Zahl der Ar-
beitsstunden ist nicht maßgebend.3

Die jeweils aktuelle Geringfügigkeitsgrenze wird in einer jährlich erlasse-
nen Verordnung definiert, sie liegt im Jahr 2013 bei 386,80 Euro pro Mo-
nat. Diese Entgeltgrenze gilt für Beschäftigungsverhältnisse, die auf unbe-
stimmte Zeit oder mindestens für einen Kalendermonat vereinbart sind.
Wird die Beschäftigung für kürzere Zeit vereinbart, so gilt die tägliche Ge-
ringfügigkeitsgrenze mit derzeit 29,70 Euro.
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Keine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn die monatliche Gering-
fügigkeitsgrenze nur deshalb nicht überschritten wird, weil im Betrieb
wegen Arbeitsmangels vorübergehend Kurzarbeit geleistet wird oder weil
die Beschäftigung im Laufe des betreffenden Kalendermonats begonnen
oder geendet hat oder unterbrochen wurde.

Auf Lehrlinge und auf HausbesorgerInnen nach dem Hausbesorgerge-
setz finden die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen über geringfü-
gige Beschäftigung im Regelfall keine Anwendung.

Zu beachten ist, dass auch freie DienstnehmerInnen geringfügig be-
schäftigt sein können.4

1.2 Die sozialversicherungsrechtliche Stellung von
geringfügig Beschäftigten

Gemäß § 5 Abs 1 Z 2 ASVG sind ArbeitnehmerInnen von der Vollversi-
cherung in der gesetzlichen Sozialversicherung (Pflichtversicherung in
Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung) ausgenommen, „wenn das
ihnen aus einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen im Kalen-
dermonat gebührende Entgelt“ die Geringfügigkeitsgrenze nicht über-
steigt.

Eine Ausnahme von der Vollversicherung gibt es für ArbeitnehmerInnen
in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen folglich nur dann, wenn kein
weiteres Beschäftigungsverhältnis besteht bzw. wenn bei Vorliegen meh-
rerer Beschäftigungsverhältnisse die Geringfügigkeitsgrenze in Summe
nicht überschritten wird. In diesen Fällen besteht Pflichtversicherung nur in
der Unfallversicherung (§ 7 Z 3 lit a ASVG).

In allen anderen Fällen sind ArbeitnehmerInnen, die in geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten, auch in der Pensions- und in der Kran-
kenversicherung pflichtversichert. Sie haben dementsprechend einen Bei-
trag zu diesen Versicherungen zu zahlen. Die Beitragssätze sind in § 53a
Abs 3 ASVG fixiert.

Die Zusammenrechnung verschiedener geringfügiger Beschäftigungs-
verhältnisse bzw. von geringfügigen und versicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnissen zur Beurteilung des Umfangs der Pflichtversi-
cherung ist als Teil der „Pensionsreform 1997“ mit 1.1.1998 in Kraft getre-
ten.

Mit gleichem Datum wurde für Personen, deren Entgelte in Summe die
Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreiten, die Möglichkeit zu einer be-
günstigten Selbstversicherung in der Pensions- und in der Krankenversi-
cherung geschaffen (§ 19a ASVG).

Wird von dieser Versicherungsoption Gebrauch gemacht, so ist der Ar-
beitnehmerbeitrag für die Kranken- und Pensionsversicherung zu entrich-
ten. Unabhängig vom konkreten geringfügigen Entgelt wird dazu nach
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§ 76b Abs 2 ASVG als monatliche Beitragsgrundlage generell die Gering-
fügigkeitsgrenze herangezogen. Im Jahr 2013 liegt der Beitrag für die
Selbstversicherung nach § 19 a ASVG bei 54,59 Euro pro Monat.

Die spezifische Form der Selbstversicherung für geringfügig Beschäftig-
te gibt es nur als Gesamtpaket von Kranken- und Pensionsversicherung,
eine freiwillige Selbstversicherung nur in der Krankenversicherung oder
nur in der Pensionsversicherung ist nicht möglich.

Keine Möglichkeit zur Selbstversicherung nach § 19a ASVG besteht für

• Personen, die bereits aufgrund einer anderen Beschäftigung in der
Kranken- oder Pensionsversicherung pflichtversichert sind (z. B.
Beamte, Gewerbetreibende),

• Bezieher einer Eigenpension,

• Bezieher von Leistungen des AMS (z. B. Notstandshilfe, Arbeitslosen-
geld),

• Selbstständige, die einer gesetzlichen beruflichen Vertretung angehö-
ren (z. B. Notare, Rechtsanwälte, Ärzte),

• Grenzgänger.
Als weiterer Teil der mit 1.1.1998 in Kraft getretenen Neuregelung wurde

festgelegt, dass ArbeitgeberInnen von geringfügig beschäftigten Perso-
nen einen Arbeitgeberbeitrag zur Kranken- und Pensionsversicherung als
pauschalen „Dienstgeberbeitrag“ zu entrichten haben, sofern die von
ihnen bezahlten geringfügigen Entgelte in Summe mehr als 150% der Ge-
ringfügigkeitsgrenze betragen (§ 1 DAG). Seit Inkrafttreten des Dienstge-
berabgabegesetzes mit 1.6.2003 trägt diese Zahlung der ArbeitgeberIn-
nen die Bezeichnung „Dienstgeberabgabe“.5 Ob ArbeitnehmerInnen von
der Option zur Selbstversicherung Gebrauch machen, macht für ihre/n Ar-
beitgeberIn keinen Unterschied. Bei Überschreiten des genannten Grenz-
wertes ist die Dienstgeberabgabe jedenfalls zu entrichten, bei Unter-
schreiten des Grenzwertes besteht auch dann keine Abgabepflicht, wenn
die betroffenen ArbeitnehmerInnen von der Option zur Selbstversicherung
Gebrauch gemacht haben.

Die bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze zu zahlen-
de Dienstgeberabgabe beträgt 16,4% der jeweiligen Beitragsgrundlagen
bzw. der tatsächlich gebührenden geringfügigen Entgelte. Zusammen mit
dem jedenfalls zu zahlenden Beitrag zur Unfallversicherung (1,4%) be-
deutet das, dass in diesen Fällen von den ArbeitgeberInnen in Summe
17,8% der geringfügigen Entgelte an die Sozialversicherung zu entrichten
sind.

Anzumerken ist noch, dass die ArbeitgeberInnen dazu verpflichtet sind,
geringfügig beschäftigte ArbeitnehmerInnen beim zuständigen Kranken-
versicherungsträger anzumelden, unabhängig davon, ob die betroffenen
ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit zur Selbstversicherung nützen oder
nicht.6
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Wie dargestellt brachte die mit 1.1.1998 in Kraft getretene Neuregelung
erhebliche Änderungen in Hinblick auf die Pensions- und Krankenversi-
cherung von geringfügig Beschäftigten. Unverändert blieb hingegen bis
heute die grundsätzliche Nichterfassung dieser Beschäftigungsverhältnis-
se in der Arbeitslosenversicherung (§ 1 Abs 2 lit d AlVG). Geringfügige Be-
schäftigungen sind nicht gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit versichert –
auch dann nicht, wenn sie als Nebenbeschäftigung ausgeübt werden –,
und es besteht auch keine Möglichkeit zur Selbstversicherung in der Ar-
beitslosenversicherung.7

1.3 Die arbeitsrechtliche Stellung von geringfügig Beschäftigten

Im Arbeitsrecht sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse seit dem
„Arbeitsrechtlichen Begleitgesetz“ aus dem Jahr 19928 den versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen im Wesentlichen gleichge-
stellt.

Eine in der Praxis bedeutsame Ausnahme findet sich in § 20 Abs 1 AngG,
wonach eine bestimmte Mindestarbeitszeit („bezogen auf den Monat min-
destens ein Fünftel des 4,3-fachen der durch Gesetz oder Kollektivvertrag
vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeitszeit“) für die Geltung der im
Folgenden angeführten Kündigungsfristen und -termine normiert ist. In der
Literatur wurde bereits mehrfach auf die mögliche Europarechtswidrigkeit
dieser Bestimmung hingewiesen.9

Seit dem 1.1.2008 besteht eine 25%ige Zuschlagspflicht für Mehrar-
beitsstunden von teilzeitbeschäftigten Personen und damit auch für ge-
ringfügig Beschäftigte (§ 19d Abs 3a-3f AZG).

1.4 Geringfügige Beschäftigung und Zuverdienstgrenzen

Für die Beurteilung der Arbeitsmarktwirkungen der gesetzlichen Rege-
lungen für geringfügige Beschäftigung muss auch ein Blick auf Regelun-
gen geworfen werden, die nicht unmittelbar das geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnis betreffen, auf dieses aber Bezug nehmen. Wichtig sind
dabei vor allem Regelungen zu verschiedenen Sozialleistungen, die einen
Zuverdienst in der maximalen Höhe der Geringfügigkeitsgrenze ermögli-
chen. Die zahlenmäßig größte Bedeutung haben folgende Regelungen:

• Gemäß § 12 Abs 6 lit a AlVG können Arbeitslose neben dem vollen
Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ein Erwerbseinkom-
men bis zur Höhe der Geringfügigkeitsgrenze beziehen. Ein höheres
Einkommen führt zum gänzlichen Wegfall des Leistungsanspruchs.
Auch im Rahmen der Bildungskarenz kann während des Bezugs von
Weiterbildungsgeld ohne Anrechnung ein Erwerbseinkommen bis zur
Geringfügigkeitsgrenze erzielt werden (§ 26 Abs 3 AlVG).

• In § 9 Abs 1 APG ist normiert, dass parallel zum Bezug einer Korridor-
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pension ein geringfügiges Entgelt dazuverdient werden kann. Auch
hier gilt: Bei höherem Einkommen fällt der gesamte Leistungsan-
spruch weg. Eine inhaltsgleiche Regelung enthalten auch die Über-
gangsbestimmungen zur vorzeitigen Alterspension (§§ 253b iVm 607
ASVG). Bei Bezug einer Pension aus dem Versicherungsfall der
geminderten Arbeitsfähigkeit, d. h. bei Bezug einer Invaliditätspension
oder Berufsunfähigkeitspension, kann ebenfalls ein Erwerbseinkom-
men bis zur Geringfügigkeitsgrenze bezogen werden. Übersteigt das
Erwerbseinkommen diese Grenze, gebührt eine Teilpension (§ 254
Abs 6 bis 8 ASVG, § 271 Abs 3 ASVG).

• Eine in der Praxis ebenfalls sehr wichtige Regelung ist die Ermögli-
chung eines Zuverdienstes zum Kinderbetreuungsgeld. Hier gelten je
nachdem, ob eine einkommensabhängige oder eine pauschalierte
Variante des Kinderbetreuungsgeldes in Anspruch genommen wird,
unterschiedliche Zuverdienstgrenzen. Ein Verdienst aus geringfügi-
ger Beschäftigung ist bei allen Varianten möglich.

2. Daten

2.1 Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse

Die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist seit Mitte der
1990er-Jahre im Jahresdurchschnitt von 136.500 auf 316.500 im Jahr
2012 angestiegen, das ist ein Zuwachs um 132% (Tabelle 1). Die Zahl der
unselbstständig Beschäftigten hat sich dem gegenüber im gleichen Zeit-
raum lediglich um 13% erhöht.

Betrachten wir zuerst die Zuwachsraten bei den geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen in den einzelnen Jahren und – zum Vergleich – die
Zuwachsraten bei den versicherungspflichtigen Beschäftigungen. Von In-
teresse ist dabei u. a., welche Auswirkung die mit 1.1.1998 in Kraft getrete-
ne Reform hatte (Ermöglichung einer begünstigten Selbstversicherung/
Arbeitgeberabgabe bei geringfügigen Entgelten über 150% der Geringfü-
gigkeitsgrenze).

Die in Tabelle 1 ausgewiesenen Werte zeigen, dass die vor der Reform
gegebenen hohen Zuwachsraten bei den geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen im Jahr 1998 sehr deutlich nach unten gegangen sind, dass
aber auch unmittelbar nach der Reform kein zahlenmäßiger Rückgang zu
verzeichnen war. Im Jahr 1999 gab es sogar erneut eine zweistellige Stei-
gerungsrate.

Ab dem Jahr 2000 ist dann wieder ein moderaterer jährlicher Zuwachs
zu verzeichnen, der aber bisher stets ganz erheblich über den Zuwachsra-
ten bei den versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen lag. Ein
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Tabelle 1: Entwicklung der geringfügigen und der
versicherungspflichtigen Beschäftigung im Zeitraum 1995-2012

Zahl der geringfügigen
Beschäftigungs-
verhältnisse im

Jahresdurchschnitt

Jährliche Änderung bei
geringfügigen

Beschäftigungs-
verhältnissen

Jährliche Änderung bei
versicherungspflichtigen

unselbstständigen
Beschäftigungs-

verhältnissen

1995 136.500

1996 148.300 +9,0% –0,7%

1997 164.400 +10,9% +0,3%

1998 170.900 +4,0% +0,7%

1999 189.300 +10,8% +1,0%

2000 196.800 +3,9% +0,9%

2001 205.200 +4,3% +0,5%

2002 211.900 +3,3% +0,2%

2003 217.300 +2,5% +0,9%

2004 222.900 +2,6% +0,4%

2005 229.700 +3,1% +1,0%

2006 235.800 +2,6% +1,5%

2007 245.800 +4,3% +1,9%

2008 273.100 +11,1% +1,4%

2009 288.200 +5,5% –1,5%

2010 296.500 +2,9% +0,6%

2011 307.700 +3,8% +1,8%

2012 316.500 +2,8% +1,3%

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; BALIweb; eigene Berechnungen.
Werte für Beschäftigungsverhältnisse bis 2007 mit Werten ab 2008 nur bedingt vergleich-
bar.

zweistelliger Zuwachs bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
fand in der Folge erst wieder im Jahr 2008 statt. Grund dafür dürfte, zumin-
dest zum Teil, die Umstellung der Anmeldepflicht für neue Beschäfti-
gungsverhältnisse auf vor Beginn der Beschäftigung (§ 33 ASVG) sein.10

Diese Reform verfolgte das Ziel, den Sozialbetrug durch die Nicht-Anmel-
dung von Arbeitskräften zu verringern. Zuvor war es möglich, die Anmel-
dung innerhalb der ersten sieben Tage durchzuführen, was vielfach dazu
führte, dass bei Kontrollen vorgegeben wurde, diese Frist noch nicht über-
schritten zu haben, um so eine Anzeige zu vermeiden.

Zu beachten ist, dass es sich bei den in Tabelle 1 ausgewiesenen Zah-
len um Beschäftigungsverhältnisse handelt. Die Zahl der betroffenen Per-
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sonen ist etwa um 10% geringer. So waren 2012 „nur“ etwa 286.500 Men-
schen im Jahresdurchschnitt geringfügig beschäftigt.

2.2 Verteilung nach Geschlecht, nach Arbeiter- und Angestellten-
Berufen und nach Alter

Die geringfügige Beschäftigung ist zum überwiegenden Teil weiblich,
der Anteil der Männer nimmt jedoch kontinuierlich zu. So entfielen im Jahr
1995 73% aller geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse auf Frauen, bis
2012 ging der Frauenanteil jedoch auf 64% zurück. Der etwas rückläufige,
wenngleich noch immer klar dominierende Anteil der Frauen resultiert vor
allem daraus, dass in den ArbeiterInnenberufen bei den Männern eine
deutlich höhere Zuwachsrate zu verzeichnen ist als bei den Frauen.

Getrennt nach Geschlecht und nach ArbeiterInnen und Angestellten
zeigt sich folgendes Bild:

Tabelle 2: Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse getrennt nach
Männern und Frauen und nach Arbeitern und Angestellten
(1995-2012)

1995 2005 2010 2012
Veränderung
1995-2012

Männliche Arbeiter 25.400 39.200 62.900 70.000 176%

Weibliche Arbeiter 70.700 90.700 106.400 111.400 58%

Männliche Angestellte 12.200 28.900 40.800 43.700 258%

Weibliche Angestellte 28.200 70.700 86.400 91.400 224%

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen.

Tabelle 2 belegt, dass die Zahl geringfügiger Beschäftigungsverhältnis-
se vor allem im Bereich der Angestelltenberufe ganz massiv ansteigt. Spit-
zenreiter sind die männlichen Angestellten mit einem Zuwachs um 258%,
also einer Verdreieinhalbfachung (!). Bei weiblichen Angestellten gibt es
mit 224% eine ähnlich hohe Zuwachsrate und den höchsten absoluten An-
stieg aller Gruppen (+63.200). Bei Arbeiterinnen, auf die 1995 mehr als die
Hälfte aller geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse entfallen sind, lag
die Zuwachsrate mit 58% hingegen wesentlich niedriger.

Die viel höheren Zuwachsraten bei den Angestelltenberufen haben be-
wirkt, dass der Anteil der Arbeiterberufe unter den geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen von 70% im Jahr 1995 auf 57% im Jahr 2012 zurück-
gegangen ist, wobei dieses Verhältnis seit 2005 jedoch praktisch
unverändert geblieben ist.

Altersmäßig betrachtet entfallen etwa 44% aller geringfügig Beschäftig-
ten auf Randgruppen der Erwerbstätigen, auf unter 25-Jährige und auf
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über 55-Jährige. Im Jahr 2012 waren 21% aller geringfügig Beschäftigten
jünger als 25 Jahre, 8% waren zwischen 55 und 59 und 15% über 60 Jahre
alt. Im Haupterwerbsalter (25 bis 55) waren 56% aller geringfügig Be-
schäftigten.11

2.3 Verteilung nach Wirtschaftsklasssen

Wie verteilen sich die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse auf die
verschiedenen Wirtschaftsklassen? In Tabelle 3 sind jene Wirtschaftsklas-
sen aufgelistet, in denen im Jahr 2012 zumindest 10.000 geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse gezählt wurden. Ein Längsschnittvergleich ist
leider nicht möglich, da es seit Mitte der 1990er-Jahre zu mehreren Um-
stellungen der Wirtschafsklasseneinteilung (ÖNACE) kam. Um die relative
Bedeutung der geringfügigen Beschäftigung in den einzelnen Wirtschafts-
klassen zu verdeutlichen, wurde der aktuelle Anteil der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse an der Gesamtzahl der Beschäftigungsverhält-
nisse in die Aufstellung aufgenommen.

Die höchste Zahl an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gibt es
in den Wirtschaftsklassen „Handel; Instandhaltung und Reparatur von

Tabelle 3: Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach
Wirtschaftsklassen (2012)

2012

Anteil
der GFB
im Jahr

201212, 13

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 54.622 10,4%

Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 49.618 25,9%

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 30.140 16,3%

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen

24.911 16,0%

Gesundheits- und Sozialwesen 24.173 10,5%

Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren 17.049 2,9%

Erziehung und Unterricht 14.713 15,2%

Verkehr und Lagerei 14.682 8,0%

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 14.078 16,1%

Baugewerbe/Bau 13.369 5,4%

Grundstücks- und Wohnungswesen 12.650 31,0%

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 11.122 2,1%

Alle Wirtschaftklassen 316.517 9,4%

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnung.
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Kraftfahrzeugen“ (54.600) und „Gastgewerbe/Beherbergung und Gastro-
nomie“ (49.600). Gemessen an der Zahl der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisse ist jene der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse im Grundstücks- und Wohnungswesen mit 31,0% am
höchsten, gefolgt vom Gastgewerbe mit 25,9%. Mit Abstand am höchsten
ist dieser Wert im Bereich „Private Haushalte“, wo es 2012 etwa 7.000 ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse gab, mehr als doppelt so viele wie
über der Geringfügigkeitsgrenze (etwa 3.000).

Die verhältnismäßig geringste Zahl geringfügiger Beschäftigungsver-
hältnisse nach Wirtschaftsklassen gibt es in den Bereichen „Öffentliche
Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ (2,1%), „Verarbeitendes
Gewerbe/Herstellung von Waren“ (2,9%), „Energieversorgung“ (3,4%)
sowie „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ (3,6%).

In der 2009 publizierten Studie „Beschäftigung im Handel“ wurde festge-
stellt, dass ein immer größer werdender Teil der dort beschäftigten Perso-
nen geringfügig angemeldet wird, die tatsächliche Arbeitszeit der Betroffe-
nen in der Mehrzahl der Fälle aber mehr als zehn Stunden pro Woche
beträgt.14 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Umfrage bei Beschäf-
tigten im Gastgewerbe.15

2.4 Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nach ihrer versiche-
rungsrechtlichen Stellung

Wie eingangs ausgeführt, sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
– abgesehen von der Unfallversicherung – nicht in der gesetzlichen So-
zialversicherung pflichtversichert, es sei denn, die geringfügige Beschäfti-
gung ist nicht das einzige Beschäftigungsverhältnis und in Summe wird
ein Erwerbseinkommen über der Geringfügigkeitsgrenze erzielt.

Zu beachten ist, dass eine Einbindung in die gesetzliche Sozialversiche-
rung nicht nur durch eine versicherte Erwerbstätigkeit entstehen kann,
sondern dass Versicherungsverhältnisse teils auch mit dem Bezug von
Sozialleistungen verbunden sind. Für geringfügig Beschäftigte sind in die-
sem Zusammenhang vor allem der Bezug einer Geldleistung aus der Ar-
beitslosenversicherung (Krankenversicherung, Anrechnung in der Pen-
sionsversicherung), der Bezug einer Pension aus der gesetzlichen Pen-
sionsversicherung oder aus einem öffentlich-rechtlichen Versorgungssys-
tem (Krankenversicherung) und der Bezug von Kinderbetreuungsgeld
(Krankenversicherung, Anrechnung in der Pensionsversicherung) von Be-
deutung.

Tabelle 4 zeigt, dass in der Periode 1995 bis 2005 in allen ausgewiese-
nen Gruppen beträchtliche Zuwachsraten gegeben waren. Ab 2005 setzt
sich dieser Zuwachs zwar fort, wenn auch teilweise in geringerem Aus-
maß. Die Zahl der geringfügigen Beschäftigten, die zusätzlich eine versi-
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Tabelle 4: Geringfügig beschäftigte Personen – versicherungs-
rechtliche Stellung

Zahl der geringfügig
beschäftigten Personen

jeweils per 1. Juli
Veränderung in %

1995 2005 2012
1995 bis

2005
2005 bis

2012
1995 bis

2012

nur geringfügig 56.00016 109.900 135.300 96,3% 23,1% 141,6%

– mehr als eine geringfügige
Beschäftigung

3.00016 4.900 6.900 63,3% 40,8% 130,0%

mit Versicherungsverhältnis 72.40016 107.800 151.200 48,9% 40,3% 108,8%

– Erwerbstätigkeit 37.30016 45.700 68.600 22,5% 50,1% 83,9%

– Eigenpension 20.40016 31.800 46.600 55,9% 46,5% 128,4%

– Leistung aus ALV17 13.60016 27.700 32.700 103,7% 18,5% 140,4%

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen

cherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausüben, stieg in den sieben Jahren
seit 2005 sogar stärker als in den zehn Jahren davor. Berücksichtigt man
die unterschiedlich langen Zeitperioden, die hier verglichen werden, so
kann auch bei geringfügiger Beschäftigung neben dem Bezug einer
Eigenpension ein beschleunigter Zuwachs ausgemacht werden. Über re-
levante Gründe liegen keine aktuellen Forschungsergebnisse vor, eine
Zunahme ökonomischer Notwendigkeiten kann jedenfalls nicht ausge-
schlossen werden.

Der Anteil der geringfügig beschäftigten Personen, bei denen kein zu-
sätzliches Versicherungsverhältnis vorliegt, lag 2012 bei den Frauen mit
52% erheblich höher als bei den Männern, von denen 39% in diese Kate-
gorie fallen. Der Abstand zwischen Männern und Frauen hat sich seit Mitte
der 1990er-Jahre um einiges verringert, im Jahr 1995 lagen die Werte bei
50% (Frauen) bzw. bei 26% (Männer).

2012 schlossen etwa 46.000 Personen mit einem Gesamteinkommen,
das die Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt, eine Selbstversicherung
gemäß §§ 19a ASVG bzw. 7a B-KUVG ab (Kranken- und Pensionsversi-
cherung). Aufgrund datentechnischer Umstellungen in der Vergangenheit
ist ein Zeitvergleich in diesem Bereich nicht möglich.

2.5 Einnahmen aus der Dienstgeberabgabe

Unternehmen, die mehrere geringfügig Beschäftigte einstellen, deren
gemeinsames Gehalt mehr als das 1,5-fache der Geringfügigkeitsgrenze
ausmacht, haben die bereits angesprochene Dienstgeberabgabe zu zah-
len. Konkret bedeutet das, dass Unternehmen in diesem Fall einen Betrag
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von 16,4% vom gemeinsamen Gehalt ihrer „Geringfügigen“ zu leisten
haben, der im Verhältnis 23,5% zu 76,5% zwischen Krankenversicherung
und Pensionsversicherung aufgeteilt wird.

Tabelle 5 zeigt die Entwicklung dieser Abgabe seit 1998. Damals wur-
den rund 37 Mio. D an Arbeitgeberbeiträgen entrichtet, bis 2011 stieg der
Betrag auf fast 101 Mio. D. Die Höhe der Einnahmen aus der Arbeitgeber-
abgabe gibt Aufschluss über das Ausmaß, in dem Unternehmen geringfü-
gig Beschäftigte einsetzen. Würde jedes Unternehmen maximal 1,5 ge-
ringfügig Beschäftigte einsetzen, gäbe es keine Einkünfte aus der Dienst-
geberabgabe. Tatsächlich stieg die Zahl der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse, für die die Dienstgeberabgabe zu zahlen ist, in den
letzten Jahren um einiges schneller als die Gesamtzahl der geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse.

Tabelle 5: Einnahmen der Sozialversicherung aus der Dienstgeber-
abgabe (in Mio. Euro)

Gesamteinnahmen
davon

Krankenversicherung Pensionsversicherung

1998 36,8 8,6 28,2

1999 52,3 12,3 40,0

2000 52,0 12,2 39,8

2001 55,8 13,1 42,7

2002 47,3 11,1 36,2

2003 46,9 11,0 35,9

2004 51,1 12,0 39,1

2005 67,7 15,9 51,8

2006 68,5 16,1 52,4

2007 72,3 17,0 55,3

2008 79,6 18,7 60,9

2009 86,0 20,2 65,8

2010 91,5 21,5 70,0

2011 100,9 23,7 77,2

Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Bis 2002 gem. § 53a ASVG; KV:
3,6% + 0,25% Zusatzbeitrag, PV: 9,25% + 3,3% Zusatzbeitrag. Ab 2003 gem. § 3 DAG;
KV: 23,5%, PV: 76,5% der Erträge aus Dienstgeberabgabe.
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3. Arbeitsmarktwirkungen der Sonderregelungen
für geringfügig Beschäftigte

Die angeführten Daten zeigen in aller Deutlichkeit, dass die geringfügige
Beschäftigung zahlenmäßig laufend an Bedeutung gewinnt. Die mit
1.1.1998 in Kraft getretene Reform hat den Trend in diese Richtung be-
stenfalls gemildert, keineswegs aber gestoppt.

Die nur bis Dezember 1999 reichende Untersuchung von Stagel/Ban-
nert (2002) hat gezeigt, dass sich die Zunahme dieser Beschäftigungs-
form in den Jahren 1998 und 1999 im Wesentlichen in Betrieben mit maxi-
mal zwei geringfügig Beschäftigten18 ereignet hat. In den letzten Jahren
hat sich das deutlich verschoben. Im Zeitraum zwischen 2004 und 2011 ist
bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen ein Zuwachs von 38%
zu verzeichnen, bei den Einnahmen aus der Dienstgeberabgabe gab es
im gleichen Zeitraum hingegen einen Zuwachs von 97%. Das belegt, dass
in beträchtlich steigendem Ausmaß von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht wird, mehrere geringfügig Beschäftigte einzustellen und damit ten-
denziell vollversicherte Arbeitsverhältnisse zu ersetzen.19 Die Ausbreitung
der geringfügigen Beschäftigung scheint daher – weniger als das früher
der Fall war – aus dem Kostenvorteil zu resultieren, der sich für Arbeitge-
berInnen ergibt, wenn sie keine Dienstnehmerabgabe zu zahlen haben.

Dass die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse trotzdem
stärker ansteigt als die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnisse, dürfte vor allem an der flexibleren Einsatzmöglichkeit Gering-
fügiger liegen. Diese Vermutung wird vor allem durch die hohen Zahlen an
geringfügig Beschäftigten in Branchen wie Handel und Gastgewerbe ge-
stützt. Im Gastgewerbe waren 2012 ein Viertel der Beschäftigten geringfü-
gig beschäftigt, im Handel waren es 10%. In beiden Branchen besteht zu-
sätzlich die begründete Vermutung, dass ArbeitnehmerInnen zu einem
beträchtlichen Anteil falsch (zu niedrig) bei der Sozialversicherung ange-
meldet werden.20

Ein weiterer Grund für die starke Verbreitung dürften nach wie vor beste-
hende Kostenvorteile sein (z. B. kein Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung).

Neben diesen Punkten und den Präferenzen der Wirtschaft nach mög-
lichst flexiblem Einsatz von Arbeitskräften deutet einiges darauf hin, dass
auch der materielle Druck (bei Studierenden, bei Sozialleistungsempfän-
gerInnen, bei „working poor“ etc.) in vielen Fällen eine Rolle spielt. Auswir-
kungen auf die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung haben nicht
nur unmittelbar auf diese Beschäftigungsform bezogene Regelungen,
sondern auch das soziale und ökonomische Umfeld, in das der Arbeits-
markt jeweils eingebettet ist.
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Anmerkungen
1 Aktualisierte Version eines Beitrags, der unter dem Titel „Geringfügige Beschäftigung“

als Instrument der Wirtschaftssteuerung in ähnlicher Form bereits in Kneihs, Lienba-
cher, Runggaldier (2005) 272-284 erschienen ist.

2 Die AutorInnen danken Reinhard Haydn vom Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger für seine weitreichende Unterstützung bei der Zusammen-
stellung der Daten.

3 Ein Überblick über die historische Entwicklung der Definition der geringfügigen Beschäf-
tigung findet sich in Stefanits, Kilickaya (2002) 199ff.

4 Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur von DienstnehmerInnen bzw von Arbeit-
nehmerInnen gesprochen. Zu beachten ist, dass die jeweiligen Regelungen im Wesent-
lichen auch auf freie DienstnehmerInnen Anwendung finden.

5 Die ursprüngliche Regelung zur Entrichtung eines „Dienstgeberbeitrags“ wurde vom
VfGH aus kompetenzrechtlichen Gründen aufgehoben, weil die Festlegung einer Bei-
tragspflicht ohne gleichzeitiges Entstehen eines Versicherungsverhältnisses nach Auf-
fassung des Höchstgerichts weder dem Kompetenztatbestand Sozialversicherungswe-
sen noch dem Kompetenztatbestand Abgabewesen zugeordnet werden konnte (VfGH
vom 7.3.2002, G 219/01). Der Gesetzgeber hat die Bestimmung darauf hin als Abgabe
konzipiert und – nach zweimonatiger Legisvakanz – mit 1.6.2003 mit dem Dienstgeber-
abgabegesetz (BGBl 28/2003) neu in Kraft gesetzt. Mit Entscheidung vom 14.12.2004
wurde die Neuregelung vom VfGH als verfassungskonform anerkannt (vgl Praschl
[2005] 85ff). Aus Vereinfachungsgründen wird im vorliegenden Text im Folgenden
generell die Bezeichnung „Dienstgeberabgabe“ verwendet.

6 Eine verpflichtende Meldung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gegen-
über der gesetzlichen Krankenversicherung besteht seit dem Jahr 1994. Ausführliche
Statistiken über die Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse gibt es deswe-
gen erst seit dem Jahr 1995.

7 Zu Problemen im Schnittpunkt von Arbeitslosenversicherung und geringfügiger
Beschäftigung vgl Gerhartl (2012) 161ff.

8 BGBl 1992/833.
9 Reissner (2011) § 20 AngG Rz 3; Jabornegg, Resch, Strasser (2008) Rz 629; Marhold,

Friedrich (2006), 264; Resch (1993) 104; Mosler (1999) 352f.
10 Biel argumentiert, dass zwar ein zeitliches Naheverhältnis zwischen dem Anstieg einer-

seits und der Änderung der Anmeldepflicht in der Sozialversicherung besteht, verweist
jedoch darauf, dass der Anstieg der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse bereits
in der 2. Jahreshälfte 2007 begann und daher eine eindeutige Zuordnung nicht möglich
ist (Biehl [2008] 397ff).

11 Hauptverband der Sozialversicherungsträger, eigene Berechnung.
12 Geringfügig Beschäftigte in Relation zur Gesamtzahl der versicherungspflichtigen

Beschäftigten im Jahr 2012.
13 Die Beschäftigtenstatistik des Hauptverbands der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger inkludiert geringfügige Beschäftigungsverhältnisse nicht.
14 Huber, Michenthaler (2009) 59ff.
15 Die Auswertung einer von der AK Wien, AK Burgenland und Gewerkschaft vida durch-

geführten Umfrage hat ergeben, dass 45% der erfassten Personen nicht richtig ange-
meldet waren, dh bei ihnen stimmte der ausbezahlte Lohn nicht mit der Anmeldung bei
der GKK überein. Bei Personen, die bei der GKK als Teilzeit oder geringfügig beschäf-
tigt angemeldet waren, waren sogar 58% falsch angemeldet und haben über das vorge-
sehene Beschäftigungsausmaß hinaus gearbeitet.

16 Wert für 1996.
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17 Inkl. Karenzgeld- und Kinderbetreuungsgeldbezug. Die separate Darstellung des ALV-
Bezugs ist seit 2007 möglich, aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde hier aber darauf
verzichtet. 2012 bezogen zum Stichtag zusätzlich zu einer geringfügigen Beschäftigung
etwa 21.800 Personen Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, 10.900 Personen
Kinderbetreuungsgeld.

18 Entgelte der geringfügig Beschäftigten nicht über dem 1,5fachen der Geringfügigkeits-
grenze.

19 Arbeiterkammer Wien (2012) 4f.
20 Siehe oben Abschnitt 2.3.
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Die Regulation der Routine:
Über die regulatorischen Spielräume

zur Etablierung nachhaltigen Konsums1

Jakob Kapeller, Bernhard Schütz, Dennis Tamesberger

1. Einleitung

Das private Konsumverhalten in Nordamerika und Europa ist eine we-
sentliche Determinante sowohl des weltweiten Wirtschaftswachstums als
auch des globalen Ressourcenverbrauchs und Emissionsausstoßes. Die-
ser Befund legt nahe, dass Strategien nachhaltiger Wirtschaftsentwick-
lung versuchen sollten, individuelle und private Konsumroutinen nachhal-
tig zu verändern. Aus Sicht einer demokratischen Konsumkultur bieten
sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten an, Demokratie und Konsum zu
verknüpfen. Zum einen kann die Wahlfreiheit im Bereich des privaten Kon-
sums als Ausdruck individueller Freiheitsrechte im Sinne der oft beschwo-
renen KonsumentInnensouveränität verstanden werden. Zum anderen
verweist der Aspekt der Demokratie auch auf die Möglichkeit, durch öffent-
liche Regelsetzung jene Fragen zu klären, die sich aus dem Konnex zwi-
schen individuellem Handeln und seinen gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und Folgen ergeben. Demokratie als prinzipielles Argument
kann hier also auf zweierlei Arten ins Feld geführt werden, nämlich einer-
seits als Argument zur Stärkung individueller Handlungsspielräume oder
aber als Ausgangspunkt zur gemeinschaftlichen Regulierung kollektiv re-
levanter Problemstellungen.

Dieses Spannungsfeld spiegelt sich auch in der Diskussion des Um-
gangs mit den ökologischen Folgen privaten Konsumsverhaltens wider, in
der im Wesentlichen zwei Strategien zur Wahl stehen: zum einen die For-
cierung einer verstärkten individuellen Bewusstseinsbildung durch einen
entsprechenden gesellschaftlichen Diskurs und ein umfassendes Infor-
mationsangebot zur Etablierung nachhaltiger Konsumpräferenzen in wei-
ten Teilen der Bevölkerung; zum anderen die Option einer verstärkten ge-
setzlichen Regulierung ökologisch relevanter Parameter im durchaus breit
gefächerten Konsumgütersektor. Dabei sind diese beiden Ansätze nicht
notwendigerweise in permanentem Konflikt, sondern in vielen Fällen
durchaus komplementär. So korreliert etwa die Bereitschaft zu umwelt-
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sensiblem Verhalten oft positiv mit der Durchsetzbarkeit entsprechend
ökologisch inspirierter Regulierungsvorschläge. Umgekehrt üben einmal
etablierte Regulierungsvorschriften ihrerseits wiederum einen schwer zu
überschätzenden Einfluss auf die Herausbildung künftiger Präferenzfor-
mationen heraus. Nichtsdestotrotz konstituiert das obig zitierte Span-
nungsfeld ein Problem der politischen Strategiebildung – im Sinne der
Wahl des geeigneten Instruments (etwa: Aufklärung oder Verbote) zur
Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen.

Vor diesem Hintergrund verfolgt der vorliegende Beitrag zwei Ziele: Zum
einen soll gezeigt werden, dass stärker regulatorisch ausgerichtete Strate-
gien aufgrund ihrer größeren Effektivität gegenüber auf KonsumentInnen-
erziehung basierenden Herangehensweisen umweltpolitisch zu priorisie-
ren sind. Dabei liegt diese höhere Effektivität nicht nur im Grade einer
höheren technischen Zielerreichung begründet, sondern ergibt sich auch
durch Umwegeffekte – etwa indem Anreize zu einer stärkeren Ökologisie-
rung von Produktion und Produkt gesetzt werden oder indem private Be-
mühungen um die Institutionalisierung nachhaltigen Konsumhandelns un-
terstützt werden (Abschnitt 2). Zum anderen soll vor dem Hintergrund des
Polanyischen Arguments2 der allgegenwärtigen Komplementarität von
Recht und Markt gefragt werden, welche Formen der Regulation potenziell
geeignet wären, nachhaltige Konsumpraktiken auf lange Frist zu etablie-
ren. Um diese Fragestellung zu beantworten, versuchen wir zuerst einen
minimalen Kriterienkatalog entlang des gängigen Nachhaltigkeitsdiskur-
ses zu entwickeln (Abschnitt 3), um auf dieser Basis verschiedene Fallbei-
spiele gegenüberzustellen (Abschnitt 4).

2. Die Regulierung von Konsumroutinen
wider die „Privatisierung der Nachhaltigkeit“

Obwohl die grundsätzliche Relevanz der Herausbildung mündiger, kriti-
scher und umweltbewusster KonsumentInnen weitgehend unbestritten ist,
formiert sich in diesem Kontext, vor allem aufgrund der zunehmend domi-
nanteren Rolle dieses Aspekts im Gesamtpaket ökologiespezifischer Poli-
tikmaßnahmen, die grundsätzliche Kritik an einer „Privatisierung der
Nachhaltigkeit“.3 Im Kern dieser Kritik steht der Umstand, dass die Verant-
wortung für die Etablierung nachhaltiger Konsumroutinen individuellen Ak-
teurInnen übergeben und damit der privaten – im Gegensatz zur politisch-
öffentlichen – Sphäre übertragen wird. Die Legitimität dieser Verantwor-
tungsdelegation an die private Sphäre wird dabei auf zumindest drei Ebe-
nen in Frage gestellt.

Erstens lässt sich mit dem Verweis auf die soziale Einbettung von Kon-
sumroutinen – also dem Umstand, dass Konsummuster und Präferenzen
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sozial vermittelt, geprägt und verstärkt werden und insofern von histori-
schen, psychologischen und kulturellen Faktoren abhängen4 – das dieser
Verantwortungsdelegation zugrunde liegende Idealbild einer atomistisch
gedachten „KonsumentInnensouveränität“ insgesamt in Frage stellen.
Wenn nämlich „gesellschaftliche Konsumstile […] keineswegs vorwie-
gend Ausdruck einer marktgegebenen Konsumentensouveränität [sind]“,
sondern „Konsumkultur [als] Ergebnis eines evolutionär-historischen Pro-
zesses“ gedacht wird,5 ist der Verweis auf die Handlungsautonomie des
Individuums insofern anachronistisch, als dass hier Resultate eines ag-
gregierten und vernetzten Prozesses auf rein individueller Ebene korrigiert
werden sollen. Ausgehend von der Einsicht, dass Verhaltensroutinen oh-
nehin stets Gegenstand einer durch Traditionen und Normen vermittelten
sozialen Regulation sind, wird das Primat einer „autonomen“ Entschei-
dung der Konsumentin als realitätsfern und geradezu utopisch zurückge-
wiesen und die Implementierung einer komplementären, öffentlichen Re-
gulierung als einzig demokratisch legitime Vorgehensweise gedeutet. Auf
dieser Ebene wird also das der „Privatisierung der Nachhaltigkeit“ zugrun-
de liegende Bild der „autonomen Konsumentin“ mit Entschiedenheit in
Frage gestellt.6

Zweitens wird argumentiert und teilweise auch empirisch nachgewiesen,
dass die hier diskutierte Verantwortungsdelegation an individuelle Haus-
halte, nachhaltige Konsumroutinen zu etablieren, mit einer systemati-
schen Überforderung einhergeht. Ein wesentlicher Kern dieses Einwands
liegt darin, dass individuelles Nachhaltigkeitshandeln eine Reihe systemi-
scher Komplexitäten berücksichtigen muss, die keineswegs trivial zu er-
fassen und zu operationalisieren sind. Hierunter fallen einerseits die ge-
naue Kenntnis aller ökologisch relevanten Eigenschaften eines Produkts
über dessen gesamten Lebenszyklus – eine Aufgabe, die auch unter Ex-
pertInnen häufig zu Kontroversen führt – und andererseits die Inkorporati-
on systemischer Rückkoppelungen in die eigene Handlungsstrategie, die
ein spezifisches Kontextwissen über die institutionellen Strukturen, in
deren Rahmen das eigene Nachhaltigkeitshandeln implementiert wird,
erforderlich macht. Ein Beispiel hierfür sind individuelle Stromsparbemü-
hungen, die aufgrund des auf der Marktebene operierenden System des
Zertifikatshandels oft nur zu einer Umverteilung des aggregierten Strom-
verbrauchs führen (nämlich von privaten Haushalten zur Industrie), anstel-
le den Stromverbrauch auch in der Gesamtbetrachtung zu senken. Die da-
raus resultierende Überforderung führt im Gegenzug zur Entwicklung von
Kompensationshandlungen nach dem Prinzip des Ablasshandels (etwa
der Kauf von Regenwaldzertifikaten im Kontext von Flugreisen), um sich
angesichts begangener Umweltsünden emotional zu erleichtern, ohne ein
konkretes Problembewusstsein oder alternative Handlungsstrategien ent-
wickeln zu müssen.7 Informationsbedarf und technische Komplexität
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sowie der nötige kognitive Aufwand zu deren Bewältigung bilden hier zen-
trale Gegenargumente zu einer „Privatisierung der Nachhaltigkeit“.

Dabei wird die Tragweite derartiger Informationsdefizite oftmals unter-
schätzt. Entsprechende Untersuchungen zeigen etwa, dass Individuen mit
höherer Nachhaltigkeitsorientierung keineswegs kleinere ökologische
Fußabdrücke hinterlassen als Individuen ohne derartige Einstellung. Hier
spielen fehlende Konsequenz in der Umsetzung nachhaltiger Ideale eben-
so eine Rolle wie die Wahl ineffektiver Strategien zur Reduktion der eige-
nen ökologischen Wirkungen.8 Selbst wenn also die Umweltbildung in dem
Sinne erfolgreich sein sollte, indem sie zu einer langfristigen Beeinflus-
sung von Präferenzstrukturen taugt, bleibt die Frage nach der Effektivität
der auf diese Weise induzierten Maßnahmen weitgehend offen. Die beste-
hende Evidenz zeigt jedenfalls, dass auf nachhaltige Konsumaspirationen
keineswegs notwendigerweise auch nachhaltiger Konsum folgt.9 Insofern
wäre es, ironischerweise, unter Umständen ökologisch weit effektiver,
wenn Individuen versuchen würden, ihre nachhaltigen Ambitionen in den
politischen Prozess einzuspeisen, um entsprechende regulatorische Ent-
wicklungen voranzutreiben, anstelle sachlich unzureichende private Maß-
nahmen zu implementieren. Auch in diesem Kontext lassen sich entspre-
chende Kompensationsmuster beobachten: Vor allem in Westeuropa gilt,
dass Personen die Erfüllung ökologischer Standards im Konsumbereich
mental an staatliche Regulierungsbemühungen delegieren – die Informa-
tionsanfordernisse werden hier also nach einem einfachen Muster rationa-
lisiert. Es wird als Aufgabe der öffentlichen Regulierung gesehen, die Indi-
viduen von der Informationsakquise zu entlasten und den Handel mit
jenen Produkten, die gewisse ethische oder ökologische Mindeststan-
dards unterlaufen, zu unterbinden.10

Diese Argumente bestärken auch den dritten zentralen Einwand wider
die „Privatisierung der Nachhaltigkeit“, der sich im Wesentlichen auf die
vergleichsweise geringe technische und quantitative Effektivität dieser
Strategie beruft. Ein zentrales Argument ist hier, die Frage umweltsensi-
blen Konsums als Kollektivgutproblem zu deuten, dessen Lösung einer
bewussten Koordination bedarf, die nicht auf der individuell-marktlichen
Ebene erfolgen kann. Grunwald (2010, S. 181) etwa vertritt die Ansicht,
dass „es […] kaum zu bezweifeln sein [dürfte], dass Nachhaltigkeit eine
Sache der Polis ist“, und vergleicht die Privatisierung der Nachhaltigkeit
mit der Idee eines freiwilligen anstatt verpflichtenden Steuersystems. Zu
diesem sehr allgemeinen Argument hinzu tritt die Beobachtung, dass re-
gulatorische Eingriffe viel rapidere und umfassendere Verhaltensänderun-
gen bewirken können, als es durch die behäbigere autonome Adaption
von Konsumroutinen geschieht. In einer Fallstudie zum Verbot von Ein-
weg-Plastiktragetaschen in Süd-Australien11 zeigte sich etwa, dass das
Verbot derartiger Produkte nicht nur weitaus effektiver war als Strategien
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freiwilliger Selbstbeschränkung oder De-Marketing-Initiativen,12 sondern
auch die Präferenzen der KonsumentInnen beeinflussen konnte: So stieg
die Zustimmung zum Verbot der Einwegtasche nach dessen Einführung
nochmals an – vor allem unter jenen Personen, die sich zuvor keiner oder
nur geringer Selbstbeschränkung ausgesetzt hatten. Jene Personen wie-
derum, die bereits vor dem Verbot versucht hatten, ihren Verbrauch an
Plastiktaschen einzuschränken, wurden durch das Verbot in ihrem Verhal-
ten bestärkt, das sie nun weit konsequenter umsetzten als zuvor. Zumin-
dest im vorliegenden Fall erhöhte also die regulatorische Vorschrift auch
die Bemühungen nachhaltigkeitsmotivierter Personen, ihre eigenen Aspi-
rationen konsequent umzusetzen.

Vor dem Hintergrund dieser Einwände – die Infragestellung des Ideal-
bilds der KonsumentInnensouveränität, die Überforderung privater Kon-
sumentInnen durch die Delegation der Nachhaltigkeitsverantwortung an
die private Sphäre und die fehlende Effektivität bewusstseinsbildender
Maßnahmen – scheint es aus Sicht der politischen Strategiebildung sinn-
voll und geboten, vornehmlich regulatorische Strategien zur Ökologisie-
rung privaten Konsumverhaltens zu forcieren.13

In diesem Sinne versucht der vorliegende Beitrag vor allem die Poten-
ziale regulatorischer Strategien zur Etablierung nachhaltigen Konsumver-
haltens aufzuzeigen und exemplarisch zu evaluieren. Die durchaus prag-
matische Grundidee fußt auf der These, dass eine „kluge“ Regulation es
erlaubt, das den wirtschaftlichen AkteurInnen innewohnende Innovations-
potenzial14 in die „richtige“ Richtung zu lenken und so signifikante Verbes-
serungen zu erzielen. Nur ein solcher Zugang ist auch adäquat, um kon-
sumpolitische Fragen der Ebene privaten Entscheidungsverhaltens zu
entziehen und sie wieder verstärkt zu gesellschaftlich relevanten Frage-
stellungen aufzuwerten.

Offen bleibt dabei freilich, was nun „klug“ und „richtig“ genau sei. Um
diese Frage mit Hilfe einer gewissen empirischen Rückkoppelung zu be-
trachten, schlagen wir vor, einen speziellen Regulierungsmodus – das ja-
panische Top-Runner-Programm – als empirischen Fall eines Archetyps
einer „klugen“ Regulierung zu betrachten. Das Top-Runner-Programm ba-
siert auf dem Versuch, den Energieverbrauch für Haushaltsgeräte zu re-
duzieren, indem der Faktor der Energieeffizienz als neue Wettbewerbsdi-
mension etabliert wird. Es basiert auf Energieeffizienzmessungen in
verschiedenen Produktklassen und verwendet die jeweils effizientesten
Geräte zur Definition des Standards, welcher dann binnen einer gewissen
Frist erreicht werden muss.15 Neben der Kanalisierung des Innovationspo-
tenzials in Richtung geringeren Energieverbrauchs durch Etablierung
einer neuen Wettbewerbsdimension lassen sich auch die Kontextgebun-
denheit (gekoppelt an angebots- wie nachfrageseitig relevante Routinen)
und die konkrete Zielorientierung (Energieverbrauch) als relevante Eigen-
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schaften dieses Regulierungsversuchs identifizieren. Interessant ist da-
bei vor allem, dass die Durchsetzung eines neuen Wettbewerbsprinzips
durch regulatorische Sanktionen implementiert wird und somit einen be-
sonders augenscheinlichen Fall der ohnehin allgegenwärtigen Komple-
mentarität von Recht und Markt darstellt.16

3. Bewertungskriterien für Nachhaltigkeit

Seit dem Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung im Jahre 198717 steht das Fundament des Leitbildes der Nach-
haltigkeit auf drei Säulen: Nachhaltigkeit verlangt demnach die Berück-
sichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte. Bereits
damals wurde erkannt, dass ökologische und soziale Krisen global in einer
Wechselbeziehung stehen und dass Lösungsstrategien alle drei Dimen-
sionen adressieren müssen. Das Leitprinzip der Nachhaltigkeit besagt, die
Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung in der Gegenwart zu sichern, ohne
dabei die Bedürfnisbefriedigung von zukünftigen Generationen zu gefähr-
den. Damit ist das Leitbild klar anthropozentrisch ausgerichtet und ver-
spricht ein tragfähiges Lebens- und Wirtschaftsmodell der Moderne. Mit
der ökonomischen Säule inkorporiert das Nachhaltigkeitskonzept klassi-
sche Zielsetzungen wie materieller Wohlstand oder die Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Die soziale oder gesellschaftliche Säule zielt vor allem auf
eine gerechte Verteilung von Ressourcen und auf Beteiligungsformen
zum Beispiel in Bezug auf die Armutsbekämpfung ab. In der ökologischen
Säule geht es um die Integrität des Ökosystems und um eine globale Er-
haltung der Biodiversität. Grunwald (2003, S. 433) betont, dass alle drei
Dimensionen gleichrangig und integriert betrachtet werden müssen, und
fügt noch eine vierte, die politisch-institutionellen Rahmenbedingungen,
hinzu. Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Neue Wohlstandsmodelle“ am
Wuppertalinstitut für Klima, Umwelt und Energie wurden aufbauend auf
diesem Leitbild drei Wege zur Nachhaltigkeit herausgearbeitet. Erstens
wurde von Ernst-Ulrich von Weizsäcker die Effizienzstrategie eingebracht.
Zugrunde liegt der Gedanke, dass es mit dem technischen Fortschritt
möglich ist, die Ressourcenproduktivitität zu steigern und so mit weniger
(natürlichen) Ressourcen mehr zu produzieren. Die zweite Strategie, jene
der Suffizienz, richtet sich weniger an die Produktionsseite, sondern eher
an die KonsumentInnen, deren Verhaltensweisen in Richtung Genügsam-
keit und weniger Konsum gelenkt werden sollen. Die dritte Strategie der
Konsistenz geht der Frage nach der Qualität und Beschaffenheit von Stof-
fen nach. Bei der Gegenüberstellung dieser drei Strategien fällt schnell
auf, dass die Suffizienz die schwierigste bzw. schwächste Position ein-
nimmt. Während Effizienz (besser) und Konsistenz (anders) mit der vor-
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herrschenden Wirtschafts- und Lebensweise noch kompatibel erschei-
nen, verlangt Suffizienz (weniger) einen Paradigmenwechsel.18

Abgeleitet von dem hier kurz umrissenen Nachhaltigkeitsdiskurs ergibt
sich für die Beurteilung der Regulierungsvorschläge folgender Bewertungs-
raster (siehe Tabelle 1). Als Beurteilungskriterien für die soziale Dimension
ziehen wir die Wohlstandsverteilung und Partizipationsmöglichkeiten her-
an. Im Unterschied zu Grunwald (2003) integrieren wir die politisch-institu-
tionellen Rahmenbedingungen nicht als Kriterium innerhalb der sozialen
Dimension. Das Dreigestirn der Effizienz, Suffizienz und Konsistenz ordnen
wir der ökologischen Dimension zu, da die Strategien im Wesentlichen auf
die Stoffkreisläufe im Ökoystem abzielen. In Bezug auf die ökonomische
Nachhaltigkeitsdimension werden die Regulierungsvorschläge auf ihre
Auswirkungen hinsichtlich Beschäftigungsniveau und Innovationsfähigkeit
überprüft und damit zwei Kernaspekte wirtschaftlicher Entwicklung abge-
bildet. Hieraus ergibt sich der in Tabelle 1 dargestellte Bewertungsraster.

Tabelle 1: Bewertungsraster

Nachhaltigkeitsdimension Kriterium

Ökonomisch
Beschäftigung

Innovationsfähigkeit

Ökologisch

Effizienz

Suffizienz

Konsistenz

Sozial
Wohlstandsverteilung

Partizipationsmöglichkeiten

Quelle: eigene Darstellung.

Im Folgenden sollen nun einige konkrete Regulierungsvorschläge vor-
gestellt und hinsichtlich ihres spezifischen Regulationsdesigns unter-
sucht, verglichen und anhand der entwickelten Bewertungskriterien evalu-
iert werden. Dabei dient das Beispiel des Top-Runner-Programms sowohl
als Inspirationsquelle als auch als eine Vergleichsfolie zur Bestimmung
der Zielerreichungspotenziale einzelner Reformvorschläge.

4. Regulierungsvorschläge für mehr Nachhaltigkeit

In diesem Abschnitt werden exemplarisch sechs potenzielle Wege für
einen nachhaltige Gestaltung der Konsumkultur sowie dazugehörige Re-
gulierungsvorschläge vorgestellt und auf ihr Potenzial für eine nachhalti-
gere Gestaltung privaten Konsums untersucht.
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4.1 Nachhaltigkeit durch energieeffizientere Konsumgüter:
Das Top-Runner-Programm

Energiekonsum kann reduziert werden, wenn entweder insgesamt weni-
ger konsumiert wird oder aber bei gleichem Konsumvolumen weniger
Energie verbraucht wird. Das eingangs bereits erwähnte Top-Runner-
Programm ist ein Regulierungsversuch, der auf zweitere Zielsetzung ab-
stellt. Im April 1999 in Japan gestartet, verpflichtet es ProduzentInnen
dazu, bei ihren Produkten gewisse Energieeffizienzstandards einzuhal-
ten.19 Diese Standards werden jeweils für eine Periode von drei bis zehn
Jahren im Vorhinein festgesetzt, wobei das jeweils energieeffizienteste
Produkt seiner Klasse als Ausgangswert des Standards dient und zusätz-
lich das zukünftige Effizienzsteigerungspotenzial mit einbezogen wird. Am
Ende dieser Periode folgt eine Evaluation des jeweiligen Verkaufssorti-
ments einer Firma. Unterschreitet hier nun der durchschnittliche Effizienz-
wert der verkauften Produkte einen gewissen Zielwert, so werden vom
Wirtschaftsministerium Weisungen erteilt bzw. Sanktionen verhängt.20

Über diese regulatorische Maßnahme hinaus beinhaltet das Top-Runner-
Programm auch ein verpflichtendes Kennzeichnungssystem, welches
KonsumentInnen darüber informiert, wie gut ein Gerät diese Effizienzstan-
dards erfüllt: Liegt der Energieverbrauch eines Gerätes 10% über (unter)
dem Standard, so wird auf der Plakette 110% (90%) vermerkt.21 Hamamo-
to (2011) findet einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Einfüh-
rung des Top-Runner-Programms und den Ausgaben für Forschung und
Entwicklung (R&D) der Produzentinnen von Haushalts- und Elektrogerä-

Tabelle 2: Bewertung Fallbeispiel Top-Runner-Modell

Nachhaltigkeits-
dimension

Kriterium Bewertung Kommentar

Ökonomisch

Beschäftigung o
Geringere Nachfrage/Export (höhere Preise), lang-
sameres Steigen der Arbeitsproduktivität (durch Ver-
lagerung der Forschungsaktivitäten)

Innovations-
fähigkeit

++ Energieeffizienz als neue Wettbewerbsdimension

Ökologisch

Effizienz ++ Höhere Ressourceneffizienz

Suffizienz o Kein Konsumverzicht

Konsistenz +
Verbesserte Energiekreisläufe, höhere Nutzungs-
dauer

Sozial

Wohlstands-
verteilung

– Steigende Konsumgüterpreise

Partizipations-
möglichkeiten

o Keine Partizipationsmöglichkeiten

Quelle: eigene Darstellung.
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ten. Es wird hier geschätzt, dass dieses Programm (in Verbindung mit dem
Kennzeichnungssystem) einen Anstieg der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung um 9,5% bewirkt hat. Die Swedish Environmental Protection
Agency22 stellt in einem Report dem Top-Runner-Programm ein sehr posi-
tives Zeugnis aus: Die Unternehmen halten sich an die vorgegebenen
Standards (übererfüllen diese teilweise) und bringen energiesparende In-
novationen schneller auf den Markt, womit diese Form der Regulierung
durch eine Reduktion des Energieverbrauchs bei gegebenem Konsumni-
veau zu einer nachhaltigen Konsumkultur beiträgt. Zentrales konzeptio-
nelles Element ist hierbei die dynamische Gestaltung der vorgesehenen
Standards, die die Kategorie der Energieeffizienz als relevante und imma-
nente Wettbewerbsdimension etabliert. Zusammenfassend lässt sich das
Top-Runner-Modell wie in Tabelle 2 bewerten.

4.2 Nachhaltigkeit durch langlebigere Konsumgüter:
Gewährleistungsfristen und Produkthaltbarkeit

Häufig wird die Nutzungsdauer von Produkten als unzureichend oder
sogar als rückläufig empfunden.23 Die Gründe hierfür sind vielschichtig.
Zum einen unterliegen Produkte der relativen Obsoleszenz, d. h. sie wer-
den aus Gründen der Gewöhnung und der Präsenz innovativer Alternati-
ven als nicht mehr ausreichend attraktiv wahrgenommen und deshalb von
den KonsumentInnen ersetzt. Verantwortlich hierfür können insbesondere
wechselnde Moden sowie die technische Überlegenheit neuerer Produkte
sein.24 Der Produktaustausch erfolgt allerdings nicht immer „freiwillig“.
Wird ein Produkt ersetzt, weil es nicht mehr bzw. nur mehr eingeschränkt
funktionsfähig ist, so spricht man von absoluter Obsoleszenz.25 Absolute
Obsoleszenz kann entweder für den Hersteller ungewollt eintreten (dies
wird in der Regel der Fall sein, wenn Mängel am Produkt innerhalb der Ge-
währleistungs- bzw. Garantiefrist auftreten), von diesem zwar nicht ge-
wollt, aber gebilligt sein (wenn etwa zugunsten niedrigerer Preise die Pro-
duktqualität reduziert wird) oder aber auch vorsätzlich herbeigeführt
werden. Bei Letzterem spricht man von geplanter Obsoleszenz.26 Diese
Vorgehensweise hat für die jeweilige Branche den Vorteil, höhere Umsatz-
zahlen generieren zu können. Der erste dokumentierte Fall von geplanter
Obsoleszenz ereignete sich im Jahre 1924, als sich die führenden Herstel-
ler von Glühbirnen darauf einigten, die Lebensdauer ihrer Produkte auf
1.000 Stunden zu beschränken. Geplante Obszoleszenz ist jedoch
schwer beweisbar und kann rechtlich nur schwer verfolgt werden27 und ist,
besonders aus Sicht des „souveränen“, d. h. auf sich alleine gestellten
Konsumenten mit hohem Aufwand verbunden.28 Umgekehrt ist die Aus-
weitung des Nutzungszeitraums bis zum Eintritt absoluter Obsoleszenz
bei Konsumgütern von hoher ökologischer Relevanz, da sie zur Mehr- und
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Wiederverwendung von Produkten beiträgt. Aus regulatorischer Perspek-
tive bieten sich hierzu zwei grundsätzlich komplementäre Strategien an:
Die erste besteht in der Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistungs-
frist;29, 30 die zweite in der Erweiterung des bestehenden Konzeptes des
Top-Runner-Programms um das Kriterium der Produkthaltbarkeit. Einem
solchen Programm unterliegende Produkte müssen in produktrelevanten
Haltbarkeitskriterien gewisse Mindeststandards erfüllen. Bei Kleidung
könnte etwa eine Mindestanzahl an Waschgängen festgelegt werden, bei
Mobiltelefonen hingegen eine Mindestanzahl an Aus- und Einschaltvor-
gängen, eine zeitlich bestimmte aktive Nutzungsdauer oder eine gewisse
Mindestfallhöhe, die unbeschadet überstanden werden muss. Wie diese
beiden Beispiele veranschaulichen, sind die Möglichkeiten hier vielfältig
und differieren von Produkt zu Produkt. Im Fall eines Nichteinhaltens die-
ser Standards könnten die gleichen Sanktionen Anwendung finden wie im
bereits bestehenden Top-Runner-Programm.

Die Beschäftigungseffekte einer solchen Reorientierung im Konsumgü-
tersektor sind dabei schwer prognostizierbar. Höhere Auflagen schaffen
dabei eine Reihe neuer Arbeitsplätze in den Bereichen Forschung/Ent-
wicklung, Instandhaltung und Reparatur,31 die negativen Beschäftigungs-
effekten in der Produktion durch geringere Absatzzahlen gegenüberste-
hen. In diesem Kontext scheint eine allgemeine Verkürzung der Arbeits-
zeit ein probates Mittel, um Arbeit besser aufzuteilen (siehe auch Ab-
schnitt 4.6). Eine weitere Option, um im Zusammenhang mit der Verlänge-
rung der Nutzungsdauer von Konsumgütern zusätzliche Arbeitsplätze zu
generieren, besteht in der Förderung öffentlicher – auf gewisse Produkt-
klassen spezialisierter – Reparaturwerkstätten.32

Tabelle 3: Bewertung Fallbeispiel langlebigere Konsumgüter

Nachhaltigkeits-
dimension

Kriterium Bewertung Kommentar

Ökonomisch

Beschäftigung o Negative und positive Beschäfigungsimpulse

Innovations-
fähigkeit

+ Längere Produkthaltbarkeit

Ökologisch

Effizienz + Bessere Ressourcennutzung

Suffizienz +
Reduktion des absoluten Stoffverbrauchs/Müllver-
meidung

Konsistenz + Höhere Wiedernutzung der entsprechenden Güter

Sozial

Wohlstands-
verteilung

+
KonsumentInnen sparen sich das Geld für Neuan-
schaffungen

Partizipations-
möglichkeiten

o/+
Erweiterung hinsichtlich einer stärkeren Einbindung
der Bevölkerung denkbar (zB Einrichung einer
Ombudsstelle)

Quelle: eigene Darstellung.
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4.3 Nachhaltigkeit durch neue Nutzungspraktiken:
Das Beispiel Car-Sharing

Die Möglichkeit, Konsum vermehrt als den Zugang zu bestimmten
Dienstleistungen zu verstehen, anstelle den Erwerb von Eigentum ins
Zentrum zu rücken, ist ein aktuell viel diskutierter Ansatz im Kontext nach-
haltigen Konsums.33 KonsumentInnen erhalten so Zugang zu Objekten
oder Netzwerken, die sie, aufgrund finanzieller oder räumlicher Beschrän-
kungen oder aufgrund von ökologischen bzw. politischen Überzeugungen,
selbst nicht kaufen können oder wollen. Die Idee eines zugangs- oder
dienstleistungsorientierten Konsums ist dabei kein Novum. Seit Langem
sind KonsumentInnen daran gewöhnt, in Mietwohnungen zu leben oder
z. B. in Bibliotheken eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, ohne da-
bei zum/zur EigentümerIn der Wohnung oder der Bücher zu werden. Mit
den Möglichkeiten des Internets und der Digitalisierung hat dieses Kon-
summodell eine neue Qualität und Quantität erhalten.34 Das Auto nimmt in
diesem Diskurs aufgrund seiner ökonomischen, sozialen und ökologi-
schen Bedeutung eine besondere Stellung ein.35

Der Ansatz des organisierten Car-Sharing, der im Folgenden kurz disku-
tiert werden soll, entwickelte sich aus zivilgesellschaftlichen Selbsthilfe-
gruppen heraus. Ziel war es für alle jene, die ohne ein eigenes Auto leben
müssen oder wollen, temporär eine (Auto-)Mobilität als Dienstleistung zu
ermöglichen. Ursprünglich waren die Car-Sharing-Organisationen genos-
senschaftlich bzw. in Vereinen organisiert – die Mitgliedschaft in den je-
weiligen Genossenschaften bzw. Vereinen war dabei verbunden mit dem
Anspruch auf die fallweise Nutzung der entsprechenden Fahrzeuge. Erst
Mitte der 90er-Jahre entstanden Car-Sharing-Organisationen in Rechts-
form von Kapitalgesellschaften in Deutschland.36

Obgleich Car-Sharing an sich keinen direkten regulativen Eingriff dar-
stellt, bietet dieses Konzept eine durchaus sinnvolle Ergänzung zu regula-
torischen Eingriffen in die Verkehrspolitik. Gerade in Hinblick auf die inten-
siv diskutierte Ausweitung der Kurzpark- bzw. Parkpickerlzone in Wien37

bietet Car-Sharing Ansatzpunkte für die kommunale Verkehrspolitik an:
Die komplementäre Einführung eines Car-Sharing-Systems kann gesell-
schaftliche Spannungen reduzieren, die in diesem Bereich durch eine
strengere Regulierung entstehen.

Darüber hinaus zeigen sich die positiven ökologischen Effekte von Car-
Sharing vor allem im Zusammenspiel mit einem gut ausgebauten öffentli-
chen Verkehrssystem.38 Insgesamt stellt die grundsätzliche Idee, Privat-
eigentum durch Dienstleistungen zu substituieren, eine zweckmäßige
Strategie für nachhaltigen Konsum dar, die jedoch oftmals durch regulato-
rische Eingriffe flankiert werden muss. Gerade beim Automobil, das nicht
nur durch die Benutzung, sondern vor allem in der Produktion umwelt-
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schädliche Wirkungen39 erzeugt, erscheinen eigentumsersetzende Dienst-
leistungen als vielversprechend.

Vor dem Hintergrund des Wandels hin zu profitorientierten Car-Sharing-
Organisationen ist sowohl die ökologische Wirkung als auch die dominan-
te Zielsetzung aber von Fall zu Fall zu hinterfragen. So bietet beispielswei-
se die Volkswagen AG mit „Mietermobil“ wohnanlagenbezogenes Car-
Sharing gezielt in Studierendenheimen an. Dadurch werden neue Nut-
zungsmöglichkeiten und zusätzliche Automobilität bei bisher „autolosen“
Personen geschaffen. Ebenso erscheint es zweifelhaft, wenn Car-Sharing
als Instrument zur Markenbindung eingesetzt wird. Die angebotene
Dienstleistung zielt dann darauf ab, dass sich Personen an den motorisier-
ten Individualverkehr gewöhnen und später dann selbst ein Auto (einer be-
stimmten Marke) kaufen.40

Trotz der Vorbehalte, die vor allem bei Car-Sharing anbietenden Auto-
produzenten geboten ist, verweisen aber eine Reihe von empirischen Stu-
dien auf positive ökologische Wirkungen von Car-Sharing. So zeigt bei-
spielsweise das Wuppertalinstitut anhand einer Ökobilanzierung für
Deutschland, dass im Jahr 2005 durch Car-Sharing 142 kg CO2-Äquiva-
lente pro Person im Jahr eingespart wurden. Die Effekte ergeben sich zum
einem durch das unterschiedliche Alter und die unterschiedlichen Größen
der Car-Sharing-Fahrzeuge und der Privat-Pkw (Basiseffekt), zum ande-
ren aufgrund der Verringerung der gefahrenen Pkw-Kilometer (Verhal-
tensänderungen).41 Ausschlaggebend für die Verhaltensänderung bzw.
für den Suffizienzeffekt ist insbesondere die Kostentransparenz, die von
Car-Sharing-Anbietern erzeugt wird. Sichtbar werden dadurch nicht nur

Tabelle 4: Bewertung Fallbeispiel Car-Sharing

Nachhaltigkeits-
dimension

Kriterium Bewertung Kommentar

Ökonomisch

Beschäftigung –
Dienstleistung als Alternative (Substitutionsmöglich-
keit) zum Produktkauf

Innovations-
fähigkeit

o Kein Einfluss

Ökologisch

Effizienz ++ Stärkere Auslastung/geringere Parkzeiten

Suffizienz +
Vermehrte Nutzung alternativer Verkehrsträger,
bessere Kostentransparenz

Konsistenz +
Verkehrsplanerische Abstimmung möglich (z. B.
durch Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz)

Sozial

Wohlstands-
verteilung

+ Steigende Mobilitätsoptionen

Partizipations-
möglichkeiten

o Keine Partizipationsmöglichkeiten

Quelle: eigene Darstellung.
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die Kosten für den Treibstoff, sondern die gesamten betriebswirtschaftli-
chen Kosten, die mit der Dienstleistung der Automobilität entstehen.42 Zu-
sätzlich haben noch nicht-monetäre Transaktionskosten (Reservierun-
gen, Rückgabe usw.) eine Einfluss auf die Verhaltensänderung. Neben
dem Suffizienzeffekt ist bei Car-Sharing noch von einem Effizienzeffekt
auszugehen. Car-Sharing-Fahrzeuge werden in der Regel intensiver ge-
nutzt, und die Parkzeiten sind geringer als bei privaten Fahrzeugen.43 Die
Senkung des Fahrzeugbestandes kann theoretisch dafür genutzt werden,
öffentliche Autostellplätze zum Beispiel für FußgängerInnen, Radverkehr
oder Begrünung zu verwenden.44 Zusammenfassend lässt sich Car-
Sharing wie in Tabelle 4 bewerten.

4.4 Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung:
Die Einführung von Mehrwegsystemen

Als Mehrwegsysteme werden logistische Strukturen bezeichnet, die es
erlauben, Verpackungsmaterialien mehrfach zu verwenden. Aus ökologi-
scher Sicht führt dies zu einem Rückgang der Gesamtmenge physischen
Abfalls, wobei für eine ganzheitliche Betrachtung,45 je nach Kontext, auch
die Berücksichtigung etwaiger weiterer Einflussfaktoren, wie höhere
Transportwege oder erhöhter Wasser- und Energieverbrauch (etwa zur
Aufbereitung von Mehrwegflaschen), erforderlich ist. Die Einrichtung von
Mehrwegsystemen, die grundsätzlich in verschiedensten Kontexten zum
Einsatz kommen können, bedarf dabei zumeist einer gewissen Anfangsin-
vestition, die im Normalfall von den verantwortlichen Unternehmen getra-
gen werden muss.

In diesem Kontext bietet der österreichische Getränkemarkt ein passen-
des Fallbeispiel, den Einfluss gesetzlicher Regulierung auf konkrete Un-
ternehmenspraktiken kursorisch zu untersuchen. So hatte etwa die Ein-
zelhandelsbranche bis 1996 verpflichtende Wiederbefüllungsquoten im
Getränkebereich zu erfüllen – danach erfolgte eine stufenweise Locke-
rung, die zuerst (ab 1996) auch die Verbrennung alter Getränkegebinde
als Alternative zur Wiederbefüllung erlaubte und später (ab 2001) über-
haupt auf gesetzliche Vorgaben zum Mehrweganteil verzichtete und statt-
dessen auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Handelsbranche be-
ruhte. Im gleichen Zeitraum kam es zu einem signifikanten Rückgang der
Verwendung von Mehrweggebinden im Getränkebereich. Dieser geht vor
allem auf die Einführung von PET-Einwegflaschen sowie die sortiments-
seitige Eliminierung und Reduktion gewisser Typen von Mehrwegflaschen
(Glas-Mehrwegflaschen, PET-Mehrwegflasche für Limonaden) zurück.

Handelsseitig wurde dieser Rückgang vor allem mit den Präferenzen der
KonsumentInnen begründet und dabei das schon diskutierte Bild der Kon-
sumentInnensouveränität beschworen. Es wird hier vornehmlich auf die
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Abbildung 1: Der Anteil an Mehrweggetränkegebinden in Österreich
im Zeitverlauf

Quellen: MEHRWEG-AG 2010; eigene Darstellung.

Vorteile an Bequemlichkeit verwiesen, die durch das geringere Gewicht
von Plastikverpackungen entstehen. Zivilgesellschaftliche Organisationen
halten dieser Argumentation entgegen, dass dieser Rückgang durchaus
angebotsseitig vorangetrieben wird – etwa durch gänzliche Streichung
entsprechender Angebote, die Einschränkung von Rückgabemöglichkei-
ten oder die relativ schlechtere Platzierung der Produkte in den Verkaufs-
regalen.46 Insgesamt ergibt sich also ein Bild, in dem die Rücknahme re-
gulatorischer Vorgaben dem Handel neue Spielräume eröffnet, die zur
Rationalisierung, also in diesem Fall zum Rückbau der Mehrwegkapazitä-
ten, genutzt werden. Dieses Vorgehen wird nach außen mit dem schon
bekannten Bild des „autonomen Konsumenten“ gerechtfertigt.

Dabei taugt der Fall der Getränkegebinde nicht nur zur Illustration der
Wirksamkeit regulatorischer Vorgaben im Sinne ökologischer Ziele, son-
dern auch zur Diskussion der technischen Schwierigkeiten und methodi-
schen Probleme, die mit derartigen Vorgaben in Verbindung stehen. So ist
der öko-bilanzielle Status verschiedener Verpackungssysteme nicht im
Vorhinein klar, da neben der Müllvermeidung auch noch andere Aspekte
berücksichtigt werden müssen. Wesentliche und unstrittige Ergebnisse
dieser Diskussion sind (a) die relative ökologische Vorteilhaftigkeit von
Glas-Mehrweg gegenüber Glas-Einweg und Metall-Einweg sowie (b) die
Vorteilhaftigkeit von PET-Mehrweg gegenüber PET-Einweg. In den meis-
ten diesbezüglichen Untersuchungen erscheint die PET-Mehrwegflasche
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als die aus ökologischer Sicht zu bevorzugende Lösung.47 In Frage stellen
lassen sich diese Resultate, die vornehmlich auf Daten zu Ressourcenver-
brauch (Wasser, Energie, fossile Brennstoffe etc.) und der Menge physi-
schen Mülls beruhen, durch eine Betrachtung der chemischen Eigen-
schaften der verwendeten Grundstoffe: So zeigen etwa Analysen von in
PET-Flaschen verkauftem Mineralwasser bzw. verkaufter Limonade,
dass diese durch einen mehrfach überhöhten Anteil an Antinom, einem
gesundheitsschädlichen Halbmetall, belastet sind und insofern als poten-
ziell gesundheitsgefährdend anzusehen sind.48 Bei entsprechender Inkor-
poration und Bewertung des Aspekts der Gesundheit wäre also eine teil-
weise Umkehrung der Ergebnisse – und vor allem eine signifikante
relative Steigerung der Vorteilhaftigkeit eines Glas-Mehrwegsystems – zu
erwarten.

Im Sinne einer erfolgreichen Regulierungsstrategie lässt sich aus dieser
kursorischen Betrachtung der Regulierung der Getränkegebindeausgabe
in Österreich die Schlussfolgerung ziehen, dass Mehrwegsysteme ten-
denziell verordnet werden müssen, da Handelsunternehmen versuchen,
ihre Logistikketten entsprechend der Gesetzeslage zu optimieren.49 Mit
dem Argument der physischen Müllvermeidung lassen sich derartige
Maßnahmen grundsätzlich rechtfertigen, ohne eine spezifischeren ökobi-
lanziellen Untermauerung einer solchen Forderung zu bedürfen.50 Dabei
ist die Implementierung von Mehrwegsystemen keinesfalls auf die Frage
von Getränkegebinden beschränkt, sondern kann in vielfältigste Richtun-
gen ausgeweitet werden. Sinnvoll ist hier nicht nur bestehende, hoch funk-
tionale Mehrwegsysteme (wie etwa das EURO-Paletten-Tauschsystem)
in den Blick zu nehmen, sondern dessen Ausdehnung auf neue Anwen-
dungsbereiche zu forcieren und eventuell sogar regulatorisch voranzutrei-
ben. Eine solche regulatorische Strategie würde dabei auch die Konsu-
mentInnensouveränität stärken, da etwa Quotenvorschriften hinsichtlich
Merhweggebinden den KonsumentInnen neue Optionen einräumen, die
aus ProduzentInneninteresse eliminiert oder zurückgedrängt wurden.
Dies zeigt aufs Neue, dass präzisere gesetzliche Regelungen individueller
Wahlfreiheit nicht notwendig entgegenstehen, sondern diese vielmehr
weiter befördern können. Der Einzelhandel bleibt dabei sicherlich ein zen-
traler Ansatzpunkt: So hat etwa der ALDI-Konzern in Belgien seinen Ge-
müse- und Obstverkauf bereits logistisch umgestellt und dazu spezifische,
wieder verwendbare Gebinde entwickelt.

Nichtsdestotrotz ist der Einsatz ökobilanzieller Analysen in vielen Fällen
als empfehlenswert anzusehen – vor allem wenn die technischen Randbe-
dingungen eines Mehrwegsystems, wie etwa im Fall der Wiederbefüllung
von Getränkegebinden – relativ komplex sind. In diesem Kontext sind ge-
rade Auftragsarbeiten hinsichtlich ihrer konzeptionellen Vollständigkeit,
d. h. der Frage, ob sie alle relevanten Bewertungsfaktoren berücksichti-
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gen, kritisch zu hinterfragen. Zusammenfassend lässt sich die Implemen-
tierung von Mehrwegketten wie in Tabelle 5 bewerten.

Tabelle 5: Bewertung Fallbeispiel Implementierung von Mehrweg-
ketten (im Einzelhandelsbereich)

Nachhaltigkeits-
dimension

Kriterium Bewertung Kommentar

Ökonomisch

Beschäftigung +
Positive Beschäftigungseffekte durch Erweiterung
der Logistikketten

Innovations-
fähigkeit

+
Etablierung neuer Materialien und Entwicklung
neuer Distributionssysteme

Ökologisch

Effizienz o
Bessere Ressourcennutzung vs. längere Transport-
wege

Suffizienz o
Reduktion des absoluten Stoffverbrauchs/Müllver-
meidung

Konsistenz + Oftmalige Wiedernutzung der entsprechenden Güter

Sozial

Wohlstands-
verteilung

o Kein Einfluss

Partizipations-
möglichkeiten

+
Mehr Flexibilität bei Kaufentscheidungen (Ermög-
lichung eines bewussten ökologischen Konsums
hinsichtlich der Verpackungsintensität)

Quelle: eigene Darstellung.

4.5 Nachhaltigkeit durch Regionalisierung:
Regionalwährungen und lokaler Konsum

Nach Ricardo (1817) birgt internationale Arbeitsteilung und damit ver-
bundener Handel Effizienzgewinne, wenn sich jede Teilnehmerin auf die
Produkte spezialisiert, bei denen sie über einen komparativen Vorteil ver-
fügt. Mittlerweile hat der internationale Warenverkehr aber ein Ausmaß er-
reicht, bei dem die negativen Auswirkungen dieses Systems nur schwer-
lich ignoriert werden können. Unter Letztere fallen vor allem die
zunehmende strukturelle Abhängigkeit des „globalen Südens“, sukzessi-
ve auseinanderdriftende Leistungsbilanzungleichgewichte und ökologi-
sche Belastungen durch zunehmendes Transportaufkommen. Gerade
Letzterem kann mit dem Konzept einer Regionalisierung von Produktions-
prozessen entgegengewirkt werden. Eine Reduktion der Transportwege
kann erreicht werden, wenn Unternehmen ihre Vorprodukte von regiona-
len Zulieferern beziehen oder Unternehmen ihre Waren direkt in der Regi-
on verkaufen. Schwierigkeiten hierbei sind, dass es meist an regionalem
Angebot bzw. regionaler Nachfrage fehlt, Waren auf dem Weltmarkt billi-
ger zu haben sind oder ungenügend Kenntnisse über lokale Angebote und
Absatzmöglichkeiten vorhanden sind.51
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Wenn importierte Waren billiger sind, so sind sie es u. a. auch deshalb,
weil den ökologischen Kosten, die ihr Transport verursacht, zu wenig
Rechnung getragen wird. Eine Erhöhung derzeitiger Transportsteuern,
vor allem für Lkw (in Österreich in Form des sogenannten Road Pricing),
kann hier einen regulatorischen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten,
indem Nachfrage zu regionalen Produkten umverteilt wird.

Der Problematik fehlender lokaler Nachfrage oder fehlenden lokalen An-
gebots kann aber auch mit einem Konzept begegnet werden, welches ur-
sprünglich zur Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe in wirtschaftlich
schwachen Regionen entwickelt wurde und insofern auch einen Beitrag zu
mehr Nachhaltigkeit durch verstärkte Regionalisierung leisten kann:52 Re-
giogeld. Derzeit gibt es eine Vielzahl an Regionalgeldinitiativen im
deutschsprachigen Raum, wobei der Chiemgauer mit einem Jahresum-
satz von 6,2 Mio. Euro (Jahr 2011) und 593 Akzeptanzstellen sowie einem
elektronischen Zahlungssystem die erfolgreichste dieser Initiativen ist.53

Der Chiemgauer ist im Grunde ein Gutschein, der zu einem Euro-
Wechselkurs von 1:1 erworben und bei den sich beteiligenden Unterneh-
men eingelöst werden kann. Die Unternehmen können ihrerseits diese
Chiemgauer weiter verwenden oder bei der Ausgabestelle gegen 5% Ab-
schlag in Euro zurücktauschen. Nach einem Quartal wird der Chiemgauer
wertlos, seine Gültigkeit kann aber durch das Aufkleben einer Marke im
Gegenwert von 2% des Gesamtbetrags für das jeweils nächste Quartal
verlängert werden. Diese immanente Wertminderung soll die Umlaufge-
schwindigkeit erhöhen und verhindern, dass dieses Geld für Wertaufbe-
wahrungszwecke verwendet wird. Die anfallenden Gewinne kommen den
partizipierenden Vereinen zugute.54 Ein solcherart konzipiertes System
dient der Regionalisierung, indem es zuerst für mehr Nachfrage nach hei-
mischen Produkten bei den KonsumentInnen sorgt: Wer im Besitz von
Chiemgauern ist, macht sich darüber Gedanken, wo er diese ausgeben
kann, bevor sie an Wert verlieren. Sobald Unternehmen durch das Akzep-
tieren von Regiogeld in dessen Besitz gekommen sind, erhöht es in weite-
rer Folge aber auch deren Nachfrage nach heimischen Vorprodukten, da
bei einem Rücktausch in Euro eine Gebühr anfällt, nicht hingegen bei
einer Weiterverwendung.55 Der regulative Spielraum geht bei Regiogeld
von dessen gezielter Einführung durch regionale Institutionen über die Tä-
tigung von öffentlichen Ausgaben in Regiogeld bis hin zu dessen Akzep-
tanz bei der Bezahlung von Steuern.56

Sowohl höhere Transportsteuern als auch Regiogeld können Verschie-
bungen der Nachfrage zu regionalen Produkten bewirken und somit zu
einer nachhaltigeren Konsumkultur im Sinne der Regionalisierung beitra-
gen. Dabei darf die Wirkungsintensität derartiger Regionalwährungen
nicht überschätzt werden: Auch bei sehr erfolgreichen Regionalgeldinitia-
tiven wird oft nur ein minimaler Teil (weniger als 3%) des regionalen Ein-
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kommens in diesen alternativen Währungen umgesetzt. Einer theoretisch
alternativen Lösungsmöglichkeit steht also die kritische Frage nach deren
praktischer Wirksamkeit57 gegenüber. Zusammenfassend lässt sich die
Einführung von Regiogeld wie in Tabelle 6 bewerten.

Tabelle 6: Bewertung Fallbeispiel Regiogeld

Nachhaltigkeits-
dimension

Kriterium Bewertung Kommentar

Ökonomisch

Beschäftigung + Positive regionale Nachfrageeffekte

Innovations-
fähigkeit

+
Mögliche Etablierung neuer (z. B. genossenschaftli-
cher) Organisationsformen

Ökologisch

Effizienz + Kürzere Transportwege

Suffizienz o Kein Konsumverzicht

Konsistenz + Regionalisierung von Konsum

Sozial

Wohlstands-
verteilung

+
Finanzierungsoption für zivilgesellschaftliche Initiati-
ven/Vereine

Partizipations-
möglichkeiten

+
Partizipationsmöglichkeiten bei Ausschüttung (z. B.
öffentliche Förderung) bzw. Regulierung (z. B. Zah-
lung von Gebühren/Steuern in Regiogeld).

Quelle: eigene Darstellung.

4.6 Nachhaltigkeit durch weniger Konsum:
Potenziale einer Arbeitszeitverkürzung

Der letzte Vorschlag für einen regulatorischen Eingriff ist eine allgemeine
Verkürzung von Arbeitszeit. Wie bereits erwähnt, geht ökologischer Kon-
sum mit hohen Informationserfordernissen an die KonsumentInnen einher.
Menschen, die Zeit haben, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befas-
sen, werden eher zu einem solchen Verhalten tendieren (auch weil ökolo-
gischer Konsum schon ohne Informationsbeschaffung oft zeitaufwändiger
ist: z. B. Fahrrad vs. Auto oder Bioladen vs. Diskonter um die Ecke). Ge-
sellschaftliches und politisches Engagement für mehr Nachhaltigkeit ist
nicht minder zeitaufwändig. Eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit
würde hier mehr Raum für private Initiativen jeglicher Art schaffen.

Ein zweites ökologisches Argument für eine allgemeine Verkürzung der
Arbeitszeit liefert Sanne (2002) mit dem Verweis auf immanente Zirkulari-
tät von Arbeit und Konsum, d. h. dass Arbeit nicht bloß notwendig ist, um
Konsum zu finanzieren, sondern diesen auch kulturell legitimiert. Integriert
man in dieses Argument nun noch Gewöhnungseffekte, im Sinne der Er-
wartungsanpassung an ein bestimmtes Wohlstandsniveau, ergibt sich auf
theoretischer Ebene ein sich ständig intensivierender „Teufelskreis“ aus
Arbeiten und Konsumieren:
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„[W]e do not only work in order to be able to spend (which is a trivial state-
ment) but […] we also spend because we have worked and received an inco-
me which we are less keen about but will still, in all likelihood, transform into
consumption. This also means growing accustomed to consuming and more
commitments, a ‚ratchet effect‘, which impedes any suggested cuts in con-
sumption“ (Sanne 2002, S. 280).

Arbeitszeitverkürzung würde einen Weg aus diesem Kreislauf bedeuten.
Bei diesem Argument sollte aber beachtet werden, dass ein Tausch von
mehr Freizeit gegen weniger materiellen Konsum (weniger Einkommen)
sicher kein valides Konzept für alle Einkommensgruppen darstellt: Bezie-
herInnen niedriger Einkommen würde ein Rückgang desselbigen vor gro-
ße Probleme stellen, da dadurch essenzielle Dinge plötzlich nicht mehr
leistbar wären. Auch im Hinblick auf die Verteilungsgerechtigkeit ist, ein-
gedenk der niedrigen Reallohnsteigerungen der letzten Jahre und der
damit einhergehende Umverteilung von Lohn- zu Profiteinkommen,58 ein
kollektiver Lohnverzicht nicht akzeptabel. Das Argument für eine Arbeits-
zeitverkürzung im Sinne einer Reduktion des Konsums ist daher eher auf
höhere Einkommensschichten anwendbar, während das erstgenannte Ar-
gument – Arbeitszeitverkürzung, um mehr Raum für private Nachhaltig-
keitsinitiative zu schaffen – für alle Bevölkerungsschichten gilt. Der Vor-
schlag der Arbeitszeitverkürzung ist insofern besonders reizvoll, da dieser
sowohl positive soziale als auch ökologische Effekte in sich birgt bzw. den
propagierten Zielkonflikt auflöst. In Österreich wurden im Jahr 2010 über
307 Mio. Mehr- und Überstunden geleistet. Gleichzeitig waren viele Men-
schen arbeitslos bzw. unterbeschäftigt. Würde nur 1/3 dieser Mehr-und
Überstunden zu Beschäftigung führen, könnten rund 60.000 Menschen

Tabelle 7: Bewertung Fallbeispiel Arbeitszeitverkürzung

Nachhaltigkeits-
dimension

Kriterium Bewertung Kommentar

Ökonomisch
Beschäftigung ++

Mehr Beschäftigungsmöglichkeiten durch Beschrän-
kung des Arbeitsangebots

Innovations-
fähigkeit

o Keine Auswirkungen

Ökologisch

Effizienz o Keine Auswirkungen

Suffizienz +
Weniger materieller Konsum bei oberen Einkom-
mensgruppen

Konsistenz +
Andere Formen der Zeitnutzung (Freizeit vs. Kon-
sum)

Sozial

Wohlstands-
verteilung

+ Gerechtere/gleichere Einkommenverteilung

Partizipations-
möglichkeiten

++
Mehr Freizeit für private Nachhaltigkeits-initiativen
und (politische) Beteiligung

Quelle: eigene Darstellung.
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eine Arbeit aufnehmen.59 Bei einer generellen Arbeitszeitverkürzung von
39 auf 35 Stunden könnte die Zahl der Beschäftigten in Österreich um
130.000 Personen ansteigen (kostenneutrales Szenario).60 All diese Ar-
gumente sprechen für das hohe Potenzial von Arbeitszeitverkürzung als
regulatorische Maßnahme, um Umweltbelastungen zu verringern, Ar-
beitslosigkeit zu senken und auch die Lebensqualität der Bevölkerung zu
steigern.61 Zusammenfassend lässt sich eine allgemeine Arbeitszeitver-
kürzung wie in Tabelle 7 bewerten.

5. Fazit

Der vorliegende Beitrag plädiert für den verstärkten Einsatz regulatori-
scher Strategien mit dem Ziel, eine nachhaltigere Konsumkultur zu eta-
blieren. Dabei wurde argumentiert, dass diese den individualistischen
Ansätzen zu KonsumentInnenerziehung und Bewusstseinsbildung über-
legen sind, weil (1) KonsumentInnen in ihren Entscheidungen aufgrund
ihres Eingebettetseins in ein soziales Umfeld nicht souverän sind, (2) die-
se durch die Komplexität der Materie systematisch überfordert sind und
(3) individuelles Handeln ineffektiv ist, da es sich beim vorliegenden
Thema um ein Kollektiv(gut)problem handelt, welches einer bewussten
Koordination auf Makroebene bedarf. Aufbauend auf diesen Einsichten
wurden einige Regulierungsvorschläge diskutiert.

Neben den spezifischen Ergebnissen der einzelnen Fallstudien zeigte
diese Auseinandersetzung auch, dass es sich bei der Gegenüberstellung
von individueller Handlungsfreiheit und KonsumentInnensouveränität mit
kollektiven Regulierungsinitiativen nur um einen scheinbaren Widerspruch
handelt. Vielmehr wird die individuelle Entscheidungs- und Wahlfreiheit in
vielen Beispielen durch regulatorische Vorgaben unterstützt (etwa im Fall
des Top-Runner-Programms oder der Einführung von Mehrweggebinden,
die das Produktsortiment um ökologisch erstrebenswerte Aspekte erwei-
tern und damit zusätzliche Wahlmöglichkeiten schaffen). Dies ist keines-
wegs überraschend, wenn man bedenkt, dass Regulierung als solche nie-
mals absent ist: Auch die völlige Freigabe der Gebindewahl wäre
beispielsweise eine Form der Regulierung – und zwar eine Variante, in der
großen Handelskonzernen ein umfassender Handlungsspielraum zuge-
teilt wird. Hier können regulatorische Initiativen KonsumentInneninteres-
sen aufwerten, die ansonsten aus betriebswirtschaftlichen Gründen ne-
giert würden. Irgendeine Form der Regulierung ist also immer präsent.
Wenn also dieser Beitrag von „mehr Regulierung“ oder einer „höheren Re-
gulierungsintensität“ spricht, sind zwar zumeist präzisere Regelwerke als
die bestehenden gemeint, es geht dabei aber im Kern um alternative und
nicht um umfassendere Regulierung. Da also ökonomische Aktivitäten
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immer vor dem Hintergrund eines gewissen Regelsettings ablaufen, geht
es uns hier vornehmlich darum, möglichst „kluge“ Regeln vorzustellen, um
auf dieser Basis zu „besseren“ Ergebnissen zu gelangen.

„Klug“ und „besser“ sind dabei aus Sicht der Autoren stets jene Regelfor-
mationen, die es erlauben, Zielsetzungen im Bereich nachhaltigen Kon-
sums bestmöglich zu erreichen. Dabei zeigt sich letztlich, dass eine be-
wusste und durchdachte Regulierung diesem Ziel oft besser Rechnung
trägt als eine Überantwortung der entsprechenden Entscheidungsmacht
an die anonymen „Marktkräfte“.

Anmerkungen
1 Eine Kurzfassung dieses Beitrages unter dem Titel „Konsum demokratisch gestalten:

Spielräume zur Etablierung nachhaltigen Konsums“ erschien in der Nummer 35/3
(2012) der Wirtschafts- und sozialpolitischen Zeitschrift (WISO).

2 Polanyi (1978).
3 Grunwald (2010).
4 Veblen (1899).
5 Reisch (2002) 113.
6 Siehe auch Hösle (1994).
7 Grunwald (2010) 179f.
8 Bilharz und Schmitt (2011).
9 Abrahamse et al. (2005), Bilharz (2008), Eckhardt et al. (2010).

10 Eckhardt et al. (2010) 431.
11 Sharp et al. (2010).
12 „De-Marketing“-Initiativen bezeichnen Marketing-Bestrebungen, die auf freiwillige

Reduktion des Konsums demeritorischer Güter wie etwa Tabak oder Benzin abzielen.
13 Dabei gilt es freilich, die tendenzielle Komplementarität beider Strategien – Beeinflus-

sung des individuellen Verhaltens und direkte Regulierung – im Auge zu behalten. Maß-
nahmen der Bewusstseinsbildung sollten dabei vor allem auf jene Aspekte fokussiert
werden, in denen private Nachhaltigkeitsbemühungen die vergleichsweise größte Wir-
kung hätten (etwa: Individualverkehr, Wohnraumheizung), um die informationsbeding-
ten Komplexitäten bestmöglich zu berücksichtigen. Siehe hierzu Bilharz und Schmitt
(2011).

14 Im Sinne von Schumpeter (2006), siehe auch Land und Busch (2008).
15 METI (2010).
16 Polanyi (1978).
17 Hauff (1987).
18 Von Winterfeld (2007).
19 Unter das Top-Runner-Programm fallen folgende Produkte: Pkw, Lkw, Klimaanlagen,

Kühlschränke, Reiskocher, Mikrowellenöfen, Beleuchtung, elektronische Toilettensitze,
Fernseher, Videorekorder, DVD-Rekorder, Computer, Kopiergeräte, Heizgeräte, Gas-
kocher, Wasserkocher, Verkaufsautomaten, Transformatoren, Router und Schaltteile;
vgl. METI (2010).

20 Die Verwendung eines Durchschnittswertes bei der Evaluierung erlaubt es Unterneh-
men, weiterhin Produkte zu verkaufen, die unterhalb der Effizienzstandards liegen,
wenn gleichzeitig bei anderen Produkten eine Übererfüllung vorliegt. Auf diese Art sol-
len Energiersparinnovationen, welche über die Vorgabe hinausgehen, gefördert wer-
den; vgl. METI (2010).
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21 METI (2010).
22 Naturvardsverket (2005).
23 Cooper (2004).
24 Siehe dazu Granberg (1997).
25 Cooper (2004).
26 Packard (1960).
27 Marsiske (2012).
28 Für eine Liste von Verdachtsfällen siehe www.murks-nein-danke.de (21.8.2012). Auf

dieser Plattform können KonsumentInnen ihre Verdachtsfälle melden.
29 Derzeit beträgt diese in Österreich bei beweglichen Sachen 2 Jahre, bei unbeweglichen

Sachen 3 Jahre (§ 933 Abs 1 und 2 ABGB) und kann bei Verträgen von Unternehmern
mit Konsumenten prinzipiell nicht wirksam verkürzt werden (§ 9 Abs 1 KSchG).

30 Cooper (1994, 2004); Heiskanen (1996).
31 Zu den positiven Effekten des Top-Runner-Programms im Bereich der Forschung siehe

Hamamoto (2011).
32 Siehe als Beispiel die Linzer Fahrradreparaturwerkstätte B7;

http://www.fahrradzentrumb7.at/kontakt.html (15.8.2012). Siehe dazu auch das Kon-
zept von Stahel und Reday-Mulvey (1981), Konsumgüter vermehrt als Kapitalgüter (die
im Gegensatz zu Konsumgütern nicht einem Prozess von Entsorgen und Ersetzen, son-
dern von Reparieren und Warten unterliegen) zu behandeln. Dieses zielt darauf ab, den
Konsumgütersektor durch vermehrten Einsatz von Reparatur- und Serviceleistungen
weniger materialverbrauchsintensiv und mehr dienstleistungs- und somit beschäfti-
gungsintensiv zu gestalten.

33 Z. B. Botsman, Rogers (2011) oder Bardhi, Eckhardt (2012).
34 Botsman, Rogers (2011) 96ff.
35 Schrader, Koch (2001) 270
36 Wilke et al. (2007) 35f.
37 Siehe dazu: Zonengrenzen für Wiener Parkpickerl so gut wie fix. Online:

http://derstandard.at/1334796013991/Entscheidung-Zonengrenzen-fuer-Wiener-
Parkpickerl-so-gut-wie-fix (25.6.2012).

38 So steigen beispielsweise in der Schweiz mehr Personen auf Car-Sharing um und ver-
zichten auf das eigene Auto als in Deutschland, da der öffentliche Verkehr besser aus-
gebaut ist; vgl. Gaus, Zanger (2003) 210.

39 Van de Sand, Acosta, Bringezu (2007).
40 Schrader, Koch (2001) 284.
41 Wilke et al. (2007) 134.
42 Nicht berücksichtigt sind externe Kosten (Umweltverschmutzung, Straßenbau usw.),

die von der Gesamtgesellschaft getragen werden.
43 Bongardt, Wilke (2005) 660f.
44 Wilke et al. (2007) 35f.
45 Salhofer et al. (2008).
46 Siehe etwa Putschögl (2011).
47 MEHRWEG-AG (2010), IFEU (2011), PricewaterhouseCoopers (2011).
48 Shotyk et al. (2006), Hansen et al. (2010).
49 Siehe hierzu auch das in MEHRWEG-AG (2010) vorgestellte Ökobonusmodell.
50 Salhofer et al. (2008).
51 Graehl et al. (2001).
52 Siehe auch Cato (2009).
53 Für eine Auflistung aller Regionalgeldinitiativen im deutschsprachigen Raum siehe

www.regiogeld.de/initiativen.html. Prominentestes österreichisches Beispiel ist der
„Waldviertler“ (www.waldviertler-regional.at).
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54 Siehe www.chiemgauer.info.
55 Herrmann (2006).
56 In der niederösterreichischen Gemeinde Heidenreichstein können z. B. bis zu 30% der

Kommunalsteuer in „Waldviertlern“ bezahlt werden, welche dann zur Auszahlung der
Vereinsförderungen verwendet werden. Siehe dazu beispielhaft:
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/392275_In-Krisenzeiten-werfen-
Gemeinden-die-Gelddruckmaschinen-an.html (28.6.2012).

57 Im Sinne von Bilharz und Schmitt (2011).
58 Siehe dazu Guger und Marterbauer (2004).
59 Buxbaum, Dunst (2012).
60 Marterbauer (2010) 19.
61 Lindner (2010) 14ff.
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Zusammenfassung

Ausgehend von der Einsicht, dass die Forderung nach Demokratie im Kontext privaten
Konsums sowohl als Appell zu größerer individueller Wahlfreiheit als auch als Ausgangs-
punkt gemeinschaftlicher Regulierungsinitiativen verstanden werden kann, versucht der
vorliegende Beitrag zu demonstrieren, dass nachhaltiger Konsum am ehesten über eine
höhere Regulierungsintensität erreicht werden kann. Hierfür werden die, oft nachteiligen,
Folgen einer „Privatisierung“ von Nachhaltigkeitsbestrebungen im Konsumsektor illustriert
und Vorschläge zu einer verstärkten Regulierung des Konsumsektors im Sinne größerer
Nachhaltigkeit anhand von Fallbeispielen diskutiert.
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BERICHTE UND DOKUMENTE

Aktuelle Trends
in der Besteuerung

von Vermögen.
Österreich im inter-
nationalen Vergleich

Philipp Gerhartinger

1. Einleitung

Vermögensbezogene Steuern und
insbesondere eine allgemeine Vermö-
gensteuer sind wieder vermehrt The-
ma im öffentlichen Diskurs. In Zeiten, in
denen fiskalische Spardisziplin zum
obersten (wirtschafts-)politischen Ziel
hochstilisiert wird, kann die (Wieder-)
Einführung von Vermögensteuern eine
wirksame Entlastung der öffentlichen
Haushalte bieten. Vielfach vergessen
in der Diskussion wird die Tatsache,
dass es mehr als eine Möglichkeit zum
Ausgleich eines Staatshaushaltes gibt.
Neben der Möglichkeit zur Aufnahme
neuer Kredite, welche in der Diskussi-
on – auch in Zeiten historisch niedriger
Zinsen – vielfach per se ausgeschlos-
sen wird, und dem radikalen Kürzen
staatlicher Ausgaben, typischerweise
im Bereich Sozialstaat und Infrastruk-
tur, wird häufig ausgeblendet, dass
sich ein Staatshaushalt auch über zu-
sätzliche Einnahmen ausgleichen
lässt. Dadurch lässt sich die Erosion
jahrzehntelang erarbeiteter Wohl-
fahrtsstaatlichkeit leicht verhindern.
Potenzial für zusätzliche Einnahmen
aus vermögensbezogenen Steuern ist

in Österreich jedenfalls genügend vor-
handen, wie auch die aktuellen Daten
zur Vermögensverteilung der österrei-
chischen Nationalbank (OeNB) aus
dem Household Finance and Con-
sumption Survey (HFCS) zeigen.1 Be-
kräftigen lässt sich die Forderung nach
Vermögensteuern auch durch einen in-
ternationalen Rundblick, welcher Ös-
terreich einen sehr starken Aufholbe-
darf in der Besteuerung von Vermögen
bescheinigt.

So zeigt der vorliegende Artikel, dass
vermögensbezogene Steuern im inter-
nationalen Vergleich zwar stark diver-
gieren, was sowohl bezogen auf den
gesamten Beitrag zum Steueraufkom-
men des jeweiligen Nationalstaats als
auch hinsichtlich der internen Zusam-
mensetzung verschiedener vermö-
gensbezogener Steuereinnahmen gilt.
Trotzdem lassen sich einige internatio-
nale Trends festmachen. Innerhalb der
OECD wie auch der „alten“ EU-Länder
(EU-15) war in den letzten dreißig Jah-
ren ein Anstieg der vermögensbezoge-
nen Steuereinnahmen im Verhältnis
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu be-
obachten. Der Anstieg basierte zu ei-
nem überwiegenden Teil aus erhöhten
Steuereinahmen aus Steuern auf un-
bewegliches Vermögen, während die
Anteile anderer vermögensbezogener
Steuerkomponenten (z. B. regelmäßi-
ge Steuern auf das Nettovermögen,
Erbschafts- und Schenkungssteuern
oder Steuern auf Finanz- und Kapital-
transaktionen) in Relation zum BIP im
selben Zeitraum immerhin konstant ge-
blieben sind. Österreich weicht jedoch
stark von diesen internationalen
Trends ab. In Österreich haben sich die
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Einnahmen aus vermögensbezogenen
Steuern in Relation zum BIP in den
letzten dreißig Jahren mehr als hal-
biert, was auf die nahezu vollständige
Erosion der Einnahmen aus regelmä-
ßigen Steuern auf Nettovermögen
bzw. aus der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer zurückzuführen ist.

Um dies zu verdeutlichen, blickt der
vorliegende Artikel in einem ersten
Schritt auf verschiedene Anknüpfungs-
punkte der Besteuerung von Vermö-
gen und erläutert die allgemein gültige
Klassifikation vermögensbezogener
Steuern der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), auf deren Datenba-
sis sich auch die weiterführenden Ana-
lysen beziehen. In einem nächsten
Schritt wird das Aufkommen und die
Zusammensetzung von vermögensbe-
zogenen Steuern innerhalb der OECD-
Staaten im Jahr 2010 verglichen, bevor
in einem dritten Schritt die Entwicklung
eben dieser Parameter in den vergan-
genen dreißig Jahren diskutiert wird.
Ein letzter Abschnitt blickt schließlich
auf die Verbreitung einer allgemeinen
Vermögensteuer und beleuchtet aus-
gewählte Modelle einer solchen Steu-
er.

2. Anknüpfungspunkte der Besteue-
rung von Vermögen

Es lassen sich im Wesentlichen drei
Möglichkeiten der Besteuerung von
Vermögen unterscheiden.2 Erstens
lässt sich der Bestand von Vermögen
besteuern, zweitens kann man am
Übergang von Vermögen und drittens
am Wertzuwachs von Vermögen an-
knüpfen. Jede dieser drei Möglichkei-
ten lässt sich dabei weiter unterglie-
dern, wie Abbildung 1 zeigt.

Zur Besteuerung des Bestands von

Vermögen zählen neben der momen-
tan breiter diskutierten allgemeinen
Vermögensteuer auch Grundsteuern,
die vielfach einen sehr großen Teil an
vermögensbezogenen Steuereinnah-
men ausmachen. Außerdem unter die
Bestandsbesteuerung zu subsumieren
sind außerordentliche Vermögensab-
gaben, wie sie momentan in Deutsch-
land diskutiert werden, sowie Banken-
abgaben. Während allgemeine Vermö-
gensteuern meist das gesamte Vermö-
gen eines privaten Haushalts (oder teil-
weise auch von juristischen Personen)
besteuern, handelt es sich bei den
Grundsteuern meist um eine partielle
vermögensbezogene Steuer, weil sie
nur an einem Teil der Vermögensbe-
stände, dem Grund- und Immobiliar-
vermögen, ansetzt. Auch die zugrunde
liegenden Steuerprinzipien unterschei-
den die allgemeine Vermögensteuer
von der Grundsteuer. Die allgemeine
Vermögensteuer orientiert sich am
Leistungsfähigkeitsprinzip, welches be-
sagt, dass die Steuerleistung einer
Person bzw. eines Haushalts von ihrer
Leistungsfähigkeit (gemessen an ih-
rem Vermögen) abhängen soll und
gleiche Leistungsfähigkeit mit gleicher
Steuerleistung einhergehen sollte.
Auch deshalb wird bei einer allgemei-
nen Vermögensteuer meist von einem
Nettovermögen ausgegangen, also
Schuldtitel vom Bruttovermögen abge-
zogen. Der Grundsteuer zugrunde liegt
hingegen das Äquivalenzprinzip, wel-
ches daran anknüpft, dass Steuerleis-
tungen mit Gegenleistungen in Form
von öffentlich bereitgestellten Gütern
und Dienstleistungen verbunden wer-
den sollten.3 Ein weiterer wesentlicher
Unterschied ist auch, dass die Grund-
steuer eine Art Massensteuer ist, so-
bald Vermieter die Steuer auf ihre Mie-
ter überwälzen. Demgegenüber soll
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eine allgemeine Vermögensteuer,
auch durch den Gebrauch von hohen
Freibeträgen (z. B. 1 Mio. Euro), nur
die vermögendsten Gruppen der Be-
völkerung besteuern. Zudem hat die
Grundsteuer bezogen auf den Bereich
der Mieter eine regressive Wirkung
(unter der Annahme einer gleichmäßi-
gen Überwälzung), weil Haushalte mit
höherem Einkommen einen wesentlich
geringeren Teil ihres Einkommens für
Wohnen verwenden als einkommens-
schwache Haushalte.4 Gemein ist den
beiden Steuern, dass sie als Soller-
tragssteuern konzipiert sind. Dies
meint, dass die jeweiligen Steuersätze
so niedrig ausgestaltet sind, dass die
resultierenden Zahlungen aus den (po-
tenziell) laufenden Erträgen des jewei-
ligen Vermögensbestands bezahlt
werden können. Umverteilende Wir-
kung in Hinblick auf die Vermögen geht
von ihnen daher nicht aus. Einer au-
ßerordentlichen Vermögensabgabe
hingegen ist eine umverteilende Wir-
kung explizit zugedacht. Die Höhe ihrer
Steuersätze soll die Substanz des Ver-
mögensbestands verringern.5 Banken-
abgaben beziehen sich entgegen der

bisher diskutierten Steuern aus-
schließlich auf Banken und knüpfen an
der jeweiligen Bilanzsumme an.

Der Besteuerung eines Vermögens-
übergangs lassen sich einerseits die
klassischen Erbschafts- und Schen-
kungssteuern und andererseits die
Vermögensverkehrssteuern (z. B.
Grunderwerbsteuer oder Kapitalver-
kehrssteuern, wie die allgemeine Fi-
nanztransaktionssteuer, die Börsen-
umsatzsteuer, die Wertpapiersteuer
oder die Gesellschaftsteuer) zurech-
nen. Die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer besteuert dabei den unentgeltli-
chen Übertragungsweg von Vermögen
und die Vermögensverkehrssteuern
die entgeltliche Übertragung. Der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer liegt –
ähnlich wie bei der Vermögensabgabe
– eine explizit umverteilende Zielset-
zung zugrunde.6

Die Besteuerung des Wertzuwach-
ses von Vermögen wird in der Praxis
meist über die Einkommensteuer und
in manchen Ländern über eine „capital
gains tax“ eingehoben. Vermögenszu-
wachssteuern sollen auf realisierte
Wertzuwächse von Vermögen abstel-
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Abbildung 1: Anknüpfungspunkte der Besteuerung von Vermögen

Quelle: vgl. Schratzenstaller (2012).



len. Anzumerken ist, dass die erzielten
Einnahmen wegen der Zurechnung zur
Einkommensteuer nicht den vermö-
gensbezogenen Steuern zugerechnet
werden. Sie sind als Ergänzung der
Steuern auf Kapitalerträge zu sehen.7

In der weitverbreiteten Definition der
OECD zählen zu vermögensbezoge-
nen Steuern „einmalige oder wieder-
kehrende Steuern auf den Gebrauch,
Besitz oder Transfer von Vermögen“.8

Die folgenden fünf bzw. sechs Steuer-
klassen und Komponenten werden da-
bei unterschieden:9

• Periodische Steuern auf Immobilien
(Klasse 4100): Sie umfassen den
Gebrauch und Besitz von unbewegli-
chem Vermögen, wie Grund und Ge-
bäude. Sie können wert- und/oder
größenbasiert sein, Schulden wer-
den nicht berücksichtigt, und steuer-
pflichtig können sowohl BesitzerIn-
nen als auch PächterInnen bzw. Mie-
terInnen sein (z. B. Grundsteuern).

• Periodische Steuern auf Nettover-
mögen (Klasse 4200): Sie umfassen
Steuern auf eine weite Palette von
beweglichem und unbeweglichem
Vermögen, abzüglich Verschuldung
(Unterschied zu Klasse 4100). Es
wird weiter nach den Steuerpflichti-
gen unterschieden: Privatpersonen
vs. Unternehmen (z. B. allgemeine
Vermögensteuer).

• Erbschafts- und Schenkungssteuern
(Klasse 4300).

• Steuern auf Finanz- und Kapital-
transaktionen (Klasse 4400): Sie um-
fassen Steuern auf die Ausgabe, die
Übertragung, den Kauf und den Ver-
kauf von Wertpapieren, Steuern auf
Schecks und Steuern auf spezielle
Transaktionen wie den Verkauf von
Immobilien (z. B. Grunderwerbsteu-
er, Gesellschaftssteuer, Kapitalver-
kehrssteuer, Börsenumsatzsteuer).

• Andere einmalige oder periodische
Steuern auf Vermögen (Klasse 4500
und 4600): Sie umfassen einmalige
Ausnahme- und Umverteilungs-
Besteuerungen, Umwidmungssteu-
ern bei Gründen (4500) sowie Steu-
ern auf Güter wie Vieh, Schmuck
und andere Vermögensbestände
(4600, z. B. Vermögensabgabe).
Nicht als vermögensbezogene Steu-

ern im Sinne der OECD-Definition klas-
sifiziert werden Steuern auf Vermö-
genserträge, obgleich sie in eine um-
fassendere Betrachtung mit einbezo-
gen werden sollten.10 Im Folgenden
findet aufgrund der verwendeten
OECD-Daten keine Berücksichtigung
dieser Steuereinnahmen statt. Es sei
jedoch hiermit vermerkt, dass inzwi-
schen fast alle Länder in der EU die
Besteuerung von Kapitaleinkünften
aus der klassischen und progressiven
Einkommensteuer herausgenommen
haben und in eine eigene proportionale
Quellensteuer umgewandelt haben; so
auch Österreich. Dies hat den Effekt,
dass Kapitaleinkünfte vielfach weit
niedriger besteuert werden als Ein-
kommen anderer Einkunftsarten; in
Österreich beispielsweise beträgt der
Spitzensteuersatz der Einkommen-
steuer 50%, während die Kapitalertrag-
steuer lediglich 25% beträgt.

3. Vermögensbezogene Steuern
im internationalen Vergleich:
Aufkommen und Zusammen-

setzung

Bezogen auf das BIP schwanken die
Einnahmen aus vermögensbezogenen
Steuern in der OECD zwischen 0,3% in
Mexiko und 4,2% in Großbritannien
(2010) – siehe Abbildung 2. Bezogen
auf die gesamten Steuereinnahmen
sind der Anteil und die Schwankungs-
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breite naturgemäß größer: zwischen
1% in Estland und 12,8% in den USA
(2010). Österreich liegt in beiden Fäl-
len auf den hintersten Rängen: Bezo-
gen auf das BIP betrugen die Einnah-
men aus vermögensbezogenen Steu-
ern 2010 0,5%, und bezogen auf die
gesamten Steuereinnahmen ergab
sich ein Anteil vermögensbezogener
Steuern von 1,3%.

Aber auch die interne Zusammenset-
zung der vermögensbezogenen Steu-
ern ist innerhalb der OECD recht unter-
schiedlich. In jenen Ländern, die – be-
zogen auf das BIP – einen Anteil ver-
mögensbezogener Steuern von über
3% aufweisen (d. s. neben GB noch
Frankreich, Kanada, die USA und Isra-
el), bestehen die Einnahmen eben die-
ser vermögensbezogenen Steuern zu-
mehr als zwei Dritteln aus regelmäßi-
gen Steuern auf unbewegliches Ver-

mögen (z. B. Grundsteuern; Klasse
4100 nach der OECD-Definition). In
den angelsächsischen Ländern Groß-
britannien, den USA und Kanada be-
trägt der Anteil sogar zwischen 81%
(GB) und 96% (USA).

In Bezug auf die angelsächsischen
Länder ist jedoch anzumerken, dass
die Ursache für den hohen Anteil von
Grundsteuern u. a. in einem, mit ande-
ren EU-Staaten wenig vergleichbaren,
System der Grund- und Immobilienbe-
steuerung zu suchen ist.11 In den an-
gelsächsischen Ländern dient das
Grund- und Immobilienvermögen nicht
nur als Bemessungsgrundlage für die
Grundsteuer, sondern auch als Be-
messungsgrundlage für eine Reihe
von gebührenähnlichen Abgaben zur
Finanzierung kommunaler Leistungen
(z. B. Wasserversorgung, Abwasser-
und Abfallentsorgung oder Schulen).
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Abbildung 2: Vermögensbezogene Steuern in den OECD-Ländern in %
des BIP (2010)

Quelle: OECD, Revenue Statistics (2012); eigene Berechnungen.



In Österreich oder auch Deutschland
werden solche kommunalen Leistun-
gen demgegenüber vielfach durch Ge-
bühren oder Beiträge finanziert.

Der Anteil von Grundsteuern bzw.
Steuern auf unbewegliches Vermögen
am Steueraufkommen aus vermö-
gensbezogenen Steuern ist aber auch
in anderen OECD-Ländern teils sehr
hoch und vielfach der größte Teil. Der
durchschnittliche Anteil in der EU-15
liegt im Jahr 2010 bei knapp der Hälfte
(49%) aller vermögensbezogenen
Steuern, jener der OECD-Staaten bei
über der Hälfte (58%) – siehe Abbil-
dung 3. Schließt man die angelsächsi-
schen Länder der EU-15 (GB, IE) bzw.
der OECD (GB, IE, USA, CAN) wegen
der oben diskutierten Vergleichbar-
keitsproblematik aus der Betrachtung
aus, ergeben sich Anteile, die um je
drei Prozentpunkte geringer sind; es
ändert den hohen Anteil von Grund-
steuern im Schnitt der EU-15 bzw. der
OECD also nur unwesentlich. Grund-

steuern bleiben der im Schnitt größte
Teil vermögensbezogener Steuern.

Demgegenüber kommen im Jahr
2010 – sowohl im Schnitt der EU-15 als
auch im Schnitt der OECD – nur etwa
8% der Einnahmen an vermögensbe-
zogenen Steuern aus Steuern auf Net-
tovermögen (z. B. allgemeine Vermö-
gensteuer). Etwa 10% (EU-15) bzw.
6% (OECD) beträgt der Anteil der Erb-
schafts- und Schenkungssteuerein-
nahmen und immerhin 32% (EU-15)
bzw. 26% (OECD) jener der Steuern
auf Finanz- und Kapitaltransaktionen.

In Österreich war 2010 vor allem der
Anteil der Steuern auf Finanz- und Ka-
pitaltransaktionen am Steueraufkom-
men aus vermögensbezogenen Steu-
ern überdurchschnittlich groß (53%),
der Anteil der Grundsteuern hingegen
mit 44% unterdurchschnittlich hoch,
aber trotzdem der zweitgrößte Teil. Je-
ner der Erbschafts- und Schenkungs-
steuern lag mit etwa 2%12 ebenfalls
weit unter dem internationalen Mittel-
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Abbildung 3: Zusammensetzung vermögensbezogener Steuern im
relativen Verhältnis (1980/2010)

Quelle: OECD, Revenue Statistics (2012); eigene Berechnungen.



wert. In den Steuereinnahmen aus
Steuern auf Nettovermögen liegt Ös-
terreich ohne jegliche Einnahmen in
dieser Steuerklasse ebenfalls weit zu-
rück. Aufholbedarf ergibt sich also in
Bezug auf eine allgemeine Vermö-
gensteuer und in Bezug auf die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer, deren
Anteil ohne eine Neuschaffung gegen
null tendieren wird.

4. Strukturverschiebungen in den
letzten dreißig Jahren

Die Zusammensetzung vermögens-
bezogener Steuereinnahmen war in
den letzten dreißig Jahren keineswegs
stabil – siehe Abbildung 3. Seit 1980
hat der relative Anteil der Steuern auf
unbewegliches Vermögen am gesam-
ten Aufkommen aus vermögensbezo-
genen Steuern in der OECD und in der
EU-15 stark zugenommen, um jeweils
etwa 20 Prozentpunkte. Gleichzeitig
hat sich der relative Anteil der Steuern
auf Nettovermögen im selben Zeitraum
in der OECD beinahe halbiert und in-
nerhalb der EU-15 exakt halbiert und
sich auf einem nunmehr relativ niedri-
gen Niveau eingependelt. Auch der re-
lative Anteil der Vermögensverkehrs-
abgaben (z. B. Grunderwerbsteuer
und Kapitalverkehrssteuer) ist über die
letzten dreißig Jahre um mehr als 10
Prozentpunkte gesunken, obgleich er
immer noch relativ gesehen den zweit-
größten Teil vermögensbezogener
Steuereinnahmen ausmacht. Der rela-
tive Anteil der Erbschafts- und Schen-
kungssteuern ist mit einem Rückgang
von etwa 2-3 Prozentpunkten in den
letzten dreißig Jahren relativ konstant,
aber konstant gering geblieben. Es ist
also innerhalb der vermögensbezoge-
nen Steuern langfristig von einem rela-
tiven Bedeutungsgewinn der Grund-

steuern bei gleichzeitig sinkendem Ge-
wicht der anderen vermögensbezoge-
nen Steuerkomponenten zu sprechen,
wobei der am stärksten rückläufige An-
teil bei den allgemeinen Vermögens-
teuern zu verzeichnen war.

Die relativen Anteile müssen jedoch
durch eine zusätzliche Darstellung er-
gänzt werde, denn im internationalen
Schnitt hat der absolute Anteil der ver-
mögensbezogenen Steuern in % des
BIP in den letzten dreißig Jahren zuge-
nommen; innerhalb der EU 15 von
etwa 1,5% auf 1,9% (25%iger Anstieg)
und in der OECD von etwa 1,6% auf
1,8% (13%iger Anstieg) – siehe Abbil-
dung 4.

Der Blick auf die Verteilung der abso-
luten Anteile der jeweiligen vermö-
gensbezogenen Steuerkomponenten
in Prozent des BIP zeigt, dass inner-
halb der OECD (wie auch der EU-15)
die Anteile der Grundsteuern nicht nur
relativ, sondern auch in Prozent des
BIP gestiegen sind. 1980 betrugen die
Einnahmen aus Grundsteuern gemes-
sen am BIP noch 0,8% (bzw. 0,62% in
der EU-15), 2010 betrugen sie bereits
1,05% (bzw. 0,96%). Dabei handelt es
sich um einen Zuwachs von etwa 50%
(EU-15) bzw. 25% (OECD). Einigerma-
ßen konstant geblieben sind hingegen
die Anteile der restlichen vermögens-
bezogenen Steuerkomponenten in
Prozent des BIP (Bewegungen von
weniger als +/–0,1 Prozentpunkte).
Der gesamte Anstieg13 der Einnahmen
aus vermögensbezogenen Steuern (in
% des BIP) speist sich also vorwiegend
aus dem Anstieg der Einnahmen an
Grundsteuern.

Österreich (wie auch Deutschland)
folgte den ebendiskutierten Trends in
der OECD bzw. EU-15 nur bedingt. Al-
lem vorweg sei erwähnt, dass sich in
Österreich die Einnahmen vermögens-
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bezogener Steuern in Prozent des BIP
in den letzten dreißig Jahren mehr als
halbiert haben, während sie im Schnitt
der EU-15 bzw. OECD gestiegen sind
(wenn auch dort weit geringer, als man
aufgrund von Vermögenswachstums-
raten vermuten müsste). Noch 1980
verzeichnete Österreich einen Anteil
vermögensbezogener Steuern in Pro-
zent der gesamten Steuereinnahmen
von etwa 1,1% – und war bereits damit
im unteren Mittelfeld angesiedelt –, im
Jahr 2010 betrug der Anteil sodann nur
mehr 0,5%, was dem drittletzten Platz
in der OECD gleichkam. Dabei nahm
zwar die relative Bedeutung der
Grundsteuern ebenfalls zu, der absolu-
te Anteil (in % des BIP) war jedoch, ent-
gegen den internationalen Durch-
schnitten, sogar leicht rückläufig. Die –
noch im Jahr 1980 weit überdurch-
schnittlichen – Einnahmen aus Steu-
ern auf Nettovermögen in Prozent des
BIP haben in absoluten Zahlen völlig
an Bedeutung verloren und sind damit
auch hauptverantwortlich für den star-

ken Einbruch in den gesamten Einnah-
men vermögensbezogener Steuern in
Prozent des BIP seit 1980. Insgesamt
ist heute der Anteil aller vermögensbe-
zogenen Steuerkomponenten in Öster-
reich weit geringer als im Schnitt der
OECD bzw. EU-15. Damit muss sich
eine mögliche Anhebung auf interna-
tionales Niveau keineswegs aus-
schließlich oder primär aus Steuern auf
unbewegliches Vermögen speisen.

Während also die nominelle Be-
steuerung ausgewählter Vermögens-
erträge (z. B. Zinserträge) in Österreich
nicht wesentlich vom EU-15-Schnitt
abweicht, sinkt die Bedeutung von ver-
mögensbezogenen Steuern in Prozent
des BIP. Die wesentlichen Gründe
hierfür waren in Österreich die Ab-
schaffung einzelner vermögensbezo-
gener Steuern, wie beispielsweise der
Vermögensteuer im Jahr 1994, der
Wertpapier- und Börsenumsatzsteuer
im Jahr 1995 bzw. 2001 und der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer im
Jahr 2008, sowie die faktische Erosion
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Abbildung 4: Zusammensetzung vermögensbezogener Steuern in % des
BIP (1980/2010)

Quelle: OECD, Revenue Statistics (2012); eigene Berechnungen.



der Grundsteuer wegen nicht realisti-
scher Einheitswerte.14 Zudem lässt
sich auch das österreichische Bankge-
heimnis als Grund für erodierende Bei-
träge aus Steuern auf Vermögen nen-
nen, fördert es doch die systematische
Vermeidung und Hinterziehung auch
von vermögensbezogenen Steuern.15

Positiv anzumerken sind demgegen-
über aus der aktuellen Steuerpolitik in
Österreich beispielsweise die Einfüh-
rung der Kursgewinnbesteuerung oder
der Immobilienertragssteuer im Jahr
2011. Die tatsächlichen Effekte dieser
beiden Steuern werden jedoch vermut-
lich nur zu unwesentlichen Änderun-
gen in den Beiträgen vermögensbezo-
gener Steuern zum österreichischen
Steueraufkommen führen und Öster-
reich noch bei Weitem nicht auf ein in-
ternational durchschnittliches Niveau
heben.

5. Modelle einer allgemeinen Ver-
mögensteuer: Frankreich und

Schweiz

Eine allgemeine Vermögensteuer,
welche gemäß der OECD-Definition
vermögensbezogener Steuern den re-
gelmäßigen Steuern auf Nettovermö-
gen zuzurechnen ist, gibt es innerhalb
der EU im Moment nur in Frankreich für
Privatpersonen und in Luxemburg für
Kapitalgesellschaften.16 In Spanien
wurde zudem die seit 2008 erlassene
vollständige Befreiung ab 2011 wieder
eingestellt, allerdings vorerst nur für
die Jahre 2011 und 2012. In den Nie-
derlanden gab es 2001 eine Zusam-
menlegung der bisherigen Vermö-
gensteuer mit der Kapitaleinkommens-
besteuerung. In Deutschland existiert
zwar eine Vermögensteuer, ihre Einhe-
bung wurde jedoch seit 1997 ausge-
setzt. Aktuell wird die Wiedereinhe-

bung in Deutschland, der größten
Volkswirtschaft innerhalb der EU, je-
doch immerhin breit diskutiert. Zieht
man zudem die Länder der OECD in
die Betrachtung ein, zeigt sich, dass
auch die Schweiz und Norwegen eine
allgemeine Vermögensteuer einhe-
ben.

Auszugsweise sollen im Folgenden
zwei ausgewählte Systeme einer allge-
meinen Vermögensteuer auf natürliche
Personen kurz dargestellt werden:

5.1 Frankreich

Frankreich hebt eine allgemeine Ver-
mögensteuer ein, deren Aufkommen
im Jahr 2011 etwa 4,4 Mrd. Euro (d. s.
ca. 1,5% der Gesamtsteuereinnah-
men) betrug. Alle natürlichen Personen
mit Wohnsitz in Frankreich unterliegen
der Steuer mit ihrem gesamten Vermö-
gen (unbeschränkt steuerpflichtig).
Alle natürlichen Personen ohne Wohn-
sitz in Frankreich unterliegen der Steu-
er nur mit ihrem in Frankreich befindli-
chen Vermögen (beschränkt steuer-
pflichtig). Die Steuer wird dabei auf Ba-
sis von Haushalten errechnet. Juristi-
sche Personen sind nicht steuerpflich-
tig.17

Es unterliegt grundsätzlich das ge-
samte Vermögen, unabhängig von Art
und Verwendung, der Besteuerung;
Schulden sind abzugsfähig (Nettobe-
steuerung). Das Vermögen wird nach
dem Verkehrswert zum 1. Jänner des
betreffenden Jahres bewertet, wobei
unterschiedliche Bewertungsmetho-
den, je nach Vermögensart, zur An-
wendung kommen. So wird z. B.
Grundvermögen einzelfallbezogen vor-
rangig aus aktuellen Verkäufen ver-
gleichbarer Grundstücke bewertet,
börsennotierte Anteile werden mit dem
durchschnittlichen Kurswert am Be-
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wertungsstichtag angesetzt und nicht
börsennotierte Anteile mit einem ma-
thematischen Wert der Anteile, der
sich aus dem angepassten Vermögen
abzüglich der Verbindlichkeiten ermit-
telt (mit zahlreichen Sonderbestim-
mungen).

Bei der Steuerbasis räumt die franzö-
sische Finanz einen Freibetrag ein, der
im Jahr 2012 pro Haushalt 1,3 Mio.
Euro betrug. Noch 2011 betrug er
800.000 Euro. Außerdem sind be-
stimmte Vermögensgegenstände von
der Vermögensteuer ausgenommen,
wie z. B. näher bezeichnete Kunstge-
genstände, immaterielle Vermögens-
gegenstände (z. B. IP-Rechte) oder Al-
tersrenten und ähnliche Rentenleistun-
gen. Bedeutsam ist zudem die Steuer-
befreiung für Betriebsvermögen – die
der Sicherung von Arbeitsplätzen und
Investitionen dient –, welche dann zur
Verfügung steht, wenn die Vermö-
gensgegenstände dem wirtschaftli-
chen Eigentümer für industrielle, ge-
werbliche, handwerkliche, landwirt-
schaftliche oder freiberufliche Tätigkeit
dient und die Tätigkeiten vom Eigentü-
mer selbst ausgeübt werden und die
hauptsächliche Tätigkeit in Bezug auf
die zeitliche Komponente und die Erlö-
se des Eigentümers darstellen.

Der Steuersatz selbst ist progressiv
als Stufentarif gestaltet. Nach dem
Freibetrag von 1,3 Mio. wird Vermögen
bis 3 Mio. mit 0,25% besteuert und da-
rüber hinausgehendes Vermögen mit
0,5%. Bis 2011 betrugen die Progres-
sionsstufen noch zwischen 0,55 und
1,8% (in 6 Tranchen). Zusätzlich wurde
mit dem Jahr 2012 die bisher beste-
hende Höchstgrenze der Besteuerung
abgeschafft. Vormals durfte die Ver-
mögensteuer zusammen mit der in
demselben Jahr gezahlten Einkom-
mensteuer die Grenze von 85% des zu

versteuernden Einkommens des vor-
angegangenen Jahres nicht über-
schreiten.

Alle Steuerpflichtigen mit einem Net-
tovermögen von über 3 Mio. Euro müs-
sen ihr Vermögen per Vermögensteu-
ererklärung veranlagen und in der Er-
klärung die Steuer selbst berechnen.
Steuerpflichtige mit einem Nettover-
mögen zwischen 1,3 und 3 Mio. müs-
sen keine gesonderte Vermögenser-
klärung einreichen, sie legen ihre Ver-
mögensbestände direkt in ihrer allge-
meinen Einkommensteuererklärung
dar. Steuerpflichtige mit einem Vermö-
gen unter dem Freibetrag müssen
nicht jedes Jahr nachweisen, dass ihr
Vermögen unter der Freigrenze liegt.
Eine Erklärung muss erst bei Errei-
chung bzw. Überschreitung der Gren-
ze gemacht werden. Überprüft wird
durch spezielle Außenprüfungen der
Finanzverwaltung. Hier liegt ein spe-
zielles Augenmerk auf der Bewertung
des Vermögens (insbesondere Grund-
vermögen) sowie der Erfüllung der
Voraussetzungen für die Steuerbefrei-
ung von Unternehmensvermögen.

5.2 Schweiz

Die Vermögensteuer in der Schweiz
ist keine Bundessteuer, sie wird auf
kantonaler und kommunaler Ebene er-
hoben. Nur natürliche Personen sind
dabei steuerpflichtig. Juristische Per-
sonen unterliegen einer jährlichen Ka-
pitalsteuer, welche zumindest syste-
matisch einer Vermögensteuer ent-
spricht und auf das gesamte Eigenka-
pital gemäß statutarischer Bilanz erho-
ben wird. Dies wird im Folgenden aber
nicht näher erläutert. Das Gesamtauf-
kommen aus der Vermögensteuer be-
trug 2008 umgerechnet etwa 4,5 Mrd.
Euro (5,4 Mrd. CHF), was 4,4% der ge-
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samten Steuereinnahmen aller
schweizerischen öffentlichen Haushal-
te entsprach.18

Auch in der Schweiz wird zwischen
einer unbeschränkten und einer be-
schränkten Steuerpflicht unterschie-
den. Unbeschränkte Steuerpflicht be-
gründet sich über einen Wohnsitz im
betreffenden Kanton und umfasst das
gesamte Weltvermögen. Die be-
schränkte Steuerpflicht begründet sich
über einen wirtschaftlichen Anknüp-
fungspunkt, wie z. B. den Besitz von
Grundstücken im Hoheitsgebiet, die In-
haber- oder Teilhaberschaft von ge-
schäftlichen Betrieben oder die Unter-
haltung von Betriebsstätten. Die be-
schränkte Steuerpflicht bezieht sich
nur auf das Vermögen im Kanton bzw.
in der Schweiz.

Von der Vermögensteuer erfasst
werden grundsätzlich alle geldwerten
Rechte an beweglichen und unbeweg-
lichen Sachen, an Forderungen sowie
an Beteiligungen, die dem Steuer-
pflichtigen als Eigentümer oder Nutz-
nießer zustehen. In der Regel wird –
wie auch in Frankreich – auf Basis des
Nettoprinzips besteuert und auf Haus-
haltsebene.

Bewertet wird grundsätzlich nach
dem Verkehrswert bzw. Marktwert, wo-
bei für Versicherungen, Wertpapiere
und Grundstücke abweichende Regeln
gelten. So wird z. B. der Wert von
Grundstücken periodisch neu festge-
legt.

Von der Steuer befreit sind in einigen
Kantonen manche Berufsgruppen (z. B
Berufskonsularbeamte und beglaubig-
te Missionschefs). Außerdem gibt es
persönliche Abzüge bei Einzelveranla-
gungen zwischen 30.000 und 100.000
CHF, teilweise auch verdoppelt für
Verheiratete, sowie Abzüge für Kinder
(zw. 10.000 und 100.000 CHF) und in

manchen Kantonen spezielle Abzüge
für Rentner (zw. 25.000 und 120.000
CHF). Weiters legen manche Kantone
ein steuerfreies Minimum (zw. 10.000
und 200.000 CHF) fest, wodurch die
Steuerpflicht erst ab einem bestimmten
Vermögen eintritt. Regelmäßig nicht
der Steuer unterliegen der Hausrat und
persönliche Gebrauchsgegenstände,
nicht rückkaufsfähige Kapital- und
Rentenversicherungen sowie Kapital-
versicherungen im Zusammenhang
mit der beruflichen Vorsorge und der
gebundenen Selbstvorsorge. In eini-
gen Kantonen bestehen auch teilweise
Befreiungen für Beteiligungen bei na-
türlichen Personen als Anteilseigner
(meist mit Mindestbeteiligung).

In der überwiegenden Anzahl der
Kantone sind die Steuertarife der Ver-
mögensteuer progressiv und in Promil-
len ausgestaltet, was den jeweiligen
sogenannten Grundtarif ergibt. Die aus
dem Grundtarif errechnete Steuer (ein-
fache Steuer) wird mit einem Verviel-
fältiger (Steuerfuß) multipliziert, wel-
cher jedes Jahr vom Gesetzgeber fest-
gelegt wird. Höchstgrenzen auf Basis
von Gesamtsteuerbelastungen von
Einkommen und Vermögen gibt es in
manchen Kantonen. Jährlich ist von al-
len natürlichen Personen eine Steuer-
erklärung einzureichen.

6. Diskussion

Die obigen Analysen haben gezeigt,
dass – im Gegensatz zum langfristigen
Trend in der EU-15 bzw. der OECD –
der Beitrag vermögensbezogener
Steuern in Prozent des BIP in Öster-
reich insgesamt in den letzten dreißig
Jahren stark rückläufig war und sich
mittlerweile auf einem – im internatio-
nalen Vergleich – sehr niedrigen Ni-
veau eigefunden hat. Regelmäßige
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Steuern auf Nettovermögen wie auch
Erbschafts- und Schenkungssteuern
spielen in Österreich heute gar keine
Rolle mehr, und auch die Besteuerung
von unbeweglichem Vermögen und
von Finanz- und Kapitaltransaktionen
hinkt im internationalen Vergleich hin-
terher. Es ist anzunehmen, dass auch
die teilweise Erhöhung vermögensbe-
zogener Steuern im Rahmen der 2011
implementierten Budgetkonsolidie-
rungsmaßnahmen diese langfristige
Entwicklung kaum beeinflussen wird.

Der fehlende Beitrag einer allgemei-
nen Vermögensteuer bzw. von regel-
mäßigen Steuern auf das Nettovermö-
gen in Österreich resultiert aus den
Entwicklungen der letzten dreißig Jah-
re. Heute ist Österreich jedenfalls ei-
nes der wenigen Länder, in denen es
weder eine allgemeine Vermögensteu-
er noch eine Erbschafts- und/oder
Schenkungssteuer, noch eine Börsen-
umsatzsteuer gibt. Auch wenn eine all-
gemeine Vermögensteuer in den Län-
dern der OECD nicht mehr sehr weit-
verbreitet ist, bleibt festzuhalten, dass
die Gesamtheit regelmäßiger Steuern
auf das Nettovermögen sowohl in der
OECD als auch in der EU-15 im Schnitt
immerhin etwa 8% der vermögensbe-
zogenen Steuereinnahmen repräsen-
tieren. Am weitesten hinkt Österreich
zweifellos in Bezug auf die Besteue-
rung von unbeweglichem Vermögen
(z. B. Grundsteuern) hinterher.

Berücksichtigt man jedoch die Tatsa-
che, dass – wie einleitend diskutiert –
eine Erhöhung von Steuern auf unbe-
wegliches Vermögen aus verteilungs-
politischen Gesichtspunkten proble-
matisch ist, lässt sich abschließend
festhalten, dass auch die ausschließli-
che Anhebung der Einnahmen aus den
verbliebenen vermögensbezogenen
Steuerkomponenten (nach OECD-De-

finition) auf internationales Niveau sehr
großes Potenzial in sich birgt.
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BÜCHER

Wohlfahrtsstaaten und Arbeits-
beziehungen in der Wirtschafts-

krise
Rezension von: Steffen Lehndorff (Hrsg.),
Ein Triumph gescheiterter Ideen. Warum

Europa tief in der Krise steckt. Zehn
Länder-Fallstudien, VSA-Verlag,

Hamburg 2012, 285 Seiten, broschiert,
D 19,80. ISBN 978-3-899-65511-7.

Ziel des Sammelbandes ist die Erör-
terung von drei Fragen, welche die
zehn Länderanalysen (Schweden,
Großbritannien, Irland, Deutschland,
Frankreich, Österreich, Ungarn, Grie-
chenland, Italien und Spanien) rahmt.
Erstens, wie haben Veränderungen
der nationalen Wohlfahrtsstaaten und
der Arbeitsbeziehungen zur Entste-
hung der Wirtschafts- und Finanzkrise
beigetragen? Zweitens, welche Aus-
wirkungen hat die Krise auf die natio-
nalen Kapitalismusmodelle, und wie
haben sich diese in der Krise verän-
dert? Drittens, was sind die Herausfor-
derungen und Handlungsoptionen der
Akteure hinsichtlich der zukünftigen
Entwicklung der nationalen Sozioöko-
nomien? Ein weiteres Kapitel beschäf-
tigt sich mit den Reaktionen der Ge-
werkschaften auf die Krise und mögli-
chen Chancen für deren Revitalisie-
rung. Der abschließende Beitrag stellt
die Widersprüche und Herausforde-
rungen des neuen Rahmens der „Euro-
päischen Wirtschaftsregierung“ und
der Ziele der „Europa-2020“-Strategie
dar.

Die präsentierten Analysen der na-
tionalen Modelle des Kapitalismus be-
rücksichtigen längerfristige Entwick-
lungspfade der nationalen Wohlfahrts-
staaten, Arbeitsmarktregimes und Ar-
beitsbeziehungen, statt eine kurzfristi-
ge Krisendiagnose zu stellen. In seiner
Einleitung präsentiert Lehndorff einen
differenzierten konzeptionellen Rah-
men, um die Kernfragen des Sammel-
bandes analytisch zu erfassen. Natio-
nale Modelltypen werden hinsichtlich
zweier Dimensionen differenziert; ers-
tens unterscheidet der Autor zwischen
koordinierten und liberalen Marktwirt-
schaften und zweitens nach dem vor-
herrschenden Typus des Wohlfahrts-
staates. Beide Dimensionen werden
aus dynamischer Perspektive betrach-
tet und zielen auf die Frage nach den
spezifischen Ausprägungen und Ent-
wicklungsprozessen der nationalen
Modelle des Korporatismus in den Jah-
ren der Krise ab. Die Analyse der zehn
Länder erlaubt eine differenziertere
Betrachtung der allgemeinen Diagno-
se des Aufstiegs des Neoliberalismus
und der Erosion der Demokratie im
westlichen Kapitalismus (z. B. Crouch
[2004 und 2011]; Posner [2010];
Streeck [2013]). Die Gesamtschau der
Beiträge zeigt, dass dieser Befund im
Kern auch für die koordinierten Markt-
wirtschaften der untersuchen Länder
bestätigt wird.

Wie Anxo in seinem Beitrag zeigt,
war das schwedische Modell zu Be-
ginn der Krise in guter Verfassung.
Grundlegende Merkmale des nationa-
len Modells sind ein Tarifsystem, das
lohnpolitische Koordinierung mit der
Flexibilisierung und Dezentralisierung
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der Tarifverhandlungen in Einklang
bringt, und ein System der sozialen Si-
cherung, das trotz Reformen soziale
Inklusion gewährleistet. Die jüngste
Reform der Arbeitslosenversicherung
hat die Gewerkschaften, die den Ar-
beitslosenversicherungsfonds verwal-
ten („Ghent-System“), geschwächt.
Dem Abschwung sind Sozialpartner
und Regierung mit expansiver Fiskal-
politik (Investitionen in öffentliche Infra-
struktur, Zahlungen an Kommunen)
und aktiven arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen begegnet, während staat-
lich geförderte Programme zum Erhalt
der Beschäftigung wie Kurzarbeit eine
untergeordnete Rolle gespielt haben.
Stattdessen haben Unternehmen vor
allem mit der Erhöhung der numeri-
schen Flexibilität auf Auftragsrückgän-
ge reagiert, die zum Anstieg der Ar-
beitslosigkeit insbesondere von jungen
ArbeitnehmerInnen und Leiharbeitneh-
merInnen geführt hat. Obwohl der
schwedische Wohlfahrtsstaat ver-
gleichsweise vital wirkt, hat die schlei-
chende Dualisierung des Arbeitsmark-
tes zu einer strukturellen Benachteili-
gung von bestimmten Gruppen (Ju-
gendliche, MigrantInnen, gering Quali-
fizierte) geführt. Das Ziel der Vollbe-
schäftigung – die Grundlage des
schwedischen Kapitalismusmodells –
wird dadurch unterminiert.

Eine ähnliche Entwicklung konstatie-
ren Herrmann und Flecker für Öster-
reich. Obwohl sich seit den 1980er-
Jahren ein langsamer Übergang von
nachfrage- zum angebotsseitigen Kor-
poratismus vollzogen hat, weist das
österreichische Modell der Sozialpart-
nerschaft ein hohes Maß an Stabilität
auf. Das Tarifsystem ist umfassend
und hoch koordiniert, und die konser-
vative Ausrichtung des Wohlfahrts-
staates ist bestehen geblieben. Auf die

Krise haben politische Akteure und So-
zialpartner mit umfangreichen Paketen
zur Ankurbelung der Konjunktur (Infra-
struktur, Steuersenkungen) reagiert.
Allerdings kam es zu Kürzungen von
Sozialleistungen und Einsparungen im
öffentlichen Sektor. Die wichtigste tarif-
politische Innovation auf nationaler
Ebene war die Reform der Kurzarbeit.
Trotz der kurzzeitigen Wiederbelebung
der österreichischen Sozialpartner-
schaft während der Krise kritisieren die
Autoren die zunehmende Ungleichheit
als Folge des konservativen Wohl-
fahrtsstaatsmodells und die dauerhaf-
te, moderate Entwicklung der Reallöh-
ne, die zum Teil durch die starke Ab-
hängigkeit der Wirtschaft von Exporten
nach Deutschland bedingt und Aus-
druck eines „Wettbewerbskorporatis-
mus“ ist.

Weitreichende institutionelle und so-
zioökonomische Veränderungen, de-
ren Auswirkungen für die EU bedeut-
sam sind, haben sich in Deutschland
vollzogen, wie Steffen Lehndorff zeigt.
Zwei Trends sind dabei von Bedeu-
tung. Erstens kam es zu einer langsa-
men Erosion des Tarifsystems, die von
einer Aushöhlung des Flächentarifver-
trags hinsichtlich Reichweite und Tarif-
standards, der organisatorischen
Schwächung der Gewerkschaften und,
im Zusammenhang damit, zu einer
„disorganisierten“ Dezentralisierung
der Tarifverhandlungen1 gekennzeich-
net ist. Zweitens haben die Reformen
der Arbeitsmarktregulierung (Hartz IV)
zum Anstieg von atypischen Beschäfti-
gungsformen geführt, die von der tarif-
politischen Regulierung weitgehend
ausgenommen sind. Ein Ausdruck der
Machtverschiebungen zwischen den
Akteuren ist die Stagnation der Real-
löhne seit den späten 1990er-Jahren.

In der Krise kam es zu zwar zu einer
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Revitalisierung der Sozialpartnerschaft
wie beispielsweise den Reformen der
Kurzarbeitsregelungen und betriebli-
chen Vereinbarungen zur Beschäfti-
gungssicherung durch die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit. Tarifverträge zur
Sicherung der Beschäftigung wurden
aber weitgehend für qualifizierte
Stammbelegschaften abgeschlossen,
während LeiharbeitnehmerInnen am
stärksten von Entlassungen betroffen
waren (siehe auch den Beitrag von Ur-
ban). Der Autor betont, dass es einer
grundlegenden Reform der tarif-, ar-
beitsmarkt- und steuerpolitischen Re-
gulierung (z. B. die vermehrte Allge-
meinverbindlichkeitserklärung von Ta-
rifverträgen, Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes) sowie einer Mo-
dernisierung des konservativen Wohl-
fahrtsstaates bedarf, um das funda-
mentale Machtungleichgewicht zwi-
schen Gewerkschaften und Unterneh-
men (v. a. in den Export- und Finanz-
branchen) zu verringern. Wie der Autor
kritisiert, versuchen die politischen Ak-
teure genau jene Elemente des deut-
schen Modells (d. s. Lohnzurückhal-
tung, strikte Budgetkonsolidierung und
Schuldenabbau sowie die Flexibilisie-
rung und Deregulierung der Tarif- und
Arbeitsmarktpolitik), die zu den Un-
gleichgewichten in der EU maßgeblich
beigetragen haben, als Ausweg aus
der Krise auf europäischer Ebene
durchzusetzen.

In Frankreich beobachten Jany-Ca-
trice und Lallement zwar eine kurzfristi-
ge Wiederbelebung der tripartistischen
Konzertierung zwischen Regierung
und Sozialpartnern. Während der Krise
wurde die zentrale Rolle des Staates
bei Maßnahmen wie der Reform des
Kurzarbeitergeldes und der Auflage
von Konjunkturprogrammen deutlich.
Die schwach organisierten Gewerk-

schaften hingegen haben im dezentra-
lisierten Tarifsystem Frankreichs weni-
ger Gestaltungsmöglichkeiten, Tarifpo-
litik als Instrument gegen die Krise ein-
zusetzen. Kurzarbeit wurde vor allem
in den Großunternehmen der export-
orientierten Branchen wie der Automo-
bilindustrie genutzt. Die Autoren wei-
sen auf den Anstieg der sozialen Un-
gleichheit durch Steuerreformen hin,
von denen vor allem die Bezieher ho-
her Einkommen und die Vermögenden
profitiert haben. Die Reallöhne haben
sich in den Jahren vor und während der
Krise jedoch positiv entwickelt. Da al-
lerdings gegenwärtig die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der In-
dustrie – neben Kürzungen im öffentli-
chen Sektor – auf der politischen
Agenda ganz oben stehen, ist fraglich,
ob die Gewerkschaften in der Lage
sein werden, weiterhin eine produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik durchzuset-
zen.

Grimshaw und Rubery weisen auf
zwei grundlegende Entwicklungspfade
des britischen Modells hin. Zum einen
weist das Land ein ausgeprägt neolibe-
rales Modell auf, das auch während
den Jahren der Regierung von „New
Labour“ nur wenig abgeschwächt wor-
den ist. Der Handlungsspielraum der
Gewerkschaften und der Regierung,
auf die Krise zu reagieren, war deshalb
begrenzt. Abkommen zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften wurden
auf der Unternehmensebene, und
überwiegend in den industriellen Sek-
toren, getroffen und hatten vor allem
die Verkürzung der Arbeitszeit und
Lohnzurückhaltung zum Inhalt. Zwei-
tens kam es unter der neuen konserva-
tiv-liberalen Regierung zu einem weite-
ren Rückzug des Staates und zur fort-
gesetzten Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen. Die Kürzung von So-
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zialtransfers, die vor allem die Armen
und armutsgefährdeten Bevölkerungs-
gruppen trifft, bedeutet einen weiteren
Rückbau des residualen britischen
Wohlfahrtsstaates.

In Irland hatte die Krise, wie Wick-
ham zeigt, einerseits grundlegende
Veränderungen der industriellen Be-
ziehungen zur Folge. Andererseits
wurden als Ausweg aus der Fiskalkri-
se, in der Irland ein Kreditpaket von
IMF und EU erhalten hat, neoliberale
politische Ansätze wie niedrige Unter-
nehmenssteuern und Maßnahmen zur
Attraktion ausländischer Direktinvesti-
tionen beibehalten. Da die Kredithilfe
an die Bedingung der Herstellung ei-
nes ausgeglichenen Staatshaushalts
und die Verringerung der öffentlichen
Verschuldung geknüpft ist, kam es zu
umfassenden Einschnitten bei Sozial-
leistungen und Löhnen öffentlich Be-
diensteter. Wie der Autor feststellt, be-
deutet die Krise das Ende der Sozial-
partnerschaft und den Verlust des Ein-
flusses der Gewerkschaften auf politi-
sche Entscheidungsprozesse und so-
mit einen weiteren Wandel in Richtung
des liberalen Kapitalismusmodells.

Simonazzi betont in ihrem Beitrag,
dass das italienische Produktions- und
Sozialsystem bereits vor der Krise von
Spaltungen gekennzeichnet war. Ge-
ringes Produktivitätswachstum und In-
novationsschwäche, ein segmentierter
Arbeitsmarkt, in dem vor allem für jun-
gen Menschen der Zugang zu sicheren
Arbeitsplätzen begrenzt ist, und eine
stark steigende Staatsverschuldung
haben den Handlungsspielraum der
Regierung in der Krise stark einge-
schränkt. Die Fähigkeit der politisch
gespaltenen Gewerkschaften, mittels
Tarifpolitik die Auswirkungen der tiefen
Rezession abzumildern war – bis auf
die Reform und Umsetzung der Kurz-

arbeitsregulierung – begrenzt. Als Aus-
weg aus der Schuldenkrise hat die
technokratische Regierung Monti Aus-
gabenkürzungen, die Deregulierung
des Arbeitsmarktes (v. a. Einschrän-
kung des Kündigungsschutzes) sowie
die weitere Dezentralisierung der
Lohnverhandlungen durchgesetzt. Die
Folgen waren ein weiterer Einbruch
des Wirtschaftswachstums, steigende
Arbeitslosigkeit und soziale Ungleich-
heit. Wirkungsvolle Maßnahmen zur
Bekämpfung der Steuervermeidung
und regionaler und sozialer Ungleich-
heit haben im Regierungsprogramm
weitgehend gefehlt, ebenso wie die
Modernisierung des „familialen“ Wohl-
fahrtsstaates und Programme zur För-
derung von Wachstum und Innovatio-
nen.

Besonders deutlich wurde das
Scheitern des Beschäftigungs- und
Wirtschaftsmodells in Spanien, wie Ba-
nyuls und Recio zeigen. Während die
Wettbewerbsschwäche der Industrie
zu einer De-Industrialisierung geführt
hat, haben sich der Finanzsektor und –
in Zusammenhang damit – die Bauwirt-
schaft zum Motor für das Wirtschafts-
wachstum entwickelt, der mit der glo-
balen Finanzkrise zum Stillstand ge-
kommen ist. Die Arbeitslosigkeit, vor
allem von Jugendlichen, ist während
der Krise auf das höchste Niveau in der
EU gestiegen. Die Gewerkschaften
waren bei der Mobilisierung zum Pro-
test gegen die Sparpolitik, vor allem bei
Arbeitslosen und Jugendlichen, nur
Nebenakteure. Als Ausweg aus der
Krise hat die Regierung vor allem Maß-
nahmen zur Flexibilisierung der Ar-
beitsmarktregulierung (v. a. Lockerung
des Kündigungsschutzes), der Dezen-
tralisierung und der Flexibilisierung des
Tarifsystems (z. B. Ermöglichung von
Abweichungen von sektoralen/natio-
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nalen Tarifstandards auf Unterneh-
mensebene) und Kürzungen der Löh-
ne öffentlich Bediensteter durchge-
setzt. Der strikte Sparkurs der Regie-
rung verhindert die wirtschaftliche Er-
holung des Landes, während tiefer
greifende – und längerfristig angelegte
– Reformen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit sowie zur Modernisie-
rung des residual-konservativen Wohl-
fahrtsstaates unterblieben sind.

In Griechenland hat die Krise zum
Zusammenbruch des sozioökonomi-
schen Modells des Landes geführt. Ka-
ramessini beobachtet einen Übergang
vom staatsgeführten zum liberalen Ka-
pitalismus in den Jahren vor der Krise.
Der Staat hat sich aus der Bereitstel-
lung von Wohlfahrtsleistungen zurück-
gezogen, gleichzeitig aber einen ein-
seitigen fiskalpolitischen Expansions-
kurs (v. a. Förderung von großen Infra-
strukturprojekten) verfolgt. Die Folge
waren die stetige Verschlechterung der
Wettbewerbsposition der Exportindu-
strie und eine rapide ansteigende
Staatsverschuldung, die sich durch
den steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit
während der Krise vergrößert hat. Die
beiden Kreditpakete, die das Land er-
halten hat, sind an die Bedingung der
Sanierung des Staatshaushaltes ge-
bunden. Die Regierung hat tiefe Ein-
schnitte bei Sozialausgaben, die De-
zentralisierung des Tarifsystems, die
Deregulierung des Arbeitsmarktes, die
Einschränkung von Arbeitnehmer- und
Gewerkschaftsrechten und die Kür-
zung der Löhne öffentlich Bediensteter
durchgesetzt. Wie in den anderen
Staaten der südlichen Peripherie der
Eurozone zeigt sich auch in Griechen-
land die wachstumshemmende Wir-
kung ausgabenseitiger Sparpolitik, die
weder zur fiskalischen Stabilisierung
noch zur Verbesserung der wirtschaftli-

chen Wettbewerbsfähigkeit des Lan-
des geführt hat.

Ungarns Entwicklung seit dem Be-
ginn der globalen Finanzkrise be-
schreiben Tóth, Neumann und Hossú
als „Leidensgeschichte“. Die Autoren
weisen auf zwei Merkmale des ungari-
schen Kapitalismusmodells hin, die zur
sozioökonomischen Destabilisierung
des Landes beigetragen haben. Ers-
tens ist die wirtschaftliche Entwicklung
stark abhängig von ausländischen Di-
rektinvestitionen. Zweitens haben
hohe Erwartungen an den Wohlfahrts-
staat, der für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen wie PensionsbezieherInnen
großzügige Leistungen bereitstellt,2

zum Anstieg der öffentlichen Schulden
beigetragen. Ende 2008 erhielt Ungarn
ein Kreditpaket des IWF, das an die
Bedingung der Senkung des Haus-
haltsdefizits gebunden war. Die Maß-
nahmen der neuen nationalkonservati-
ven Regierung haben die politische
und ökonomische Instabilität weiter er-
höht. Die Reform des Tarifsystems
zielt auf eine disorganisierte Dezentra-
lisierung und eine Schwächung der
Gewerkschaften ab. Im öffentlichen
Sektor kam es zu Lohnkürzungen, und
Gewerkschafts- und ArbeitnehmerIn-
nenrechte wurden eingeschränkt. Den
stark fragmentierten Gewerkschaften
haben Ressourcen für tarifpolitische
Antworten auf die Krise weitgehend
gefehlt. Die Reformen der Regierung,
die auf die Konzentration von Macht
abzielen, haben zur Entdemokratisie-
rung der politischen und sozioökono-
mischen Sphäre geführt. Als Ausweg
bleibt den Autoren zufolge nur mehr
die Hilfe der EU in Form einer grenz-
überschreitenden Abstimmung politi-
scher Maßnahmen für Wachstum und
zur Eindämmung des Regimewettbe-
werbs.
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Mögliche Revitalisierungschancen
für die Gewerkschaften unter den Be-
dingungen des Krisenkorporatismus
präsentiert Urban für Deutschland. Da-
bei nimmt er institutionelle und mitglie-
derbasierte Machtquellen der Gewerk-
schaften in den Blick und leitet daraus
deren Strategieoptionen ab. Die Krise
hat den Gewerkschaften zwar neue in-
teressenpolitische Einflusskanäle und
Verhandlungsspielräume eröffnet (z. B.
Sozialpakt, Reform des Kurzarbeiter-
geldes, Tarifverträge zur Sicherung der
Beschäftigung), sie mussten aber im
Gegenzug häufig Zugeständnisse
machen (v. a. Lohnzurückhaltung, Ar-
beitszeitflexibilisierung). Außerdem
war die Reichweite der Tarifverträge
gegen die Krise auf hoch qualifizierte
Stammbelegschaften in der Industrie
begrenzt. Im ökonomischen Kontext
der Krise hatten sowohl Staat als auch
Arbeitgeber ein Interesse an der Ko-
operation mit den Gewerkschaften,
während das Interesse der Gewerk-
schaften an Sozialpakten auf einer –
kurzfristigen – Vermehrung der institu-
tionellen Ressourcen gründete. Aller-
dings verfügen die Gewerkschaften
nicht über jene Macht, die eine Durch-
setzung von Lohnsteigerungen und si-
cherer Beschäftigung ermöglicht. Der
Wandel des deutschen Arbeitsmarkt-
regimes hat die Möglichkeit einer soli-
darischen Lohnpolitik unterminiert (sie-
he auch Lehndorff). Doch auch der
„Schuldenstaat“ (Streeck [2013]), des-
sen Handlungsoptionen durch die ver-
stärkte fiskal- und wirtschaftspolitische
Steuerung der EU eingeschränkt sind,
hat im Krisenkorporatismus an Macht
verloren.

Die überzeugenden Analysen der
Autoren, die der Band präsentiert, las-
sen sich um eine weitere Schlussfolge-
rung ergänzen. Wie Urban feststellt,

erfordern die gegenwärtigen Entwick-
lungen der nationalen Modelle in Rich-
tung Neoliberalismus und die jüngsten
Reformen des Rahmens der Europäi-
schen Wirtschaftsregierung den Auf-
bau von Institutionen auf mehreren
Ebenen. Die Länderbeiträge fokussie-
ren vor allem auf mögliche Handlungs-
strategien der Gewerkschaften auf na-
tionaler Ebene. Die Rolle der Gewerk-
schaften bei der Schaffung europäi-
scher Institutionen zur tarifpolitischen
Koordinierung und des sozialen Di-
alogs bleibt dabei unterbelichtet. Vor
dem Hintergrund der Einseitigkeit der
wirtschaftspolitischen Steuerung auf
EU-Ebene, die mit den Zielen der
Schaffung von Wachstum und der Si-
cherung der sozialen Inklusion, wie sie
in der Europa-2020-Strategie formu-
liert sind, unvereinbar sind (siehe den
Beitrag von Leschke, Theodoropoulou
und Watt), könnten europäische und
nationale Gewerkschaften ein Gegen-
gewicht aufbauen. Das erfordert aller-
dings die Errichtung unterstützender
regulativer Institutionen durch die euro-
päischen politischen Akteure sowie
eine Korrektur der einseitig ausgaben-
orientierten wirtschafts- und fiskalpoliti-
schen Koordinierung in der EU.

Vera Glassner

Anmerkungen
1 Traxler (1995).
2 Vgl. Bohle und Greskovits (2012).
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Wenn jemand siebzehn Jahre nach
dem Erscheinen eines makroökonomi-
schen Lehrbuchs eine zweite Auflage
eben jenes Lehrbuchs veröffentlicht,
dann ist das eigentlich kein großes Er-
eignis, für das man sich unbedingt in-
teressieren müsste. Das gilt selbst
dann, wenn der Untertitel – wie im Übri-
gen auch schon der ursprüngliche –
verspricht, eine Grundlage für eine er-
folgreiche Wirtschaftspolitik des 21.
Jahrhunderts zu liefern. Paul David-
sons Lehrbuch „Post Keynesian Ma-
croeconomic Theory“ stellt diesbezüg-
lich jedoch aus mindestens drei Grün-
den eine seltene und wesentliche Aus-
nahme dar.

Erstens handelt es sich um eines der
wenigen Lehrbücher zur post-Keyne-
sianischen makroökonomischen Theo-
rie, die als echte Alternative zum Main-
stream der Volkswirtschaftslehre gera-
de für kritische Studierende und wirt-
schaftstheoretisch sowie -politisch In-
teressierte von potenziell großer Rele-
vanz ist.

Zweitens ist der Autor einer der profi-
liertesten und bekanntesten post-Key-
nesianischen Ökonomen überhaupt
und einer der Exponenten – wenn nicht
der Exponent – des US-amerikani-
schen Post-Keynesianismus. Paul Da-

vidson ist emeritierter Professor für Po-
litische Ökonomie an der University of
Tennessee in Knoxville, Mitbegründer
und Herausgeber des Journal of Post
Keynesian Economics sowie aktuell
Senior Fellow am Schwartz Center for
Economic Policy Analysis an der New
School University in New York.

In seinem langen Forscherleben hat
er extensiv sowohl über grundsätzliche
theoretische Fragen – vor allem die In-
terpretation von Keynes’ Werk und die
zentrale Rolle der fundamentalen Unsi-
cherheit – als auch über wirtschaftspo-
litische Themen publiziert. Hinsichtlich
der Wirtschaftspolitik hat er immer wie-
der die zentrale Bedeutung einer Re-
form des Weltwährungssystems her-
vorgehoben. Gerade in den letzten
Jahren war Davidson sehr aktiv und
hat eine Keynes-Biographie (Davidson
[2007]) und eine aktuelle wirtschafts-
politische Monografie nach der Krise
(Davidson [2009]) publiziert.

Drittens schließlich ist die Tatsache,
dass die zweite Auflage nach der Gro-
ßen Rezession erscheint, besonders
interessant, weil man sich entweder
besondere Einsichten bezüglich dieser
jüngsten globalen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise erhoffen mag oder aber man
an der Frage interessiert sein könnte,
ob die jüngeren Entwicklungen und be-
sonders die Krise denn etwas an der
ursprünglichen Position des Autors ge-
ändert oder sie möglicherweise sogar
verstärkt haben. Es ist nicht allzu ers-
taunlich, dass Davidson – wie viele an-
dere Post-Keynesianer auch – sich mit
Recht durch die jüngste Krise in seinen
theoretischen und wirtschaftspoliti-
schen Ansichten bestärkt fühlt.

Viel erstaunlicher ist, dass man sich
die aktuellen Bezüge und sämtliche
Unterschiede zur ersten Auflage als
LeserIn selbst mühsam heraussuchen
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muss: Ein Vor- oder Nachwort, eine
neu geschriebene Einleitung oder ähn-
liches, in dem auf die Unterschiede zur
ersten Auflage oder die neueren Ent-
wicklungen hingewiesen würde, sucht
man jedoch vergebens. Das ist ärger-
lich und völlig unnötig, denn tatsächlich
hat Davidson viele neueren Entwick-
lungen zur Kenntnis genommen und
verarbeitet: Ein neues Kapitel 9 „Finan-
cial markets, fast exits and great de-
pressions and recessions“ geht auf die
Deregulierung der Finanzmärkte, das
Problem des „Shadow banking“ und
die resultierenden Instabilitätsrisiken
der überbordenden Verschuldung der
privaten Haushalte in den USA ein. Mit
offensichtlicher Genugtuung zitiert Da-
vidson dort eine eigene Äußerung aus
dem Jahr 2004, in der er die ungeheu-
ren Risiken und das gigantische Kri-
senpotenzial im Finanzsystem korrekt
beschrieb. Aber auch sonst sind über-
all im gesamten Buch an vielen Stellen
Aktualisierungen vorgenommen und
ist neuere Literatur verarbeitet worden.

Davidson erweist sich im gesamten
Buch als hervorragender Interpret Key-
nes’, dem es wirklich gelingt, zentrale
Botschaften von Keynes und vor allem
die zentralen Unterschiede zur Main-
stream-Ökonomie herauszuarbeiten.
Allein schon die Lektüre des zweiten
Kapitels „The essential difference bet-
ween the general theory and the classi-
cal system“ ist – gerade für Studieren-
de oder PraktikerInnen, die im Main-
stream ausgebildet wurden – eine Of-
fenbarung. Davidson zeigt anschaulich
und schlüssig, warum Keynes seine
Theorie als die allgemeine Theorie, die
die klassische als Spezialfall enthält,
auffasste, und warum die in den Main-
stream-Lehrbüchern übliche Auffas-
sung, die die Keynes’sche Theorie zu
Spezialfällen in einem ansonsten neo-

klassisch geprägten System degra-
diert, unzutreffend ist. Äußerst hilfreich
für ein tieferes Verständnis ist der in
den folgenden Kapiteln detaillierter he-
rausgearbeitete Versuch einer axioma-
tischen Fundierung des Keynes’schen
Ansatzes, wodurch dieser gegenüber
dem ebenfalls axiomatisch operieren-
den Mainstream besser abgegrenzt
und gleichzeitig potenziell aufgewertet
werden kann.

Nach Davidson ist der Mainstream
durch drei Axiome charakterisiert, die
von Keynes explizit verworfen wurden:
die Neutralität des Geldes, das Substi-
tutionsaxiom, wonach letztlich alles
und jedes durch andere Dinge substi-
tuiert werden kann, und das Ergodizi-
tätsaxiom, wonach die Zukunft grund-
sätzlich auf Basis vergangener Erfah-
rungen und aktueller Daten vorhersag-
bar ist.

Dem stellt Davidson fünf wesentliche
Eigenschaften gegenüber, durch die
aus Keynes’scher Sicht die Wirklichkeit
geprägt sei (S. 17ff): 1. die kurz- wie
langfristige Nicht-Neutralität des Gel-
des; 2. Nicht-Ergodizität, d. h. die auch
im wahrscheinlichkeitstheoretischen
Sinne nicht vorhersehbare Zukunft und
damit fundamentale Unsicherheit, mit
der die Wirtschaftssubjekte konfron-
tiert sind; 3. die Verwendung von Geld
als allgemeinem Zahlungsmittel zur Er-
füllung vertraglicher Verpflichtungen;
4. die beiden besonderen Elastizitäts-
eigenschaften von Geld, nämlich die
Produktionselastizität von null und die
Substitutionselastizität gegenüber pro-
duzierbaren Gütern von null; 5. Ar-
beitslosigkeit als Normalfall in einer ka-
pitalistischen Geldökonomie und Voll-
beschäftigung als unwahrscheinlicher
Spezialfall: Die Wirtschaftssubjekte
halten rationalerweise Geld (Liquidi-
tät), um angesichts von fundamentaler
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Unsicherheit vertraglichen Verpflich-
tungen nachkommen zu können. Da
Geld kein produzierbares Gut ist, ist
das Halten von Liquidität automatisch
mit einem Verlust an Produktion und
Beschäftigung verbunden: Unterbe-
schäftigung wird daher zum Normalfall.

In den folgenden Kapiteln werden die
grundlegenden Einsichten schrittweise
angewendet und vertieft. Einer aus-
führlichen Analyse von Konsumnach-
frage und Investitionsnachfrage (Kap.
3 und 4) schließt sich die Multiplikator-
analyse der Staatsausgaben in Kapitel
5 an. In den Kapiteln 6 bis 8 folgt eine
Vertiefung der monetären Analyse.
Nach dem bereits erwähnten neuen
Kapitel 9 widmet sich Davidson zu-
nächst den Themen Inflation, Key-
nes’scher Angebots- und Nachfrage-
analyse, Arbeitsangebot und -nachfra-
ge (Kapitel 10-12), um dann bis Kapitel
17 auf eine internationale Perspektive
überzugehen, an deren Ende Vor-
schläge für ein neues Weltwährungs-
system stehen.

Davidson schreibt über das gesamte
Buch hinweg äußerst verständlich, da-
bei stilistisch und rhetorisch brillant.
Die teilweise doch ziemlich komplexe
Materie wird so leicht zugänglich, ohne
dabei jedoch in unzulässiger Weise
vereinfacht zu werden. Die wirtschafts-
politischen Anwendungen und Schluss-
folgerungen sind zudem stets präsent.

Mit dem ökonomischen Mainstream
geht Davidson im gesamten Buch nicht
eben zimperlich um. Gerade im 18. und
letzten Kapitel über „Truth and labelling
in economic textbooks“ konzentriert er
noch einmal seine Angriffe gegen den
alten keynesianischen Mainstream in
Gestalt der Neoklassischen Synthese
und gegen den Neu-Keynesianismus,
die Davidsons Ansicht nach beide zu
Unrecht als keynesianisch bezeichnet

werden. Schlüssiger, überzeugender
und pointierter als Davidson kann man
die Unterschiede zwischen einem ech-
ten Keynesianismus im Sinne Keynes’
und der Verballhornung durch den öko-
nomischen Mainstream kaum aufzei-
gen.

Davidson scheut dabei allerdings
auch vor persönlichen Angriffen und
Spott nicht zurück. So wird Alan Green-
span am Ende des ersten Kapitels re-
gelrecht vorgeführt, weil er in einer An-
hörung vor dem US-Kongress hatte
bekennen müssen, dass er bestimmte
Dinge im Zusammenhang mit der Krise
nicht vorhergesehen und verstanden
habe. Davidson wünscht Greenspan
daher, die Lektüre seines Lehrbuches
möge ihm das Verständnis für die Ur-
sachen der Krise und die zu ihrer Be-
kämpfung notwendigen Maßnahmen
zukünftig erleichtern.

Zwar hat die mitunter scharfzüngige
Kritik sicher einen hohen Unterhal-
tungswert. Gerade die zuletzt ange-
führte Äußerung Davidsons ist jedoch
symptomatisch für die leider nicht zu
leugnende große Schwäche des Lehr-
buches: Paul Davidsons Selbst- und
Sendungsbewusstsein ist so groß, dass
er dazu neigt, seine Ansichten über
Keynes und den Post-Keynesianismus
zu verabsolutieren und die Leistungen
anderer wichtiger Post-Keynesianer
aus Vergangenheit und Gegenwart zu
ignorieren. So sucht man eine Erwäh-
nung oder gar Auseinandersetzung mit
der kaleckianischen Tradition, der neo-
ricardianischen Schule, der Modern
Money Theory oder anderen aktuellen
Entwicklungen im Post-Keynesianis-
mus vergeblich. Es ist schon erstaun-
lich, welche prominenten Namen alle-
samt nicht den Weg ins Personenre-
gister gefunden haben: Philip Arestis,
Amit Bhaduri, Alfred Eichner, Wynne
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Godley, Geoffrey Harcourt, John King,
Jan Kregel, Marc Lavoie, Hyman
Mynski, Basil Moore, Malcolm Sawyer,
Randall Wray – um nur einige sehr we-
sentliche zu nennen.

Aufgrund der schieren Anzahl an
nicht berücksichtigten Personen, und
damit auch ihrer Ansichten, ist ein Ver-
sehen schlicht unmöglich. Tatsächlich
hat die Ausgrenzung bestimmter Sicht-
weisen und Personen bei Paul David-
son Tradition und Methode. So ver-
ständlich und attraktiv Davidsons An-
liegen, eine kohärente axiomatische
Formulierung der wesentlichen Key-
nes’schen Botschaft zu entwickeln und
als klare Abgrenzung zum Mainstream
zu benutzen, grundsätzlich sein mag,
so sehr schießt er dabei jedoch im Ein-
zelnen über das Ziel hinaus.

Fast schon legendär ist die von Da-
vidson (1982, S. 252) in der Scientific
Community gestiftete Unruhe, als er ei-
nen Streit darüber anzettelte, ob die
Bezeichnung „Post-Keynesianismus“
mit (falsch lt. Davidson) oder ohne (ein-
zig richtig lt. Davidson) Bindestrich ge-
schrieben zu haben werde. In einer
ausführlichen Besprechung des Bu-
ches von John E. King (2003) in „sei-
nem“ Journal of Post Keynesian Eco-
nomics schließlich sprach Davidson
(2003, S. 263ff) der Kaleckianischen
und der Sraffa’schen Schule explizit
die Zugehörigkeit zum Post-Keynesia-
nismus ab, weil sie angeblich den klas-
sischen Axiomen der Ergodizität und
der Neutralität des Geldes nicht hinrei-
chend abgeschworen hätten. Abgese-
hen davon, dass man angesichts neu-
erer Beiträge (vgl. Hein, Stockhammer
[2011]) zumindest für den kaleckiani-
schen Zweig der Literatur ernsthafte
Zweifel an der Berechtigung von Da-
vidsons Behauptung anmelden muss,
ist eine solche Ausgrenzungsstrategie

und die implizierte Selbstinthronisie-
rung als Gralshüter des einzig wahren
Post(-)Keynesianismus in einer offe-
nen und freien Wissenschaft nicht ak-
zeptabel.

Fazit: Paul Davidson hat ein brillan-
tes und unbedingt lesenswertes ma-
kroökonomisches Lehrbuch geschrie-
ben, das sowohl theoretisch als auch
wirtschaftspolitisch von höchster Rele-
vanz ist. Wer sich aber umfassender
über den Post-Keynesianismus in sei-
ner ganzen Breite informieren möchte,
sollte unbedingt auch einige der ande-
ren hervorragenden (Lehr-)Bücher,
etwa von Lavoie (1992 und 2006), King
(2003), Harcourt (2009) sowie Hein/
Stockhammer (2011), heranziehen.
Wenn die keynesianische (Makro-)
Ökonomie eines sicher nicht braucht,
dann eine dogmatische Verengung.

Achim Truger
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Keynes für Gleichgewichtsfreaks
Rezension von: Roger E.A. Farmer,

How the Economy Works – Confidence,
Crashes and Self-fulfilling Prophecies,
Oxford University Press, London 2010,

193 Seiten, gebunden, £ 14,99.
ISBN 978-0-195-39791-8.

Ders., Expectations, Employment and
Prices, Oxford University Press, London

2010, 189 Seiten, gebunden, £ 32,50.
ISBN 978-0-195-39790-1.

Eines der zahlreichen Aperçus von
Mark Twain eignet sich hervorragend
als Einstieg (und Abschluss) für die Be-
sprechung der beiden, kürzlich er-
schienenen Bücher von Roger E. A.
Farmer: „History doesn’t repeat itself,
but it does rhyme.“

Beide Monographien – „How the
Economy Works – Confidence, Cras-
hes and Self-fulfilling Prophecies“
(HEW) und „Expectations, Employ-
ment and Prices“ (EEP), erschienen
2010 bei Oxford University Press1 –
nehmen zwar, wie die mittlerweile un-
übersehbar gewordenen (und zumeist
unselig platten) „Krisen-Publis“, direk-
ten Bezug auf die aktuellen, äußerst
unerfreulichen Geschehnisse auf den
Finanzmärkten, sie nehmen aber auch,
erfreulicherweise, einen weiten Blick
zurück in die Wirtschafts(theorie)ge-
schichte (bis zur Weltwirtschaftskrise
der 1930er-Jahre und darüber hinaus)
und – noch erfreulicher – einen weiten
Blick nach vorn in die hoffentlich fröhli-
chere (Theorie)Zukunft.

„Damals“ wie „jetzt“ werten marktkri-
tische Ökonomen z. B. den Zusam-
menbruch von Finanzmärkten als Be-
stätigung ihrer Vorbehalte gegenüber

einer uneingeschränkten Marktgläu-
bigkeit. Sie propagieren daher hartnä-
ckig als Lösung „mehr Staat und weni-
ger Markt“. Wirtschaftsliberal geprägte
(neoklassische) Ökonomen bewerten
Finanzmarktkrisen hingegen zumeist
als Bestätigung ihrer Skepsis gegen-
über direkten wirtschaftspolitischen
Eingriffen in komplexe Marktabläufe.
Sie sehen z. B. nicht in der vermeintli-
chen Deregulierung der Finanzmärkte
die zentrale Ursache für die gegenwär-
tige Krise, sondern in der strukturellen
Unfähigkeit der wirtschaftspolitisch
Verantwortlichen, den – auch aus
„marktwirtschaftlicher Sicht“ sehr man-
gelhaft funktionierenden – Finanz-
marktsektor effizient bzw. marktwirt-
schaftskonform zu regulieren. Die ge-
samtwirtschaftlich äußerst fragwürdige
staatliche Regulierung des Banken-
sektors verursachte daher ihrer Mei-
nung nach die jüngste Finanzmarktkri-
se und nicht „Marktineffizienz per se“.
Folgerichtig erwarten sie von „mehr
Markt bzw. effizienterem Marktdesign,
und weniger Staat bzw. weniger Big
(Bank) Business“ bessere gesamtwirt-
schaftliche Lösungen als von der um-
gekehrten Botschaft.

Diese unterschiedlichen, scheinbar
unvereinbaren Sichtweisen ein und
derselben Ereignisse prägen und läh-
men den wissenschaftlichen und politi-
schen Diskurs seit den 30er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts, als die erste
weltumfassende Wirtschaftskrise die
(klassischen) Grundlagen von Wirt-
schaftstheorie und Wirtschaftspolitik
erschütterte. Die meisten „Krisen-
Publizisten“ nützen seither das Span-
nungsfeld zwischen diesen beiden Po-
len als scheinbar unerschöpfliche
Energiequelle für ihre „eristisch-
dialektischen Botschaften“ und Ver-
dammungsformeln. Nur ganz wenige
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Autoren unterziehen sich den Mühen,
die bestehenden Widersprüche in
Theorie und Politik mit den Mitteln des
exploratorischen Diskurses aufzulösen
oder zumindest zu verringern.

Farmer ist einer der wenigen theore-
tischen Ökonomen, die ihre For-
schungstätigkeit nahezu ausschließ-
lich in den Dienst der exploratorischen
Überwindung dieses Schismas gestellt
haben. Seine aktuellen Buchpublika-
tionen stellen dies wiederum ein-
drucksvoll unter Beweis.

Sein Mantra ist banal-szientistisch:
Die „lähmende und ziemlich anödende
Glaubensspaltung“ in Theorie und Poli-
tik kann nur durch einen Grundkon-
sens über das Design eines, nämlich
DES ökonomischen Standardmodells
überwunden werden.

Er stellt sich damit der gleichen, gro-
ßen Herausforderung wie J. M. Keynes
vor knapp 80 Jahren, als dieser – ge-
schockt von den Folgen der Weltwirt-
schaftskrise – das Dogma der klassi-
schen Ökonomie: „Marktwirtschaften
sind im Allgemeinen gesamtwirtschaft-
lich effizient und bedürfen daher keiner
systematischen (d. h. über die Ord-
nungspolitik hinausgehenden) wirt-
schaftspolitischen Korrekturen“, nicht
nur hinterfragte, sondern als unerhebli-
chen Spezialfall (s)einer „General
Theory“ (GT) in die Schmuddelecke
der Theoriegeschichte verbannen woll-
te. Wie sich später herausstellte, hat
Keynes’ GT zwar das (neo)klassische
Theoriegebäude ins Wanken, aber
(Stichwort: neoklassische Synthese)
nicht endgültig zu Fall bringen können.

Farmer versucht nichts Geringeres
als das Opus Magnum von J. M. Key-
nes („The General Theory of Employ-
ment, Interest and Money“, GT) zu voll-
enden und das marktwirtschaftliche Ef-
fizienzpostulat endgültig und unwider-

ruflich zu destruieren. Er tut dies ähn-
lich wie Keynes (GT) mit den Mitteln
der allgemeinen Gleichgewichtstheorie
und nicht wie in den 1970er-Jahren na-
hezu eine halbe Ökonomengeneration
(stellvertretend dafür sei E. Malinvaud
erwähnt) mit den Mitteln der „Ungleich-
gewichtstheorie“, die letztlich u. a. ver-
höhnt von „R. E. Lucas und seinen
neoliberalen bzw. neu-keynesiani-
schen Freunden“ als „empty, free para-
meter-ridden, and untestable“ vom
Zentrum, wenn nicht zur Gänze, von
der akademischen Bildfläche ver-
schwunden ist (nicht ganz zu Unrecht,
wie ich meine). Farmer wendet sich
aber auch folgerichtig gegen die
„gleichgewichtszugewandten Neu-
Keynesianer“ – und damit gegen den
herrschenden Mainstream in Theorie
und Politik – und deren Missdeutung
der Keynes’schen Ökonomie (GT) als
„Neoklassik mit Sand im Getriebe“
(Stichwort: sticky prices). Farmer weist
zu Recht darauf hin, dass „sticky pri-
ces“ in der Keynes’schen Ökonomie
(GT) von eher peripherer Bedeutung
sind und weiß sich damit in sehr guter
Gesellschaft (z. B. in jener von A. Lei-
jonhufvud, seinem Professoren-Kol-
legen an der University of California,
Los Angeles; UCLA).

Farmer nimmt in EEP für sich (zu
Recht, wie ich meine) in Anspruch,
Keynes’ „General Theory“ zu „vollen-
den“, in dem er mit den Mitteln der mo-
dernen, dynamischen Gleichgewichts-
theorie zeigt, dass unregulierte Markt-
wirtschaften mit arbiträr hohen, bestän-
digen Arbeitslosenquoten tatsächlich,
wie von Keynes behauptet, der Regel-
zustand einer Marktwirtschaft im
Gleichgewicht ist und die (neo-) klassi-
sche Proposition einer Marktwirtschaft
mit (einer) sogenannten natürlichen Ar-
beitslosenquote der Ausnahmezu-
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stand ist. Die Farmer’sche „Vollen-
dung“ von Keynes“ GT liegt in der
(schlüssigen) Mikrofundierung der
Keynes’schen Behauptung, dass auf
dem Markt für Arbeit jene Marktkräfte
versagen, die üblicherweise auf kom-
petitiven Märkten für markträumende
Gleichgewichtspreise sorgen. Für Key-
nes und seinen (fachlichen) Zeitgenos-
sen stand außer Zweifel (obgleich der
stringente Beweis dafür bekanntlich
erst in den 1950er-Jahren geführt wur-
de), dass eine idealisierte kapitalisti-
sche Marktwirtschaft, die ausnahmslos
aus Märkten mit vollkommener Kon-
kurrenz und „sich wohlverhaltenden“
Anbietern und Nachfragern besteht,2

zumindest ein alle Märkte umfassen-
des markträumendes Gleichgewicht
besitzt, das gesamtwirtschaftlich effi-
zient ist (Erstes Wohlfahrtstheorem der
allgemeinen Gleichgewichtstheorie).
Keynes’ Innovation war, darauf zu ver-
weisen, dass zumindest ein Markt,
nämlich der Markt für Arbeit, per se
sich nicht wie ein kompetitiver Markt
verhält und daher in kapitalistischen,
unregulierten Marktwirtschaften ge-
samtwirtschaftlich ineffiziente Gleich-
gewichte mit unerwünscht hohen
Gleichgewichts-Arbeitslosenquoten der
Regelfall und nicht die Ausnahme
sind.3 Keynes blieb jedoch der finale
(theoretische) Triumph über die klassi-
sche Ökonomie letztendlich versagt,
so Farmer, weil er keine schlüssige mi-
kroökonomische Begründung für die
Existenz von nicht-kompetitiven Ar-
beitsmärkten anbieten konnte. Geldil-
lusion und „Abneigung“ der Arbeiter
gegenüber Nominal(real)lohnkürzun-
gen bei sinkender Nachfrage nach Ar-
beit waren und sind für (neo)klassisch
geschulte Ökonomen einfach „läppi-
sche Begründungen“, die nicht nur ih-
ren Vorstellungen von rationalen Wirt-

schaftssubjekten Hohn sprechen. Weil
aber alle post-keynesianischen Deu-
tungsversuche der GT bisher am „Pipi-
fax der sticky prices“ festhalten, muss-
te sie einfach als theoretische Grundla-
ge für ein einheitliches Standardmodell
scheitern (leicht von mir nachgeschärf-
ter O-Ton Farmer).

Der von Farmer gewählte Deutungs-
und Ergänzungsversuch der GT ist hin-
gegen fundamental-marktwirtschaft-
lich und benützt dafür (sehr elegant)
eines der zentralen Theoreme der all-
gemeinen Gleichgewichtstheorie, ge-
nauer das „Zweite Wohlfahrtstheorem
der allgemeinen Gleichgewichtstheo-
rie“. Dieses Theorem besagt bekannt-
lich, dass jede gesamtwirtschaftlich ef-
fiziente (d. h. Pareto-effiziente) Alloka-
tion in ein kompetitives, allgemeines
Marktgleichgewicht auflösbar ist (d. h.
das Zweite Wohlfahrtstheorem ent-
spricht de facto dem Ersten Wohl-
fahrtstheorem im Rückwärtsgang). All-
gemeine Marktgleichgewichtsmodelle
mit Arbeitsmärkten, die den kostenver-
ursachenden Prozess der Suche von
Arbeitnehmern nach einem geeigneten
Arbeitsplatz und der Suche von Arbeit-
gebern nach geeigneten Arbeitern ab-
bilden (job search models), erfüllen un-
ter bestimmten Standardannahmen
(konkret: die „match technology“ muss
bestimmte neoklassische Eigenschaf-
ten aufweisen) alle wesentlichen Vor-
aussetzungen für die Gültigkeit des
Ersten und Zweiten Wohlfahrtstheo-
rems.

Die Innovation von Farmer ist nun,
auf einen wichtigen Umstand aufmerk-
sam zu machen, der bisher (noch)
nicht problematisiert wurde und sich
als folgenschwer für die Effizienzimpli-
kationen der Allgemeinen Gleichge-
wichtstheorie erweist. Der Umstand,
auf den Farmer hinweist, bezieht sich
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auf die „äußerst skurrilen bzw. unplau-
siblen Marktstrukturen“ eines nach
dem Zweiten Wohlfahrtstheorem „de-
zentralisierten“ kompetitiven Arbeits-
(such)marktes. Farmer argumentiert,
dass die „natural decentralization of a
Pareto optimal labor allocation“ einem
kompetitiven Arbeitssuchmarkt ent-
sprechen würde, der von vielen kom-
petitiven, privatwirtschaftlichen Ar-
beitsvermittlungsagenturen mit jeweils
eigener „match technology“ (spezielles
Know-how zur optimalen Besetzung ei-
ner offenen Stelle) bevölkert ist. Diese
privaten Agenturen würden von Ar-
beitssuchenden das exklusive Recht,
sie vermitteln zu dürfen, und von den
Firmen das exklusive Recht, ihre offe-
nen Stellen besetzen zu dürfen, kau-
fen. Mit diesen „search inputs“ ausge-
stattet, würden sie dann (mit Hilfe ihres
speziellen Know-hows bzw. ihrer
„match technology“) die optimale offe-
ne Stellenbesetzung ermitteln und die-
ses „Verbundprodukt“ zurück an die
neu entstandene Arbeiter-Firma-
Paarung verkaufen. Farmer begründet
die Nicht-Existenz von derart organi-
sierten Arbeits(such)märkten wie folgt
(EEP, S. 16):

„A moment’s reflection suggests that
these markets do not exist because of
the moral hazard associated with moni-
toring the motives of the participants.
Efficient operation of these markets re-
quires exclusivity of contracts. If such
markets existed, it would be difficult or
impossible to prevent an unemployed
worker from selling the exclusive right
to be matched to multiple agencies and
to turn down job offers when presented
on spurious but hard-to-monitor
grounds. Since there are legitimate
reasons to refuse a job, the require-
ment that all potential matches must be
accepted is not a feasible solution to

the problem. Casual observation of
state-run employment agencies sug-
gests that this problem is present in
practice and is a significant impedi-
ment to the efficient operation of a
matching market.“

Es ist somit nicht die „stickiness“ von
Preisen und Löhnen, die in unregulier-
ten Marktwirtschaften zu gesamtwirt-
schaftlich sub-optimalen Ergebnissen
führt, sondern der mikroökonomisch
fundierte, systeminhärente Mangel an
kompetitiven, Walrasianischen (Ar-
beits)Märkten. Farmer präsentiert im
Kapitel 2 von EEP die Basisversion ei-
nes Modells mit nachfragedeterminier-
ten (originär- bzw. alt-keynesiani-
schen) allgemeinen Gleichgewichten
und einem Kontinuum von Steady-
state-Arbeitslosenquoten, von dem er-
wartet werden darf, dass es tatsächlich
von den kommenden Ökonomengene-
rationen – gleichgewichtstheoretisch
bestens geschult und auf beständiger
Suche nach mehr theoretischer Kohä-
renz ihrer Wissenschaft – zum längst
notwendigen, ökonomischen Gleich-
gewichts-Standardmodell weiterentwi-
ckelt wird. Für die gegenwärtige Öko-
nomengeneration, gleich welcher Kon-
ditionierung (neoliberal oder marktkri-
tisch), eignet sich die Lektüre beider
Bücher hingegen bestens (und ganz im
Sinne von Mark Twains Aphorismus)
zum kritischen Hinterfragen und Beur-
teilen des eigenen Denkens, der eige-
nen (theoretischen) Standpunkte und
der eigenen (wirtschaftpolitischen)
Handlungen bzw. Empfehlungen (Defi-
nition von Selbstreflexion nach Brock-
haus).

Franz R. Hahn
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Anmerkungen

1 HEW wendet sich an interessierte Laien,
EEP an gleichgewichtstheoretisch ge-
schulte Fachökonomen.

2 Anbieter erhöhen (senken) das Angebot
bei steigenden (sinkenden) Preisen,
Nachfrager erhöhen (senken) die Nach-
frage bei sinkenden (steigenden) Prei-
sen.

3 Keynes und die Klassiker hatten ein kla-
res, wenn auch nur intuitiv gestütztes
Verständnis von der Wirkungsweise der

Smith’schen „invisible hand“. Sie er-
kannten, dass unregulierte Marktwirt-
schaften nur dann das sowohl individuell
als auch gesamtwirtschaftlich beste aller
erreichbaren Ergebnisse erzielen, wenn
alle Märkte den Gesetzen der vollkom-
menen Konkurrenz unterliegen. Folgt
nur ein Markt anderen Gesetzen, dann
versagt die „invisible hand“ und erzeugt
möglicherweise individuell wünschens-
werte, aber jedenfalls gesamtwirtschaft-
lich in der Regel suboptimale bzw. infe-
riore Gleichgewichte.



Die Vielfalt der Wirtschafts-
wissenschaften

Rezension von: Johannes Jäger, Elisabeth
Springler, Ökonomie der Internationalen
Entwicklung. Eine kritische Einführung

in die Volkswirtschaftslehre,
Mandelbaum Verlag, Wien 2012,
380 Seiten, broschiert, D 19,80.

ISBN 978-3-854-76386-4.

Wie Ökonomie verstanden und er-
klärt wird, hat weitreichende Implikatio-
nen. Dies zeigt sich deutlich an den un-
terschiedlichen Erklärungen der aktu-
ellen Wirtschaftskrise und den daraus
gezogenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen an die Wirtschaftspoli-
tik. Wird die Lösung in „mehr Markt,
weniger Staat“ gesehen oder ein mas-
sives Eingreifen des Staates gefordert,
wird der Kapitalismus als dysfunktiona-
les System gesehen oder als System,
dass besser reguliert werden muss?
Diese und weitere Fragen und vor al-
lem die realpolitischen Umsetzungen
der darauf gefundenen Antworten ha-
ben Auswirkungen auf die Lebenssi-
tuationen von Millionen Menschen.

Trotz ihrer anfänglichen Diskreditie-
rung haben es marktliberale, neoklas-
sische Erklärungsmuster und Hand-
lungsempfehlungen geschafft, ihre
Rolle als Mainstream in den Wirt-
schaftswissenschaften zu behaupten.
Auch nach fünf Jahren ökonomischer
Zerwürfnisse scheint Margret That-
chers Ausspruch „There is no alternati-
ve“ für viele korrekt zu sein. Ein einsei-
tiger, eingeschränkter Blickwinkel birgt
jedoch die Gefahr, dass – wie dies
etwa im Vorfeld der Finanzkrise der
Fall war – Problemstellungen schlicht

übersehen oder nicht als solche er-
kannt werden.

Vor diesem Hintergrund stellt das
vorliegende Buch eine willkommene
Abkehr von der etablierten Darstellung
ökonomischer Grundlagen dar. Die Au-
torInnen Johannes Jäger, Fachhoch-
schulprofessor für Volkswirtschaftsleh-
re, und Elisabeth Springler, Fachbe-
reichsleiterin für Volkswirtschaftslehre,
beide an der FH des bfi wien, stellen
dafür in umfangreicher Form drei zen-
trale Paradigmen der Wirtschaftswis-
senschaften gegenüber. Neben der
Neoklassik wird auf die Grundlagen
des Keynesianismus und der Politi-
schen Ökonomie eingegangen.

Das Ziel ihrer kritischen Einführung
in die Ökonomie ist es, „auf knappem
Raum unterschiedliche Sichtweisen
auf wirtschaftliche Zusammenhänge
darzulegen und damit die Basis für ein
differenziertes Verständnis von Öko-
nomie und wirtschaftspolitischen De-
batten zu liefern“ (S. 7). Die drei Para-
digmen sollen dabei möglichst nach-
vollziehbar und einfach dargestellt wer-
den, um für ein breites Publikum zu-
gänglich zu sein.

Den AutorInnen gelingt dies dank
des klaren Aufbaus des Buches ausge-
zeichnet. Anders als viele ökonomi-
sche Lehrbücher, die gleich damit be-
ginnen, Schritt für Schritt ihre Modelle
zu erklären, beginnt das vorliegende
mit einer Verortung der Paradigmen,
ehe zentrale ökonomische Themenfel-
der beleuchtet werden. „Die einzelnen
Paradigmen werden (dabei) parallel
dargestellt, sodass die grundsätzlichen
Perspektiven und Herangehensweisen
zu einzelnen Themenbereichen direkt
vergleichbar werden“ (S. 9)

Im ersten Kapitel werden die jeweili-
gen Zugänge zum ökonomischen Den-
ken dargestellt. Welche polit- und wirt-
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schaftshistorischen Faktoren für Ent-
stehung und Bedeutung der Denkströ-
mungen wichtig waren, wird ebenso
prägnant dargelegt wie die wissen-
schaftstheoretischen Grundlagen und
die zentralen Methoden der Paradig-
men. Fragen danach, welche Perso-
nen hinter einem Theoriegebäude ste-
hen, welches Weltbild dafür zentral ist,
welche Interessen damit bedient wer-
den und wer davon profitiert, dürfen in
einer kritischen Paradigmenanalyse
nicht fehlen.

Ausgehend von der Verortung wer-
den die Grundkonzepte der drei Theo-
riegebäude beleuchtet. Hintereinander
werden die grundsätzliche Herange-
hensweise, die zentralen Konzepte,
das Erkenntnisinteresse und die wirt-
schaftspolitischen Implikationen da-
raus für die drei Paradigmen darge-
stellt. Bei der Neoklassik wird dabei
u. a. auf die Annahme der Knappheit
der natürlichen Ressourcen, auf den
methodologischen Individualismus und
auf die Effizienz der Märkte eingegan-
gen. Im Unterkapitel zum Keynesianis-
mus werden u. a. die Konzepte der ef-
fektiven Nachfrage, der unfreiwilligen
Arbeitslosigkeit, der Bedeutung der In-
stitutionen und der fundamentalen Un-
sicherheit beleuchtet. Im Unterkapitel
zur Politischen Ökonomie wird der Fo-
kus auf die marxistische Darstellung
von sich im historischen Verlauf verän-
dernden Produktionsweisen gelegt,
und zentrale Konzepte wie etwa Klas-
sen, Mehrwert und Akkumulationsim-
perativ werden erläutert.

Der zweite, wesentlich umfangrei-
chere Teil des Buches befasst sich in
fünf Kapiteln mit zentralen ökonomi-
schen Themenfeldern. Beleuchtet wer-
den dabei jeweils die grundsätzliche
Herangehensweise, die zentralen Kon-
zepte und die wirtschaftspolitischen

Implikationen der drei Paradigmen.
Das erste Kapitel dieses Teiles behan-
delt die Themen Staat, Gesellschaft
und Wirtschaft, wobei vor allem das
Zusammenwirken von Markt und Staat
beleuchtet wird. Als nächstes werden
Fragestellungen zu Wachstum, Ent-
wicklung und Krise dargestellt, gefolgt
von einem Kapitel zu Ungleichheit und
Verteilung. Die letzten beiden Ab-
schnitte befassen sich mit Geld und
dem Finanzsystem und mit der Geo-
graphie der globalen Ökonomie.

Zur Veranschaulichung und zur Kon-
frontation mit realpolitischen Gegeben-
heiten werden in elf Vertiefungen un-
terschiedliche Themen aus Sicht der
drei Paradigmen von GastautorInnen
erläutert. Die Kurzdarstellungen span-
nen dabei einen weiten Bogen von Ar-
beits-, Wohlstands- und Verteilungs-
fragen über Klimawandel und Ressour-
cenpolitik bis hin zur feministischen
Ökonomie. Auch die Finanzkrise und
Entwicklungen in der Weltwirtschaft
werden behandelt.

Insgesamt gibt das Buch einen sehr
guten Einblick in die Grundlagen der
drei großen Denkströmungen. Dank
des direkten Vergleichs, bei dem viel
Wert darauf gelegt wurde, keine Stel-
lung zu beziehen, zeigt sich deutlich,
wie unterschiedliche die Erklärungs-
muster sind. Es wird auch ersichtlich,
dass jedes Paradigma für unterschied-
liche Fragestellungen ausgefeilte Ant-
worten liefert, andere hingegen kaum
behandelt. Durch die vielfältigen Be-
trachtungen werden die LeserInnen
dazu angeregt, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden.

Die große Dichte und der weite Bo-
gen des etwa 350 Seiten dicken Bu-
ches hat jedoch auch zur Folge, dass
an manchen Stellen die Ausführungen
etwas knapp ausfallen, worunter die
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Verständlichkeit leidet. Auch die As-
pekte der internationalen Entwicklung
werden durch den Fokus auf die
Grundlagen der drei wirtschaftswis-
senschaftlichen Paradigmen etwas in
den Hintergrund gedrängt. Dabei darf
jedoch nicht darauf vergessen werden,
dass diese Fragen vor allem in der
Neoklassik kaum besprochen werden,
da hier für alle Staaten die gleichen
Grundannahmen gelten. Dank der um-
fangreichen Literaturangaben zu den
jeweiligen Themenbereichen ist das
Buch jedoch ein guter Ausgangspunkt,
um unterschiedliche Aspekte der Wirt-
schaftswissenschaften kennenzuler-
nen.

Der hier besprochene Band stellt
eine sehr empfehlenswerte Alternative
zur gängigen volkswirtschaftlichen Ein-
führungsliteratur dar. Dank der über
weite Strecken einfachen Sprache ist
es für eine breite LeserInnenschaft in-
teressant. Der weite Zugang ist eine
wichtige und willkommene Abwechs-
lung zur Mainstream-Monokultur vieler
Universitäten und Zeitschriften. Allen
LeserInnen, die sich einen Einblick in
die Vielfältigkeit der Wirtschaftswis-
senschaften verschaffen und sich eine
eigene Meinung dazu bilden möchten,
kann dieses Buch sehr empfohlen wer-
den.

Manuel Melzer



Adam Smith entideologisiert
Rezension von: Heinz D. Kurz,

Richard Sturn, Die größten Ökonomen:
Adam Smith, UTB UVK Lucius,

Konstanz und München 2013, 200 Seiten,
D 12,99. ISBN 978-3-825-23793-6.

Heinz D. Kurz, Richard Sturn,
Adam Smith für jedermann, Frankfurter

Allgemeine Buch, Frankfurt 2013,
245 Seiten, D 17,90.

ISBN 978-3-899-81246-6.

Seit etwa zwei Jahrzehnten nimmt in
den Wirtschaftswissenschaften das In-
teresse an einer Systematisierung und
Zusammenfassung des ökonomischen
Wissens ständig zu. Es scheint, dass
diese Tendenz einem wachsenden Be-
dürfnis entspricht, aus der in allen Teil-
gebieten unüberschaubar gewordenen
Literatur dasjenige herauszuheben,
was in größeren Zusammenhängen
Erkenntniswert für das Verstehen des-
sen, was wir „Wirtschaft“ nennen, be-
sitzt. Gleichzeitig kann sie auch als
Ausdruck eines zunehmenden Unbe-
hagens an der laufenden Produktion
des akademischen mainstream gedeu-
tet werden. Beispiele für diese Bemü-
hungen sind die in großer Zahl erschei-
nenden, auf bestimmte Themen oder
Autoren bezogenen Handbücher und
companions, sowie die neuen Reihen-
werke mit Monografien über wichtige
Autoren der ökonomischen Wissen-
schaft. Es ist sehr verdienstvoll und er-
freulich, wenn nun auch im UTB-Verlag
eine deutschsprachige Reihe „Die
größten Ökonomen“ erscheint, von der
derzeit (Mitte 2013) bereits vier Bände
vorliegen, als erster eine Monografie
über Adam Smith, verfasst von Heinz
Kurz und Richard Sturn.

Wenn Smiths Stellung als Begründer
der ökonomischen Wissenschaft kaum
strittig ist, so waren die Würdigungen
seines Werkes, die insbesondere aus
Anlass der Jahrhundertfeiern der Pub-
likation seines Hauptwerks „Wealth of
Nations“ (WN) erschienen sind, durch-
aus kontroversiell. Aus dem Jahr 1976
auf 1876 zurück blickend, bemerkte
T. W. Hutchison, dass damals nur we-
nig Übereinstimmung über die Bedeu-
tung Adam Smiths herrschte: „To a lar-
ge extent the centenary celebration in
London consisted of conflicting claims
and opposing interpretations regarding
the methods and significance of The
Wealth of Nations.“1 Auch 1976 war die
Situation kaum weniger konfliktgela-
den, als die sich formierende neolibe-
rale Richtung Smith für sich verein-
nahmte, um ihr wirtschaftspolitisches
Programm der Zurückdrängung des
Keynesianismus und der Rolle des
Staates wissenschaftlich zu legitimie-
ren. Eines der zentralen Anliegen des
neuen Buches von Kurz und Sturn be-
steht darin, der Vereinnahmung Adam
Smiths und der Simplifizierung seiner
Lehren im Sinne der neoliberalen Ideo-
logie diesen in der ganzen Differen-
ziertheit seines theoretischen Denkens
und seiner Ansichten zu wirtschaftspo-
litischen Fragen gegenüberzustellen.

Im ersten Teil geben Kurz und Sturn
einen Überblick über Smiths Gesamt-
werk, das konzipiert ist „als Gesamt-
system der Wissenschaften von
Mensch. Gesellschaft und Wirtschaft“
(S. 34). Dem ökonomischen Haupt-
werk Smiths ging die „Theory of Moral
Sentiments“ (TMS, erstmals erschie-
nen 1759) voran, eine Theorie der
Ethik auf empirischer Grundlage, in der
Smith „Sympathie“ (nicht gleichbedeu-
tend mit „Altruismus“) als grundlegen-
des Motiv für moralische Werturteile
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postuliert. Das Verhältnis der
Smith’schen Ethik zum „Wealth of Na-
tions“ ist nicht einfach zu bestimmen,
von manchen Autoren wurde ein Bruch
zwischen den beiden Hauptwerken
Smiths konstatiert.2 Zwar ist die Moral-
lehre der TMS nicht als notwendige
Fundierung des WN anzusehen, steht
aber auch nicht im Widerspruch dazu
(S. 37). Die Verfolgung seines Eigenin-
teresses durch das Individuum ist
zweifellos ein zentrales Motiv mensch-
lichen Handelns im WN, jedoch be-
nützt Smith „sowohl im WN als auch in
der TMS ein reiches Repertoire an Hy-
pothesen über Motive, psychologische
Bewertungsmechanismen, kognitive
Beschränkungen und Verzerrungen“
(S. 61).

Ein Problem, das den Gesellschafts-
theoretiker und Ethiker Smith in vielfa-
chem Kontext beschäftigte, war jenes
der nichtintendierten Konsequenzen
menschlichen Handelns. Unter morali-
schen Gesichtspunkten war seine
Theorie der unsichtbaren Hand im
Kontext seiner neuen Theorie der wirt-
schaftlichen Entwicklung eine positive
Alternative zu der von Smith abgelehn-
ten These Mandevilles, wonach Gier,
Hinterlist und Verschwendung gesamt-
wirtschaftlich vorteilhaft seien. Aber
deswegen „gilt keineswegs immer …,
dass die Verfolgung des Eigeninteres-
ses das Gemeinwohl befördert“ (S. 43).

Die fundamentale Einsicht, dass im-
mer mit nichtintendierten Folgen des
individuellen oder kollektiven Handelns
gerechnet werden muss, liegt auch
dem pragmatischen Politikverständnis
Smiths zugrunde. Grundsätzlich plä-
dierte Smith für ein Wirtschaftssystem
der „natürlichen Freiheit“ des Marktes
und des Wettbewerbs als Alternative
zum herrschenden Merkantilismus,
den er „Kommerzsystem“ nannte.

„Dass Smith zum zentralen Protago-
nisten des ökonomischen Liberalismus
wurde, hängt damit zusammen, dass
er schonungslose Kritik des herrschen-
den Merkantilsystems und der herr-
schenden Klassen mit zeitgemäßen
konstruktiven Perspektiven zu verbin-
den weiß“ (S. 36). In seinen Positionen
zu einzelnen konkreten Probleme der
damaligen Wirtschaftspolitik sehen
Kurz und Sturn Smith als „gemäßigten
Reformisten“, und nicht als Befürworter
radikaler Big Bang-Reformen (S. 43).
Deshalb hielt Smith temporäre Abwei-
chungen vom Freihandelsprinzip oder
von der Gewerbefreiheit dann für zu-
lässig, wenn dadurch negative Auswir-
kungen von Anpassungsprozessen
gemildert werden könnten.

Der Hauptteil der Monografie ist der
Darstellung von Smiths theoretischem
Lehrgebäude gewidmet. Ausführlich
wird auf die Werttheorie eingegangen.
Die Autoren zeigen, dass Smiths Ar-
beitswerttheorie als Antizipation der
späteren Ricardo’schen Surplustheo-
rie der Reduktion der Preise auf datier-
te Arbeitsmengen interpretiert werden
kann. Smith greift allerdings an ande-
ren Stellen wieder auf eine „naive“ Ar-
beitswerterklärung zurück, was nicht
zuletzt auch darin seinen Grund hat,
dass er seine Theorie im Kontext der
empirischen Realität expliziert und
nicht wie Ricardo und dessen Nachfol-
ger von dieser modellhaft von der Rea-
lität abstrahiert. Aufgezeigt werden
auch andere Schwachstellen von
Smiths Theoriegebäude, etwa am Bei-
spiel seiner Geldtheorie, der Grundren-
tentheorie oder der Theorie des ten-
denziellen Falls der Profitrate.

Besondere Bewunderung – trotz ih-
rer Beschränkungen – wird der Wachs-
tums- und Entwicklungstheorie Smiths
zuteil, die leider durch die später zu-
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nehmende Fixierung der ökonomi-
schen Wissenschaft auf Gleichge-
wichtszustände nicht die ihr zukom-
mende Wirksamkeit erlangt hat. Die
Beseitigung von Monopolen und die
Lenkung der Ressourcen in ihre pro-
duktivsten Verwendungen durch die
Konkurrenz führen im Smith’schen
System zu einer investiven Verwen-
dung der Überschüsse, wodurch es
langfristig zu einer Zunahme der Ge-
samtproduktion insgesamt und pro
Kopf kommt, was wiederum eine konti-
nuierliche Steigerung des Lebensstan-
dards ermöglicht. Entscheidend ist,
dass die Überschüsse der unprodukti-
ven Verwendung durch die Bezieher
von Grundrenten und Staatspfründen
entzogen und der Verbesserung des
Bodens und der Ausweitung der ge-
werblichen Produktionskapazitäten zu-
geführt werden. Smith erwartete als
Folge einer steigenden Nachfrage
nach produktiv eingesetzten Arbeitern
auch einen Anstieg der Reallöhne,
dem er eine positive Anreizwirkung auf
das Wachstum zuschrieb. Deswegen
kritisiert er scharf die Praxis der Arbeit-
geber, Absprachen gegen Lohnforde-
rungen zu treffen, und die Benachteili-
gung der Arbeiter durch gesetzliche
Organisationsverbote. Konsequenter-
weise weist Smith der Ordnungspolitik
eine aktive Aufgabe bei der Beseiti-
gung von Macht- und Informations-
asymmetrien zu.

Ex post betrachtet erscheint der Opti-
mismus Smiths bezüglich der Diffusion
des Wohlstandes in die Arbeiterklasse
verfrüht, da die Industrielle Revolution
zum Zeitpunkt des Erscheinens von
WN noch kaum begonnen hatte und
die arbeitssparenden Wirkungen der
„großen Maschinerie“, die Ricardo eini-
ge Jahrzehnte später intensiv beschäf-
tigen sollte, für ihn noch nicht erkenn-

bar waren. Zu optimistisch ist auch sei-
ne Annahme eines unproblematischen
Gleichgewichts zwischen Sparen und
Investieren. Kaum nachvollziehbar –
selbst aus damaliger Sicht – ist Smiths
starke Präferenz für die Bodenverbes-
serung als Ziel der Investitionen, bei
gleichzeitiger Unterschätzung des
Wachstumspotenzials des Gewerbes,
obwohl Smith auf die produktivitätsstei-
gernde Wirkung der zunehmenden Ar-
beitsteilung mit Nachdruck hingewie-
sen hat.3

Diese und andere Fehleinschätzun-
gen wiegen allerdings wenig gegen-
über dem grundlegenden Erkenntnis-
fortschritt des Smith’schen Theoriege-
bäudes, dessen Ansatz „allgemein ge-
nug [ist], um das neu heraufkommende
Zeitalter von Kohle und Eisen analy-
tisch zu durchdringen … Es bestätigt
sich aufs Neue: Die Beiträge großer
Ökonomen enthalten mehr an Einsich-
ten und Anwendungsmöglichkeiten,
als diesen selbst bewusst ist“ (S. 114).

Gegen falsche Vereinnahmungen
Smiths weisen Kurz und Sturn darauf
hin, dass Smith ein „Evolutionsöko-
nom“ ist. Seine „hauptsächliche analy-
tische Kategorie ist der Prozess, nicht
das Gleichgewicht“ (S. 172). Schon
aus diesem Grund ist es unzulässig,
Smiths Begriffe von Wettbewerb und
Markt mit der späteren neoklassischen
Konzeption des „vollkommenen Wett-
bewerbs“ gleichzusetzen (S. 102).

Die neue Monografie behandelt wei-
ters die Verteilungstheorie Smiths, sei-
ne Aussagen zu Staatstätigkeit und
Besteuerung, seine Version der Uni-
versalgeschichte seit dem Ende des
Römischen Reiches, und – in sehr
komprimierter Form – seine Wirkungs-
und Rezeptionsgeschichte. Den Ab-
schluss bildet der gelungene Versuch
einer spekulativen Rekonstruktion,
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was „Smith zu Eurokrise, Eurobonds
und zur Reform europäischer Institutio-
nen“ gesagt haben könnte. In Analogie
zu seiner Empfehlung, den amerikani-
schen Kolonien die Unabhängigkeit zu
gewähren, hätte Smith die Europäi-
sche Währungsunion 2013 an einer
Weggabelung gesehen: entweder
Ausbau zur politischen Union, in der
über öffentliche Güter und Regulierun-
gen gemeinsam entschieden wird,
oder Rückbau zur Freihandelszone.
Eurobonds würde Smith dann kaufen,
wenn ein glaubwürdiger Ausbau der
europäischen Institutionen stattfindet.

Nur wenige Monate nach dem Smith-
Band in der Reihe der größten Ökono-
men haben die Autoren eine andere
Version unter dem Titel „Adam Smith
für jedermann“ herausgebracht. Wie
der Titel der von der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung herausgegebenen
Reihe zum Ausdruck bringt, soll hier
ein breiterer Leserkreis angesprochen
werden. Dazu wird besonders auf gute
Lesbarkeit, leichtere Verständlichkeit
und Anschaulichkeit Wert gelegt. Wie-
der ist es das hauptsächliche Anliegen
von Kurz und Sturn, ein umfassendes
und ausgewogenes Bild der Lehren
von Smith zu zeichnen, wobei den öko-
nomischen Lehren vergleichsweise et-
was mehr Platz eingeräumt wird. Die
wirtschaftspolitischen Aspekte werden
gegenüber den rein theoretischen Ele-
menten der Smith’schen Lehren stär-
ker in den Blick genommen, ohne dass
jedoch letztere dabei zu kurz kommen.
Bei der Darstellung der Werttheorie
wird auf analytisch schwierige Inhalte
nicht verzichtet. Anstelle der mathema-
tischen Gleichungen wie im oben be-
sprochenen Band werden einfach Zah-
lenbeispiele verwendet.

„Adam Smith für jedermann“ schließt
mit einem Abschnitt über seine Wir-

kung auf das wirtschaftspolitische Den-
ken. Wenn weite Strecken des 19. und
20. Jahrhunderts von schroffen ideolo-
gischen und politischen Gegensätzen
geprägt waren, so wurde unter diesen
Bedingungen durch Adam Smith „weit-
hin auf einen Bannerträger der kapita-
listischen Marktwirtschaft reduziert …
Dass Smiths Liberalismus der Schotti-
schen Aufklärung weit mehr ist als das,
geriet dabei zeitweise in Vergessen-
heit.“ Heute geht es allerdings darum,
„wie sich Kapitalismus und Marktwirt-
schaft im Rahmen der varieties of capi-
talism bzw. der verschiedenen Varian-
ten gemischter Wirtschaft zum Vorteil
aller weiterentwickeln können“. Dabei
„können wir viele Elemente der Smith’-
schen Lehre, nicht zuletzt seinen aus-
geprägten Sinn für Wirtschaftspolitik
als ‚Kunst zweitbester Lösungen‘ nur
bewundern. Wir sollten sie auch bes-
ser nutzen“ (S. 236ff).

Günther Chaloupek

Anmerkungen
1 Hutchison (1976) 508.
2 Siehe dazu Tribe (2010).
3 Auch die zunehmende Bedeutung der

Wissenschaft für Forschung, Entwick-
lung und Innovation ist für Smith ein Teil-
aspekt der zunehmenden Arbeitstei-
lung.
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Adam Smith – ein Markt-
fundamentalist?

Rezension von: Reinhard Blomert,
Smiths Reise nach Frankreich oder

die Entstehung der Nationalökonomie,
Die andere Bibliothek, Berlin 2012,

310 Seiten, gebunden, D 35.
ISBN 978-3-847-70335-8.

„Es geht in dem folgenden Essay um
nichts weniger als um die Korrektur ei-
nes seit dem neunzehnten Jahrhun-
dert verzerrten Bilds von Adam Smith,
als man den berühmten schottischen
Moralphilosophen zum Urvater eines
radikal-darwinistischen Marktverständ-
nisses erklärte.“ Dies stellt Reinhard
Blomert auf Seite 7 des vorliegenden
Bändchens in Aussicht.

Ist der Versuch gelungen? Nun, er ist
durchaus gelungen, jedenfalls wenn
wir einen deutlich breiteren Referenz-
rahmen anlegen, als er in Blomerts ein-
leitend-programmatischer Absichtser-
klärung zum Ausdruck kommt – und
wenn wir auch jene Ansprüche an den
Text etwas diskontieren, welche der
Untertitel nahelegen könnte. Denn was
sind die inhaltlichen Stärken des gefäl-
lig geschriebenen, bibliophil aufge-
machten und in nummerierter Edition
erschienenen Leinenbändchens?

Vor allem skizziert der Autor mit eini-
ger Umsicht, welch widerspruchsvolle
Übergangszeit Smiths 18. Jahrhundert
war. In Blomerts Skizze prägen beson-
ders deutlich drei Aspekte die Szene-
rie: Erstens die große europäische Po-
litik, nicht zuletzt die Rivalität zwischen
Frankreich und Großbritannien, die
schon auf andere Kontinente übergriff,
insbesondere auf Nordamerika. Zwei-

tens die Widersprüche und Wechsel-
fälle des französischen Absolutismus
und seines kulturellen Milieus zwi-
schen Krisenerscheinungen und Re-
formeifer, zwischen Bigotterie und Auf-
klärung, zwischen höfisch geprägten
Herrschaftsstrukturen, den Salons und
der Entwicklung des Dritten Standes.

Diese Widersprüche arbeitet Blomert
drittens auch anhand (ideen)ge-
schichtlich bedeutender Figuren wie
vor allem Voltaires heraus, dessen Le-
ben und Wirken plastisch geschildert
wird. Auch führende physiokratische
économistes wie Quesnay und Turgot
werden uns nähergebracht.

Adam Smith schätzte Voltaire (den er
auf seiner Frankreich-Reise traf) be-
kanntlich sehr, trotz aller Unterschiede
in Temperament und theoretischer
Perspektive. Die französischen Phy-
siokraten waren für ihn im Zuge der Ar-
beit am „Wealth of Nations“ zweifellos
von großer Bedeutung. Und Smith in
Bezug zur Geschichte Frankreichs des
18. Jahrhunderts zu setzen, führt uns
trefflich vor Augen, dass Smith keine
Lokalgröße, sondern ein Denker von
europäischem Format war.

All dies referiert Blomert in lockerem
Erzählton, eingeflochten in die Story
von Smiths Frankreich-Reise (1763-
1765), welche diesen als Tutor des jun-
gen Herzogs von Buccleuch nach Tou-
louse, Genf und in die intellektuellen
Salons von Paris führte. Diese Art der
Darstellung führt natürlich zu einem
Bild, das in Hinblick auf seine Tiefen-
schärfe nicht mit jenem zu vergleichen
ist, das etwa Donald Winch seit Jahr-
zehnten von den Bezügen Smiths zum
britischen 18. Jahrhundert zeichnet.
Dies gilt auch für die im einleitenden Zi-
tat angekündigte Neuinterpretation
Smiths, welche der im 19. Jahrhundert
aufgekommenen Perspektivierung
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Smiths als Marktfundamentalisten ent-
gegengesetzt ist.

Eine mittlerweile reichhaltige Litera-
tur, von Donald Winch und Gerhard
Streminger über Nicholas Phillipson
bis zu Emma Rothschild (um nur einige
der bekannteren Autoren zu nennen)
versucht mit unterschiedlichen Akzen-
tuierungen, den besonderen Charakter
Smiths als Liberaler, als Aufklärer und
als Ökonom herauszuarbeiten. Be-
stimmte sozialliberale Züge Smiths tre-
ten dabei unterschiedlich stark hervor.
Es ist indes im Lichte dieser Literatur
seit Längerem klar, dass Smith kein
verteilungs- und machtblinder Markt-
fundamentalist war. Und er war zudem
kein konservativer Wirtschaftsliberaler
im U.S.-amerikanischen Sinn, sondern
ein Aufklärer mit Skepsis gegenüber
technokratischem Absolutismus. Diese
besonderen Merkmale von Smiths
Theorie und Politik (sie stehen in der
Tat dem Bild Smiths als Marktfunda-
mentalisten entgegen) kommen bei
Blomert nicht ganz so prägnant zum
Ausdruck wie in dieser Literatur, auf die
er sich weder direkt noch indirekt be-
zieht. (Von Gerhard Streminger, der
ebenfalls in diese Literatur einzuord-
nen ist, wird die bei rororo erschienene
Smith-Biographie zitiert, aber nicht die
mehr interpretatorischen Schriften.)

Manche der spezifischen Züge
Smiths als Aufklärer verblassen dabei
etwas. So wird eine berühmte Schlüs-
selstelle im Hinblick auf Smiths Politik-
verständnis (Smith kritisiert darin einen
technokratischen Absolutismus, der
Menschen in realen Gesellschaften mit
Figuren auf einem Schachbrett gleich-
setzt und plädiert für eine Art Politik
des Zweitbesten) auf Seite 262 auf
eine Kritik an der Bewunderung politi-
scher Figuren durch ihre Parteigänger
reduziert.

Das hübsche Bändchen ist mit einer
passenden Anzahl von netten Illustra-
tionen und mit einem Endnotenapparat
von über 30 Seiten ausgestattet, in
dem neben bibliographischen Referen-
zen interessante Zusatzinformationen
und Erläuterungen zu finden sind.
Manches davon wirft indes für die ka-
priziös an Details interessierte Leserin
neue Fragen auf, so etwa der Bezug
auf „Keynes und sein(en) Schüler Sraf-
fa“ (S. 286, Endnote 33). Aber das ist
ein anderes, dogmengeschichtlich wo-
möglich weites Feld. Wir bleiben bei
dem, was im vorliegenden Kontext we-
sentlich ist: „Adam Smiths Reise nach
Frankreich“ wirft auf unterhaltsame Art
ein spezifisches, selektives Schlaglicht
auf Smiths kurzes 18. Jahrhundert –
und ist deshalb durchaus lesenswert.

Richard Sturn



Macht wachsender Wohlstand
glücklich?

Rezension von: Joachim Weimann,
Andreas Knabe, Ronnie Schöb,

Geld macht doch glücklich. Wo die
ökonomische Glücksforschung irrt,

Schäffer-Poeschl Verlag, Stuttgart 2012,
214 Seiten, D 29,95.

ISBN 978-3-791-03194-1.

Um einem dringenden Bedürfnis ab-
zuhelfen, geht eine steigende Zahl von
Autoren daran, zu erforschen, wie man
das Wirtschaftswachstum beenden
könnte. Das ist freilich keine ganz neue
Erscheinung, weil die Entwicklung der
Industriewirtschaft stets von solchen
Bemühungen begleitet wurde. Das be-
ginnt mit John Stewart Mill, erfährt mit
Karl Marx einen ersten Höhepunkt, fin-
det in Werner Sombart einen akzentu-
ierten Vertreter und wird von John
Maynard Keynes zumindest gestreift.
Die gegenwärtige wirtschaftliche Stag-
nation scheint jedoch einen besonde-
ren Anreiz für solche Überlegungen zu
bieten.

Die Argumente, mit welchen das ka-
pitalistische System, das ja für perma-
nentes Wachstum steht, perhorresziert
wird, sind vielfältig. Ein zentrales liegt
jedoch in seiner moralischen Verwerf-
lichkeit, da es Verhaltensweisen provo-
ziert oder zumindest verstärkt, wie per-
manente Gier nach Mehr, rücksichtslo-
sen Wettkampf sowie Arbeit bis zur Er-
schöpfung; die materialistische Aus-
richtung deformiere den menschlichen
Charakter. Und diese Schäden erwie-
sen sich überdies als besonders ab-
surd, als in den entwickelten westli-
chen Industriestaaten zusätzliches

Einkommen nichts mehr zur Erhöhung
des Wohlbefindens beitrage.

Das widerspricht natürlich strikt der
neoklassischen Annahme, dass die
Wirtschaftssubjekte die Maximierung
des Einkommens und damit auch ihres
Wohlbefindens anstrebten. Diese Po-
sition erschütterte Richard Easterlin,
indem er den empirischen –auf Basis
von Befragungen – Nachweis erbrach-
te, dass wachsendes Einkommen zwar
auch höheres individuelles Wohlbefin-
den hervorrufe, dass sich aber über die
Zeit, trotz dessen allgemeiner Steige-
rung, kein solcher Effekt zeige – die Le-
benszufriedenheit bleibe konstant.

Individuelle Glücksdeterminanten

Wenn aber, so fragen die Autoren
dieses Buches, Geld nicht glücklich
mache, was dann? Hier kann man auf
die in den letzten Jahren sehr intensiv
betriebene Glücksforschung zurück-
greifen.1 Von den individuellen Fakto-
ren sind es genetische und solche der
Persönlichkeit sowie das Alter und die
Gesundheit. Im Gegensatz zur weitver-
breiteten Vorstellung zeigt sich die Le-
benszufriedenheit nach Jahren U-för-
mig verteilt, wobei der rechte Ast noch
höher reicht als der linke. Diese Gege-
benheit wurde von den Österreichern
offenbar intuitiv erfasst, weshalb sie
mit allen Mitteln einen möglichst frühen
Pensionsantritt anstreben.

Zu den Lebensereignissen, welche
die Lebenszufriedenheit fördern, zählt
in erster Linie die Ehe. Eine glückliche
langfristige Bindung wirkt sich in vieler
Hinsicht außerordentlich positiv auf
das Befinden aus. Daher verursachen
Scheidung und Tod des Partners oft
eine dramatische Verschlechterung.
Angenehme Umweltbedingungen be-
wirken, ebenso wie persönliche und
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politische Freiheit, gleichfalls positive
Effekte.

Von den ökonomischen Determinan-
ten des Wohlbefindens fällt selbstver-
ständlich die Arbeitslosigkeit am
stärksten ins Gewicht. Und zwar nicht
nur die eigene, sondern häufig auch
die der gesamten Bevölkerung – weil
man gewärtigen muss, auch davon be-
troffen zu werden. Während man der
Inflation keinen relevanten Einfluss zu-
ordnen kann, gilt das wohl für die Ein-
kommensverteilung. Die Einwohner
von Staaten mit gleichmäßigem Ein-
kommensniveau legen eine ver-
gleichsweise hohe Lebenszufrieden-
heit an den Tag.

Die Möglichkeiten der Glücks-
forschung

Der Zweifel daran, dass steigendes
Einkommen das Wohlbefinden erhöht,
hat manche Regierungen veranlasst,
hochrangige Kommissionen – Sarkozy
engagierte vier Nobelpreisträger: Jo-
seph Stieglitz, Amartya Sen, Daniel
Kahneman und Kenneth Arrows – ein-
zusetzen, um relevantere Maßstäbe
für das Wohlbefinden der Bevölkerung
auszuarbeiten, als sie das BIP vermit-
telt. Die Resultate dieser Bemühungen
hielten sich in engen Grenzen: Sie be-
schränkten sich im Wesentlichen auf
Vorschläge, das BIP durch weitere In-
dikatoren zu ergänzen und den Beitrag
des öffentlichen Dienstes genauer zu
erfassen. Als schließlich andere Auto-
ren die zusätzlichen Indikatoren mit
dem BIP korrelierten, zeigt sich ein en-
ger Zusammenhang, sodass sich der
ganze Aufwand als sinnlos herausstell-
te. Hier erwies sich die Glücksfor-
schung als ergiebiger.

Dieser indessen schon sehr umfang-
reiche Zweig der Wissenschaft beruht

auf dem Prinzip einer direkten Befra-
gung der Bevölkerung über ihre Le-
benszufriedenheit, welche auf einer
Skala von 0 bis 10 anzugeben ist. Frei-
lich darf man nicht undifferenziert an
deren Ergebnisse herangehen, son-
dern muss die verschiedenartigen Aus-
prägungen des Glücksgefühls berück-
sichtigen. Man sollte zwischen kurz-
und längerfristigen Effekten unter-
scheiden sowie in Rechnung stellen,
dass nach dem Gesetz der Psycholo-
gen Fechner und Weber Veränderun-
gen der Empfindungen nicht linear,
sondern logarithmisch wahrgenom-
men werden. Dies bedeutet aber, dass
sich auch die Lebenszufriedenheits-
kurven, wenn sie sich dem Wert 10 nä-
hern, abflachen. Ferner sollte man zwi-
schen emotionalem und kognitivem
Wohlbefinden unterscheiden und sich
letztlich in philosophische Gefilde be-
geben, indem man dem hedonisti-
schen Glück das eudämonische ge-
genüberstellt. Letzteres orientiert sich
an objektiven Maßstäben eines tu-
gendhaften Lebens im aristotelischen
Sinne.2

Die Relevanz des Easterlin-
Paradoxons

Im Lichte aller dieser Überlegungen
analysieren die Autoren nun das Eas-
terlin-Paradoxon, wobei sich eine Rei-
he interessanter Befunde ergeben. Zu-
nächst erwies sich dessen statistische
Basis, das „World Value Service“ als
unzulänglich, weil verzerrt. Mit den Da-
ten des „Gallup World Poll“ ergibt sich
für 2011 ein recht deutlicher positiver
Zusammenhang zwischen Einkommen
und Lebenszufriedenheit, wenngleich
ab 15.000 Dollar Jahreseinkommen
schwächer ausgeprägt. Das kann in
Anbetracht des Fechner-Weber-Ge-
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setzes nicht überraschen. Schließlich
fordert auch jede Gewerkschaft Lohn-
steigerungen in Prozent. Aber darüber
hinaus muss noch die fundamentale
Frage geklärt werden, ob die Skala der
Befragten über Zeit und Ort vergleich-
bar ist. Die Menschen gewöhnen sich
nämlich an die jeweiligen Gegebenhei-
ten und gehen in ihrem Urteil von die-
sen aus. Aus diesem Grund kann man
eine langfristige Steigerung auf der
Skala nicht erwarten.

Was schließlich der Diskussion über
das BIP als Maßstab des Wohlbefin-
dens anbelangt, weisen die Autoren
darauf hin, dass dieses schließlich
nicht nur individuelle Einkommen stei-
gen lässt, sondern auch jenes der öf-
fentlichen Hand, welches dieser die
Möglichkeit eröffnet, jene vielfältigen
Einrichtungen zu schaffen, welche
gleichfalls das Wohlbefinden der Bür-
ger steigern.

Die anthropologischen Bedingungen

Letztlich wenden sich die Autoren
noch dem Argument zu, der Kapitalis-
mus deformiere die Psyche des Men-
schen dadurch, dass er ihn dazu verlei-
te, nicht nur sein Einkommen perma-
nent zu steigern, sondern auch durch
rücksichtslose Konkurrenz seine Posi-
tion gegenüber anderen zu verbes-
sern. Diese Orientierung nach einem
Bezugspunkt, finden die Autoren, sei
nämlich gleichfalls genetisch bedingt:

„Menschen streben nicht nach höhe-
ren Positionen, weil sie sich nicht über
andere Menschen erheben wollen und
weil sie nur aus relativer Stärke Bestä-
tigung und Glück ziehen können, son-
dern weil die Orientierung an ‚den an-
deren‘ eine rationale Strategie ist, mit
der man die besten Entscheidungen
für sich selbst treffen kann. Die Refe-

renzpunkte dienen lediglich der Orien-
tierung, um den besten Weg zum eige-
nen Glück zu finden“ (S. 149).

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass
nicht manche Menschen tatsächlich
versuchen, sich über andere Men-
schen zu erheben, aber dass die Mehr-
heit ihr Glück relativ zu ihrem Potenzial
misst, also durch einen Vergleich mit
dem Referenzpunkt. Dieser kann sich
im Zeitablauf verschieben und damit
auch die Skala ändern – womit sich
das Easterlin-Paradoxon auflöst.

Des Weiteren erklärt sich daraus
aber auch die Nützlichkeit des Wettbe-
werbes. Dieser wird von unserer Ge-
sellschaft im Sport vehement begrüßt,
sollte aber im Sozialen schaden? Er tut
das schon deshalb nicht, weil dadurch
ein gewisses soziales Auswahlverfah-
ren sichergestellt ist; nicht zu reden da-
von, dass er Energien freisetzt, die
Kreativität fördert und nicht zuletzt die
Macht begrenzt. Das heißt aber, dass
der Wettbewerb nicht nur relative Posi-
tionen verändert, sondern dass als ex-
terner Effekt auch das jeweilige Ge-
samtniveau gesteigert wird. Er reprä-
sentierte offensichtlich einen starken
Antrieb der Industriellen Revolution.

Abgeschlossen wird das Buch durch
einen – gleichfalls luzid geschriebenen
– Anhang, der es unternimmt, die
Glücksforschung in die Entwicklung
der ökonomischen Theorie einzuarbei-
ten. Eine kleine Bemerkung am Rande:
Man wählt nicht zwischen zwei Alterna-
tiven, sondern zwischen zwei Möglich-
keiten einer Alternative.

Die Autoren haben mit ihrer Arbeit
eine außerordentlich fundierte sowie
umfassende Information über Charak-
ter wie Probleme der Glücksforschung
vorgelegt. Es versteht sich von selbst,
dass sie damit auch alle in jüngerer
Zeit entstandenen Fragen dieses Be-
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reiches diskutiert und versucht haben,
die Probleme zu klären und plausible
Antworten zu finden. Das Buch ist klar,
flüssig und zuweilen auch humorvoll
geschrieben. Es ist jedem Interessier-
ten wärmstens zu empfehlen.

Felix Butschek

Anmerkungen
1 Siehe auch: Tichy, Gunther, Zentrale

Ergebnisse der Forschung über Lebens-
zufriedenheit, in: Wirtschaft und Gesell-
schaft 37/3 (2011).

2 Siehe etwa Skidelsky, Robert; Ski-
delsky, Edward, How Much is Enough?
Money and the Good Life (New York
2012).
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Minderheiten und Minderheiten-
politik

Rezension von: Jost W. Kramer, Robert
Schediwy, Minderheiten. Ein tabu-

belastetes Thema, Lit-Verlag, Berlin
2012, 178 Seiten, broschiert, D 29,90.

ISBN 978-3-643-50418-0.

Jost W. Kramer und Robert Sche-
diwy haben ein wichtiges Buch zu dem
höchst aktuellen Thema „Minderhei-
ten“ geschrieben. Minderheiten sind
ubiquitär, und zwischen Minderheit und
Mehrheit besteht oft ein spannungsge-
ladenes Verhältnis, das auf Gegensei-
tigkeit beruht. Nicht selten sind diese
Spannungen der wahre Grund für op-
ferreiche Konflikte, ja Gräuel, deren
Monströsität jene „konventioneller
Kriege“ oft übersteigt. Häufig jedoch
werden in der politischen Diskussion
ganz andere Ursachen genannt.

Wird es z. B. nicht immer klarer, dass
es sich bei den derzeitigen politischen
und bürgerkriegsähnlichen Unruhen im
arabischen Raum nicht unbedingt um
den Kampf der unterdrückten Mehrheit
für mehr westliche Demokratie han-
delt? Ernst zu nehmende Beobachter
weisen darauf hin, dass es hier viel-
mehr oft um die Ablösung der Hegemo-
nie einer religiösen Gruppe oder eines
Stammes über die anderen gehe. Das
Beispiel zeigt auch, dass nicht immer
die Mehrheitsbevölkerung die Minder-
heiten unterdrückt, sondern dass es
auch durchaus hegemoniale Minder-
heiten und von ihnen diskriminierte, ja
verfolgte Mehrheiten gibt. Die empiri-
sche Relevanz von Konflikten zwi-
schen Mehrheit und Minderheit wird
also nicht immer wahrgenommen.

Die typologische Vielfalt wie auch die
Häufigkeit von Mehrheiten/Minderhei-
ten ist jedoch groß. Kramer und Sche-
diwy meinen, dass es Minderheiten
„oben“ und „unten“ gibt: reiche Han-
delsherren und Großgrundbesitzer
ebenso wie eingewanderte Lohnarbei-
ter oder unfreiwillig rekrutierte Sklaven;
Kolonialadministratoren in eigenen
Stadtvierteln und ausgebeutete Bauar-
beiter in Containern oder anderen
Massenquartieren; friedliche Musikan-
tenclans, organisierte Bettler oder au-
toritäre Polizisten im Sold einer Fremd-
herrschaft; ja selbst solche, die nur
zum Lernen und Studieren gekommen
sind – alles das soll in der Folge nicht in
der fatalen Tradition einseitig psycho-
logisierender Vorurteilsforschung ver-
drängt, sondern möglichst rational
erörtert werden.

Die Autoren vertreten also die Mei-
nung, dass seit Jahrzehnten „die herr-
schende Lehre“ bei der Analyse von
Konflikten das Minderheiten-Mehrhei-
ten-Problem nicht einfach irrtümlich
übersehen, sondern die realiter gege-
bene Vielfalt des Problems wissen-
schaftlich und politisch vereinfachend
auf das auf der psychologischen Ebe-
ne zu klärende Problem der Existenz
von Vorurteilen abgeschoben habe.
Empirische Analyse würde durch mo-
ralische Betrachtung, empirische Ursa-
chenforschung durch moralische Ver-
urteilung (die „Moralkeule“) ersetzt.
Nicht der Existenz von Minderheiten/
Mehrheiten wird eine relevante gesell-
schaftliche Wirkung sui generis zuer-
kannt, sondern ausschließlich den a
priori nicht gerechtfertigten Urteilen
(i. e. Vorurteilen), die sich an der Exis-
tenz entzünden. Sollte es also mit der
Existenz von Minderheiten/Mehrheiten
verbundene Probleme geben, so
müssten diese durch Abbau gruppen-
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spezifischer Vorurteile und nicht durch
die Verhinderung/Lösung realer Pro-
bleme der involvierten Gruppen gelöst
werden.

Schon der Untertitel des Buches „Ein
tabubelastetes Thema“ weist auf die
Kernaussage des Buches hin: Die Be-
hauptung, dass es eine reale Basis für
Minderheiten-Mehrheiten-Probleme
gebe, sei in der Folge des Holocaust
seit den Fünfzigerjahren und weitge-
hend auch noch heute tabu. Die Auffor-
derung zur Erörterung empirisch fest-
stellbarer und begründbarer Interes-
senkonflikte werde als Versuch einer
Abminderung von Schuld interpretiert
und könne nicht geduldet werden. Wer
dieses Tabu breche, würde sofort in die
rechtsradikale Schmuddelecke gestellt
und mundtot gemacht.

Kramer und Schediwy meinen, dass
damit ein schwerwiegender Fehler ge-
macht werde. Ex post würde man der
unheilvollen Geschichte Mitteleuropas
nicht wirklich gerecht werden können,
ex ante aber verbaue man sich die
Möglichkeit, durch konkrete, empirisch
fundierte Maßnahmen nicht ganz un-
wahrscheinliches neues Unheil eben-
da zu vermeiden. Die Verfasser gehen
sogar so weit, zu meinen, dass neues
Unheil nicht nur nicht unwahrschein-
lich, sondern eher wahrscheinlich sei,
und weisen vor allem auf die islami-
schen „Parallelgesellschaften“ hin, die
sich in manchen westeuropäischen
Demokratien zunehmend bildeten.

„Paralellgesellschaften“ seien dann
gegeben, wenn – oft aus religiösen, oft
aber auch aus anderen Gründen – eine
einseitige, oft aber auch gegenseitige
Absonderung/Abschließung zwischen
Minderheit und Mehrheit geschähe,
welche die Lebensmöglichkeiten der
beiden Gruppen begrenzten. Von
grundsätzlicher Bedeutung würde dies

vor allem, wenn eine wachsende Min-
derheit die Wertordnung der Mehr-
heitsbevölkerung (z. B. den sekulären
Staat) nicht zu akzeptieren bereit sei,
sich nicht „integriere“ oder „assimilie-
re“. Ein Kulturkampf und Schlimmeres
wären dann wahrscheinlich, Radikali-
sierung und Extremismus wahrschein-
lich die Folge. Integration und Assimi-
lation brauchten relativ lange Zeit. Ge-
schähe die Minderheitenbildung aber –
meist als Folge besonderer politischer
und/oder politischer Gegebenheiten –
sehr rasch, dann sei die Zeit zu kurz
und der Konflikt vorprogrammiert. För-
dere man die Abschottung durch Hei-
ratsverbote zwischen Mehrheit und
Minderheit, dann sei die Abschließung
umso wahrscheinlicher. Die politische
Schlussfolgerung daraus müsse wohl
sein, Immigration zeitlich zu dehnen,
Immigranten mit kompatibleren Wert-
vorstellungen zu bevorzugen, Heirat
über Gruppengrenzen zu fördern, Fa-
milienzusammenführung eher einzu-
dämmen etc.

Kritiker werden wahrscheinlich sa-
gen, dass „die Kuh doch schon aus
dem Stall sei“, d. h. dass alles, vor dem
im Zusammenhang mit islamischen
Parallgesellschaften gewarnt wird, ei-
gentlich bereits passiert und in unseren
Städten schon zu besichtigen sei. Ro-
bert Schediwy (leider ist Jost W. Kra-
mer mittlerweile verstorben) würde
möglicherweise als Antwort auf die be-
unruhigende Entwicklung in Nordafrika
und auf verstärkte Fluchtbewegungen
nach Europa hinweisen und Probleme
voraussagen, welche aus Sicht der von
ihm kritisierten „Gutmenschen“ primär
wohl eine moralische Herausforderung
für die Zielländer und nicht mehr be-
deuteten, für einen „Realisten“ aber
eine unvorstellbare Verschärfung
schon bestehender realer Probleme.
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Tatsächlich ist es diese Auseinan-
dersetzung mit den „Gutmenschen“
(vor allem mit den Anhängern Ador-
nos) und ihren politischen Anschaun-
gen bezüglich der Minderheitenfrage,
die das Buch treiben – eine Auseinan-
dersetzung, die Robert Schediwy (in
der Literatur nachzulesen) schon seit
den Siebzigerjahren führt. Nicht die
konkreten Maßnahmen sind so sehr
sein Erkenntnisziel, als der richtige em-
pirisch-kritische Denkstil, mit dem das
Minderheitenproblem zu betrachten
und zu lösen ist.

Nichtsdestoweniger gibt es im „Aus-
blick“ doch eine Reihe konkreter politi-
scher Vorschläge. Interessant scheint
die Forderung nach einer Haltungsän-
derung der EU, die in Sachen der wirt-
schaftlichen Integration islamischer
Länder und der damit verbundenen
Wanderungsbewegungen klarere Ab-
grenzungen schaffen möge. Es ginge
hier eben nicht um die Bekräftigung ei-
nes überholten Begriffes des christli-
chen Abendlandes, sondern um die
Garantie der Werte einer sekulären,
laizistischen Gesellschaft, die den
christlichen so wie jeden anderen Fun-
damentalismus hinter sich ließe. Ge-
schähe dies nicht, dann sehen die Au-
toren ein „furchtbares Konflikt- und
Progromszenario“, das, wie schon in
den 1930er-Jahren, evident machen
würde, dass auch Kulturvölker der Bar-
barei fähig sind.

Im Gegensatz zu Thilo Sarazzin et al.
fürchten sich die Autoren also nicht so
sehr vor der „Umvolkung“ selbst, son-
dern ganz im Gegenteil vor der zuvor
erwartbaren Barbarei des Mehrheits-
volkes. Verantwortliches Handeln ist in
diesem Zusammenhang weniger der
Schutz der Mehrheit vor der Minder-
heit, sondern der Mehrheit vor sich
selbst (der eigenen Neigung zum Po-

grom) durch eine auf die lange Frist
ausgerichtete realistische Minderhei-
tenpolitik.

Ein wichtiger Teil des Buches ist ei-
nem weltweiten historischen Überblick
über Minderheiten und Minderheiten-
probleme gewidmet. Obwohl locker, ja
beinahe feuilletonistisch geschrieben,
bietet dies so viel Erkenntnisgewinn,
dass die Lektüre des Buches schon al-
lein deshalb lohnend ist. Der Überblick
wird in der Tradition des Max Weber-
schen Wissenschaftsprogramms an-
geboten, um anhand vieler Beispiele
die konkreten empirischen Gegeben-
heiten aufzuzeigen, welche aus Min-
derheits-Mehrheits-Situationen ein
Problem machen. Es ist die Existenz
dieser Probleme selbst, aber auch die
von den Autoren diagnostizierte Über-
forderung des Menschen, solche Pro-
bleme jenseits einer bestimmten Band-
breite ausschließlich in moralischen
Kategorien zu begreifen und zu lösen,
welche eine realistische Herangehens-
weise erfordert. Individualethisch be-
deutet dies keine Absolution für indivi-
duell unethisches Verhalten, politisch
aber die Notwendigkeit, auf Basis ei-
nes realistischen Menschenbildes die
moralischen Herausforderungen an
den Menschen nicht zu überdehnen
(sie innerhalb der erwähnten Bandbrei-
te zu halten).

Ein wenig dürften Kramer und Sche-
diwy aber ihrem Glauben an die kon-
fliktmildernde Wirkung einer Strategie
der „Verlangsamung“ von Migrations-
prozessen und vor allem einer geziel-
ten Assimilierung selbst misstrauen. In
einem Kapitel „Sonderfall Holocaust“
diskutieren sie den offenbaren Wider-
spruch, dass die entsetzlichste Ver-
nichtung einer Minderheit gerade den
Juden widerfuhr, also jener Minderheit,
die sich besonders stark assimilierte.
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Als Erklärung werden von den Autoren
die Rasanz der Expansion der Minder-
heit einerseits und die Suche der Mehr-
heit nach einem Schuldigen für die De-
mütigungen der Kriegsniederlage 1918
andererseits angeboten.

Sie hätten natürlich auch die These
der konfliktlösenden Wirkung von Assi-
milierung selbst hinterfragen können.
Man könnte ja unter der „Assimilierung
einer Minderheit“ einen Prozess ver-
stehen, an dessen Ende diese Minder-
heit als kulturelle Identität nicht mehr
existiert. Dies dürfte z. B. für die Tsche-
chen in Wien zutreffen. Aric Brauer
meinte einmal in einer seinem Leben
gewidmeten Radiosendung, dass erst
Hitler ihn zum Juden gemacht hätte, er
wäre sich dieser Identität zuvor nicht
bewusst gewesen. Dies traf aber wahr-
scheinlich für die Mehrzahl der Juden
in Mitteleuropa (noch) nicht zu. Sie wa-
ren wohl meist in Habitus und Kultur

angeglichen, hatten aber sehr wohl
noch den Eindruck einer eigenen, von
der Mehrheit unterschiedlichen Identi-
tät, die wert schien, aufrechterhalten
und gepflegt zu werden. Die Mehrheit
duldete das nicht. Fordern Kramer und
Schediwy daher Assimilierung und
meinen Aufgabe der Identität? Die Fra-
ge bleibt offen.

Spannend wäre es vielleicht auch
gewesen, den Fall einer Minderheit zu
behandeln die aus einem existenten
(ausländischen) Mutterland stammt,
welches Interesse hat, die distinkte
Identität der Minderheit zu erhalten und
Schutzmachtfunktion auszuüben. As-
similierung ist dann möglicherweise
eine schwierigere Aufgabe als im Falle
einer „einsamen“ Minderheit. Die Ak-
tualität der Fragestellung in Hinblick
auf die Türkei liegt auf der Hand.

Werner Teufelsbauer
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